Hansestadt LUBECK 4

TAGESORDNUNG
48. Sitzung des Hauptausschusses

Termin

Dienstag, 24.03.2026, 16:30 Uhr

Ort

Biirgerschaftssaal, Rathaus, 23552 Liibeck

Offentlicher Teil:

Eréffnung / Begruf3ung / Feststellung der
Tagesordnung / Verpflichtungen

2. Genehmigung der Niederschrift
21. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
10.03.2026
Anlage wird nachgereicht
3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
3.1. Ausschreibungstext Fachbereichsleitung Kultur und V0/2026/14959
Bildung
Anlage wird nachgereicht
3.2. AM Mandy Siegenbrink (BUNDNIS 90 / DIE VO/2024/13037
GRUNEN): Nachhaltige Beschaffung der Hansestadt
Labeck
Zurtickgestellt am 27.02.24
3.2.1. | Antwort auf Anfragen zur Fairen und Nachhaltigen V0O/2024/13037-02
Beschaffung
Anlage wird nachgereicht
3.3. Anfrage AM Renate Pruf} (SPD) zum HGH VO/2025/14639
3.3.1. | Antwort zur Anfrage AM Renate Pru3 (SPD) zum HGH V0O/2025/14639-01
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3.4.

Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN): Rentabilitdt und Auslastung Parkhaus
Godewindpark

Zurtickgestellt am 27.01.26

VO/2026/14848

3.4.1.

Antwort zur Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS
90/DIE GRUNEN) zur Rentabilitat und Auslastung
Parkhaus Godewindpark

VO/2026/14848-01

Berichte

41.

Kostenoptimierte Fortsetzung des Lumo-Angebots ab
2027

Zurtickgestellt am 10.03.26

VO/2026/14884

Beschlussvorlagen

5.1.

Abberufung eines Rechnungsprifers

VO/2026/14931

5.2.

Aufhebung eines Sperrvermerks - Personalgewinnung

VO0/2026/14965

5.3.

MalRnahmenplan zur Verbesserung der Barrierefreiheit
fUr die Strandnutzung im Seebad Travemunde

VO/2024/13703-02

5.4.

2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt
Labeck Uber die Erhebung von Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebihr im Stadtteil Kurort und
Seeheilbad Travemunde

VO0/2026/14832

5.5.

Nachtragswirtschaftsplan 2026 fir den Eigenbetrieb
Kurbetrieb Traveminde

VO/2026/14843

5.6.

1. Anderung der Entgeltordnung fir die
Wohnmobilparkplatze des Kurbetriebes Travemunde

VO/2026/14860

5.7.

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung
(Bedarfsplan i.S.v. §7KiTaG)
Bestandserhebung 2024/2025
Malnahmenplanung 2026/2027 ff.

VO/2026/14857

5.8.

Muhlentorplatz - Umgestaltung zur signalisierten
Kreuzung

Zurtickgestellt am 24.02.26

VO/2025/13939

5.8.1.

AM Stittgen: Muhlentorplatz - Umgestaltung zur
signalisierten Kreuzung Anfrage zu Kosten fur
alternative L6sungen

VO0/2025/13939-02
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Zurlickgestellt am 24.02.26

5.8.2. | AM Stuttgen: Muhlentorplatz - Umgestaltung zur VO/2025/13939-03
signalisierten Kreuzung Anfrage zum Verfahren und
erfolgten Beteiligungen
Zurtickgestellt am 24.02.26
5.9. Erhaltungsstrategie Fahrbahnen VO/2025/14616
Zuriickgestellt am 10.02.26
5.9.1. | AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN), 2025/14616-01-01
AM Dr. Ulrich Brock (CDU), AM Dan Teschner (FDP):
Antrag zu VO/2025/14616 Erhaltungsstrategie
Fahrbahnen
5.10. | FortflUhrung der Malinahme Libeck-Travemunde, VO/2025/14376-01
Skandinavienkai
Flachennutzung - Ausbaustufe 2: Freigabe zur
Umsetzung der Mallnahme "Herstellung der Flache um
die neue Werkstatt"
6. Uberweisungsauftrage aus der Biirgerschaft
7. Antrage von Ausschussmitgliedern
8. Gleichstellung
9. Digitalisierung
9.1. Berichterstattung zum Fortschritt der Digitalisierung V0/2026/14890
10. Verschiedenes
11. Ende des o6ffentlichen Teils

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte kdnnen nach der MalRgabe einer
entsprechenden Beschlussfassung durch die Mitglieder des Hauptausschusses nichtéffentlich

beraten werden:

Nichtoffentlicher Teil:

12. Genehmigung der Niederschrift

12.1. | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
10.03.2026
Anlage wird nachgereicht

13. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
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14. Berichte

15. Beschlussvorlagen

15.1. | Beamtenangelegenheiten, soweit der Hauptausschuss V0O/2026/14942
die Entscheidung trifft
Beforderung einer Bereichsleitung

15.2. | Beamtenangelegenheiten, soweit der Hauptausschuss V0O/2026/14940
die Entscheidung trifft
Beforderung einer Bereichsleitung

15.3. | Fortflhrung des Microsoft Enterprise Agreement durch VO/2026/14939
Verlangerung der Laufzeit um weitere vier Jahre

15.4. | Vergabeentscheidung Uber eine V0/2025/13879-01
Organisationsuntersuchung im Bereich Soziale
Sicherung

15.5. | Beginn der Ausschreibung von Dienstleistungen Uber VO/2026/14889
175.000 EUR
Unterhaltsreinigung
Gewerk: Gebaudereinigung

15.6. | Freigabe zur Fortsetzung des Projektes "Umsetzung VO/2026/14867-01
der bestehenden Containeranlage des Deutschen
Roten Kreuz zur Nutzung von Interimsklassenraumen
an der Grundschule Grbnguer Baum, Reetweg 5 - 7,
23562 Lubeck" aufgrund Uberschreitung der
Projektkosten von >175.000,00 EUR netto des
veranschlagten Gesamtbudgets

16. Verschiedenes

Offentlicher Teil:

17.

Bekanntgabe der im nicht &ffentlichen Teil gefassten
Beschlisse
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Hansestadt LUBECK 2

NACHTRAGSTAGESORDNUNG

48. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 24.03.2026, 16:30 Uhr
Sitzungsort: Burgerschaftssaal, Rathaus, 23552 Libeck

Offentlicher Teil:

3.1.

Austauschvorlage - Ausschreibungstext
Fachbereichsleitung Kultur und Bildung

VO/2026/14959-02

3.1.1.

Dringlichkeitsantrag - AM Peter Petereit (SPD): Verfahren
Senator:innenwahl FB 4

VO/2026/14985

AM Stittgen: AA zu VO/2026/14959 Ausschreibungstext
Fachbereichsleitung Kultur und Bildung

VO/2026/14959-01

3.2.1.

Antwort auf Anfragen zur Fairen und Nachhaltigen
Beschaffung

Liegt nun vor

VO/2024/13037-02

3.4.2.

AM Juleka Schulte-Ostermann (GAL): Zukunftsperspektiven
des strukturell defizitaren Parkhauses Godewind

VO/2026/14978

3.5.

AM Andreas Zander (CDU): Nachfragen zur Anfrage
Passwesen VO/2026/14803

VO/2026/14977

3.6.

AM Mandy Siegenbrink (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN):
Wohnraumfdrderung

VO/2026/14987

41.1.

AM Detlev Stolzenberg (Die FRAKTION): Anfrage zu
Empfehlungen des Burger:innenrates zum Limo

VO/2026/14986

AM Bernhard Simon (CDU): Erganzende Informationen zu
V0O/2026/14884 - Kostenoptimierte Fortsetzung des Limo-
Angebots ab 2027

VO/2026/14988

Nichtoffentlicher Teil:

15.7.

Beschaffung von Multifunktionsgeraten und
Arbeitsplatzdruckern fir die Kernverwaltung der Hansestadt
Lubeck aus dem aktuellen Rahmenvertrag der GMSH

Es ist eine Erweiterung der Tagesordnung vorgesehen

VO/2025/14740
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TOP 3.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14959-02

offentlich

Liibeck, 24.03.2026

Bearbeitung: Lars Junker (E-Mail: lars.junker@luebeck.de Telefon: 122-1132)

Austauschvorlage - Ausschreibungstext Fachbereichsleitung Kul-
tur und Bildung

Zur Information des Hauptausschusses wird der geplante Ausschreibungstext fiir die Fachbe-
reichsleitung Kultur und Bildung vorgelegt.

Es ist beabsichtigt, die Anzeige im Zeitraum 16. bis 20. KW zu schalten, der Bewerbungsschluss
ist der 18.05.2026. Die Anzeige wird unter www.XING.com, www.luebeck.de/jobs und www.in-
teramt.de sowie ggdf. in noch abzustimmenden Printmedien erscheinen.

Geplant ist, den Mitgliedern der Biirgerschaft vom 04.06.2026 bis 27.06.2026 Einsicht in die ein-
gegangenen Bewerbungen zu ermdglichen.

Ein Hearing der Kandidat:innen mit Teilnahmemdglichkeit seitens der Mitglieder der Biirgerschaft,
den Vorsitzenden der einschlagigen Fachausschiisse und den fachpolitischen Sprecher:innen der

Fraktionen (soweit nicht Mitglieder der Biirgerschaft) sowie Vertreter:innen der Fachéffentlichkeit
ist am 19.08.2026 geplant; die Wahl soll in der Sitzung der Biirgerschaft am 27.08.2026 erfolgen.

GemaB § 67 Abs. 3 der Gemeindeordnung SH ist die Stelle vor der Wahl 6ffentlich auszuschrei-
ben; davon kann bei einer Wiederwahl durch Beschluss mit der Mehrheit von mehr als der Halfte
der gesetzlichen Zahl der Stadtvertreter:innen, im Ubrigen nur mit Genehmigung der Kommunal-
aufsicht, abgesehen werden.

Die zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen zur Wahl einer Fachbereichsleitung ergeben
sich aus der beigefiigten nichtoffentlichen Anlage.

Der Ausschreibungstext lautet wie folgt:

Die Hansestadt Libeck sucht zum 01.01.2027
eine:n hauptamtliche:n Stadratin/ Stadtrat (Senator:in)
fir den Fachbereich Kultur und Bildung wegen Ablaufs der Amtszeit der Stelleninhaberin.

Die Hansestadt Liibeck ist ein Oberzentrum mit einer Bevélkerung von 223.000 Menschen und
die zweitgréBte Stadt in der Metropolregion Hamburg. Die fiir ihre Kirchen, Backsteingotik und
ihre Geschichte beriihmte Altstadt gehdrt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute prasentiert sich die
Stadt mit einer vielfaltigen und lebendigen Kunst- und Kulturszene als Kulturstadt des Nordens.
Libeck ist die Heimstatt dreier Nobelpreistrager, deren Leben und Werk eng mit der Stadt ver-
bunden ist. Malerisch an der Ostsee gelegen, umgeben von einer attraktiven Natur- und Kultur-
landschaft und als Standort dreier europaweit profilierter Hochschulen mit einem namhaften Uni-
versitatsklinikum, bietet die Stadt eine hohe Lebensqualitdt. Die Stadtverwaltung ist mit insge-
samt knapp 4.500 Beschéftigten in der Kernverwaltung eine der gréBten Arbeitgeberinnen in der
Region.

Seite: 1/2
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TOP 3.1

Dem Fachbereich Kultur und Bildung gehdren rund 1.300 Mitarbeitende an; er umfasst derzeit die
Bereiche Museen, Stadtbibliothek, Archiv, Volkshochschule, Denkmalpflege und Archaologie,
Schule und Sport, Stadtische Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit sowie Jugendamt-Familien-
hilfen. Dem Fachbereich sind der Eigenbetrieb Liibecker Schwimmbader, die Theater Liibeck
gGmbH und die Musik- und Kongresshallen GmbH zugeordnet. Das Fachbereichsbudget liegt bei
rund 257 Millionen Euro (2025).

Anderungen des Aufgabenbereichs bleiben vorbehalten.

Der/Die Senator:in fiir Kultur und Bildung ist Mitglied des Senats und verantwortlich fiir die stra-
tegische Steuerung, Weiterentwicklung und 6ffentliche Vertretung des Fachbereiches. Ziel ist die
Sicherung, Férderung und zeitgemaBe Weiterentwicklung der kulturellen, sport- und bildungsna-
hen Infrastruktur und Angebote sowie der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe.

Gesucht wird eine liberzeugende Fihrungspersdnlichkeit mit einem klaren Bekenntnis zur frei-
heitlich demokratischen Grundordnung und der erforderlichen Eignung, Befahigung und Sach-
kunde gemaB § 67 Abs. 2 Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein.

Die Erflillung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen gemaB § 7 Beamtenstatusgesetz ist zwin-
gend erforderlich.

Die Wahl erfolgt gemaB § 67 der Gemeindeordnung flir Schleswig-Holstein durch die Liibecker
Biirgerschaft (Stadtvertretung) im Meiststimmverfahren; die derzeitige Sitzverteilung: CDU 12,
SPD 11, Biindnis 90 / Die Griinen 10, AfD 4, Die Fraktion 3, LINKE & GAL 3, FDP 3, Freie Wahler
1, Volt 1 und Biirger fiir Libeck (BfL) 1. Das Vorschlagsrecht steht dem Blirgermeister, den Frak-
tionen und den einzelnen Mitgliedern der Birgerschaft zu. Der voraussichtliche Wahltermin ist fir
die Blirgerschaftssitzung am 27.08.2026 vorgesehen.

Die Amtszeit betragt 6 Jahre, eine Wiederwahl ist mdglich. Die Besoldung richtet sich nach der
Besoldungsgruppe B 4 SHBesG. Die hauptamtliche Fachbereichsleitung ist dem Blirgermeister di-
rekt unterstellt und wird in ein Beamtenverhaltnis auf Zeit berufen.

Die Stelleninhaberin Frau Senatorin Frank hat férmlich-schriftlich erklart, dass sie gemaB §7 Abs.
2 LBG SH ihrer Verpflichtung als Beamtin auf Zeit nachkommt, das ihr libertragene Amt nach Ab-
lauf der derzeitigen Amtszeit weiterzufiihren, wenn sie erneut in dieses berufen werden sollte.

Die Hansestadt Liibeck strebt an, den Frauenanteil in Fiihrungspositionen zu erhdéhen. Aus die-
sem Grunde sind Bewerbungen von Frauen besonders erwiinscht. Gleiches gilt fiir Bewerbungen
von schwerbehinderten Menschen.

Ausdrticklich begriiBen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Bitte bewerben Sie sich bis 18.05.2026 lber das Karriereportal der Hansestadt Libeck (www.lue-
beck.de/jobs) unter der Kennziffer . Dort kdnnen Sie Ihre Bewerbung mit voll-
standigen Nachweisen, einschlieBlich aktueller dienstlicher Beurteilungen, Arbeitszeugnissen so-
wie Nachweisen Uber absolvierte Fortbildungen einstellen.

Von Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail bitten wir abzusehen. Bewerbungen, die auf
dem Postweg bei uns eingehen, werden nach Abschluss des Verfahrens aus Griinden des Verwal-
tungsaufwandes und der damit verbundenen Kosten nicht zuriickgesandt.

Ihr Einverstandnis, den in der Liibecker Blrgerschaft vertretenen Fraktionen und einzelnen Mit-
gliedern der Biirgerschaft Zugang zu den Bewerbungsunterlagen zu gewahren, setzen wir voraus.

Seite: 2/2
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SPD-Fraktion
in der Burgerschaft
der Hansestadt Liibeck

» Nr. VO/2026/14985
offentlich

Liibeck, 19.03.2026

Antrag

Bearbeitung: Hinrich Bernzen (E-Mail: hinrich.bernzen@luebeck.de Telefon: 122-1035)

Dringlichkeitsantrag - AM Peter Petereit (SPD): Verfahren Sena-
tor:innenwahl FB 4

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich
Antrag:

Der Biirgermeister wird beauftragt, das Wahlverfahren fiir die Fachbereichsleitung des Fachbereiche 4
(Kultur und Bildung) wie folgt vorzubereiten:

Die Fachbereichsleitung fiir den FB 4 wird nicht ausgeschrieben und stattdessen die Wiederwahl der
Amtsinhaberin angestrebt. Der Biirgerschaft ist spétestens in der Sitzung im April 2026 eine entspre-

chende Beschlussvorlage vorzulegen, wonach auf die Ausschreibung verzichtet wird. Die Wahl der
Fachbereichsleitung fiir den FB 4 ist in der Sitzung der Biirgerschaft im August 2026 durchzufiihren.

Begriindung:
Erfolgt mindlich

Anlagen:

Vorsitzende/r
der SPD-Fraktion

Seite: 1/1
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» Nr. VO/2026/14959-01
offentlich

Liibeck, 24.03.2026
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
1.100 - Biiro der Biirgerschaft

Bearbeitung: Nadine Markmann (E-Mail: nadine.markmann@luebeck.de Telefon: 122 - 1008)

AM Stiittgen: AA zu VO/2026/14959 Ausschreibungstext Fachbe-
reichsleitung Kultur und Bildung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zusténdigkeit

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Die Stellenausschreibung wird wie folgt geandert:

Die Stelle Fachbereichsleitung Kultur und Bildung wird nicht als eine Vollzeit- sondern als
zwei Teilzeitstellen ausgeschrieben. Es erfolgt eine Ausschreibung flir den Fachbereich Kul-
tur und eine Ausschreibung fur den Fachbereich Bildung.

Begriindung:

. Die Beschrankung auf einen Fachbereich fordert die Konzentration auf und das En-
gagement fur das betreffende Aufgabengebiet. Eine Zustandigkeit fir mehrere Fach-
bereiche birgt immer die Gefahr, dass Aufgabenbereiche zweitrangig behandelt wer-
den.

. Die Teilung der Stelle 6ffnet den mdglichen Bewerberkreis auch fir Personen, fir die
eine Beschaftigung in Vollzeit nicht infrage kommt. Die Mdglichkeit, sich auf beide
Stellen zu bewerben und fir beide eingestellt zu werden, bestiinde weiterhin.

. Gerade gut bezahlte Leitungsfunktionen sind auch bei Beschaftigung in Teilzeit aus-
kémmlich.
Anlagen:
Ausschussmitglied
Seite: 1/1
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» Nr. VO/2024/13037
offentlich

Liibeck, 26.02.2024

Anfrage

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Mandy Siegenbrink (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Nachhaltige
Beschaffung der Hansestadt Lubeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
27.02.2024 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Angesichts unseres Engagements fir Nachhaltigkeit, haben wir folgende Fragen:

1. Wie méchte die Hansestadt Libeck, ihre Beschaffungsprozesse nachhaltiger gestal-
ten?

2. Welche konkreten Schritte hat die Hansestadt Liibeck bislang unternommen und wel-
che weiteren Schritte bis zur Erreichung nachhaltiger Beschaffungsziele sind noch
geplant?

Es wird bis Juni 2024 um Antwort gebeten.

Begriindung:

Angesichts der vielfaltigen Bemihungen in den Kommunen, nicht nur nachhaltig zu beschaf-
fen, sondern auch die Prozesse und Strukturen nachhaltig zu gestalten, ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass auch die Hansestadt Lubeck diesen Weg konsequent verfolgt. Es
gibt bereits zahlreiche positive Beispiele daflir, wie dkologische und faire Beschaffung vor
Ort langfristig etabliert werden kann, was nicht nur 6kologische, sondern auch soziale und
Okonomische Vorteile mit sich bringt.

Das Land hat in diesem Zusammenhang einen Leitfaden fir nachhaltige Beschaffung her-
ausgegeben, der als Orientierung dient und wertvolle Hinweise gibt, wie Beschaffungspro-
zesse entsprechend gestaltet werden konnen. Des Weiteren bietet das Land eine speziali-
sierte Stelle fir das Thema Nachhaltige Beschaffung an, die mit mehreren Mitarbeiter*innen
besetzt ist. Diese Stelle bietet Beratung sowie Unterstiitzung bei Offentlichkeitsarbeit.

Angesichts dieser Unterstitzung und der vorhandenen Ressourcen ist es nur logisch und
sinnvoll, dass die Hansestadt Lubeck sich aktiv dafir einsetzt, die Beschaffungsprozesse flr
die HL nachhaltig zu gestalten und somit einen positiven Beitrag zum Umweltschutz, zur
sozialen Gerechtigkeit und zur langfristigen Wirtschaftlichkeit unserer Stadt zu leisten.

Anlagen:

Seite: 1/2
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TOP 3.2.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2024/13037-02
offentlich

Liibeck, 20.11.2025
Antwort

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.102 - Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen

Bearbeitung: Olaf Diekhoff (E-Mail: olaf.diekhoff@luebeck.de Telefon: 122 - 7450)

Antwort auf Anfragen zur Fairen und Nachhaltigen Beschaffung
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
23.02.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
10.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
30.04.2026 Bulrgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:
Antwort:

Der Blrgermeister hat die Abteilung 3 Vergabewesen aus dem Bereich 1.102 Zentra-
le Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen mit der Zusammenfassung der Antwor-
ten auf die nachfolgenden Vorlagen beauftragt:

- VO/2021/10507 (vorher: VO/2020/09243)
Anfrage von Frau Antje Jansen (GAL): Faire kommunale Beschaffung
- V0O/2024/13037

Anfrage von Frau Mandy Siegenbrink (BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN) zur Nach-
haltigen Beschaffung der Hansestadt Libeck

=  Faire und Nachhaltige Beschaffung der Hansestadt Liibeck

1. Wie modchte die Hansestadt Libeck ihre Beschaffungsprozesse fairer
und nachhaltiger gestalten?

2. Welche konkreten Schritte hat die Hansestadt Liibeck bislang unter-
nommen?

i. bei Lebensmitteln

ii. bei Neuanschaffungen von IT

iii. bei Produkten fur Schulen

iv. bei Berufsbekleidung und sonstigen Textilien

v. gibt es regelméaBige Informationen und Schulungsangebote fir
Mitarbeitende der Hansestadt Lubeck

Seite: 1/14
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TOP 3.2.1

3. Welche weiteren Schritte bis zur Erreichung fairer und nachhaltiger Be-
schaffungsziele sind noch geplant?

4. Umfrage zu Nachhaltiger Beschaffung in der Stadtverwaltung

5. Die Hansestadt Liubeck ist Hauptstadt des Fairen Handel 2025
Antworten:

1. Es wurden bisher wichtige Grundlagen in der Stadtverwaltung geschaffen,
damit zuklnftig soziale/faire und klimaschutzorientierte, nachhaltige Aspekte
konsequent Bestandteil der Beschaffungen der Hansestadt Libeck sind:

a. Beschluss zur Unterzeichnung der Agenda 2030 (VO/2019/08415). Am
8. Oktober 2020, unterzeichnete Blrgermeister Jan Lindenau die Erkla-
rung ,Agenda 2030 - Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten®.

b. Bilrgermeister Jan Lindenau berichtet bei verschiedenen Veranstaltun-
gen unter anderem Uber die Fortschritte in Sachen nachhaltiger Be-
schaffung, z.B.:

i. 11.02.2022 Online-Seminar des MELUND zu nachhaltiger Be-
schaffung: Praxisbericht aus der Hansestadt Libeck: Von der
Fairtrade-Town zur nachhaltigen Beschaffung

ii. 29.11.2022 Vortrag zur Geschaftsfihrer:innenkonferenz der
stadtischen Beteiligungsgesellschaften

c. Seit Januar 2023 (neue Version Februar 2025) gilt die Bewirtungsricht-
linie flr die Ausgestaltung und Finanzierung der Bewirtung von Gasten
und Mitarbeitenden bei der Hansestadt Libeck. Die Richtlinie besagt,
dass insbesondere ,Mehrwegprodukte bzw. Produkte mit dem Fairtra-
de-Siegel oder aus biologischen, regionalen Anbau zu beschaffen" sind.

d. FUr die Neuausrichtung der Beschaffung und Vergabe wurden wegwei-
sende politische Beschliissen erwirkt, darunter zum Masterplan Klima-
schutz (MAKS) (V0O/2023/11957-02 und VO/2024/11957-01-04-01).

e. Seit dem 01.01.2024 wurde die Abteilung Vergabewesen als eigenstan-
dige Abteilung im Bereich 1.102 gebildet. Mit der angepassten Organi-
sationsform werden die folgenden Ziele verfolgt:

i. Bundelung von Vergabefachwissen zur Weitergabe in Form von
Beratung und Schulung

ii. Umsetzung des ,4-Augenprinzips" zur Korruptionsvermeidung
bei der Durchflihrung von Vergabeverfahren. Den (Fach-)be-
reichen (Schulen und Kitas) obliegt das inhaltliche Leistungsbe-
stimmungsrecht und die Abteilung Vergabewesen flhrt das Ver-
gabeverfahren entsprechend der rechtlichen (Vergabegesetze
und -Verordnungen) und strategischen Vorgaben (z.B. BU-Be-
schliisse), wie Beratung zur fairen und nachhaltigen Beschaf-
fung, aus.
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iii. Zentrales Berichtswesen zu abgeschlossenen Vergabeverfahren

In 2024 wurden zwei Stellen mit spezifischer Ausrichtung geschaffen.
Seit 01. April 2024 ist die, aus Foérdermitteln finanzierte Projektstelle
zur Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (KEpol) besetzt (sie-
he VO/2021/10329-16). Die Stelle ist angesiedelt bei der Klimaleitstelle
im Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz. AuBerdem wurde
die unbefristete Stelle im stadtischen Vergabewesen mit Ausrichtung
Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingerichtet (siehe VO/2023/12437-02-
01 und besetzt.

. Seit dem 01.07.2024 werden die Bereiche und Schulen, in Umsetzung
des Senatsbeschlusses vom 22.04.2024, aufgefordert nur noch Recy-
clingpapier mit dem Zertifikat , Blauer Engel®™ zu bestellen. Wenn
Druckauftrage an Extern vergeben werden ist darauf zu achten, dass
auch hier Recyclingpapier mit dem Zertifikat ,,Blauer Engel" verwendet
wird.

Es wurde ein enger Austausch mit dem Kompetenzzentrum fir nach-
haltige Beschaffung und Vergabe des Landes (KNBV) aufgebaut, zum
Beispiel zu Recyclingpapiernutzung, Faire Dienstkleidung, umwelt-
freundliche Schulmdébel sowie zu nachhaltigen Baustoffen.

Es wurden aufgrund der geschaffenen Grundlagen soziale/faire und klima-
schutzorientierte, nachhaltige Beschaffungen in der Hansestadt Libeck umge-
setzt, die sich in ihrer Vielfalt hier nicht abbilden lassen. Deshalb nachfolgend
nur einige Beispiele:

Zur Durchfiihrung unserer Post- und Botendienstfahrten ist unser
Dienstleister verpflichtet, nur elektrisch betriebene Fahrzeuge zu nut-
zen.

. Im HL-Shop unseres Blroartikellieferanten werden flir das Blromateri-
al-Kernsortiment nur Artikel mit Nachhaltigkeits- und Okosiegeln ange-
boten, wo mdglich.

Zur Reinigung der stadtischen Raumlichkeiten werden umweltfreundli-
che Reinigungsmittel verwendet, soweit mdglich.

Bei der Beschaffung von IT-Equipment wird insbesondere auf energie-
effiziente Gerate geachtet. Die Multifunktionsgerate zum Drucken und
Scannen fuhren das Siegel ,der blaue Engel®.

Im Rathaus wird flr die Versorgung der reprasentativen Veranstaltun-
gen Kaffee und Tee mit dem Fair-trade-Siegel beschafft. Zur Erfri-
schung dienen Bionaden und Séafte mit Oko-Siegel im Mehrweg-System
und bei anderen Artikeln wird auch auf ortsnahe regionale Herstellung
geachtet.

Als Ergebnis der Schokoladenwette vom 12. Bis zum 26. September
2025 von unserem Blrgermeister und ,Der Faire Handel" werden im
Rathaus zuklinftig verschiedene Teesorten und kleine Schokoladenta-
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felchen aus dem fairen Handel bei Sitzungen und Empfédngen angebo-
ten.

g. Es gibt erfolgreiche Beispiele bei der Ausschreibung von Berufs- und
Schutzbekleidung mit Nachweis anerkannter Glitezeichen, wie z.B. Fair-
trade Cotton, Fair Trade Textile Production oder Fairwear-Siegel.

h. Das verwendete Druckerpapier in der Stadtverwaltung, in den Schulen
und in den Betrieben tragt seit dem 01.07.2024 das Siegel ,, der Blaue
Engel", auBer in den festgelegten Bereichen, die Langzeit-archiviert
werden. Hier wird EU-zertifiziertes Okopapier verwendet.

i. Neben anderen Angeboten wird der Schulungsbedarf und die Beratung
anlassbezogen durch die Abteilung Vergabewesen vorgenommen und
bei Erfordernis die Fachleute von UNV eingeschaltet.

3. Die nachsten weiteren Schritte zur Erreichung fairer und nachhaltiger Beschaf-
fungsziele sind:

a. Die nachhaltige Beschaffung wird in der zukinftigen Dienstanweisung
Uber die Durchfihrung von Vergabeverfahren flir die Hansestadt LU-
beck verankert und praktisch angewendet.

i. Die Dienstanweisung uber die Durchfiihrung von Vergabeverfah-
ren ist mit den Bereichen RPA und Recht abgestimmt und wird
nachfolgend mit anderen Bereichen finalisiert.

ii. Strategische Ziele der Dienstanweisung:

1. Bei der Beschaffung sind die Qualitat der Leistungen, In-
novationen sowie Sozial- und Nachhaltigkeitskriterien zu
bericksichtigen.

2. Aspekte der Energieeffizienz sind bei allen Beschaffungs-
vorgangen, die energieverbrauchsrelevante Leistungen
betreffen, einzubeziehen.

3. Ebenfalls sind die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen sowie Waren aus fairem Handel bei der Definition der
Leistung zu berlicksichtigen.

iii. GemalB der Dienstanweisung bestimmt sich das wirtschaftlichste
Angebot nach dem besten Preis-Leistungs-Verhaltnis. Neben
dem Preis kdnnen qualitative, soziale und umweltbezogene
(nachhaltige) Aspekte als Zuschlagskriterien festgelegt werden.

iv. Die Dienstanweisung verpflichtet bei Vergaben ab einem Auf-
tragswert Uber 25.000 € zur Zusammenarbeit mit der Abteilung
1.102.3 Vergabewesen, so dass frihzeitig zur Einbindung fairer
und nachhaltiger Kriterien beraten werden kann.

v. Die Abteilung Vergabewesen wird bestehende und neu zu verge-
bende Rahmenvertrage auf die Einhaltung nachhaltiger Kriterien
prufen.

b. Zur praktischen Ausgestaltung der nachhaltigen Beschaffung ist derzeit
der Leitfaden Nachhaltige Beschaffung in enger Abstimmung von UNV
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mit der Abteilung Vergabewesen in Erstellung. Hier werden die qualita-
tiven, innovativen, sozialen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen As-
pekte zur Erreichung der nachhaltigen Ziele der Hansestadt Liibeck
praxisorientiert ausgearbeitet.

c. Eine Arbeitsgruppe aus UNV und Vergabewesen ist eingerichtet und
trifft sich 14-tagig flr den Fachaustausch, um aus den (Fach-)Be-
reichen die Bedarfe und Herausforderungen zu identifizieren und ge-
meinsame Lésungen zu finden.

d. Die Abteilung Vergabewesen ist in aktivem Fachaustausch mit kommu-
nalen Arbeitsgruppen, um sich u.a. Gber die Entwicklung der nachhalti-
gen Beschaffung in 6ffentlichen Verwaltungen lberregional auszutau-
schen.

e. In Planung sind u.a. zukinftig

i. die Entwicklung einer Handlungsanleitung in Form eines E-Lear-
nings, um das vorhandene Bildungsangebot zur Beschaffung un-
seres internen Fortbildungszentrums zu erweitern

ii. die Entwicklung einer Ubersicht Gber geeignete externe Fortbil-
dungsmoglichkeiten

iii. die Entwicklung einer Ubersicht (iber geeignete Beschaffungsbei-
spiele.

4. Umfrage zu Nachhaltiger Beschaffung in der Stadtverwaltung

Im Juni 2025 wurde eine Online-Umfrage bei den Bereichen der Hansestadt
Libeck durchgefiihrt. Ziel war es, einen Uberblick tiber den aktuellen Stand
von nachhaltiger Beschaffung zu gewinnen und die Ergebnisse in die strategi-
sche Ausrichtung aufzunehmen. Die Beschaffung ist dezentral in den Be-
reichen organisiert und es werden keine Daten zu nachhaltiger Beschaffung
erhoben. Unter anderem wurde abgefragt, welche Produktgruppen in welchen
Bereichen der Stadtverwaltung beschafft werden, an welchen Stellen bereits
Nachhaltigkeitskriterien berlcksichtig werden, wo Herausforderungen liegen
und zu welchen Themen Weiterbildungs- bzw. Unterstitzungsbedarf besteht.

Insgesamt 27 stadtische Bereiche nahmen an der Umfrage teil. Sie gaben an,
bei der Beschaffung von Produkten bereits einzelne Nachhaltigkeitskriterien zu
beriicksichtigen, beispielsweise umweltfreundliche Materialien, faire Arbeits-
bedingungen, Regionalitat oder die Reduktion der CO2-Emmisionen. AuBer-
dem gaben mehrere Bereiche an, bereits Ziele in Bezug auf nachhaltige Be-
schaffung zu verfolgen, wie beispielsweise die Erhéhung des Anteils nachhalti-
ger Produkte.

Die Auswahl, welche Nachhaltigkeitskriterien die Mitarbeitenden berticksichti-
gen variierte je nach Produktgruppe. Zum Beispiel achten bei Textilien oder
Mdébeln besonders viele Bereiche auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Bei
Papier- und Druckerzeugnissen achten viele Bereiche auf die Verwendung des
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GUltezeichens Blauer Engel und bei Lebensmitteln auf Bio- und/oder Fair-Han-
dels-Siegel.

In der Umfrage wurde dariber hinaus deutlich, dass viele Nachhaltigkeitskrite-
rien noch nicht flachendeckend Bericksichtigung finden oder méglicher Weise
auch noch nicht bekannt genug sind.

Das spiegelt sich auch in den Rickmeldungen zu Herausforderungen wieder.
Diese sehen die teilnehmenden Bereiche beispielsweise bezliglich méglicher
héherer Kosten, Mangel an internem Wissen und Ressourcen, fehlenden Stan-
dards in der Hansestadt Libeck sowie Mangel an geeigneten Anbieterfirmen.

Die Bereiche wiinschen sich Schulungs- und Austauschformate zu bestimmten
Produktgruppen, wie Blromaterial, Dienstkleidung, Mébeln, Verpflegung und
IT-Hardware sowie zu allgemeinen Aspekten nachhaltiger Beschaffung.

Die Ergebnisse der Umfrage sind Grundlage fir die Ausarbeitung eines Leitfa-
dens flr nachhaltige Beschaffung in der Stadtverwaltung sowie die Konzeption
von Schulungs- und Austauschformaten.

. Die Hansestadt Liibeck ist Hauptstadt des Fairen Handel 2025: Liibeck
ist seit 2011 Fair-trade Town und nimmt regelmaBig seit 2013 am Wettbewerb
Hauptstadt des Fairen Handel teil und hat sich 2025 unter Aufzahlung der fol-
genden Projekte erneut beworben und den Wettbewerb der GroBstadte ge-
wonnen:

a. ENTWICKLUNGSPOLITISCHES HANDLUNGSKONZEPT FUR DIE
HANSESTADT LUBECK
Derzeit wird ein entwicklungspolitisches Handlungskonzept zu den
Handlungsfeldern Fairer Handel/Faire Beschaffung, Globale Partner-
schaften und entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit folgenden Zielen
erarbeitet:
i. langfristige Strukturen flr die kommunale Entwicklungspolitik in
der Hansestadt Lubeck schaffen
ii. gemeinsame Zielsetzungen festlegen und MaBnahmen entwi-
ckeln
iii. Beteiligung verschiedener Akteur:innen aus Verwaltung, Politik,
Zivilgesellschaft usw.
iv. Berlcksichtigung vielfaltiger Perspektiven und Schaffen eines
groBen Rickhalts in der Stadtgesellschaft.
v. Weiterentwicklung der Fair Trade Aktivitaten in der Hansestadt
Libeck
vi. Ausarbeitung von MaBnahmen zu einer Fairen Beschaffung in
der Stadtverwaltung
vii. Weiterentwicklung partnerschaftlicher internationaler Zusamme-
narbeit zu Themen des Fairen Handels und der Nachhaltigkeit
viii. Vernetzung von bestehenden (zivilgesellschaftlichen) Partner-
schaften mit Landern des globalen Siidens
iXx. Vernetzung und Weiterentwicklung von Initiativen zu entwick-
lungspolitischer Bildungsarbeit in Libeck

b. PERSONALSTELLEN ZUR KOMMUNALEN ENTWICKLUNGSPOLITIK
UND ZUR NACHHALTIGEN BESCHAFFUNG
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Seit April 2024 besteht Stelle zur Koordination kommunaler Entwick-
lungspolitik (KEpol) bei der Hansestadt Libeck. Diese Stelle koordiniert
die Aufgaben rund um kommunale Entwicklungspolitik, Fairen Handel
und faire Beschaffung in der Hansestadt Libeck. Die KEpol-Stelle be-
fasst sich insbesondere mit der Berlicksichtigung sozialer Aspekte in
der Beschaffung. In der Klimaleistelle gibt es eine weitere Personalstel-
le, die sich mit der Umsetzung der MaBnahmen zu nachhaltiger Be-
schaffung aus dem Masterplan Klimaschutz befasst und an der strategi-
schen Umsetzung mitwirkt. Mit dem Beschluss des Masterplans Klima-
schutz in 2023 wurde ebenfalls die Einrichtung einer Personalstelle
beim Vergabewesen beschlossen und 2025 besetzt, die bei Vergabever-
fahren zu Klima- und Nachhaltigkeitsaspekten berat und an einer Richt-
linie zu nachhaltiger Beschaffung mitwirkt.

c. BESCHLUSSE UND DIENSTANWEISUNGEN ZUR FAIREN UND NACH-
HALTIGEN BESCHAFFUNG

i. Derzeit wird eine Richtlinie als Anlage zur Vergabeordnung erar-
beitet. Diese beinhaltet Grundsatze zur nachhaltigen Beschaf-
fung, Beschaffungsbeschrankungen und Kriterien flr sensible
Produktgruppen.

ii. Neufassung Vergabeordnung (2022): Bei Vergabeverfahren sind
die strategischen Ziele der Hansestadt Lubeck (insbesondere As-
pekte der Nachhaltigkeit, etc.) zu berlcksichtigen.

iii. Bewirtungsrichtlinie (2023): Es sind Mehrwegprodukte bzw. Pro-
dukte mit Fairtrade-Siegel oder aus biologischen, regionalen An-
bau zu beschaffen -

iv. Bulrgerschaftsbeschluss zu Verzicht auf Produkte aus ausbeuteri-
scher Kinderarbeit (2003)

v. Beschluss zur Fairtrade-Stadt (2011): Verwendung von fairem
Kaffee bei Sitzungen/Empfangen. Nutzung fair gehandelter Pro-
dukten in Verwaltung, Bekenntnis der Stadt zum Fairtrade-Ge-
danken

vi. Beschluss des KEpol-Projektes (2023): Strukturen zu global fai-
rer Beschaffung aufbauen

vii. Beschluss Masterplan Klimaschutz mit MaBnahmen zu Beschaf-
fung (2023/2024): Richtlinie und Fortbildungsangebote zu nach-
haltiger Beschaffung - soziale Aspekte, Fairer Handel und SDGs
sollen ebenfalls berlicksichtig werden.

viii. Beschluss zum Verzicht auf Tropenholz (2012)

iX. Senatsbeschluss zur Nutzung von Papier mit Blauem Engel und
zur Teilnahme am Papieratlas (2023 und 2024)

x. Dienstanweisung zu umweltfreundlicher Beschaffung (1999)

d. UMSETZUNGSPLAN ZU FAIRER UND NACHHALTIGER BESCHAFFUNG
In enger Zusammenarbeit zwischen Klimaleitstelle, KEpol-Stelle und
Vergabewesen konnte ein Umsetzungsplan zu fairer und nachhaltiger
Beschaffung erarbeitet werden, der hilft
i. Faire und nachhaltige Beschaffung langfristig in der Stadtverwal-
tung zu verankern
ii. Soziale, 6kologische sowie 6konomische Kriterien flir eine faire
und nachhaltige Beschaffung in der Hansestadt Libeck zu defi-
nieren
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iii. Strukturen zu schaffen, die eine Umsetzung nachhaltiger Be-
schaffung férdern
iv. Fortbildungs- und Unterstiitzungsangebote fiir Mitarbeitende zu
erarbeiten, welche die Anwendung der Kriterien erleichtern
v. Den Status Quo zu erfassen, welche Bereiche beschaffen welche
Produkte? Wo werden schon Nachhaltigkeitskriterien berticksich-
tigt und wo noch nicht?
vi. Bereiche der Hansestadt am Prozess zu beteiligen und mit ein-
zubeziehen
vii. Herausforderungen, Bedlirfnisse und Unterstiitzungsbedarf in
den Bereichen zu identifizieren
viii. Austausch zwischen den Bereichen férdern
ix. Gute Beispiele zu fairer Beschaffung aufzuarbeiten und bereitzu-
stellen.
x. Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Rahmenvertrage der
Hansestadt Lubeck zu bericksichtigen

e. AUF DEM WEG ZUR GLOBAL NACHHALTIGEN KOMMUNE LUBECK
Mit der Unterzeichnung der Musterresolution zur Agenda 2030 im Ok-
tober 2020 bekennt sich die Hansestadt zur Umsetzung der SDG (Su-
stainable Development Goals) auf lokaler Ebene. Vorausgegangen war
ein Beschluss der Libecker Blrgerschaft.
Daraufhin haben vielfaltige Aktivitaten stattgefunden. Die Hansestadt
wurde daflir im November 2023 als Global Nachhaltige Kommune aus-
gezeichnet.
Beispiele sind

i. ein Fachtag und eine Website zu BNE (Bildung flir nachhaltige
Entwicklung)

ii. die Beteiligung an der GO.GR@®@N - Messe flr Nachhaltiges und
Faires

iii. ein eLearning zu Nachhaltigkeit fir Verwaltungsmitarbeitende,
welches in Kooperation mit dem stadtischen Fortbildungszen-
trum erarbeitet wird

iv. Libeck engagiert sich im Hansebund stark fiir Nachhaltigkeit und
Fairen Handel

v. Llbeck ist mit seinen Partnerstadten dazu im Austausch, insbe-
sondere mit La Rochelle: 2023 fand ein Delegationsbesuch mit
Schwerpunkt Klimaschutz statt; eine Kooperation zu Fairem
Handel ist in Planung.

vi. Die Stadt setzt sich daflir ein, dass sich auch die stadtischen Ei-
genbetriebe und Beteiligungsgesellschaften sowie die lokale
Wirtschaft flir die Nachhaltigkeitsziele engagieren

vii. Dashboard im Smart City Portal der Hansestadt: In Zukunft soll
die Arbeit an den verschiedenen Nachhaltigkeitszielen verstarkt
kommuniziert und sichtbar gemacht werden. Geplant ist dazu
ein Dashboard im Smart City Portal der Hansestadt

f. FAIRE HANSE
Nachdem der Faire Handel erstmals auf dem 34. Internationalen Han-
setag 2014 in Libeck eine sichtbare Rolle gespielt hat, wurde im Juli
2015 die AG Faire Hanse gegriindet. Der 38. Internationale Hansetag in
Rostock beschloss die Leitlinie ,Faire Hanse - Fairer Handel®. Damit ist
der Einsatz fur Fairen Handel sowie die Verfolgung der nachhaltigen
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Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) in der Satzung des
Stadtebundes DIE HANSE fest verankert. Die Koordination der AG FAI-
RE HANSE erfolgt durch die KEpol-Stelle in Libeck in Zusammenarbeit
mit Mitgliedern des Vereins Fairtradestadt Libeck.

. STEUERUNGSGRUPPE FAIRTRADE-STADT LUBECK

In der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt sind verschiedene Akteure
aus Libeck organisiert. Die Gruppe besteht vor allem aus Vertreter:in-
nen von lokalen Vereinen und Bildungstragern, aus lokalen Unterneh-
men (z.B. Lebensmitteleinzelhandel, Rosterei und Café, faires Modege-
schaft), der lokalen Tourismus- und Stadtmarketing-Agentur, aus ver-
schiedenen lokalen Unternehmen, aus engagierten Einzelpersonen und
aus Vertreter:innen der Verwaltung und Politik. Es gibt zudem regel-
maBige Kooperationen mit Museen und Kultureinrichtungen, mit Hoch-
schulen und Schulen, mit stadtischen Gesellschaften und einer Reihe
weiterer Akteure. Die Steuerungsgruppe trifft sich monatlich und plant
und koordiniert die Aktivitdaten und Projekte rund um Fairen Handel,
Globales Lernen und globale Gerechtigkeit in Libeck. Sie dient als
Schnittstelle zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft und als Netz-
werk flr lokale Vereine und Unternehmen. Die Steuerungsgruppe
tauscht sich regelmaBig mit dem Blrgermeister aus, um neue Aktivita-
ten zu planen und zu koordinieren.

BESCHAFFUNGSPROJEKTE

An verschiedenen Stellen konnte eine faire Beschaffung in der Hanse-
stadt praktisch umgesetzt werden. Ein GrofBteil der IT-Hardware wird
Uber einen Rahmenvertrag mit Dataport beschafft. Dataport ist Vorrei-
ter bei nachhaltiger Beschaffung von IT-Hardware, insbesondere bei
sozialen Aspekten. So haben beispielsweise die von der Hansestadt Li-
beck beschafften Bildschirme neben dem Energy Star auch das Giite-
zeichen TCO Certified, welches hohe Standard bezliglich Arbeitsrecht
und Arbeitsschutz anlegt und Anforderungen flir Konfliktmineralien
enthalt.

Auch bei der Beschaffung anderer Produktgruppen gibt es Stellen, an
denen Nachhaltigkeitskriterien bei der Beschaffung schon konsequent
beriicksichtigt werden. Verschiedene Dienststellen in der Stadtverwal-
tung und den Eigenbetrieben und Gesellschaften beschaffen Arbeits-
kleidung mit Fairtrade-Siegel. Bei der Beschaffung von Lebensmitteln
werden besonders haufig Nachhaltigkeitskriterien berlicksichtig, bei-
spielsweise wird in einem GroBteil der Bereiche Kaffee, Kakao oder Tee
aus Fairem Handel beschafft. Weiterhin wird auf Nutzung von Bio-Pro-
dukten und die Reduktion tierischer Produkte und von Lebensmittelab-
fallen geachtet.

Seit zwei Jahren gibt es einen Arbeitskreis fir nachhaltige Verpflegung
in Schulen. In 3 Schulen wurden in einem Pilotprojekt ,Essen mit Zu-
kunft® mit Unterstitzung der Agrarkoordination Workshops durchge-
fuhrt und die Koch- und Verpflegungsleistungen umgestelit.

OKO-FAIRE GEMEINDEN

Seit vielen Jahren bemuihen sich die Mitglieder der Steuerungsgruppe
Fairtradestadt Libeck e.V., das Thema , 0ko-faire Gemeinde" in die Kir-
chengemeinden vor Ort einzubringen. Dabei informieren sie daruber,
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welche Schritte die Gemeinde unternehmen muss, um auf faire Be-
schaffung und nachhaltig erzeugte Energie umzustellen.

ENGAGEMENT DES RATHAUSES FUR FAIREN HANDEL

Fairer Handel und Faire Beschaffung sind ein zentrales Thema flr die
Libecker Stadtspitze. Zwischen Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt
und Blrgermeister finden regelmaBig Austauschtreffen zur gegenseiti-
gen Information und gemeinsamen Projektplanung statt.

Bei nachhaltiger Beschaffung geht das Rathaus mit gutem Beispiel vor-
an: Es ist Ubliche Praxis, dass bei allen Sitzungen und Veranstaltungen
Kaffee, Tee und Kakao aus Fairem Handel genutzt wird. Der Libecker
Blrgermeister berichtet bei verschiedenen Veranstaltungsformaten
Uber die Fortschritte in Sachen Fairer Handel und Nachhaltigkeit. Er
spricht sich dabei deutlich daflir aus, dass faire und nachhaltige Kriteri-
en bei der Beschaffung auch Mehrkosten rechtfertigen kénnen und
wirbt fir Nachhaltigkeit und Fairen Handel in der eigenen Stadt und im
Austausch mit anderen Stadten.

Das Rathaus engagiert sich besonders fir die Sichtbarkeit des Fairen
Handels in Libeck. So liegt der Stadtplan fir nachhaltigen Konsum
prominent im Eingang aus und der Blirgermeister unterstiitz die Aktivi-
taten der Fairtade-Stadt 6ffentlich, z.B. im Rahmen von Plakataktionen
und Presseterminen. Zur Fairen Woche werden am Rathaus und Hols-
tentor Flaggen gehisst, es gibt Schilder fir 6ffentliche Blumenbeete und
Baumschmuck aus Holz im Advent, jeweils mit Logo der Fairtrade-Stadt
Libeck und es wird auf den Wochenmarkten und den Getrankeflaschen
im Rathaus darauf hingewiesen, dass Liibeck Fairtrade-Stadt ist.

"GO.GR@?N - MESSE FUR NACHHALTIGES UND FAIRES"

Nach 2022 veranstaltete die Hansestadt Lubeck im April 2024 zum
zweiten Mal erfolgreich mit der stadtischen Musik- und Kongresshalle
(MuK) die GO.GR@®@N - Messe flir Nachhaltiges und Faires. Die Zahl
der Besucher:innen wurde im Vergleich zur ersten Messe im Jahr 2022
mit Gber 5.000 Interessierten erheblich gesteigert. Schirmherr war er-
neut Ministerprasident Daniel Glnther (CDU). Kooperationspartner war
das SH-Ministerium fir Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur.
71 Aussteller:innen mit nachhaltigen und fairen Angeboten, Start-Ups
und gemeinnltzige Organisationen prasentierten innovative nachhaltige
Angebote von Produkten und Dienstleistungen, Bildungsangeboten,
Ideen und Netzwerken.

GLOBALES LERNEN IN LUBECK

In Libeck gibt es vielfdltige Aktivitaten zum Globalen Lernen. Zentrale
Akteure sind der Weltladen, Landwege e.V. und Fairtradestadt Lubeck
e.V., die auf verschiedenen Ebenen mit der Stadtverwaltung zusamme-
narbeiten. Der Weltladen hat ein erweitertes Konzept zur Foérderung der
Bildungsarbeit erarbeitet, um neue Personen zu erreichen. Im Fokus
stehen Schulen, Kirchengemeinden sowie in Zukunft die Azubis der
Hansestadt. Angebote sind beispielsweise Workshops, Stadtrundgdnge
und Vortrage zu Themen wie Kinderrechte, Smartphones oder Klei-
dung. Die Fairtrade-Stadt hat eine interaktive digitale Stadtrallye zu
Fairem Handel entwickelt, bei der verschiedene Stationen in der Stadt
besucht werden. In Kooperation mit der Stadtverwaltung werden seit
2022 vor Schulbeginn alle stadtischen Kitas in einer Briefaktion zur Fai-
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ren Schultite angeschrieben. Der Verein Landwege bietet seit Uber 30
Jahren Workshops fiir Schulklassen mit Schwerpunkt auf BNE, Ernah-
rung und 6kologischer Landwirtschaft auf einem Liibecker Stadtgut an
und wird dabei finanziell von der Hansestadt unterstilitzt. Seit 2022 sind
auch Angebote des globalen Lernens dazugekommen, wie beispielswei-
se ein Workshop zu Fairem Handel und Kakaoanbau. Seit 2024 |auft ein
Projekt, bei dem weitere Workshops fiir altere Schulklassen mit Fokus
auf globale Zusammenhange in der Landwirtschaft entwickelt und
durchgefiihrt werden. Libeck hat mittlerweile 3 Fairtrade-Schools, die
vielfaltige Aktivitaten zu Fairem Handel durchfiihren.

PARTNERSCHAFTSPROJEKT DER ENTSORGUNGSBETRIEBE MIT KOM-
MUNEN IN ALBANIEN

Seit 2022 besteht eine interkommunale Zusammenarbeit der Hanse-
stadt Libeck mit mehreren Kommunen aus Albanien. Diese lauft GUber
die stadtischen Entsorgungsbetriebe (EBL). Geférdert wird die Koopera-
tion von der Gesellschaft fir internationale Zusammenarbeit (GiZ) und
Engagement Global tber ein NAKOPAProjekt.

. INITIATIVE LILI: ENGAGEMENT FUR EIN LIEFERKETTENGESETZ IN

DEUTSCHLAND UND AUF EU-EBENE

Im Februar 2020 luden die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Libeck
und der BUND Libeck zur Griindung der Libecker Initiative Lieferket-
tengesetz (LILi) ein. Erfolgreich konnte die Initiative mit Mitgliedern der
Steuerungsgruppe, des BUND, attac, terre des hommes Ortsgruppe LU-
beck, AStA Umweltreferat und Gewerkschaftsvertretungen von ver.di
starten und sich der bundesweiten Kampagne Lieferkettengesetz an-
schlieBen. Die zahlreichen Liibecker Aktivitaten erfolgten z.T. in Koope-
ration mit der Projektleitung Wirtschaft und Menschenrechte in Schles-
wig-Holstein beim Blindnis Eine Welt e.V., worliber auch ein Bilindnis
auf SH-Landesebene mit dem Kirchlichen Entwicklungsdienst der Nord-
kirche, Diakonie, Kampagnhe Saubere Kleidung, Gewerkschaftsbund und
dem Landesverband BUND entstand, dem sich die Libecker Initiative
anschloss. Hierbei wurden wichtige neue Kooperationen geschlossen,
z.B. mit der VHS Libeck und dem Europaischen Hansemuseum Libeck.

THEMENUBERGREIFENDES NETZWERKEN UND KOOPERATIONEN: LU-
BECKER ZUKUNFTSKONGRESS

Die Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Libeck, in der die Stadtverwal-
tung und stadtische Gesellschaft LTM sowie Entsorgungsbetriebe ver-
treten sind, setzt seit jeher auf Kooperationen und gute Vernetzung.
Diese konnte in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut und das
Netzwerk erweitert werden. Zu den regelmagig in Erscheinung treten-
den Kooperationspartner:innen, die gleichzeitig die Veranstaltungs-
raumlichkeiten stellen, gehéren Libecker Museen (St. Annen Kunsthal-
le, Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Musik- und Kongresshalle, Museum
fir Natur und Umwelt), Europadisches Hansemuseum, Willy-Brandt-
Haus, DGB Gewerkschaftsbund, Schulen, z.B. beim Klimaaktionstag,
Libecker Rathaus als Veranstaltungsort, Volkshochschule, Ubergangs-
haus (ehemals Karstadt) oder auch das Haerder Einkaufszentrum. Bei
Stadtfesten, wie dem HanseKulturFestival wird die Steuerungsgruppe
mittlerweile fest eingeplant, um einen FAIR BIO REGIONAL Markt zu
organisieren. Auch Vereine, wie der Jugendnaturschutzhof von Land-
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wege e.V. fragen die Steuerungsgruppe jahrlich an, um bei ihrem
Sommerfest mit vielen hundert Besuchenden einen Informations- und
Aktionsstand zum Fairen Handel anzubieten. Die Vielfalt an Kooperati-
onspartner:innen zeigt, dass die Ziele und Aktivitaten der Steuerungs-
gruppe mittlerweile in der Mitte der Stadtgesellschaft angekommen

sind und Institutionen und (stadtische) Einrichtungen die Expertise der
Steuerungsgruppenmitglieder sowie das bundesweite Netzwerk gern flr
gemeinsame Veranstaltungen nutzen.

. FAIR BIO REGIONAL MARKT IN LUBECK - BEIM HANSEKULTURFESTI-
VAL
Die Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Liibeck wird regelmaBig in die
Planungen von Stadtfesten involviert und arbeitet eng mit der stadti-
schen Gesellschaft LTM, Lubeck Traveminde Marketing zusammen. In
2022 und 2024 wurde ein FAIR BIO REGIONAL Markt in das HanseKul-
turFestival integriert, ein Fest, dass aufgrund der Zugehdrigkeit zur his-
torischen und neuen HANSE alle zwei Jahre stattfindet, sich Gber weit
Teile der historischen Altstadtinsel zieht und jedes Mal tausende Besu-
cher:innen lockt. Beim FAIR BIO REGIONAL Markt organisiert die Steu-
erungsgruppe Fairtrade Stadt eine bunte Meile mit Info- und Verkaufs-
standen mit Produkten aus dem fairen Handel, Essen und Getranke bio,
fair und regional sowie spielerische Aktivitaten zum Fairen Handel.

. STADTPLAN FUR NACHHALTIGEN KONSUM: FAIR, BIOLOGISCH UND
REGIONAL

Gemeinsam mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe "Fairtrade-Stadt
Libeck" wurde ein Faltblattentwickelt, das die Informationen Uber Be-
zugsquellen fir biologische+faire+regionale Produkte und Dienstleis-
tungen kompakt und Ubersichtlich darstellt. Es wird an verschiedenen
Orten innerhalb der Stadt ausgelegt, u.a. bei der Touristeninformation,
im Rathaus, in Kirchen sowie bei den teilnehmenden Geschaften. Fir
Letztere gibt es auch einen Aufkleber mit dem Logo des Vereins "Fair-
trade-Stadt Libeck e.V." und dem Text "Wir sind dabei". Der Stadtplan
liegt inzwischen bereits in der 11. Auflage vor. Es wurden bisher ca. 50
000 Exemplare verteilt. Er kann auch Uber die Homepage der Fairtra-
destadt Libeck e.V. und der stadtischen Website heruntergeladen wer-
den. In Absprache mit Libeck und Traveminde Marketing GmbH (LTM)
wurde eine Kurzfassung in englischer Sprache erstellt, die fir Tou-
rist:innen aus dem Ausland eine Orientierungshilfe gibt. Anfang 2023
wurden die Daten auf die SMART CITY-Plattform der Hansestadt Libeck
tibertragen. Uber ein Smartphone ist eine benutzergesteuerte Auswahl
von Produkten und die Lokalisierung der entsprechenden Geschafte und
Einrichtungen moglich. Wesentliche Vorzige der digitalen Version sind
die raschen Anderungsmaéglichkeiten, die Einsparung von Ressourcen
fur Druck und Verteilung sowie die Vernetzung mit anderen digitalen
Angeboten der Hansestadt und Suchmaschinen.

NACHHALTIGER TOURISMUS IN LUBECK UND TRAVEMUNDE

Die Libeck und Travemiinde Marketing GmbH (LTM) ist die offizielle
Tourismusorganisation fir die Hansestadt Libeck und das Seebad Tra-
veminde. Das Tourismusentwicklungskonzept 2030 gibt seit 2020 den
Leitfaden fir alle Akteur:innen in Libeck und Travemiinde vor, welche
Schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Destination gemeinsam zu
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gehen sind. Flr die LTM als Mitglied im Steuerungskreis Fairtrade Stadt
Libeck bedeutet dies:

i. Forderung eines offenen und fairen Miteinanders basierend auf
einem verantwortungsvollen Umgang mit naturlichen Ressour-
cen.

ii. Nutzung und Verkauf von regionalen sowie 6kologisch zertifizier-
ten Produkten in den Tourist-Informationen und diese den Gas-
ten naherzubringen.

iii. Planung und Gestaltung von Veranstaltungen im Hinblick auf
Wiederverwendung und einer sensiblen Beschaffung sowie ,gri-
nes Tagen" fordern.

iv. Standiges Hinterfragen und Anpassung des eigenen tdglichen
Handelns in Bezug auf Nachhaltigkeit und Verantwortung.
Sowohl die LTM als auch beide Destinationen wurden im Juni 2023 Uber

TourCert zertifiziert.

HAUPTSTADT DES FAIREN MARZIPANS

Seit 2017 steht die Steuerungsgruppe in Kontakt mit Libecker Marzi-
pan-Herstellern, um sie fir den Einsatz von fair erzeugtem Kakao in ih-
rer Produktion zu gewinnen. Flr die Idee, Lubeck zur ,Hauptstadt des
Fairen Marzipans" zu machen, konnten wir neben dem Birgermeister
im Herbst 2024 die kommunale Tourismus-Agentur Libeck-Travemuln-
de Marketing GmbH (LTM) gewinnen. Dank ihrer Mitwirkung ist es ge-
lungen, dass im Austausch mit dem gréBten Liibecker Marzipanherstel-
ler ein Unterstitzungsschreiben zur Bewerbung um den Titel ,,Haupt-
stadt der Fairen Handels"™ verfasst wurde. Das Unternehmen begriBt
ausdricklich den Schritt das Traditionsprodukt Marzipan im Sinne ver-
antwortungsvoller und zeitgemaBer Herstellung weiterzuentwickeln
und, dass im Rahmen der Bewerbung der Fokus auf faires Marzipan ge-
legt wird. Ein anderer Marzipanhersteller hat sich offen flir weitere Ge-
sprache gezeigt.

GOURMET-KAFFEE / DIRECT COFFEE

Viele Kaffeerdstereien bieten Gourmet bzw. Direct Coffee an und wer-
ben mit direkten Handelsbeziehungen zu den Erzeugern und hdherer
Qualitat. Letztere soll den Mehrpreis gegeniiber Standard-Kaffeesorten
begriinden. Uber das AusmaB des tatsdchlichen sozialen Engagements
ist jedoch nichts Konkretes zu erfahren. Wir haben daher die Initiative
~Coffee Pledge" von Transparency Coffee aufgegriffen und die darin be-
schriebene Idee an die Libecker Rdster weitergeleitet. Um die mit
Gourmet-Kaffee verbundenen sozialen Aspekte stéarker in die Offent-
lichkeit bringen zu kénnen, fihren wir gemeinsam mit Oikocredit "Kaf-
feespaziergange" durch die Libecker Altstadt durch. Ziel ist es, die lo-
kalen Kaffee-Rdster davon Uberzeugen, dass es flr ihre Glaubwdurdig-
keit dringend erforderlich ist, Transparenz lber existenzsichernde Ein-
kaufspreise zu schaffen.
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Anlagen:
A

Blrgermeister Jan Lindenau
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» Nr. VO/2025/14639
offentlich

Liibeck, 09.10.2025

Anfrage

Bearbeitung: Hinrich Bernzen (E-Mail: hinrich.bernzen@luebeck.de Telefon: 122-1035)

Anfrage AM Renate PriiR (SPD) zum HGH

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
14.10.2025 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Die Verwaltung wird gebeten zu berichten:

1. Ob es moglich und sinnvoll ist, den Betrieb der Einrichtung HGH im Rahmen eines
Interessenbekundungsverfahrens flur gemeinnitzige Trager auszuschreiben?

2. Gibt es fir den Fall des Auslaufens bereits ein Nachnutzungskonzept, das die Er-
kenntnisse der Gutachten mit einbezieht? Wenn ja, welches? Wenn nein, wann ist damit zu
rechnen?

3. Wirden die Kosten flir die erforderlichen Sanierungsmalinahmen bezogen auf das
Interimskonzept (ca. 11,8 Mio) wie auch bezogen auf die Umsetzung der langfristig notwen-
digen BrandschutzmaflRnahmen (ca. 30 Mio) bei einer méglichen Nachnutzung ohne statio-
nare Pflegeeinrichtung geringer ausfallen? Wenn ja, gibt es dafir eine grobe Schatzung?

4. Welche Mdoglichkeiten der Drittmittelfinanzierung wiirden sich aus einem anderen
Nachnutzungskonzept ergeben, die den Anteil der stadtischen Sanierungszuschiisse redu-
zieren kénnten?

Begriindung:

Die Verwaltung hat die mittelfristige Schlielung des HGHs auf die Konsolidierungsliste fur
den Haushalt 2026 aufgenommen.

Die gesamtwirtschaftliche Betrachtung der SIE im Rahmen der Weiterentwicklung lasst deut-
lich erkennen, dass das HGH als einzige der von der Stadt betriebenen Pflegeeinrichtungen
dauerhaft defizitar sein wird. Auch bei der geplanten Platzerweiterung auf 77 Platze wird der
Betrieb nicht wirtschaftlich und nach den qualitativ erforderlichen Standards zu fiihren sein.

Das Schreiben der Kommunalaufsicht vom 20.6.2025 I&sst keinen Zweifel daran, dass daue-
rhaft defizitare Einrichtungen geeignet sind, den Prozess der Sanierung der SIE in Bezug auf
die Genehmigung von Krediten negativ zu beeintrachtigen.

Das HGH stellt damit eine unangemessen hohe wirtschaftliche Belastung des hochdefizita-
ren stadtischen Haushaltes dar wie auch ein hohes Risiko flir die Umsetzung des Gesamt-
konzeptes.

Die SIE wird das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses mit Abschluss der Neu- und Um-
bauten der stadtischen Einrichtungen mit dem HGH nicht erreichen kénnen.

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2025/14639-01
offentlich

Liibeck, 22.10.2025
Antwort
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Manfred Uhlig (E-Mail: manfred.uhlig@luebeck.de Telefon: 122 - 2010)

Antwort zur Anfrage AM Renate Pru (SPD) zum HGH

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

09.03.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

V0O/2025/14639 Anfrage von AM Renate Pruf? (SPD) zum Heiligen-Geist-Hospital in der Sit-
zung des Hauptausschusses am 14.10.2025

Antwort:

In der Sitzung des Hauptausschusses am 14.10.2025 wird von AM Renate Praf3 (SPD) zum
HGH wie folgt gefragt:

Die Verwaltung wird gebeten zu berichten:

1. Ob es moglich und sinnvoll ist, den Betrieb der Einrichtung HGH im Rahmen eines
Interessenbekundungsverfahrens fiir gemeinnitzige Trager auszuschreiben?

2. Gibt es fur den Fall des Auslaufens bereits ein Nachnutzungskonzept, das die Erkenntnis-
se der Gutachten mit einbezieht? Wenn ja, welches? Wenn nein, wann ist damit zu rechnen?

3. Wurden die Kosten fur die erforderlichen Sanierungsmallnahmen bezogen auf das Inte-
rimskonzept (ca. 11,8 Mio) wie auch bezogen auf die Umsetzung der langfristig notwendigen
Brandschutzmalnahmen (ca. 30 Mio) bei einer moéglichen Nachnutzung ohne stationare
Pflegeeinrichtung geringer ausfallen? Wenn ja, gibt es daflr eine grobe Schatzung?

4. Welche Mdoglichkeiten der Drittmittelfinanzierung wiirden sich aus einem anderen Nach-
nutzungskonzept ergeben, die den Anteil der stadtischen Sanierungszuschusse reduzieren
kénnten?

Zu 1.: Seitens der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital ist eine Ausschreibung aufgrund der be-
stehenden vertraglichen Beziehung zu den Senior:Inneneinrichtungen nicht in Erwagung
gezogen worden, da die Hohe der Pacht marktiblich ist, die zu erbringenden pflegerischen
Leistungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Allerdings tragt der Betrieb dieser
Einrichtung auch einen Teil zur defizitdren Wirtschaftslage der Senior:Inneneinrichtungen
bei. Die Werksleitung hat mehrfach ausgefihrt, dass unter den im HGH bestehenden raumli-
chen und konzeptionell umsetzbaren Bedingungen ein kostendeckendes Angebot aufgrund
der besonderen Strukturen des denkmalgeschiitzen Objektes nicht realistisch erscheint. Ob
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dies ein anderer Trager anders bewertet, kbnnte im Rahmen einer Ausschreibung/
Markterkundung erhoben werden. Die Initiative musste von der SIE/Hansestadt Lubeck aus-
gehen, da aus Sicht der Stiftung aufgrund der marktiblichen Miete kein Handlungsbedarf
besteht.

Zu 2.: Mit Erkenntnis der erforderlichen Investitionskosten fiir einen 40jahrigen Pflegebetrieb
im Gebaudekomplex des HGH wird die kiinftige Nutzung genau zu prifen sein. Es sind Ant-
worten auf die Fragen zu finden, ob die Investitionskosten zuzilglich Kapitalbeschaffungskos-
ten rentierlich ausgestaltet werden kdnnen. Dazu sind verschiedene Nutzungsmoglichkeiten
auszuarbeiten und auf Wirtschaftlichkeit zu prifen. Dieses ist angestolen.

Zu 3.: Die Kosten fir die interimsweise Wiederherstellung des vollstadndigen Pflegebetriebs
belaufen sich nach aktueller Planung auf 1,05 Mio. EUR, siehe V0O/2025/14483. Die Mal3-
nahmen wurden mit der Bauaufsichtsbehérde in dem Zusammenhang gesehen und abge-
stimmt, dass danach eine Sanierung der Gebdude mit dem Ziel einer dauerhaften Nutzung
als Pflegeeinrichtung vorgesehen wird. Ausgehend von dem diesbezlglichen Burgerschafts-
beschluss sind noch keine Varianten fir anderweitige Nutzungen gerechnet worden. Dieses
wird in die weitere Konzeptentwicklung wie zu 2. beschrieben einflieRen. In jedem Fall sind
aber umfangreiche haustechnische Modernisierungen im gesamten Gebaudekomplex erfor-
derlich.

Zu 4.: Es ist davon auszugehen, dass Drittmittel bei der jetzigen Betriebsform als Pflegeein-
richtung ausschlieBlich flir denkmalpflegerische MaRnahmen eingeworben werden kénnten,
nicht fur die MaRnahmen fir den Pflegebetrieb, da dieser der gesetzlichen Regulatorik unter-
liegt. Dies konnte bei anderen Nutzungsformen sich anders gestalten. Finanzierungsmog-
lichkeiten als Ergebnis verschiedener Nutzungskonzepte werden mit deren Vorlage aufge-
zeigt werden.

Anlagen:
A.

Blrgermeister Jan Lindenau
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» Nr. VO/2026/14848
offentlich

Liibeck, 26.01.2026

Anfrage

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Ren-
tabilitat und Auslastung Parkhaus Godewindpark

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
27.01.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

1. Wie hoch waren der Betriebsgewinn-/-verlust des Parkhauses am Godewindpark in
20257 Wie viel sind davon aus dem stadtischen Haushalt zu tragen?

2. Welcher Betriebsgewinn-/-verlust wird fur 2026 erwartet?

3. Wie hoch war die durchschnittliche Auslastung in 2025 seit am 06.04.2025 das Par-
ken dort geblhrenpflichtig wurde?

4. Wie hoch war die durchschnittliche monatliche Auslastung in 20257
5. An wie vielen Tagen war das Parkhaus in 2025 vollstandig ausgelastet?
6. Wie hoch war der stadtische Zuschuss je Parkvorgang in 20257

7. Welcher stadtische Zuschuss je Parkvorgang wird flr 2026 erwartet?

Begriindung:
Erfolgt mandlich.

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14848-01
offentlich

Liibeck, 03.03.2026
Antwort

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.061 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Markus Toll (E-Mail: markus.toli@luebeck.de Telefon: 122-6003)

Antwort zur Anfrage AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN) zur Rentabilitat und Auslastung Parkhaus Godewindpark

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

16.03.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (Blndnis 90/Die Griinen) im Hauptausschuss am
27.01.2026 (VO/2026/14848)

1. Wie hoch waren der Betriebsgewinn-/-verlust des Parkhauses am Godewindpark in
20257 Wie viel sind davon aus dem stadtischen Haushalt zu tragen?

Welcher Betriebsgewinn-/-verlust wird fur 2026 erwartet?

Wie hoch war die durchschnittliche Auslastung in 2025 seit am 06.04.2025 das Par-
ken dort gebuhrenpflichtig wurde?

Wie hoch war die durchschnittliche monatliche Auslastung in 20257

An wie vielen Tagen war das Parkhaus in 2025 vollstdndig ausgelastet?

Wie hoch war der stadtische Zuschuss je Parkvorgang in 20257

Welcher stadtische Zuschuss je Parkvorgang wird fir 2026 erwartet?

wn

No ok

Antwort:

Die gestellten Fragen wurden an die zustandige stadtische Tochtergesellschaft KWL GmbH
zur Beantwortung weitergeleitet.

1. Wie hoch waren der Betriebsgewinn-/-verlust des Parkhauses am Godewindpark in
20257 Wie viel sind davon aus dem stadtischen Haushalt zu tragen?

Antwort:

Das Parkhaus Godewind hat 2025 einen Verlust in Hohe von 640.821,95 EUR erwirtschaftet.
Davon tragt die Hansestadt Libeck mittelbar 80 %, dies entspricht 512.657,56 EUR. Grund
fir den hohen Verlust sind die Finanzierungskosten und die niedrigen Umsatze.

2. Welcher Betriebsgewinn-/-verlust wird flr 2026 erwartet?

Antwort:
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Es wird in eine Verdoppelung des Umsatzes auf ca. 150.000,00 EUR erwartet. Der Verlust
wurde sich auf ca. eine halbe Million EUR reduzieren.

3. Wie hoch war die durchschnittliche Auslastung in 2025 seit am 06.04.2025 das Parken
dort gebuhrenpflichtig wurde?

Antwort: )

Die Auslastung lag bei 11,6 % (Uber die gesamte Offnungszeit 24 Std. am Tag).

4. Wie hoch war die durchschnittliche monatliche Auslastung in 20257

Antwort:

Die monatlichen Auslastungen lagen bei:
April 2025 6,7 %
Mai 2025 9,1 %
Juni 2025 11,0 %
Juli 2025 16,7 %
August 2025 121 %
September 2025 11,0 %
Oktober 2025 11,7 %

November 2025 14,3 %
Dezember 2025 11,5 %

5. An wie vielen Tagen war das Parkhaus in 2025 vollstandig ausgelastet?

Antwort:

Die hochste Auslastung lag zur Traveminder Woche mit 272 Parkenden (90 %) am
27.07.2025 um 22.42 Uhr vor.

6. Wie hoch war der stadtische Zuschuss je Parkvorgang in 20257

Antwort:

In 2025 hatten wir insgesamt 14.150 Parkvorgange. Bezogen auf den stadtischen Verlustan-
teil entspricht das ca. 36,00 EUR je Parkvorgang.

7. Welcher stadtische Zuschuss je Parkvorgang wird flr 2026 erwartet?

Antwort:

Eine Verdoppelung der Parkvorgange auf etwa 30.000 und eine Verringerung des stadti-

schen Verlustanteils auf ca. 400.000,00 EUR vorausgesetzt, wiirde eine Verringerung des
stadtischen Verlustanteils auf etwa 13,00 EUR je Parkvorgang nach sich ziehen.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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» Nr. VO/2026/14978
offentlich

Liibeck, 17.03.2026

Anfrage

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

AM Juleka Schulte-Ostermann (GAL): Zukunftsperspektiven des
strukturell defizitaren Parkhauses Godewind

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich
Anfrage:

Der Burgermeister wird gebeten, nachfolgende Fragen — in Klarung mit der KWL GmbH und
ggf. weiteren zustandigen Stellen — zu beantworten:

1) Ist ein Verkauf des Parkhauses Godewind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten moglich
und sinnvoll?
Insbesondere wird um Darstellung gebeten:

. welcher Verkaufserlds unter den aktuellen Marktbedingungen realistisch erzielt wer-
den konnte,
. welche finanziellen Auswirkungen ein Verkauf auf den stadtischen Haushalt hatte (z.

B. Wegfall von Defiziten, Abldsung von Verpflichtungen, mégliche Folgekosten).

2) Ob und in welcher Form ware eine Umnutzung des Parkhauses Godewind grundsatzlich
maoglich?

Dabei wird um Bewertung folgender Optionen gebeten:

. teilweise oder vollstandige Umnutzung einzelner Ebenen,

. Einrichtung einer durch ein dartber liegendes (Park-)Geschoss iberdachten inklusi-
ven Skate- oder Bewegungsflache auf einer Ebene, die Kindern und Jugendlichen in Trave-
minde kostenfrei zur Verfligung gestellt werden kdnnte,

. Nutzung als Mobilitatshub (z. B. Mobilitatsstation, Fahrradparkhaus, Sharing-Angebo-
te oder andere Angebote im Kontext nachhaltiger Mobilitat).

3) Welche baulichen, rechtlichen und planungsrechtlichen Voraussetzungen waren fiir einen
Verkauf oder eine Umnutzung erforderlich und welche Kosten fir mégliche Umbauten oder
Anpassungen kdnnten dabei entstehen?

Bei den mdglichen Kosten wird darum gebeten, auch mogliche Drittmittelférderung fur die
verschiedenen Umnutzungsvarianten zu berucksichtigen, die beantragt werden kdnnten.

4) Welche wirtschaftlichen Szenarien ergeben sich fur die ndchsten zehn Jahre bei folgen-
den Varianten inkl. der Beriicksichtigung von beantragbaren und/oder ggf. zuklnftig erwarte-
ten Drittmittelférderungen:

. unveranderter Weiterbetrieb des Parkhauses,
. teilweise Umnutzung,

. vollstandige Umnutzung,

. Verkauf?
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5) An welchen Stellen kdnnte in Traveminde Parkraum im 6ffentlichen Raum sinnvoll redu-
ziert oder umgewidmet werden, um

. die Aufenthaltsqualitat zu verbessern,

. Parksuchverkehr zu vermeiden,

. Anwohnende durch Fremdparkende im 6ffentlichen Raum zu entlasten,

. und gleichzeitig die Nutzung des bestehenden Parkhauses besser auszulasten?

6) Welche Auswirkungen auf Verkehr, Parkraumsituation und Stadtentwicklung in Trave-
munde koénnten sich aus den genannten Szenarien ergeben?

Begriindung:

Die Antwort der Verwaltung auf die Anfrage im Hauptausschuss vom 27.01.2026
(VO/2026/14848-01) bestatigt eine Entwicklung, die bereits vor dem Bau des Parkhauses
prognostiziert wurde, von den damals beschlussfassenden Parteien FDP, CDU und SPD
jedoch ignoriert wurde: eine wirtschaftlich hoch problematische Situation des Parkhauses
Godewind.

Nach Angaben der zustandigen stadtischen Tochtergesellschaft KWL GmbH hat das Park-
haus im Jahr 2025 einen Verlust von 640.821,95 € erwirtschaftet. Davon tragt die Hanse-
stadt Libeck mittelbar 80 % bzw. 512.657,56 €. Damit muss mehr als eine halbe Million Euro
aus dem kommunalen Haushalt aufgebracht werden, um den Betrieb dieses einzelnen Park-
hauses zu finanzieren.

Gleichzeitig ist die tatsachliche Nutzung aufierst gering. Seit Einflihrung der Geblhrenpflicht
am 06.04.2025 lag die durchschnittliche Auslastung bei lediglich 11,6 %. Das bedeutet, dass
rund 88 % der Stellplatze im Durchschnitt leer stehen. Im gesamten Jahr 2025 wurden ledig-
lich 14.150 Parkvorgange registriert. Bezogen auf den stadtischen Verlustanteil ergibt sich
damit ein kommunaler Zuschuss von rund 36 € pro Parkvorgang.

Auch die Prognose fur 2026 zeigt keine grundlegende wirtschaftliche Entlastung. Zwar wird
eine Verdoppelung der Parkvorgange auf etwa 30.000 erwartet, gleichzeitig wird jedoch wei-
terhin ein stadtischer Verlustanteil von rund 400.000 € prognostiziert. Selbst unter diesen
Annahmen wirde weiterhin ein erheblicher Zuschuss aus dem stadtischen Haushalt erfor-
derlich sein.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage der Hansestadt Libeck und der be-
reits heute bestehenden erheblichen finanziellen Herausforderungen ist es schwer vermittel-
bar, dass jahrlich mehrere hunderttausend Euro Steuermittel in eine Infrastruktur flie3en, die
gleichzeitig zu rund 88 % ungenutzt bleibt.

Vor diesem Hintergrund erscheint es notwendig, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungs-
politischen Perspektiven des Parkhauses Godewind grundlegend zu hinterfragen und mdégli-
che Alternativen — etwa Verkauf, Umnutzung oder neue Mobilitdtskonzepte — zu prifen.

Anlagen:
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» Nr. VO/2026/14977
offentlich

Liibeck, 17.03.2026

Anfrage

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: info@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

AM Andreas Zander (CDU): Nachfragen zur Anfrage Passwesen
VO/2026/14803

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Zu der Antwort auf meine Anfrage zum Passwesen, VO/2026/14803, wurde u.a. geantwortet:

Frage:

Wie geht die Stadt mit den Fallen zugereister Migranten um, die nachweislich bei der Anga-
be ihrer Personalien gelogen haben? Gibt es in den Fallen Strafverfahren und wenn ja, mit
welchem Ausgang? Wie viele Falle gibt es davon?

Antwort:

Grundsatzlich wird bei einreisenden auslandischen Staatsangehdrigen, die nicht im Besitz
von Identifikationsdokumenten sind, durch die Auslanderbehérde Strafanzeige gestellt. Im
Regelfall stellt die Staatsanwaltschaft diese Verfahren allerdings aufgrund der Menge (sgn.
Masseverfahren) und Bedeutungslosigkeit ein. Auf Rickfragen wird seitens der Staatsan-
waltschaft erklart, dass dies Massenverfahren sind und allein aufgrund der Bedeutungslosig-
keit eingestellt wird. Hierzu bereits mit dem Justizministerium gefuhrte Gesprache blieben
erfolglos.

Dazu habe ich folgende Nachfragen und bitte um schriftliche Beantwortung:

- Wie viel Strafanzeigen wurden durch die Auslanderbehérde gestellt?

- Wenn im ,Regelfall“ das Verfahren eingestellt witd, wie viele Einzelfalle wurden ver-
folgt und wie war der strafrechtliche Ausgang?

- Wie viele Strafanzeigen wegen anderer Straftaten auch im Zusammenhang mit Per-
sonaldaten durch zugereiste auslandische Staatsangehorige hat die Auslanderbe-
horde gestellt? Welche Straftaten waren das? Wie viele Anzeigen waren das? Wie
waren die Verfahrensausgange?

- Aus anderen Gemeinden wurden schon Falle bekannt, in denen sich zugereiste aus-
landische Staatsangehorige, die nicht im Besitz von Identifikationsdokumenten wa-
ren, unter falschen Personaldaten angemeldet haben, dann Leistungsempfanger
wurden und im Laufe des Verfahrens ihre richtigen Personalien herauskamen. Gab
es solche Falle in Libeck auch? Wenn ja, wie viele und wie wurde straf-, bzw. zivil-
rechtlich darauf reagiert?

- Wann wurden in diesem Zusammenhang Gesprache mit dem Justizministerium und
mit welcher Zielrichtung gefuhrt? Wie waren die Reaktionen des Justizministeriums?
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Begriindung:

Anlagen:
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» Nr. VO/2026/14987
offentlich

Liibeck, 23.03.2026

Anfrage

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Mandy Siegenbrink (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Wohnraum-
forderung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Gibt es bereits Rickmeldungen zur eingereichten Vorhabenliste fir 20267
Welche Projekte werden bericksichtigt? Welche nicht?
Und gibt es Aussagen des Landes dazu, warum Projekte nicht berticksichtigt wurden?

Begriindung:

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14884
offentlich

Liibeck, 05.02.2026
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Alexander Stiawen (E-Mail: alexander.staewen@Iluebeck.de Telefon: 122 - 6167)

Kostenoptimierte Fortsetzung des Limo-Angebots ab 2027

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

16.02.2026 Senat Nichtoffentlich  zur Senatsberatung

16.03.2026 Bauausschuss (:)ffentlich zur Kenntnisnahme

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

30.04.2026 Birgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

In der Haushaltssitzung der LUbecker Blrgerschaft am 06.11.2025 wurde bezlglich des
,LUmo“-Angebots folgender Beschluss gefasst:

,Das Limo-Angebot wird im bisherigen Umfang bis Ende 2026 weiterhin erbracht. Die Han-
sestadt Libeck als Aufgabentrager erstattet der SWL Mobil GmbH die anfallenden Kosten in
Hdhe von bis zu 325.000, EUR. Der Betrag ist entsprechend im Haushalt 2026 zu ordnen.

Bis zur Haushaltssitzung 2027 ist der Libecker Burgerschaft zu berichten, wie und ob eine
kostenoptimierte Fortsetzung des Limo-Angebots erfolgen kann. Hierin ist auch zu berich-
ten, welche Mittel zur Férderung des autonomen Fahrens ab dem Jahr 2027 oder spater zur
Finanzierung herangezogen werden kénnen.”

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat der OPNV-Aufgabentrager bei SWL Mobil ein Kon-
zept fir eine Fortsetzung des ,Limo“-Angebots angefragt. Dieses liegt inzwischen vor und
wird mit diesem Bericht in die Gremien eingebracht (Anlage 1).

Bericht:

Bisherige Anséatze seitens der Verwaltung

Der 5. Regionale Nahverkehrsplan (5. RNVP) als Rahmenplan fir die Entwicklung des OP-
NV in Lubeck definiert auch einen Mindeststandard fir das Angebot in der Nachtverkehrs-
zeit: In den Wochenendnachten (Freitag auf Samstag bzw. Samstag auf Sonntag) ist ein
Nachtverkehr vorgesehen, entweder als Linienverkehr und/oder in flexibler Bedienform (z. B.
Linienbedarfsverkehr ,Limo®). Das Angebot soll nicht flachendeckend vorgehalten werden,
sondern nur in den Wohn- und Mischgebieten mit erhdhter Dichte sowie den zentralen Ge-
bieten wie der Altstadt.

Seite: 1/7

38 von 254 in Zusammenstellung



TOP 4.1

Die Burgerschaft hat zum 5. RNVP den Beschluss gefasst, ein Nachtverkehrskonzept zu er-
stellen, das die Systementscheidung zwischen Linienverkehr und flexiblen Bedienformen
(oder Kombinationen) trifft und sich zudem auch an den Bedirfnissen der Gewerbebetriebe
orientiert (VO/2024/13416-01).

Im daraufhin erstellen Bericht zum Grobkonzept fir den OPNV in der Nachtverkehrszeit
(VO/2025/14352) hat der OPNV-Aufgabentrager gemeinsam mit SWL Mobil eine mdgliche
Konzeption erstellt, wobei Nachtbuslinien in Kombination mit einer Fortfihrung des ,Limo*-
Angebots vorgesehen waren.

Hintergrund sind hier die systemischen Vor- und Nachteile: Ein reines Nachtbusnetz zur Er-
schlielung aller notwendigen Gebiete ware mit hohen Kosten fir die Hansestadt Lubeck
verbunden. Ein reiner Linienbedarfsverkehr hingegen lasst sich aufgrund der rdumlichen
Struktur der Hansestadt Liibeck nicht sinnvoll auf alle notwendigen Gebiete ausweiten, da
bei der ausgedehnten StadtgréRe Libecks Fahrzeuge fir jeweils lange Distanzen gebunden
sein kdnnten und somit dem Gesamtsystem fir Fahrtwinsche nicht zur Verfiigung stehen
kénnten. Zudem ist die Zuverlassigkeit des Systems fir die Fahrgaste ein Problem, da auf-
grund einer hohen Nachfrage alle Fahrzeuge ausgelastet sein kénnen und dann Fahrgasten
gaf. kein Fahrtangebot gemacht werden kann. Eine Erhdhung der Fahrzeugflotte ginge
ebenfalls mit hohen Kosten einher.

Das Grobkonzept enthielt daher stundliche Nachtbuslinien auf den Hauptachsen, die die
Hauptlast des Angebots tragen sollten. Erganzt werden sollten die Nachtbuslinien um einen
Linienbedarfsverkehr, der auch die nicht (betrieblich sinnvoll) im Nachtbusnetz angebunde-
nen Gebiete im Kernbereich erschlief3t. Die jahrlichen Betriebskosten wurden mit ca. 1,4 Mio.
EUR/Jahr bis 2,5 Mio. EUR/Jahr abgeschatzt — je nach Umfang der Nachtbuslinien.

Daneben wurde im Grobkonzept auch der Aspekt ,OPNV-Taxi“ als Grundvariante fiir das
Nachtangebot bzw. als Ergénzung der skizzierten Kombination aus Nachtbus und ,Limo"
detaillierter unter die Lupe genommen. Beim ,OPNV-Taxi“ handelt es sich um eine Art Be-
darfsverkehr, die allerdings die vorhandenen Ressourcen des lokalen Taxigewerbes nutzt.
Fahrten mit dem ,OPNV-Taxi“ werden nach dem Taxitarif abgerechnet, wobei der Fahrgast
nur den regularen OPNV-Tarif bezahlt und der Differenzbetrag von der OPNV-Aufgabentré-
gerin Ubernommen wird.

Fazit im Grobkonzept war dabei, dass das ,OPNV-Taxi grundsatzlich eine Option darstellt,
aber fUr eine Implementierung in der Hansestadt Lubeck noch einige Fragen zu klaren wa-
ren, u. a. zur Zuverlassigkeit des Angebots, zur rechtlichen Ausgestaltung sowie zum Kos-
tenrahmen. Zudem wurde ein zusatzlicher Aufwand in der Verwaltung fur die Abwicklung
benannt.

Bei einem erganzenden Einsatz (,OPNV-Taxi“ in den ansonsten nicht angefahrenen Rand-
bereichen als Anschlussmobilitdt zu den Nachtbuslinien) wurden anhand einer Fahrgast-
schatzung und der Taxipreise Betriebskosten im Bereich von ca. 100.000 EUR/Jahr bis
400.000 EUR/Jahr abgeschatzt. Fiir einen mdglichen eigenstandigen ,OPNV-Taxi‘-Einsatz
im Kerngebiet — anstelle des ,LUumo“ — wurden Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr
abgeschatzt. Diese Kosten wurden sich um Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfortzuschlage
reduzieren.

Aufgrund der hohen Kosten fiir die im Grobkonzept abgepriften Ansatze Nachtbus, ,Limo*,

,OPNV-Taxi“ sowie die verschiedenen Kombinationen lautete die Empfehlung jedoch, keinen
Nachtverkehr in der Hansestadt Liibeck zu bestellen.

Konzept von SWL Mobil fiir die Fortfiihrung von ,Limo*

Das Konzept von SWL Mobil fur eine Fortfiihrung des ,LUmo“-Angebots sieht verschiedene
Varianten vor, die stufenweise aufeinander aufbauen. Dabei sind mehrere Variablen zu un-
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terscheiden, die jeweils mit Kosten bewertet wurden. Veranderungen an diesen Variablen
fuhren zu Veranderung der anzusetzenden Kosten.

Bedienzeiten (nur am Wochenende bzw. an allen Wochentagen)
Bediengebiet

Einsatz von Nachtbuslinien
Zuschlagsregelungen

Diese Variablen werden im Folgenden auf die Erfullung der Ziele des 5. RNVP bzw. des
Grobkonzepts sowie des Haushaltsbeschlusses Uberpruift.

Gestaltung der Bedienzeiten

Néachte Fr/Sa und
Sa/So von 22:30
Uhr bis 5:00 Uhr

Das Grobkonzept
sieht im Sinne der
Bediirfnisse der Ge-

Variante Erfillung 5. Grobkonzept Kostenoptimierung
RNVP (VO/2025-14352) (Haushaltsbeschluss)
1: Wochenende Ja Nein Ja

Durch den Entfall des
Betriebs unter der Wo-
che reduzieren sich die

Nachte Fr/Sa und
Sa/So von 22:30
Uhr bis 5:00 Uhr,
ansonsten von
22:30 Uhr bis 4:00
Uhr

werbebetriebe ein Betriebskosten.
Nachtangebot auch
unter der Woche vor.

2: Taglich Ubererfiillung Ja Eher nein

Der Betrieb unter der
Woche (tendenziell
nachfrageschwacher)
erhoht die Betriebs-
kosten.

Gegenuber dem Status Quo (Wochenende: 20:00 Uhr bis 4:00 Uhr, unter der Woche: 20:00
Uhr bis 1:00 Uhr) sind die Betriebszeiten nach hinten geriickt. Dies ergibt Sinn, um die Be-
triebsruhe der reguldren Linienbusse zu Uberbricken und gleichzeitig den Parallelverkehr mit
den Bussen im Abendverkehr zu reduzieren. Der Beginn des Angebots um 22:30 Uhr ergibt
sich laut SWL Mobil auch aus der Dienstschneidung des Fahrpersonals — ein noch spaterer
Beginn wirde die Kosten hier nicht weiter senken.

Ausgestaltung des Bediengebiets von ,Limo*

bisheriges ,Lumo*“-
Bediengebiet (ohne
Stockelsdorf und
Bad Schwartau, s.
u.)

Ein Grofteil wird
abgedeckt, einige
relevante Stadtbe-
reiche bleiben aber
ohne Angebot (Mois-
ling, Schlutup Kick-
nitz, Travemiinde).

Ein Grofteil wird
abgedeckt, einige
relevante Stadtbe-
reiche bleiben aber
ohne Angebot (Mois-
ling, Schlutup Kick-
nitz, Traveminde).

Variante Erfiillung 5. RNVP | Grobkonzept Kostenoptimierung
(VO/2025/14352) (Haushaltsbeschluss)
a: Kerngebiet Eher nein Eher nein Nein

Der Status Quo wird
beibehalten; dadurch
findet keine Kostenop-
timierung statt.

a: Kerngebiet

b: Moisling
zusatzliche Bedie-
nung von Moisling

Teils

Ein Grofiteil wird
abgedeckt, mehrere
relevante Stadtbe-

Teils

Ein Grof3teil wird
abgedeckt, mehrere
relevante Stadtbe-

Nein

Durch die zusatzlich
notwendigen Fahrzeu-
ge steigen die Be-

(ohne Niendorf) reiche bleiben aber | reiche bleiben aber | triebskosten.
ohne Angebot ohne Angebot
(Schlutup, Kicknitz, | (Schlutup, Kicknitz,
Traveminde). Traveminde).
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a: Kerngebiet Teils Teils Nein

b: Moisling Ein Grolteil wird Ein Grolteil wird Durch das zuséatzlich
c: Schlutup abgedeckt, mehrere | abgedeckt, mehrere | notwendige Fahrzeug
zusatzliche Bedie- | relevante Stadtbe- relevante Stadtbe- steigen die Betriebs-
nung von Schlutup | reiche bleiben aber | reiche bleiben aber | kosten.

ohne Angebot (Ku- ohne Angebot (Ku-

cknitz, Travemun- cknitz, Travemun-

de). de).

Vom Umfang des Bediengebiets abhangig ist auch die Anzahl der bendétigten Fahrzeuge. Am
Wochenende sind dabei jeweils mehr Fahrzeuge als unter der Woche vorgesehen (fir das
Kerngebiet in Variante a z. B. vier Fahrzeuge unter der Woche, sieben am Wochenende).

Die Verringerung der Fahrzeuganzahl ohne Anpassung des Bediengebiets wirde zu gerin-
geren Betriebskosten, aber auch einer sinkenden Zuverlassigkeit des Angebots fuhren. Die
Fahrzeuge waren haufiger ausgelastet und Fahrtanfragen mussten abgelehnt werden.

Eine Erweiterung von ,Lumo“ bis Moisling inkl. Anbindung des Bahnhaltepunkts wirde die
Betriebskosten erhdhen, allerdings auch zu einer Entzerrung der Fahrtnachfragen beitragen,
da nicht alle Umstiege zwischen den Zigen von/nach Hamburg und ,Limo* am Hauptbahn-
hof stattfinden. Ein ahnlicher Nutzen wurde auch durch die Verlangerung der Buslinien zum
Bahnhaltepunkt Moisling (vgl. VO/2022/11145) erwartet.

Im Rahmen des Foérderprojekts ,in2Libeck" werden seit Anfang 2025 auch Bad Schwartau
und Stockelsdorf mit ,Limo* erschlossen. Sobald die Finanzierung des ,Limo* gemaf
Haushaltsbeschluss Mitte 2026 aus dem stadtischen Haushalt Gbernommen wird, entfallt
diese Anbindung wiederum. Eine zusatzliche Bedienung dieser Gebiete (inkl. dann notwen-
diger, zusatzlicher Fahrzeuge) auf3erhalb der HL wirde zudem dem Ansatz der Kostenopti-
mierung widersprechen.

Einsatz von Nachtbuslinien

Variante Erfiillung 5. RNVP Grobkonzept Kostenoptimierung
(VO/2025/14352) (Haushaltsbe-
schluss)
d: Nachtbuslinie | Ja Ja Nein

Die Kosten flr die
Nachtbuslinie sind
trotz des hohen Nut-
zens sehr hoch.

Gemeinsam mit
,LUmo“ (a, b und c)
werden alle relevan-
ten Stadtbereiche

Gemeinsam mit ,LuU-
mo*“ (a, b und c) wer-
den alle relevanten

Stadtbereiche ange-

nach Travemiin-
de

zusatzliche Nacht-
buslinie Gber K-

cknitz bunden. angebunden.
e: Weitere Nacht- | Ubererfiillung Ja Nein
buslinien Im 5. RNVP ist keine | Die Nachtbuslinien Die Nachtbuslinien

dienen als Grund-
last, die durch ,LU-
mo*“ erganzt wird.

zusatzliche Nacht-
buslinien im Kern-
gebiet

~DoppelerschlieBung*
mit ,Lamo" und Bus
vorgesehen. Die

erzeugen zusatzliche
Betriebskosten, ob-
wohl die Gebiete be-

Nachtbuslinien kon-
nen aber die Grundla-
stibernehmen und so
einer Uberlastung des
~,LUmo* entgegenwir-
ken.

reits mit ,LGmo* er-
reicht werden. Ohne
Nachtbusse kann es
allerdings zu Uberlas-
tungen kommen.

Fir den Korridor Innenstadt — Kiicknitz — Travemtinde bietet sich nur der Einsatz einer Busli-
nie an, die die Nachfrage im Korridor optimal biindeln wirde. Ein ,Limo“-Betrieb bis Trave-
muinde wirde aufgrund der langen, zuriickzulegenden Strecken eine deutliche Erhéhung der
Fahrzeuganzahl (und damit der Betriebskosten) nach sich ziehen.
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Der 5. RNVP und das Grobkonzept treffen keine Aussagen zu Zuschlagsregelungen. Daher
wird diese Variable nicht anhand dieser Planansatze, sondern anhand inhaltlicher Kriterien
Uberpruft. Diese Kriterien stehen dabei in einem Spannungsfeld zueinander:

Lediglich normale
Fahrgeldeinnahmen
werden angesetzt. Ein
Grolteil der Fahrgaste
ist mit Zeitkarten wie
dem Deutschlandticket
unterwegs.

Es ist mit einer deut-
lichen Erhéhung der
Fahrtanfragen zu
rechnen. Bei gleich-
bleibendem Fahr-
zeugeinsatz sinkt die
Fahrtannahmequote
deutlich.

Zuschlag Kostendeckungsgrad | Zuverlassigkeit Attraktivitat des
Angebots
Kein Zuschlag Gering,ca.2-3 % Gering Hoch

Ohne Zuschlag ist
das Angebot sowohl
fur Fahrgaste im
Freizeitverkehr als
auch fur Pendelnde
sehr attraktiv. Die
Fahrzeuge sind voll
ausgelastet. Aller-
dings kann es zu
Uberlastungen und
einer z. T. geringe-
ren Zuverlassigkeit
kommen.

Zuschlag: 2,00
EUR/Fahrt

Gering, ca. 15 %
Das Erheben eines
Zuschlags erhoht den
Kostendeckungsgrad.

Mittel

Durch den Zuschlag
werden ,unnétige”
Fahrten (z. B. Fahr-
ten, die auch mit
Fahrrad oder zu Ful}
moglich waren),
vermieden. Die

Mittel

Fur Fahrgaste im
Freizeitverkehr ist
,LUmo* erheblich
gunstiger als das
Taxi; fur regelmafi-
ge Nutzende (z. B.
Pendelnde) stellt der

EUR/Fahrt

Trotz der Verdoppe-
lung des Zuschlags
erhéht sich die Kost-
endeckung nur unwe-
sentlich, da gleichzei-
tig ein Fahrgastverlust
prognostiziert wird.

Aufgrund des pro-
gnostizierten Fahr-
gastverlustes (ge-
geniuiber dem 2-€-
Zuschlag) steigt die
Fahrtannahmequote
und damit die Zuver-
|&ssigkeit fur die
Nutzenden.

Fahrtannahmequote | Zuschlag allerdings
ist ausreichend bereits eine gewisse
hoch. Belastung dar. Die
Fahrzeuge sind
dennoch gut ausge-
lastet.
Zuschlag: 4,00 Mittel, ca. 20 % Hoch Gering

Fur Fahrgaste im
Freizeitverkehr ist
,LUmo* weiterhin
gunstiger als das
Taxi; fur regelmafi-
ge Nutzende (z. B.
Pendelnde) stellt der
Zuschlag allerdings
eine hohe Belastung
dar. Die Fahrzeuge
sind nicht mehr voll
ausgelastet.

Die Frage nach Komfort- bzw. Nachtzuschldgen wird in anderen Regionen unterschiedlich
gehandhabt. Manche Systeme wie ,hin und wech® in Neuminster kommen ohne Zuschlag
aus, wohingegen an anderer Stelle Zuschlage zum Tragen kommen. In Hamburg-Harburg
verkehrt ,hvv hop* mit einem Aufpreis von 2,00 EUR pro Einzelfahrt, es werden aber auch
Wochenkarten (10,00 EUR) und Monatskarten (30,00 EUR) angeboten. Ein ahnliches Modell
wird auch beim Linienbedarfsverkehr in der Schleiregion (,NAHSHUTTLE SMILE24" im Kreis
Rendsburg-Eckernférde) angewendet (Zuschlag pro Fahrt 1,00 EUR, Monatskarte 15,00
EUR).

Seite: 5/7
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Ein pauschaler Zuschlag in der H6he von 4,00 EUR/Fahrt ist insgesamt als vergleichsweise
hoch einzuschatzen. Allerdings gibt es Ansatze, z. B. im Rhein-Main-Verkehrsverbund, bei
denen neben einem Komfortzuschlag auch kilometerabhangige Entfernungspauschalen hin-
zukommen (z. B. bei ,KNUT“ in Frankfurt 1,00 EUR/Fahrt als Komfortzuschlag sowie 0,30
EUR/Kilometer). Fur Fahrten mit einer Lange von 10 Kilometern wirde hier also auch insge-
samt ein Zuschlag von 4,00 EUR erfolgen, kiirzere Fahrten sind hingegen gunstiger.

Fur die Nachtbuslinien wird ebenfalls ein Zuschlag in gleicher Hohe wie beim ,Limo* emp-
fohlen. Allerdings sind hier im SWL-Konzept nur die Betriebskosten angegeben, nicht mogli-
che Fahrgeldeinnahmen. Dies entspricht dem Vorgehen bei anderen Ausweitungen des
Busangebots (z. B. Ausweitung im Zuge des Bahnhaltepunkts Moisling).

Im Busverkehr sind Zuschlage in den Nachtbussen deutschlandweit hingegen inzwischen
selten. Nur noch einzelne Stadte wie beispielsweise Kaiserslautern oder Siegen erheben
einen Zuschlag bzw. fahren in einem besonderen Nachttarif. Im Schleswig-Holstein-Tarif ist
ein Zuschlag im Busverkehr bisher nicht vorgesehen. Hier misste zunachst geklart werden,
ob eine Anpassung der Tarifbestimmungen sowie der Vertriebswege mdglich wére. Bei ei-
nem Verkauf des Zuschlags im Bus ist mit einer erheblichen Verlangerung der Einstiegs-
zeiten an den Haltestellen zu rechnen.

Fazit

Die Ansatze von SWL Mobil sind inhaltlich grundsatzlich nachvollziehbar und zeigen die ver-
schiedenen Varianten, unter denen das ,Limo“-Angebot weitergefliihrt werden kénnte. Die
Ausgestaltung von Bediengebiet, Bedienzeiten und Zuschlagsregelung geben dabei den
Kostenrahmen vor.

Aus den dargestellten Varianten erscheinen folgende Kombinationen aus Sicht der bisher im
5. RNVP und im Grobkonzept gewahlten Ansatze inhaltlich am zielfihrendsten (sortiert nach
Betriebskosten):
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Planung Bedienzeiten Raumlicher Nachtbuslinien Betriebskosten
Umfang ,,Li- bis
mo“
1a Wochenende Kerngebiet - Ca. 425.000
(Beibehalt EUR/Jahr
Status Quo,
nur am Wo-
chenende)
2a Taglich Kerngebiet - Ca. 700.000
(Beibehalt EUR/Jahr
Status Quo)
1abcd Wochenende Kerngebiet, Travemunde Ca. 810.000
(5. RNVP) Moisling, EUR/Jahr
Schlutup
2abcd Taglich Kerngebiet, Travemunde Ca. 1.503.000
(5. RNVP, Moisling, EUR/Jahr
taglich) Schlutup
2abcde Taglich Kerngebiet, Travemuinde Ca. 1.748.000
(Grobkonzept, | (Nachtbusse Moisling, Sereetzer Weg EUR/Jahr
Variante) auler nach Tra- | Schlutup Eichholz
veminde nur am Hochschulstadtteil
Wochenende) Bahnhof Moisling
2abcde Taglich Kerngebiet, Travemunde Ca. 2.168.000
(Grobkonzept, Moisling, Sereetzer Weg EUR/Jahr
vollstandig) Schlutup Eichholz
Seite: 6/7
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Hochschulstadtteil
Bahnhof Moisling

Auch wenn die genannten Betriebskosten noch durch Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfort-
bzw. Nachtzuschlage reduziert werden, zeigen sich bei allen Varianten dennoch hohe Kos-
ten, die bei einer Weiterbestellung durch die Hansestadt Lubeck zu tragen waren. Insbeson-
dere die Varianten, die sich am Grobkonzept orientieren und einen zeitlich umfassenden
Betrieb von ,Limo*“ und Nachtbus vorsehen, schlagen hier mit Kosten im Millionenbereich
deutlich zu Buche.

Die kostenglinstigste Variante ware die Variante 1a, d. h. ein ,Limo“-Betrieb nur am Wo-
chenende und auch nur im Kerngebiet mit Betriebskosten von ca. 425.000 EUR/Jahr.

Analog zu den Uberlegungen im Grobkonzept wére anstelle des ,Limo* auch ein Einsatz
eines ,OPNV-Taxis“ grundséatzlich méglich, wenn auch mit einigen offenen Fragen verbun-
den. Im Grobkonzept wurden fir einen ,OPNV-Taxi“-Betrieb analog zum Status Quo beim
,LUmo* Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr abgeschéatzt. Diese Kosten ergeben sich
aus dem aktuell gultigen Taxitarif sowie den Leistungsparametern des aktuellen ,Limo*“-Be-
triebs (Anzahl der Fahrgaste, durchschnittliche Fahrtlange), wobei zukiinftige Anderungen
am Taxitarif (z. B. Einflhrung von Festpreisen) zu Anpassungen fiihren wirden. Analog zu
den ,Lumo“-Uberlegungen héatten Komfortzuschldge auch hier Auswirkungen auf den Aus-
gleichsbetrag, den die Hansestadt Lubeck Ubernehmen musste. Im Vergleich lagen die Kos-
ten fir die Hansestadt Liibeck (ohne Einnahmen) fiir ein ,OPNV-Taxi“ héher als fir ,Limo*.

Andere Stellschrauben, um zu einer nennenswerten weiteren Kostenreduzierung beizutra-
gen, ergeben sich aus Sicht der Verwaltung nicht. Erst mit der Marktreife von autonomen
Fahrzeugen, wie von SWL Mobil ausfiihrlicher in Anlage 1 beschrieben, ware ein gewisses
Kostenreduzierungspotenzial vorhanden. Der Markt und evtl. Férderungsmoglichkeiten wer-
den beobachtet. Die Hansestadt Liibeck als OPNV-Aufgabentrager ist daneben Teil einer
Arbeitsgruppe des Landes zum autonomen Fahren, die dazu beitragen soll, autonomes Fah-
ren in Schleswig-Holstein ziigig in einen OPNV-Regelbetrieb zu integrieren. Uberlegungen
zu besonders geeigneten Korridoren werden angestellt.

Angesichts der hohen Kosten empfiehlt die Verwaltung — wie bereits in VO/2025/14352 —
weiterhin keine Umsetzung eines Nachtverkehrsangebots in der Hansestadt Libeck ab
01.01.2027.

Ein anderslautender politischer Beschluss misste bis Ende Juni 2026 erfolgen, damit SWL
Mobil ausreichend Zeit fir die Vorbereitung des Weiterbetriebs bliebe.

Anlagen:

Anlage 1 Konzept von SWL Mobil zur Weiterfihrung von ,Limo*
Anlage 2 Stellungnahme Frauenbiro vom 12.02.2026

Senatorin Joanna Hagen
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Stadtwerke
Luibeck mobil

Lumo & Nachtverkehr ab 2027
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06.11.2025, Sondersitzung der Lubecker Burgerschaft zum Haushalt 2026:

Das Lumo-Angebot wird im bisherigen Umfang bis Ende 2026 weiterhin erbracht. Die
Hansestadt Libeck als Aufgabentrager erstattet der SWL Mobil GmbH die anfallenden
Kosten in Hohe von bis zu 325.000 €. Der Betrag ist entsprechend im Haushalt 2026 zu
ordnen.

Bis zur Haushaltssitzung 2027 ist der Lubecker Blrgerschaft zu berichten, wie und ob
eine kostenoptimierte Fortsetzung des Lumo-Angebots erfolgen kann. Hierin ist auch
zu berichten, welche Mittel zur Férderung des autonomen Fahrens ab dem Jahr 2027
oder spater zur Finanzierung herangezogen werden kbnnen.

(CDU, BU90/Die Griinen, FDP: Haushaltsbegleitbeschluss 2026)

02.02.2026
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Kerngebiet
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02.02.2026
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1a) Kerngebiet (nur Wochenende)

« Gebiet: Lubeck-Kerngebiet (ohne StoDo+BS)
* Anzahl-Fahrzeuge: 7

« Betriebstage: nur Fr+ Sa+ vor Feiertagen

« Betriebszeiten: 22:30 Uhr - 05:00 Uhr

+ Betriebskosten: 425.000 €/Jahr

2a) Kerngebiet (alle Tage):
« Gebiet: Libeck-Kerngebiet (ohne StoDo+BS)
Anzahl-Fahrzeuge: 4 So-Do, 7 Fr+Sa
Betriebstage: alle Tage
Betriebszeiten:

« 22:30 Uhr - 04:00 Uhr (So-Do)

e 22:30 Uhr-05:00 Uhr (Fr+Sa)
Betriebskosten: 700.000 €/Jahr



1b) Moisling (hur Wochenende)
 + 2 Fahrzeuge (wg. Bhf.)

o P AN - Betriebskosten: 105.000 €/Jahr

2b) Moisling (alle Tage)
« + 2 Fahrzeuge (Fr+Sa), + 3 Fahrzeug (So-Do)

3 - Betriebskosten: 175.000 €/Jahr
Kerngebiet

</>
@ \ 1c) Schlutup (nur Wochenende)

%f' -+ 1Fahrzeug
« Betriebskosten: 55.000 €/Jahr

- A 2¢) Schlutup (alle Tage)
« + 1Fahrzeug (alle Tage)
« Betriebskosten: 123.000 €/Jahr

02.02.2026
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1d) Nachtbuslinie ZOB-Travemiinde (nur Wochenende)
« 60-Min.-Takt ab ZOB

« Uber Klcknitz, Roter Hahn

« Betriebskosten: 225.000 €/Jahr

Strandbahnhof

2d) Nachtbuslinie ZOB-Traveminde (alle Tage)
« 60-Min.-Takt ab ZOB

« Uber Kucknitz, Roter Hahn

« Betriebskosten: 505.000 €/Jahr

Z0B/ o—rd__]
Hauptbahnhof

1000 m A

02.02.2026
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1e) weitere Nachtbuslinien (nur Wochenende)

Safeatzerviaa « 60-Min.-Takt ab ZOB
« Nach: Sereetzer Weg, Hochschulstadtteil, Eichholz, Moisling
« Betriebskosten: 245.000 €/Jahr

&'\\ 2e) weitere Nachtbuslinien (alle Tage)
AN A - 60-Min.-Takt ab ZOB
f.gféu,;’hnh;; NS « Nach: Sereetzer Weg, Hochschulstadtteil, Eichholz, Moisling
(/’ \»\ « Betriebskosten: 665.000 €/Jahr
: b
, _} \
\'.
(“"*J Eichholz
Bahnhof Moisling
Hochschulstadtteil
750 m A

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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« Grundsatz: Keine Kannibalisierung des Linienverkehrs! Keine lUmo-Fahrt bei Linienangebot (max. Laufdistanz zur
Haltestelle und max. Wartezeit sind zu definieren).

« Wenn kein Linienangebot vorhanden, folgende Tarifmdglichkeiten:
a) OPNV-Preis + kein Zuschlag:
« Fahrzeuge waren voll ausgelastet
« Annahmequote der Fahrtanfragen bei geschatzt 50%

b) OPNV-Preis + Zuschlag 2€/Person
« Fahrzeuge waren voll ausgelastet
« Annahmequote der Fahrtanfragen bei ca. 80-90%

c) OPNV-Preis + Zuschlag 4€/Person (Empfehlung des Biirger:innenrats in2Liibeck)
« Fahrzeuge waren nicht voll ausgelastet
« Annahmequote der Fahrtanfragen bei ca. 90-100%

02.02.2026
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Zusammenfassung Betriebskosten und Ausgleichsbetrag Lumo

i

limo- Varianten . Ausgleichsbetrag Ausgleichsbetrag Ausgleichsbetrag .

Nur Wochenende Eatilebskosien (ohne Zuschlag) (2€ Zuschlag) (4€ Zuschlag) Sl

1a) Kerngebiet 425.000 € 420.000 € 365.000 € 340.000 € Kerngebiet, 7 Fahrzeuge nur Fr, Sa und vor Feiertagen, 22:30-05:00 Uhr

1b) + Moisling 105.000 € 103.000 € 90.000 € 83.000 € Moisling, 2 Fahrzeuge nur Fr, Sa und vor Feiertagen, 22:30-05:00 Uhr

1c) + Schlutup 55.000 € 52.000 € 45.000 € 42.000 € Schlutup, 1 Fahrzeug nur Fr, Sa und vor Feiertagen, 22:30-05:00 Uhr
Kerngebiet + Schlutup + Moisling, 10 Fahrzeuge nur Fr, Sa und vor

1) Gesamt 585.000 € 575.000 € 500.000 € 465.000€ Feiertagen, 22:30-05:00 Uhr

- Kosten fur 2027, Dynamisierung fur Folgejahre

limo- Varianten

Ausgleichsbetrag Ausgleichsbetrag Ausgleichsbetrag

Betriebskosten Beschreibung

Alle Tage (ohne Zuschlag) (2€ Zuschlag) (4€ Zuschlag)

2a) Kerngebiet  700.000 € 690.000 € 600.000 € 555.000 € tfgrmF%?;ifaté:nfazhzr;%“_%%%%'Bﬁr22:30'04‘00' 7 Rz Hp e Ui
2b) + Moisling  175.000 € 172.000 € 145.000 € 135.000 € Eﬂe?gtigg'ei,anzﬁgzg-%gse;o%%%? 22:30-04:00, 2 Fahrzeuge Fr, Sa und vor
2¢) + Schiutup ~ 123.000 € 120.000 € 108.000 € 102.000 € Egg;‘t;“gpe'rl TEe g T e b RO, T FEIMEELE 1 S LT e
Mowam  wsoooe  smamoe  smamoe  esovoc  LUISOELS OGSO riens o 22300000 1

- Kosten fur 2027, Dynamisierung fur Folgejahre

02.02.2026 8
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Zusammenfassung Betriebskosten Nachtbusse

Nachtbus-Varianten Betriebskosten Beschreibung (Fahrplanleistung siehe Grobkonzept)

1d) + Travemiinde (nur WE) 225.000 € 60-Min.-Takt ZOB-Travemunde, nur Fr, Sa und vor Feiertagen

1e) + Travemiinde (alle Tage) 505.000 € 60-Min.-Takt ZOB-Travemdinde, alle Tage

2d) + weitere Nachtbusse (nur WE) 245.000 € 60-Min.-Takt ab ZOB in vier Richtungen, nur Fr, Sa und vor Feiertagen
2e) + weitere Nachtbusse (alle Tage) 665.000 € 60-Min.-Takt ab ZOB in vier Richtungen, alle Tage

- Kosten flir 2027, Dynamisierung fur Folgejahre

- Empfehlung: Nachttarifzuschlag auch fir Nachtbusse (identisch wie Liimo)

02.02.2026
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« Fur Lumo wurden autonome Kleinbusse im Flachenbetrieb gut passen.
- Beispiele aus anderen Stadten: ahoi (VHH), ALIKE (Hochbahn), KIRA (KVG-Offenbach)

« SWLM beobachtet die Entwicklung und ist in den entsprechenden VDV-Arbeitsgruppen aktiv. SWLM plant aber
aktuell keine Beteiligung an einem Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie.

« Vorgehen SWLM: Inbetriebnahme wenn autonome Fahrzeuge ohne zusatzliches Personal im Fahrzeug im
offentlichen StraBenraum eingesetzt werden kénnen und die Fahrzeuge auf dem Markt zu ,normalen” Preisen
verflgbar sind.

02.02.2026
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TOP 4.1

1 - Burgermeister Libeck, den 12.02.2025
160 - Frauenbiiro Auskunft: Frau Elke Sasse

Tel.: 1610
Zeichen: es e-mail: elke.sasse@luebeck.de

kostenoptimierte Fortsetzung des Limo-Angebotes ab 2027, VO/2026/14884
hier: Stellungnahme des Frauenbiiros dazu

Bereits zum ,,Grobkonzept fiir den OPNV in der Nachtverkehrszeit, VO/2025/14352 haben wir im
vergangenen Jahr Stellung genommen, denn: die Nutzung des OPNV in den Abendstunden oder
nachts ist fur viele Fahrgaste, insbesondere Frauen und Senior:innen, aus Sicherheitsgrinden ein
mit Angst behaftetes Thema.

Laut SKiD (2020) fiihlen sich nur 33,3% der Frauen nachts im OPNV sicher, Manner fiihlen sich
hingegen zu 60% sicher, Hieraus resultiert auch nach wie vor die unterschiedliche Nutzung des
OPNV in der Nacht.

Seit Schaffung der Funktion der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bei der HL im Jahr 1989
ist das Nachtangebot des OPNV Thema (siehe bzgl. der Historie S. 2 des Berichtes, VO/2025/14352),
an dem sich bis heute, mehr als 35 Jahre spater, wenig geandert hat. Initiierten meine Vorgangerin-
nen Anfang der 90er Jahre das Frauen-Nacht-Taxi, das spater vom ASTI abgel&st wurde, welches
dann 2007 aus Kostengriinden eingestellt wurde, ist die Einfiihrung des LUMO im Jahr 2018 eine
attraktive, den OPNV erganzende Lésung, die zunehmend insbesondere auch von Libeckerinnen
und Senior:innen genutzt wird.

Der Bericht machte deutlich: das LUMO wird ,insbesondere in Bezug auf subjektive Sicherheit, ...
und kurze Wege" gerne Uberdurchschnittlich in der Nacht genutzt. Die wachsende Zahl der
Nutzer:innen (pro Monat 700 zusatzlich) sprach und spricht fur sich.

Bedarf nach sicheren Wegen gibt es insbesondere

e fUr Schichtarbeiter:innen (z.B. im Reinigungsdienst, in der Pflege - klassische Frauenarbeits-
bereiche)

e fur Nutzer:innen der kulturellen Angebote in der Stadt; insbesondere die frihe Dunkelheit in
den Wintermonaten hindert viele Menschen, insbesondere Frauen und Senior:innen daran,
Angebote der Stadt zu nutzen - und verringert somit ihre Teilhabemdglichkeiten am
sozialen und kulturellen Leben.

Im genannten Bericht wurde deutlich, dass Lubeck bereits jetzt die einzige GroRstadt Deutschlands
OHNE durchgehenden nachtlichen OPNV-Verkehr, zumindest am Wochenende, ist.

Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Menschen an den sogenannten ,kurzen Wegen” wohnen und
die Wege aulRerhalb der Innenstadt lang sind und Lubecker:innen sich auf diesen Wegen nicht
sicher fUhlen (siehe auch Umfrage zu Angstraumen in Libeck vom Dezember 2020), bedarf es hier
eines Ausbaus der Nachtverkehrszeit.

Die aufgrund der aktuellen Haushaltslage ausgesprochene Empfehlung, kein Nachtverkehrsan-
gebot in Lubeck vorzuhalten, ist aus gleichstellungspolitischer Sicht ein nicht haltbarer Zustand.
Libeck wird somit zu einer Stadt, die nicht nur ,,Nachtschwarmer:innen”, sondern insbesondere
auch allen in der Nacht / Dunkelheit beschéaftigten Menschen in der Stadt KEINEN nutzbaren OPNV
anbietet.

Elke Sasse
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TOP 4.1.1

» Nr. VO/2026/14986
offentlich

Liibeck, 20.03.2026

Anfrage

Bearbeitung: Noah Raum (E-Mail: noah.raum@diefraktion-hl.de Telefon: 122 - 1071)

AM Detlev Stolzenberg (Die FRAKTION): Anfrage zu Empfehlungen
des Birger:innenrates zum Lumo

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

1. Warum sind die Empfehlungen des Birger:innenrates zum Lumo nicht in der Verwal-
tungsvorlage VO/2026/14884 benannt und bewertet worden?

2. Wie werden die Empfehlungen aus dem Birgergutachten aus Sicht der Verwaltung und
aus Sicht des SWLM beziglich ihrer Umsetzbarkeit bewertet?

3. Wurde zum Angebot des Lumo eine Nutzer:innen-Befragung durchgefuhrt?

4. Gibt es von Seiten der Fahrer:innen der Limo-Fahrzeuge Anregungen zum Angebot?

Begriindung:

Im November 2025 wurde von der Universitat zu Libeck ein Blrger:innenrat zur Weiterent-
wicklung des Limo-Angebotes durchgefuhrt. Das Burgergutachten mit 34 Empfehlungen
wurde der Stadt im Februar tGbergeben. Vor einer Entscheidung der Blirgerschaft sollten
diese Erkenntnisse in den Beratungsprozess eingepflegt werden.

Anlagen:

Seite: 1/1
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» Nr. VO/2026/14988
offentlich

Liibeck, 24.03.2026

Anfrage

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: info@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

AM Bernhard Simon (CDU): Erganzende Informationen zu

VO/2026/14884 - Kostenoptimierte Fortsetzung des Lumo-Angebots
ab 2027

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Uber eine mdgliche Fortfihrung des Liimo-Angebots im Jahr 2027 ist aufgrund organisato-
risch erforderlicher Vorlaufzeiten eine politische Entscheidung bis Ende Juni 2026 zu treffen.
In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung gebeten, erganzend zu V0O/2026/14884 fol-
gende Informationen aus dem Jahr 2025 zu liefern:

- Anzahl abgelehnter Beforderungsanfragen (je Wochentag, wenn maoglich auch nach
Zeitfenstern). Soweit moglich, bitte auch Angaben zu Start-/Ziel-Punkten mit beson-
ders hohen Anzahl von Absagen.

- Durchschnittliche Anzahl der Nutzenden nach Wochentagen und Zeitfenstern.

- Durchschnittliche Anzahl der Fahrgaste je Fahrt nach Wochentagen und Zeitfenstern.

Um Beantwortung der Fragen wird bis zur Sitzung des Hauptausschusses am 28.04.2026
gebeten.

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 1/1
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TOP 5.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14931
offentlich

Liibeck, 23.02.2026
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.110 - Personal

Bearbeitung: Mandy Briickner (E-Mail: mandy.brueckner@luebeck.de Telefon: 122-1917)

Abberufung eines Rechnungspriifers
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
09.03.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bestellung des Rechnungspriifers Matthias Drever wird gem. § 115 Abs. 2 GO zum
28.01.2026 aufgehoben.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im 6ffentlichen Teil:
(nur bei nichtoéffentlichen Vorlagen)

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
der Personenkreis ist nicht direkt von der
Manahme betroffen
Die MalRnahme ist: neu

freiwillig
X | vorgeschrieben durch:

vorgeschrieben § 115 Abs. 2 GO
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Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Begrindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

TOP 5.1
Ja (Anlage 1)
Nein

Nein
Ja — Begriindung:

Das Arbeitsverhaltnis des Rechnungspriifers Matthias Drever endet mit Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhaltnis zum 28.01.2026. Seine Bestellung zum Rechnungspriifer ist daher mit Wir-

kung vom 28.01.2026 aufzuheben.

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14965

offentlich

Liibeck, 09.03.2026
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.110 - Personal

Bearbeitung: Anja Schwarz (E-Mail: anja.schwarz@luebeck.de Telefon: 122-1110)

Aufhebung eines Sperrvermerks - Personalgewinnung
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
16.03.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Sperrvermerk auf der Planstelle 0000 8738 im Stellenplan des Fachbereiches 1, Bereich

Personal, 1.110.22 - SB Personalgewinnung, wird aufgehoben.
Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.010 - Fachbereichscontrolling Zustimmung
1.101 - Blrgermeisterkanzlei Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Kinder und Jugendliche sind nicht von den
internen Organisationsprozessen der Stadt-
verwaltung betroffen.

Die MalRnahme ist: X | neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X | Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

In der Sitzung der Birgerschaft am 26.09.2024 wurden im Rahmen der Malinahmen zur
Haushaltskonsolidierung/Stellenplandeckelung diverse zum Haushaltsplan 2025 beantragte
Stellen mit einem Sperrvermerk versehen. Auch die o.g. Stelle der Personalgewinnung ist
von dieser MalRnahme betroffen.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 10.06.2025 wurde der Verwaltung fiir eine Aufhe-
bung der gesetzten Sperrvermerke die Mdglichkeit eréffnet, die Authebung des Sperrver-
merks flir eine Planstelle zu beantragen, sofern aufgezeigt werden kann, wie die auf der
Stelle entstehenden Personalkosten durch den Abbau bzw. die Umschichtung anderer Stel-
len finanziell kompensiert werden.

Die Notwendigkeit der Besetzung der o.g. Stelle ist zur Sicherstellung von rechtssicheren
und zltgigen Ausschreibungs- und Personalgewinnungsverfahren nach wie vor gegeben.
Das Team Personalgewinnung stellt eine Art Nadel6hr bei der Durchfuhrung von Stellenbe-
setzungsverfahren dar. Um die professionelle Durchfuhrung der Verfahren zu gewahrleisten,
nicht zuletzt aber auch um die Einhaltung der teilweise rechtlich aufderst komplexen tarifver-
traglichen/beamtenrechtlichen Vorgaben sicherzustellen, ist das Team bei allen Besetzungs-
verfahren mafRgeblich involviert.

Die Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren ist anhaltend hoch (478 Verfahren mit 5.305 Be-
werbungen in 2024). Auf Basis der bisherigen Entwicklungen ist im Zeitraum bis 2030 eine
hohe Eintrittsquote von Bestandsmitarbeitenden in den Ruhestand zu prognostizieren (Pro-
gnose: wenigstens 643 Mitarbeitende), ebenso eine anhaltend hoher Fluktuation aus sonsti-
gen Grinden (Prognose: bis 2030 ca. 1.980 weitere Austritte). Bei gleichzeitig splirbarem
Fachkraftemangel kommt es zudem vermehrt zu Mehrfach- und/oder Dauerausschreibungen
aufgrund erfolgloser Verfahren, insbesondere bei exponierten Berufsgruppen (zu den vorge-
nannten Zahlen: Personalbericht 2024/2025, S. 9 ff.).

Die merklich steigenden Anspriche und Nachfragen der Bewerbenden flihren aul3erdem zu
einer immer komplexer werdenden Kommunikation zwischen Bewerbenden, Personalgewin-
nung und den dezentralen Bereichen innerhalb der jeweiligen Verfahren und verlangert da-
mit die Bearbeitungsdauer.

Insgesamt flhrt dies zu einer Wartezeit fur die Bereiche zwischen Eingang des Stellenbeset-
zungsantrags in der Personalgewinnung bis zum Beginn der Bearbeitung von (im schlech-
testen Fall) bis zu einem halben Jahr.

Um die gesamtstadtisch relevante Aufgabe, ausgeschriebene Stellen rechtssicher, mit ge-
eigneten Personen und zudem auch in einem adaquaten Zeitrahmen zu besetzen, sicher-
stellen zu kénnen, wird die Aufhebung des Sperrvermerks auf der genannten Planstelle zum
01.12.2026 beantragt. Die bei Besetzung der Stelle entstehenden Personalkosten sind ein-
geplant und kénnen aus dem Budget des Bereiches 1.110 gedeckt werden.
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Unter Abwagung von Prioritaten wird innerhalb des Stellenplans des Bereiches 1.110 Perso-
nal zur Kompensation die ab 01.12.2026 freiwerdende Stelle 0000 7973, EG 11, aus dem

Stellenplan gestrichen.

Aufgrund der benannten Stellenkompensation kommt es durch die Aufhebung des Sperr-
vermerkes zu keiner Ausweitung des Stellenplans.

Anlagen:

Burgermeister Jan Lindenau
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Hansestadt LUBECK =

Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemiinde

TOP 5.3

» Nr. VO/2024/13703-02

offentlich

Liibeck, 30.12.2025

Bearbeitung: Uwe Kirchhoff (E-Mail: uwe.kirchhoff@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502-

804100)

MaRnahmenplan zur Verbesserung der Barrierefreiheit fur die
Strandnutzung im Seebad Travemiinde

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status
23.02.2026 Senat Nichtoffentlich
09.03.2026  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir ~ Offentlich

den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"
16.03.2026 Bauausschuss Offentlich
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich
30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich

Beschlussvorschlag:

Zustandigkeit

zur Senatsberatung
zur Vorberatung

zur Vorberatung
zur Vorberatung
zur Entscheidung

Der Birgermeister wird mit der Umsetzung der im vorliegenden MaRnahmenplan benannten
EinzelmalRnahmen von Ziffer 1 bis Ziffer 4 beauftragt. Die finanziellen Mittel sind hierzu be-
reits im Wirtschaftsplan 2026 des Kurbetriebes Travemiinde geordnet worden.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis

1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend

5.691 Libeck Port Authority zustimmend

Libeck und Travemiinde Marketing GmbH zustimmend

Beirat fir Menschen mit Behinderung zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | X | Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begriindung:
Die Malinahme ist: X | neu

X | freiwillig

vorgeschrieben durch:
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Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (siehe Begrindung)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtoffentlichkeit -
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Beschluss der Birgerschaft vom 30.01.2025

,Der Blirgermeister wird beauftragt, der Blirgerschaft ein Konzept vorzulegen, das die Attrak-
tivitdt Travemiindes als Tourismusstandort fiir behinderte Menschen erhéht. In diesem Zu-
sammenhang sollen insbesondere die Moéglichkeiten der Strandnutzung und des - Zuganges
u.a. mit baulichen MaBnahmen erweitert und verbessert werden. Der Auftrag schliel3t inso-
fern an das TEK 2030 und die dort definierten Qualitdtskriterien an.

Die Verwaltung wird gebeten, dabei folgende Aspekte zu beriicksichtigen:

1. Zugénglichkeit: Barrierefreie Zugédnge zu den Strdnden bis in die Ostsee, auch durch
geeignete Einrichtungen.

2. Ausstattung: Umsetzung von speziellen Angeboten und Hilfsmitteln fiir die genannte
Zielgruppe. Unter anderem rollstuhlgerechte Umkleidekabinen, barrierefreie
Duschméglichkeiten, Vorrichtungen mit denen mobilitdtseingeschrénkte Menschen
ins Wasser gelangen, barrierefreie Strandkérbe (in Kooperation mit den Strandkorb-
vermietern).

3. Information: Aufnahme von zielgruppengerechten Informationen zum erweiterten An-
gebot in die bestehenden Informationsmaterialien/-medien zum Tourismusstandort
Travemiinde.

4. Kooperation: Einbindung von relevanten Institutionen und Verbénden, wie z.B. den
Beirat fiir Menschen mit Behinderungen in die Entwicklung und ggf. spétere Forts-
chreibung des Konzepts, um eine méglichst praxistaugliche Gestaltung im Interesse
von Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Ebenfalls ist eine enge Einbindung
von Kurbetrieb Travemiinde und Liibeck und Travemiinde Marketing GmbH vorzuse-
hen.

Das Konzept soll bis zum ersten Quartal 2025 vorgelegt werden und fiir die vorgeschlagenen
MaRnahmen jeweils ausweisen, welcher finanzielle Aufwand damit verbunden ist (laufender
Haushalt und/oder investiv). Soweit Malinahmen im Rahmen vorhandener Budgets realisiert
werden kénnen, sollte eine Umsetzung mdéglichst bereits zum Beginn der Saison 2025 er-
folgen kénnen. Fiir MaBnahmen, die in 2025 haushélterisch nicht zu ordnen sind, soll optio-
nal der finanzielle Rahmen fiir eine Einstellung in den Haushalt 2026 definiert werden.*
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Workshops und Ergebnis

Zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Strandzugange und der Uberwege
im Strandbereich im Sinne der Barrierefreiheit des Seebades Traveminde wurden die rele-
vanten Interessenvertretungen und Fachverbande (Beirat fir Menschen mit Behinderung,
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Strandkorbvermietungen, Travemunder Wirt-
schaftsgemeinschaft, Ortsrat Travemiinde, Libeck Port Authority, Libeck und Travemiinde
Marketing GmbH und Kurbetrieb Travemiinde) zu zwei Workshops im Frihjahr und Spat-
herbst 2025 eingeladen. Ziel war es, die Expertise und Erfahrungen der beteiligten Institutio-
nen zu integrieren und konkrete Verbesserungsvorschlage zu entwickeln.

Der erste Workshop im Frihjahr 2025 lieferte wertvolle Hinweise und Anregungen zur Ver-
besserung der Barrierefreiheit im Bereich der Strande. Erganzend wurden im Sommer 2025
weitere Informationen durch sachkundige Leistungstrager:innen sowie von betroffenen Ga-
stegruppen eingeholt. Diese Rickmeldungen flossen in die Ausarbeitung eines Malinah-
menplanes ein. Der zweite Workshop, der am 15. Dezember 2025 stattfand, ermdglichte
eine vertiefte Diskussion und Abstimmung des MalRnahmenplanes mit den beteiligten Akteu-
ren.

MaRnahmenplan und Kosten

Die Grundidee des MalRnahmenplanes besteht in der Schaffung eines gut beschilderten We-
gesystems zu den barrierefreien Zugangen der jeweiligen Strandbereiche. Dieses leitet die
Gaste von den Ankunftspunkten tber die Promenaden und den Strand bis zur Wasserkante.
Dabei stehen neben der Beschilderung die Schaffung barrierefreier Zugange zum Strand
sowie die Bereitstellung geeigneter Ausstattungen und Hilfsmittel fir mobilitatseingeschrank-
te Personen im Mittelpunkt.

Sowohl fir die Stadtseite als auch fiir den Priwall wird jeweils ein barrierefreier Strandab-
schnitt geschaffen, der optimal in das bestehende innerértliche Wegeflhrungssystem inte-
griert wird. Wie bereits im Zwischenbericht vom Juni 2025 (V0O/2024/13703-01-01) erlautert,
wurden die einzelnen MalRnahmen fir beide Seiten in vier Themenbereiche gegliedert:

1. InfrastrukturmaBnahmen

a. Barrierefreier Strandiibergang bis zur Wasserkante 60 TEUR
b. Wassernahe befahrbare Aufenthaltsinsel, ggf. verschattet 15 TEUR
c. Barrierefreie Stranddusche 14 TEUR
d. Barrierefreie Umkleide 7 TEUR
e. Strandrollstuhl 8 TEUR
f. Taktile Elemente (z. B. Orientierung fur Sehbehinderte) 12 TEUR

2. Serviceangebote
a. Betreutes Badeangebot (ggf. ehrenamtlich organisiert)
b. Barrierefreie Strandkdrbe (in Kooperation mit den Strandkorbvermietungen)

3. Kommunikation
a. Beschilderung barrierefreier Routen im Strandbereich 10 TEUR
b. Grafische Darstellung der barrierefreien Angebote und 5 TEUR
Bewerbung in digitalen Medien und Tourist-Information

4. Zertifizierung ,,Reisen fiir Alle*
a. Bundesweites Kennzeichnungssystem fir barrierefreie Angebote 5 TEUR

Gesamtkosten der MaBnahmen: 136 TEUR
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Fazit

Das Konzept fokussiert auf barrierefreien Strandzugangen, geeigneter infrastruktureller An-
passungen sowie einer zielgruppengerechten Information Gber das erweiterte Angebot.
Durch die Einbindung relevanter Fachverbande und der konsequenten Orientierung an den
Zielen des TEK 2030 wird eine nachhaltige Verbesserung der Zuganglichkeit und Nutzbar-
keit der Strande fir Menschen mit Behinderungen erreicht. Die Umsetzung starkt die Inklusi-
on und etabliert das Seebad Travemunde als Vorbild fir barrierefreien Tourismus in der Re-

gion.

Anlagen:

Senatorin Pia Steinrlicke
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14832
offentlich

Liibeck, 21.01.2026
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemiinde

Bearbeitung: Jan Ehrich (E-Mail: jan.ehrich@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 107)

2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Liibeck iiber
die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihr im
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

16.02.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

09.03.2026  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir ~ Offentlich zur Vorberatung
den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die 2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Libeck Uber die Erhebung von

Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde
wird in der Fassung der Anlage | beschlossen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Kinder und Jugendliche sind von der Kur-
abgabe bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und von der Strandbenutzungsge-
bihr bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres befreit.
Die Malinahme ist: neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen: Ja (siehe unten / Begrindung)
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|:| Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit -
gem. § 35 GO:

Begriindung:
Die derzeit bestehende Satzung ist auf Grund von vier Handlungsfeldern anzupassen:

1. Haushaltsbegleitbeschluss der Blirgerschaft der Hansestadt Libeck zur Einnahmenver-
besserung durch Anhebung der Kurabgabe und Einbeziehung der Tagungsgaste
Erhohung des Budgetansatzes fur Kurveranstaltungen und Bauunterhaltung
Anpassungen zur Abschaffung der Meldepflicht fur deutsche Staatsangehorige
Allgemeine redaktionelle Anpassungen

BN

Zu1l.

Die Burgerschaft der Hansestadt Liibeck hat in ihrer Haushaltssitzung am 06. November
2025 unter TOP O 9.5.2 einen Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2026 von CDU,
BU90/DIE GRUNEN, FDP geéndert beschlossen. Unter Ziffer 5), sechster Spiegelstrich wur-
de hierbei folgende Malinahme beschlossen:

,Die Einnahmen des Kurbetriebs Travemiinde werden erhéht durch Anhebung der Kurabga-
be, Einbeziehung der Tagungsgéste in die Kurabgabe, die bereits erfolgte Erhéhung der
Parkgeblihren fiir PKW und die Erh6hung der Parkgebiihren fiir Wohnmobile auf das Niveau
in Libeck (315.000 €). Der Wirtschaftsplan ist entsprechend anzupassen.“

Mit dieser Satzungsanderung werden die Teilbeschlusslagen zur Anhebung der Kurabgabe
und Einbeziehung der Tagungsgaste in die Kurabgabe umgesetzt. Hierzu wurde neben dem
Vergleich der Kurabgabesatze der weiteren Ostseebader in der Libecker Bucht (Anlage V)
eine umfassende Prifung der Kalkulation (Anlage IV) vorgenommen.

Zu?2.:

Die Kurabgabe wird als Gegenleistung dafiir erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen
die Moéglichkeit geboten wird, 6ffentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen
teilzunehmen. Um unter dem Druck der gestiegenen Kostensituation auch im Bereich der
Kurveranstaltungen weiterhin ein attraktives Programm auf der Stadt- und Priwallseite bieten
zu kénnen, wird ein Teilbetrag der Kurabgaberhéhung zur Durchfiihrung von entsprechen-
den Angeboten durch die Libeck und Travemunde Marketing GmbH investiert. Insbesonde-
re auf dem Priwall hat sich durch das bestehende Bettenangebot ein veranderter Bedarf an
Vor-Ort-Angeboten ergeben, hier sollen neue Angebote geschaffen werden. In der Bauun-
terhaltung der touristischen Infrastruktur hat sich ein signifikanter Mehraufwand durch eine
Vielzahl von baulichen Malinahmen ergeben, hier wird der Ansatz entsprechend angepasst.

Zu 3.

Die Bundesregierung hat mit dem Vierten Burokratieentlastungsgesetzes in 2025 die beson-
dere Meldepflicht fiir Ubernachtungsgéste in Beherbergungsbetrieben fiir deutsche Staats-
angehdrige abgeschafft. Fir auslandische Gaste bleibt die Meldepflicht bestehen. Die Kur-
abgabesatzung hat durch die gesetzliche Anderung zwar ihre Rechtsgiiltigkeit behalten, an
mehreren Stellen besteht jedoch ein moderater Anderungsbedarf.
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Das weitgehende Entfallen der besonderen Meldepflicht in Beherbergungsstatten andert
nichts an der Zulassigkeit von kommunalen Kur- und Tourismusabgabesatzungen und den
Meldepflichten zum Zweck der Abgabenerhebung. Die Ermachtigungsgrundlage flr die Kur-
abgabesatzung im Seebad Traveminde findet sich im Kommunalabgabegesetz des Landes
Schleswig-Holstein und gerade nicht im Bundesmeldegesetz.

Zu4.:
Es erfolgen verschiedenen redaktionelle und klarstellende Anderungen am Satzungstext.

Die Begriindung zu den konkreten Anderungen am Satzungstext erfolgt in der Anlage |I.

Finanzielle Auswirkungen:

Kurabgabe
Nach der letzten Erhéhung in 2020 wird die Kurabgabe in 2026 ab der Sommerkurzeit auf

3,50 EUR (bisher 3.00 EUR) und in der Frihjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit auf 2,00 EUR
(bisher 1,60 EUR) erhoht. Erganzend wird die Befreiung der Tagungsgaste abgeschafft. Die
sich hieraus ergebenden voraussichtlichen Mehreinnahmen belaufen sich in 2026 auf 320
TEUR. Diese Mehreinnahmen werden zu 145 TEUR zur von der Biirgerschaft beschlosse-
nen Einnahmeverbesserung durch Erhéhung des Kostendeckungsgrades, zu 100 TEUR zur
programmatischen Gestaltung von Kurveranstaltungen durch Beauftragung der LTM GmbH
und zu 75 TEUR zur erforderlichen Deckung der Mehrkosten fiir Bauunterhaltung verwendet.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Kurabgabe in den Vorjahren dar:

Kalenderjahr | Aufwendungen Erldse Unterdeckung | Kostendeckungsgrad
Kurtaxleistungen | Kurtaxleistungen in %
in EUR in EUR in EUR

2018 2.295.123 1.784.817 -510.306 77,77
2019 2.479.158 1.969.580 -509.577 79,45
2020 2.350.094 1.785.902 -564.192 75,99
2021 2.558.104 2.367.602 -190.501 92,55
2022 2.848.104 2.795.776 -52.328 98,16
2023 2.924.348 2.863.144 -61.204 97,91
2024 3.263.449 2.987.183 -276.266 91,53

Strandbenutzungsgebihr

Die Strandbenutzungsgebuhr wird auf 3,50 EUR (bisher 3,00 EUR) erhoht, ab 15.00 Uhr soll
diese 2,00 EUR (bisher 1,60 EUR) betragen. Die sich hieraus ergebenden voraussichtlichen
jahrlichen Mehreinnahmen betragen ab 2026 30 TEUR. Die Mehreinnahmen dienen in vol-
lem Umfang der Haushaltskonsoliderung durch Erhéhung des Kostendeckungsgrades.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Benutzungsgebuhr in den Vorjahren dar:

Kalenderjahr | Aufwendungen Erlose Unterdeckung | Kostendeckungsgrad

Strand in EUR Strand in EUR in EUR in %
2018 1.288.542 1.100.132 -188.410 85,38
2019 1.535.553 1.317.932 -217.621 85,83
2020 1.603.457 1.438.934 -164.523 89,74
2021 2.023.751 1.444.470 -579.281 71,38
2022 1.796.947 1.647.942 -149.005 91,71
2023 2.239.260 1.754.109 -485.151 78,33
2024 2.330.682 1.749.195 -581.487 75,05

Die oben genannten finanziellen Auswirkungen sind im Nachtragswirtschaftsplan des
Kurbetriebes Travemunde (VO/2026/14843), der sich ebenfalls im Beschlussverfahren be-
findet, berticksichtigt worden.
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Anlagen:

| - Satzungstext der 2. Anderungssatzung
Il - Synopse und Begrindung im Einzelnen
Il - Satzungstext mit 2. Anderungssatzung

IV - Kalkulation (mit Erlduterungen)

V - Vergleich der Ostseebader in SH

Senatorin Pia Steinrlicke
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LUBECK & Kurbetrieb Travemiinde

Anlage | - Satzungstext der 2. Anderungssatzung

2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Liibeck Giber die Erhebung von
Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde
vom

Aufgrund des 8 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (GO) in der
Fassungvom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.07.2025
(GVOBI. Schl.-H. 2025 S. 121) und der 88 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des Kommunalabgabengesetzes
des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI.
Schl.-H. S. 27), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 27.10.2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 514), wird die
Satzung der Hansestadt Lubeck Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Traveminde vom 30.11.2020 (LUbecker Nachrichten v.
12.12.2020, Internet v. 13.12.2020), zuletzt geandert durch die 1. Anderungssatzung vom 11.10.2023
(Internet v. 25.10.2023), nach Beschlussfassung der Burgerschaft der Hansestadt Lubeck

vom wie folgt geandert:

TEIL 1
Kurabgabe

1. Der 8 2 erhaltin Absatz 2 folgende Fassung:

8§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung

(2) Die Hansestadt LUbeck erhebt im Stadtteil Traveminde (Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-
Travemunde/Rénnau, Priwall, Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer
Aufwendungen fur die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und
Erholungszwecken im Erhebungsgebiet bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe.

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt:

- Kurabgabe 48 %
- Strandbenutzungsgebuhr 28 %
- Gemeindeanteil und sonstige Erlése 24 %

Die Kurabgabe ist unabhangig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die
Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden.
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TOP 5.4

2. Der 8 4 wird wie folgt gedndert:

Der 8 4 Absatz 2 erhalt folgzende Fassung:

§ 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, sind nicht
ortsfremd.

Der 8 4 Absatz 4 entfallt.

3. Der 85 erhaltim Absatz 1 folgende Fassung:

§ 5 Befreiungen
(1) Von der Kurabgabe sind befreit:

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Nachweis des
Lebensalters.

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern, GroRReltern,
Schwiegereltern, Schwiegertdchter und -séhne, Schwager:innen von Personen, die im
Erhebungsgebiet ihren gewohnlichen Aufenthalt haben, wenn sie unentgeltlich in die
hausliche Gemeinschaft dieser Person aufgenommen sind und die Kureinrichtungen
nicht in Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hansestadt Lubeck mit gultigem
Studierendenausweis.

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemutnde anerkannten sportlichen
Veranstaltungen fir den Zeitraum der aktiven Teilnahme.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100.

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine standige Begleitung
notwendig ist und dies im Ausweis des Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt Lubeck.
8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten wahrend der Geltungsdauer der Karte.

9. Personen, die zu Erwerbszwecken oder gewerblichen Ausbildungszwecken Unterkunft
nehmen, soweit sie die Kureinrichtungen weder wahrend noch aul3erhalb der o. g.
Aufenthaltszwecke in Anspruch nehmen bzw. die Benutzung der Einrichtungen zu den
Aufgaben im Rahmen ihrer Tatigkeit gehort.

10. bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind, die Kureinrichtungen in
Anspruch zu nehmen, bei Vorlage einer arztlichen Bescheinigung.
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4. Der 87 erhalt folgende Fassung:

§ 7 H6he der Kurabgabe

(1)
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Die Kurabgabe betragt einschliel3lich Mehrwertsteuer fur jeden Tag, an dem sich der/die
Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhalt und dort Unterkunft nimmt, fur jede
kurabgabepflichtige Person in der

Frahjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit
vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.

pro Person € 2,00 € 3,50

An- und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird. Die
Kurabgabe wird fir die Dauer eines jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem
Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten Tagessatz erhoben.

Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der Sommerkurzeit pauschaliert
(Jahreskurabgabe von € 98,00), wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden
Antrag stellt und dieser vom Kurbetrieb Traveminde nach Prufung des Sachverhaltes
bewilligt wird. Die bis dahin nach Aufenthaltstagen Uber den Betrag der Jahreskurabgabe
hinaus gezahlte Kurabgabe wird erstattet.

Eigentimer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten im Erhebungsgebiet und
deren zum Haushalt gehérende Familienangehorige, die ihren gewohnlichen Aufenthalt
nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die
Kurabgabe in HOohe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem
15.05. oder bei Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf
Antrag auf € 56,00 herabgesetzt.

Eigentiumer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen fir Boote sowie
Inhaber:innen von Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und deren
zum Haushalt gehérende Familienangehorige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in
Hohe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. des
Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag
auf € 56,00 herabgesetzt.

Teileigentimer:innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsgebiet und deren zum
Haushalt gehérende Familienmitglieder, die ihren gewohnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, mit einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als 28
Tagen im Jahr, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in Hohe
von € 70,00 in der Zeit vom 15.05. bis 14.09. oder € 40,00 in der Zeit vom 15.09. bis 14.05..
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5. Der 89 erhaltin den Absatzen 1, 2, 7 und 8 folgende Fassung:

§ 9 Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen

(1)

(8)
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Jede:r, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu
Erholungszwecken Uberlasst (Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder personlich
oder durch ortsansassige Bevollmachtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr
aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb von 3
Tagen beim Kurbetrieb Travemunde unter Verwendung des onlinemeldeschein ostseecard
digital anzumelden. Bei der Verwendung ist die zugehdrige Datenschutzerklarung in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten. Eine analoge Meldung ist nur dann zuldssig, wenn
ein zuvor beim Kurbetrieb Travemunde gestellter Antrag auf Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung wegen des Vorliegens eines Hartefalles positiv beschieden wurde.
In diesen Fallen stellt der Kurbetrieb Travemunde gesonderte Vordrucke zur Verfugung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehorigkeit, Heimatanschriften,
Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie Namen und
Anschrift des/der Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer und die
Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben. Sofern die Personen die freiwillige
Nutzung der digitalen ostseecard in Anspruch nehmen wollen, kann erganzend eine E-Mail-
Adresse als freiwillige Angabe erfasst werden. Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser
Vorschrift sind auch die Eigentumer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhauser,
Ferienhduser, Appartements, Sommerhaduser), soweit sie Familienangehoérigen oder
Dritten Unterkunft gewahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vorubergehend in eigenen
Wohnungseinheiten im Sinne von 8 7 Abs. 4 aufhalten, fur ihre Person und fur die
Personen, denen sie Unterkunft in ihren Wohnungseinheiten gewahren, soweit sie selbst
oder diese Personen noch keine Jahres ostseecard geldst haben.

Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre Bevollmachtigten oder
Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu fuhren, in das alle aufgenommenen Personen am
Tage der Ankunft einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den Beauftragten des
Kurbetriebes Travemunde jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im
Gasteverzeichnis hat die Angaben der Meldescheine gemal Abs. 1 zu enthalten.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemal3 8 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen sind
aullerhalb der im System wahlbaren Kategorien und der sich aus diesen ergebenden
automatischen Berechnungen nicht berechtigt, ErmaRigungen bei der Berechnung der
Kurabgabe oder Befreiungen zu gewadhren. Entsprechende Ermaliigungen oder
Befreiungen kann nur der Kurbetrieb Traveminde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemunde kostenlos ausgegebenen ostseecards ist von
dem/der Wohnungsgeber:in lickenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen
durch Brand, Diebstahl oder sonstige Falle hoherer Gewalt ist unverziglich anzuzeigen.
Nicht genutzte Meldescheine und ostseecards sind auf Anforderung zurtck zu geben. Nicht
zurtickgegebene und verlorene ostseecards werden dem/der Wohnungsgeber:in in Hohe
von € 21,00 in Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gaste / Jahr =5
Tage x 25 % Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von € 3,50).
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6. Der 8 10 erhalt in den Absétzen 1 und 2 folgende Fassung:

§ 10 ostseecard

(1)

(2)

TEIL 2

Der/die Kurabgabepflichtige erhalt nach Entrichtung der Kurabgabe nebst Quittung die
ostseecard als Kurkarte. Diese enthalt den Tag der Ankunft und den Tag der
(voraussichtlichen) Abreise. Diese Karte ist nicht Ubertragbar. Fur die in § 5 Abs. 1 Ziffer 1
genannten Personen erfolgt bei Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard automatisch
eine Ausstellung der ostseecard aus dem System heraus und ohne Erhebung einer
Verwaltungsgebuhr. Im Falle der analogen Meldung erfolgt die Ausstellung einer gesondert
gekennzeichneten Karte auf Wunsch durch den Kurbetrieb Travemunde. Hierfur wird eine
Verwaltungsgebuhr erhoben. Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebuhrensatzung der Hansestadt Lubeck.

Jahres ostseecard werden flir Personen nach 8 7 Abs. 3, 4 und 5 ausgegeben. Sie haben
jeweils eine Gultigkeit fur ein Kalenderjahr.

Strandbenutzungsgebuhr

7. Der 8 12 erhalt folgende Fassung:

8 12 Erhebungszeitraum

Die Strandbenutzungsgebuhr wird in der Zeit vom 15. Mai bis 14. September (einschlielich)
eines jeden Jahres erhoben.

8. Der 8 14 erhalt folgende Fassung:

§ 14 Befreiungen

Von der Strandbenutzungsgebuhrenpflicht sind freigestellt:
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a.

b.

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und
die in 8 5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen

alle ostseecard-Inhaber:innen

Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lubeck

Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der Hansestadt Libeck mit gultigem
Studierendenausweis

f.Auszubildende und Anwarter:iinnen im Vorbereitungsdienst, die an Lehrgangen oder

g.

Berufsschulunterricht in  Lubecker  Bildungseinrichtungen teilnehmen  mit
entsprechendem Nachweis

Teilnehmer:innen an den Lehrgangen der Berufsbildungsstatte der Handwerkskammer
und der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.




TOP 5.4

9. Der 8 17 erhaltin den Absétzen 1 und 2 folgende Fassung:

§ 17 H6he der Gebuhr
(1) Die Strandbenutzungsgebuhr betragt € 3,50.
(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebuhr € 2,00.

10. Der 8 21 wird wie folgt gedndert:

Der 8 21 erhéalt im Absatz 1, Buchstabe a) folgende Fassung:

§ 21 Datenverarbeitung

(1)  Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der Kurabgabe im Rahmen
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemal3 Art. 6 Abs.
1, Buchstabe e)i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m.
8 3 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der jeweils gultigen Fassung
durch die Hansestadt Lubeck - Kurbetrieb Travemunde - zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben Uber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, und ggf. Kontoverbindung (bei
Einziehung und Erstattung der Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin tber
einen zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen B, sowie eine
arztlich attestierte Bettlagerigkeit, sofern der Abgabe- oder GebuUhrenpflichtige die
entsprechende Befreiung oder Ermalligung in Anspruch nehmen will sowie die
freiwillige Angabe einer E-Mail-Adresse, sofern die Zusendung der Aktivierung fur die
digitale ostseecard als freiwilliges Zusatzangebot gewtnscht wird,

Der 8 21 Absatz 3 entfallt, aus Absatz 4 wird hierdurch Absatz 3

11. Diese Satzung tritt am 15.05.2026 in Kraft.

LUbeck, den

Der Burgermeister
der Hansestadt Libeck




LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde

Anlage Il - Synopse und Begriindung im Einzelnen

Legende zum Anderungsbedarf: DUNKELGRAU = Anpassungen Meldegesetz, FINKSIAfipassingdenBefteiungen. GRUN = Abgabenerhhung, HELLGRAU = Allgemein

der Hansestadt Lubeck uber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihr
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde

Alte Fassung Neue Fassung Begriindung
der bestehenden Satzung gemaR 2. Anderungssatzung im Einzelnen
Satzung unverandert entfallt

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fur
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI.
Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.03.2022
(GVOBI. Schl.-H. S. 153) und der 88 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H.
S. 27), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBI. Schl.-
H. S. 564), wird nach Beschlussfassung durch die Burgerschaft vom
26.11.2020 folgende Satzung erlassen:

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fur
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI.
Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.07.2025
(GVOBI. Schl.-H. 2025 S. 121) und der 8§ 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H.
S. 27), zuletzt geandert durch Verordnung vom 27.10.2023 (GVOBI.
Schl.-H. S. 514), wird die Satzung der Hansestadt Libeck tber die
Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr im Stadtteil
Kurort und Seeheilbad Traveminde vom 30.11.2020 (LUbecker
Nachrichten v. 12.12.2020, Internet v. 13.12.2020), zuletzt geandert
durch die 1. Anderungssatzung vom 11.10.2023 (Internet v.
25.10.2023), nach Beschlussfassung der Burgerschaft der
Hansestadt Libeck vom xx.xx.xxxx wie folgt gedndert:

Auf Grund des Zitiergebotes erfolgt eine Aktualisierung der
Ermachtigungsgrundlage bzw. deren Aktualisierung.

(1) Der Stadtteil Travemiinde der Hansestadt Libeck ist als
Seeheilbad anerkannt.

(1) unverandert

§1 unverandert entfallt
Abgabenarten
Die Hansestadt Lubeck erhebt Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebihr nach Maligabe der folgenden
Vorschriften:
TEIL 1 unverandert entfallt
Kurabgabe
§2 Uberschrift
Gegenstand der Abgabenerhebung unverandert
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LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde

Anlage Il - Synopse und Begriindung im Einzelnen

(2) Die Hansestadt Libeck erhebt im Stadtteil Travemunde
(Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-Travemiinde/Rénnau, Priwall,
Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer
Aufwendungen flr die Herstellung, Verwaltung und
Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im
Erhebungsgebiet bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe.

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt:

- Kurabgabe 54 %
- Strandbenutzungsgebuhr 32%
- Gemeindeanteil und sonstige Erldse 14 %

Die Kurabgabe ist unabhangig davon zu zahlen, ob und in
welchem Umfang die Kureinrichtungen in Anspruch genommen
werden.

(3) Fur die Benutzung besonderer offentlicher Einrichtungen oder
allgemein zuganglicher Veranstaltungen kénnen neben der
Kurabgabe Gebuhren oder besondere Entgelte erhoben

(2) Die Hansestadt Libeck erhebt im Stadtteil Traveminde
(Stadtbezirke: lvendorf, Alt-Travemiinde/Rénnau, Priwall,
Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer
Aufwendungen fir die Herstellung, Verwaltung und
Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im
Erhebungsgebiet bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe.

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt:

- Kurabgabe %
- Strandbenutzungsgeblhr %
- Gemeindeanteil und sonstige Erlose %

Die Kurabgabe ist unabhangig davon zu zahlen, ob und in
welchem Umfang die Kureinrichtungen in Anspruch genommen

werden.

(3) unverandert

(1) Die Kurabgabe wird von allen natirlichen Personen (folgend
Personen genannt) die im Erhebungsgebiet Unterkunft nehmen
oder eine Unterkunft innehaben, ohne dort ihren gewdhnlichen
Aufenthalt zu haben (ortsfremd), als Gegenleistung daftir
erhoben, dass ihnen die Moglichkeit geboten wird, 6ffentliche
Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen
teilzunehmen.

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen
Aufenthalt haben, sind nicht ortsfremd. Darlber hinaus sind

werden.
§3 unverandert entfallt
Erhebungszeitraum
Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines
jeden Jahres erhoben.
§4 Uberschrift
Abgabenpflichtiger Personenkreis unverandert

(1) unverandert

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen
Aufenthalt haben, sind nicht ortsfremd.
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Personen nicht ortsfremd, die im Erhebungsgebiet arbeiten

oder in Ausbildung stehen.

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentiimer:in (3) unverandert
oder Besitzer:in einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er

oder sie diese Uberwiegend zu Erholungszwecken nutzt.

(4) Als ortsfremd gelten nicht: -

a) Teilnehmer:innen an Tagungen, Kongressen und
Lehrgangen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in
Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen
teilnehmen,

b) bettldgerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage entfallt Die Satzungsregelung zu bettlagerigen Kranken und
sind, die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei Verletzten wird durch die aktuelle Definition im KAG
Vorlage einer arztlichen Bescheinigung. zukunftig in 8 5 der Satzung geregelt.

§5 Uberschrift
Befreiungen unverandert
(1) Von der Kurabgabe sind freigestellt: (1) Von der Kurabgabe sind befreit: Anpassung der Formulierung

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres, bei Nachweis des Lebensalters. Lebensjahres, bei Nachweis des Lebensalters.

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, 2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder,
Eltern, GroReltern, Schwiegereltern, Schwiegertdchter und Eltern, GroRReltern, Schwiegereltern, Schwiegertdchter und
-s6hne, Schwager:innen von Personen, die im -s6hne, Schwager:innen von Personen, die im
Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben,
wenn sie unentgeltlich in die hausliche Gemeinschaft wenn sie unentgeltlich in die hausliche Gemeinschaft
dieser Person aufgenommen sind und die dieser Person aufgenommen sind und die
Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen. Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der 3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der
Hansestadt Libeck mit gultigem Studierendenausweis. Hansestadt Libeck mit gultigem Studierendenausweis.

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemuinde 4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemuinde
anerkannten sportlichen Veranstaltungen fur deren Dauer, anerkannten sportlichen Veranstaltungen
soweit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
100. 100.
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2

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine

standige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis des
Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt

LUbeck.

8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten wahrend der

Geltungsdauer der Karte.

Inhaber:innen von Gastekarten anderer Ferienorte in Schleswig-
Holstein, die dem Verbund der ostseecard nicht angeschlossen
sind, sind wahrend der Geltungsdauer dieser Karte fUr einen
Tag von der Kurabgabe befreit.

@)

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine
standige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis des
Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt
Libeck.

8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten wahrend der
Geltungsdauer der Karte.

10. bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage
sind, die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei
Vorlage einer arztlichen Bescheinigung.

unverandert

Die Regelung wurde aus § 4 hierher verlagert.

§6
Entstehen der Abgabepflicht und Falligkeit

Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im
Erhebungsgebiet. Die Kurabgabepflichtigen haben die
Kurabgabe spatestens am Tage nach der Ankunft bei den zum
Einzug und zur Abfihrung der Kurabgabe Verpflichteten fiir die
gesamte Dauer des voraussichtlichen Aufenthalts im
Erhebungsgebiet zu entrichten.

Die Kurabgabepflicht fur die Jahreskurabgabe (8 7 Abs. 2)
entsteht am 01.01. eines jeden Jahres und wird durch einen
schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht
bereits vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der
schriftlichen Veranlagung einen Monat nach Bekanntgabe des
Veranlagungsbescheids fallig.

unverandert

entfallt
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§7
Héhe der Kurabgabe

Die Kurabgabe betragt einschlie3lich Mehrwertsteuer fir jeden
Tag, an dem sich der/die Kurabgabepflichtige im
Erhebungsgebiet aufhalt und dort Unterkunft nimmt, fur jede
kurabgabepflichtige Person in der

Sommerkurzeit
15.05. - 14.09.

Fruhjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit
vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12.

pro Person € 1,60 € 3,00

An- und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag
nicht berechnet wird. Die Kurabgabe wird fUr die Dauer eines
jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit

dem vorstehend genannten Tagessatz erhoben.

Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der
Sommerkurzeit pauschaliert (Jahreskurabgabe von € 84,00),
wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden Antrag
stellt. Bereits erbrachte Kurabgabezahlungen nach MalRgabe
des § 7 Absatz 1 werden hierbei angerechnet.

Eigentimer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten
im Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehérende
Familienangehdrige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nichtim
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der
Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Hohe der Jahreskurabgabe.
Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei
Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die
Kurabgabe auf Antrag auf € 44,80 herabgesetzt.

M

Uberschrift
unverandert

Die Kurabgabe betragt einschliellich Mehrwertsteuer fur jeden
Tag, an dem sich der/die Kurabgabepflichtige im
Erhebungsgebiet aufhalt und dort Unterkunft nimmt, fir jede
kurabgabepflichtige Person in der
Frihjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit
vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.

An- und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag
nicht berechnet wird. Die Kurabgabe wird fir die Dauer eines
jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit
dem vorstehend genannten Tagessatz erhoben.

pro Person

Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der
Sommerkurzeit pauschaliert (Jahreskurabgabe von -),
wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden Antrag
stellt und dieser vom Kurbetrieb Travemunde nach Prufung des
Sachverhaltes bewilligt wird. Die bis dahin nach Aufenthalts-
tagen Uber den Betrag der Jahreskurabgabe hinaus gezahlte
Kurabgabe wird erstattet.

Eigentimer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten
im Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehérende
Familienangehorige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der
Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Hohe der Jahreskurabgabe.
Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei
Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die
Kurabgabe auf Antrag auf- herabgesetzt.

Redaktionelle Anpassung zur Bewilligung des Antrages.
Organisatorische Anpassung, da der zu viel gezahlte Betrag
in der Praxis erstattet und nicht angerechnet wird.

(4) Eigentimer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. (4) Eigentimer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzen fur Boote sowie Inhaber:innen von Saisonliegeplatzen fur Boote sowie Inhaber:innen von
Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und
deren zum Haushalt gehdrende Familienangehdrige, die ihren deren zum Haushalt gehérende Familienangehérige, die ihren
gewodhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, gewdhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben,
zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in
Hohe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Hohe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05. Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05.
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oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird
die Kurabgabe auf Antrag auf € 44,80 herabgesetzt.

(5) Teileigentimer:innen von Wohngelegenheiten im
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehdrende
Familienmitglieder, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, mit einem nachgewiesenen
Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen im Jahr, zahlen
unabhangig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in
Hohe von € 60,-- in der Zeit vom 15.05. bis 14.09. oder € 32,-- in
der Zeit vom 15.09. bis 14.05..

oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird
die Kurabgabe auf Antrag auf- herabgesetzt.

(5) Teileigentimer:innen von Wohngelegenheiten im
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehdrende
Familienmitglieder, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, mit einem nachgewiesenen
Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen im Jahr, zahlen
unabhangig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in
Hohe von E70,00 in der Zeit vom 15.05. bis 14.09. oder €40,00
in der Zeit vom 15.09. bis 14.05..

§8
Riickzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die
nach Tagen berechnete zu viel gezahlte Kurabgabe auf Antrag
erstattet. Die Ruckzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Traveminde
und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der
ostseecard und einer Bescheinigung, in der der/die
Wohnungsgeber:in die Abreise des/der Kurabgabepflichtigen
bestéatigt. Der Anspruch auf Riickzahlung erlischt einen Monat nach
der Abreise. Diese Bestimmungen gelten nicht fur Jahres ostseecard
und deren Inhaber:innen.

unverandert

entfallt

§9
Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen

(1) Jede:r, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder
ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken Uberldsst
(Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder persdnlich oder
durch ortsansassige Bevollmachtigte oder Beauftragte, die von
ihm/ihr aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und
Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 Tagen beim Kurbetrieb
TravemUnde unter Verwendung des onlinemeldeschein
ostseecard digital anzumelden. Bei der Verwendung ist die
zugehdrige Datenschutzerklarung in der jeweils geltenden
Fassung zu beachten. Fir die Meldungen gelten die
Bestimmungen des Landesmeldegesetzes in der jeweils
geltenden Fassung. Alternativ kdnnen fur die analoge Meldung
die vom Kurbetrieb Travemiinde ausgegebenen
Meldevordrucke genutzt werden. Ab dem 01.01.2025 ist die

Uberschrift
unverandert

(1) Jede:r, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder
ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken Uberldsst
(Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder personlich oder
durch ortsansassige Bevollmachtigte oder Beauftragte, die von
ihm/ihr aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und
Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 Tagen beim Kurbetrieb
Travemuinde unter Verwendung des onlinemeldeschein
ostseecard digital anzumelden. Bei der Verwendung ist die
zugehdrige Datenschutzerklarung in der jeweils geltenden
Fassung zu beachten. Eine analoge Meldung ist nur dann
zulassig, wenn ein zuvor beim Kurbetrieb Travemiinde
gestellter Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
wegen des Vorliegens eines Hartefalles positiv beschieden

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung, da die bisherige
Formulierung noch auf nunmehr umgesetzte Einfiihrung der
digitalen Meldung angepasst war.
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analoge Meldung nur noch zuldssig, wenn ein zuvor beim
Kurbetrieb Travemuinde gestellter Antrag auf Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung wegen des Vorliegens eines Hartefalles
positiv beschieden wurde.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen,
Staatsangehorigkeit, Heimatanschriften, Geburtsdatum und
Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der
aufgenommenen Personen sowie Namen und Anschrift des/der
Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer
und die Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben.
Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die
Eigentimer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhauser,
Ferienhauser, Appartements, Sommerhduser), soweit sie
Familienangehdrigen oder Dritten Unterkunft gewahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vortbergehend
in eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4
aufhalten, fur ihre Person und fur die Personen, denen sie
Unterkunft in ihren Wohnungseinheiten gewahren, soweit sie
selbst oder diese Personen noch keine Jahres ostseecard gelost
haben.

Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre
Bevollmachtigten oder Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu
fUhren, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der
Ankunft einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den
Beauftragten des Kurbetriebes Travemunde jederzeit auf
Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Gasteverzeichnis
hat die Angaben der Meldescheine gemal3 Abs. 1 zu enthalten.
Die Eintragung in das Gasteverzeichnis ersetzt nicht die
Erfallung der Meldepflicht nach dem Landesmeldegesetz
gegeniber der Meldebehdrde.

Die Wohnungsgeber:innen haben die Kurabgabe von den
kurabgabepflichtigen Personen, die sie beherbergen oder
denen sie Wohnraum Uberlassen, einzuziehen, ihnen eine
ostseecard auszuhandigen und die Kurabgabe innerhalb von 14
Tagen nach Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemuinde

@)

3

wurde. In diesen Fallen stellt der Kurbetrieb Travemuiinde
gesonderte Vordrucke zur Verfugung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen,
Staatsangehdrigkeit, Heimatanschriften, Geburtsdatum und
Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der
aufgenommenen Personen sowie Namen und Anschrift des/der
Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer
und die Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben.
Sofern die Personen die freiwillige Nutzung der digitalen
ostseecard in Anspruch nehmen wollen, kann erganzend eine E-
Mail-Adresse als freiwillige Angabe erfasst werden.
Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die
Eigentimer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhauser,
Ferienhauser, Appartements, Sommerhduser), soweit sie
Familienangehdrigen oder Dritten Unterkunft gewahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vortubergehend
in eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4
aufhalten, fur ihre Person und furr die Personen, denen sie
Unterkunft in ihren Wohnungseinheiten gewahren, soweit sie
selbst oder diese Personen noch keine Jahres ostseecard geldst
haben.

Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre
Bevollmachtigten oder Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu
fUhren, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der
Ankunft einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den
Beauftragten des Kurbetriebes Travemunde jederzeit auf
Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Gasteverzeichnis
hat die Angaben der Meldescheine gemal3 Abs. 1 zu enthalten.

unverandert

Hier wird die freiwillige Angabe einer E-Mail-Adresse zur
Nutzung der digitalen ostseecard mit aufgenommen. Der
Gast hat hierbei auch ohne Angabe der E-Mail-Adresse die
Mdglichkeit, seine digitale ostseecard Giber einen Code zu
aktivieren oder weiter die Papierkarte zu nutzen.
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oder die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle
abzuflhren. Sie haften fur die rechtzeitige und vollstandige
Einziehung und Abfihrung der Kurabgabe.

Weigert sich der/die Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu
zahlen, kann sich der/die Wohnungsgeber:in nur durch die
unverzigliche Unterrichtung des Kurbetriebs Travemuinde von
seiner/ihrer Haftung befreien. Dabei sind Namen und Anschrift
der Kurabgabepflichtigen und die Aufenthaltsdauer anzugeben.

Die Eigentimer:innen und Besitzer:innen von eigenen
Wohnungseinheiten im Sinne von 8 7 Abs. 4 sind verpflichtet,
die Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder
einzuziehen und unverziglich an den Kurbetrieb Travemunde
bzw. die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle
abzuflhren. Sie haften flr die rechtzeitige und vollstandige
Einziehung und Abfihrung der Kurabgabe.

Die Pflichten der Wohnungsgeber:innen gemal den Absatzen 1,
2 und 3 gelten entsprechend fur die Leiter:innen von Heimen (z.
B. Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplatze zum
Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und
ahnlichen Einrichtungen oder Bootsliegeplatze Dritten
Uberlassen. Die Uberlasser von Bootsliegeplatzen haben dem
Kurbetrieb Traveminde zudem die erforderlichen Daten der
Inhaber:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen mitzuteilen.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemaR § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen haben dem Kurbetrieb Traveminde
Uber Tatsachen Auskunft zu erteilen, die fur die Festsetzung der
Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskinfte sind nach
bestem Wissen und Gewissen zu erteilen.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemal § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen sind nicht berechtigt, ErmaRigungen
bei der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu
gewadhren. Entsprechende ErmaRigungen oder Befreiungen
kann nur der Kurbetrieb Travemiinde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Traveminde kostenlos
ausgegebenen ostseecards ist von dem/der Wohnungsgeber:in

4

©)]

(6)

unverandert

unverandert

unverandert

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemal § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen sind aufl3erhalb der im System
wahlbaren Kategorien und der sich aus diesen ergebenden
automatischen Berechnungen nicht berechtigt, ErmaRigungen
bei der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu
gewahren. Entsprechende ErmaRigungen oder Befreiungen
kann nur der Kurbetrieb Travemiinde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemunde kostenlos
ausgegebenen ostseecards ist von dem/der Wohnungsgeber:in

Es erfolgt hier eine redaktionelle Anpassung zur Klarstellung
der Verfahrensweise.
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luckenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch
Brand, Diebstahl oder sonstige Falle hdherer Gewalt ist
unverzuglich anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und
ostseecards sind auf Anforderung zurlick zu geben. Nicht
zurlickgegebene und verlorene ostseecards werden dem/der
Wohnungsgeber:in in Hohe von € 18,00 in Rechnung gestellt (=
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gaste / Jahr = 5 Tage x
25 % Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von € 3,00).

luckenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch
Brand, Diebstahl oder sonstige Falle hdherer Gewalt ist
unverziglich anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und
ostseecards sind auf Anforderung zuriick zu geben. Nicht
zurlickgegebene und verlorene ostseecards werden dem/der
Wohnungsgeber:in in Hohe von - in Rechnung gestellt (=
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gaste / Jahr = 5 Tage x
25 % Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von -).

2

§10
ostseecard

Der/die Kurabgabepflichtige erhalt nach Entrichtung der
Kurabgabe nebst Quittung die ostseecard als Kurkarte. Diese
enthalt den Tag der Ankunft und den Tag der
(voraussichtlichen) Abreise. Diese Karte ist nicht Ubertragbar.
Daneben kann fur die in § 5 Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen
durch den Kurbetrieb Traveminde auf Wunsch eine gesondert
gekennzeichnete ostseecard ausgestellt werden. Hierfur wird
eine Verwaltungsgebulhr erhoben. Die H6he der
Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgeblhrensatzung der Hansestadt Libeck. Bei
Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard erfolgt die
Ausstellung aus dem System heraus und ohne Erhebung einer
Verwaltungsgebuhr.

Jahres ostseecard fiir Inhaber:innen eigener
Wohngelegenheiten werden vom Kurbetrieb Traveminde
ausgegeben. Sie haben jeweils eine Gultigkeit fur ein
Kalenderjahr.

Die ostseecard berechtigt fir die Zeit ihrer Geltung, die Jahres
ostseecard fur das gesamte laufende Kalenderjahr dazu,
offentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen
teilzunehmen, soweit hierfur nicht besondere Gebuhren und
Entgelte erhoben werden.

Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei
Inanspruchnahme der Kureinrichtungen bei sich zu tragen und
auf Verlangen den Mitarbeitenden oder Beauftragten des
Kurbetriebes Travemuinde vorzulegen. Bei missbrauchlicher
Benutzung wird die ostseecard ohne Ausgleichsleistungen
eingezogen.

M

(2)

3

4

§10
ostseecard

Der/die Kurabgabepflichtige erhalt nach Entrichtung der
Kurabgabe nebst Quittung die ostseecard als Kurkarte. Diese
enthalt den Tag der Ankunft und den Tag der
(voraussichtlichen) Abreise. Diese Karte ist nicht Gbertragbar.
Fur die in 8 5 Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen erfolgt bei
Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard automatisch eine
Ausstellung der ostseecard aus dem System heraus und ohne
Erhebung einer Verwaltungsgebihr. Im Falle der analogen
Meldung erfolgt die Ausstellung einer gesondert
gekennzeichneten Karte auf Wunsch durch den Kurbetrieb
Travemunde. Hierflr wird eine Verwaltungsgebuhr erhoben.
Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Libeck.

Jahres ostseecard werden fir Personen nach § 7 Abs. 3, 4 und 5
ausgegeben. Sie haben jeweils eine Glltigkeit fur ein
Kalenderjahr.

unverandert

unverandert

Redaktionelle Anpassung zur besseren Darstellung des
bestehenden Verfahrens. Der digitale Meldeweg hat
zwischenzeitlich den deutlichen Vorrang erhalten.

Redaktionelle Anpassung zur Klarstellung, wer eine Jahres
ostseecard erhalt, die Ausstellung ist in Abs. 6 geregelt.
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(5) Bei Verlust der ostseecard werden Ersatzausfertigungen durch
den Kurbetrieb Travemiinde erstellt. Hierfir wird eine
Verwaltungsgeblhr erhoben. Die Hohe der Verwaltungsgebihr
ergibt sich aus der Verwaltungsgebiihrensatzung der
Hansestadt Libeck.

(6) Die ostseecards, mit Ausnahme der Jahres ostseecard, werden
von den nach 8 9 zur Einziehung und Abflihrung der Kurabgabe
verpflichteten Personen mit den vom Kurbetrieb bestimmten
und zur Verfigung gestellten Karten ausgestellt und den
kurabgabepflichtigen Personen ausgehandigt. Jahres
ostseecard werden nur vom Kurbetrieb Travemiinde
ausgestellt.

(5) unverandert

(6) unverandert

TEIL 2
Strandbenutzungsgebiihr

unverandert

entfallt

§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fir Betrieb und Unterhaltung des Strandes
und der Liegewiese (Grunstrand) wird

1. am Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und
der Abgrenzung bei der ndrdlichen Abfahrrampe

2. am Strand auf dem Priwall zwischen der Stidermole und
einer gedachten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze

zu Mecklenburg-Vorpommern verlauft

3. ander Liegewiese (Grunstrand) zwischen der
Strandpromenade und der Kaiserallee

eine Benutzungsgebuihr (Strandbenutzungsgebuhr) erhoben.

unverandert

entfallt

§12
Erhebungszeitraum

Die Strandbenutzungsgebuhr wird in der Zeit vom 15. Mai bis
14. September eines jeden Jahres erhoben.

Uberschrift
unverandert

Die Strandbenutzungsgebhr wird in der Zeit vom 15. Mai bis
14. September (einschlieBlich) eines jeden Jahres erhoben.

Redaktionelle Klarstellung.

Seite: 10/16

87 von 254 in Zusammenstell




LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde

Anlage Il - Synopse und Begriindung im Einzelnen

§13
Entstehen der Geblihrenpflicht,
Gebuhrenschuldner:in und Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebtihr entsteht
mit dem Betreten der gekennzeichneten Strandabschnitte bzw.
der Liegewiese (Grunstrand) zum Zwecke des Verweilens.

(2) GebuUhrenschuldner:in ist, wer die in Absatz 1 genannten
Gebiete zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebuhr ist fallig, sobald die
Gebuhrenpflicht nach Absatz 1 vorliegt.

unverandert

entfallt

8§14
Befreiungen

Von der Strandbenutzungsgebuhrenpflicht sind freigestellt:

a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres und

b. diein 8§85 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen
c. alle ostseecard-Inhaber:innen
d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck

e. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der
Hansestadt Libeck mit glltigem Studierendenausweis

f.  Auszubildende, die an Lehrgangen oder
Berufsschulunterricht in Lubecker Bildungseinrichtungen
teilnehmen mit entsprechendem Nachweis

g. Teilnehmer:innen an den Lehrgangen der
Berufsbildungsstatte der Handwerkskammer und der
Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.

Uberschrift
unverandert

Von der Strandbenutzungsgebuhrenpflicht sind freigestellt:

a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres und

b. diein &5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen
c. alle ostseecard-Inhaber:innen
d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck

e. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der
Hansestadt Libeck mit glltigem Studierendenausweis

f.  Auszubildende und Anwarter:innen im
Vorbereitungsdienst, die an Lehrgangen oder
Berufsschulunterricht in Libecker Bildungseinrichtungen
teilnehmen mit entsprechendem Nachweis

g. Teilnehmer:innen an den Lehrgangen der
Berufsbildungsstatte der Handwerkskammer und der

Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.

Erganzung zur gleichen Behandlung von Auszubildenden und
Anwarter:innen im Vorbereitungsdienst (Beamtenlaufbahn).
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M

2

©)

4

Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der
Strénde und der Liegewiese (Grunstrand) sind vor dem
Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den
Eingdngen zum Strand aufgestellten Automaten und an der
Liegewiese (Grunstrand) an den aufgestellten Automaten zu
I6sen. Alternativ kdnnen die Berechtigungskarten auch auf
digitalem Wege (App) bei einem vom Kurbetrieb Traveminde
autorisierten Systembetreiber geldst werden. Fur die Nutzung
dieses Zahlungsweges werden durch die Systembetreiber
gegebenenfalls zusatzliche Transaktionsgeblihren vom Kaufer
erhoben. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 19 ermaligte Strandkarten bei den
Strandkorbvermietungen und beim Kurbetrieb Traveminde.

Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes und
der Liegewiese (Grunstrand).

Strandkarten sind beim Betreten des Strandes und der
Liegewiese (Grunstrand) mitzufihren und dem
Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht
Ubertragbar. Bei missbrauchlicher Benutzung werden sie
eingezogen.

Wird die Strandbenutzungsgebuhr erst im Rahmen einer vom
Kurbetrieb Travemunde durchgefuhrten oder veranlassten
Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusatzliche
Verwaltungsgebuhr, die sofort fallig ist. Die Hohe der
Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Libeck.

§15 unverandert entfallt
Vergunstigungen
Fur die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (§ 11 Ziffer 1), des
Strandes am Priwall (§ 11 Ziffer 2) und der Liegewiese (Grlnstrand)
(811 Ziffer 3) kann eine Saisonstrandkarte erworben werden. Diese
ist fur die Dauer des Erhebungszeitraumes gultig.
§16 unverandert entfallt
Strandkarten
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(5) Fur verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht

geleistet.
§17 §17
Héhe der Geblihr Hoéhe der Gebuhr
(1) Die Strandbenutzungsgebuhr betragt € 3,00. (1) Die Strandbenutzungsgebuhr betragt -
(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebuhr € 1,60. (2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebihr -
(3) Der Preis fur die Saisonstrandkarte (§ 15) betragt € 84,00. (3) Der Preis fur die Saisonstrandkarte (§ 15) betragt € 84,00.
TEIL 3 unverandert entfallt

Gemeinsame Vorschriften

§18 unverandert entfallt
Auskunftspflichten

Die Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen haben gegenliber dem
Kurbetrieb Travemiinde oder dessen Beauftragten die fur die
Festsetzung der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebihr
erforderlichen Angaben zu machen.

Soweit der Abgaben- bzw. Gebihrenpflichtige Befreiungen,
Vergunstigungen oder ErmaRigungen in Anspruch nehmen will, hat
er auf Verlangen des Kurbetriebes Travemuinde oder dessen
Beauftragten die Umstande nachzuweisen, die zu einer Befreiung,
Vergunstigung oder ErmaRigung fuhren. Auf Verlangen haben die
Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen Urkunden, die fir die
Festsetzung, Befreiung, Verglnstigung oder ErmaRigung von
Bedeutung sind, zur Einsicht und Prufung vorzulegen.

§19 unverandert entfallt
ErmaRigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
mindestens 50 erhalten bei Vorlage des giltigen
Schwerbehindertenausweises auf die Kurabgabe bzw. die
Strandbenutzungsgebuhr eine Ermafigung von 50 %, sofern
nicht eine Befreiung nach 8 5 Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

2) Im Ubrigen kénnen im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die
Strandbenutzungsgebuhr auf Antrag ganz oder zum Teil
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erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles
unbillig ware.

©)

§20
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des
Kommunalabgabengesetzes derjenige, der sich einen nicht
gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im
Erhebungsgebiet aufhalt und vorsatzlich die Kurabgabe
nicht entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein,
Strandbenutzungsgebtiihren zu entrichten, den Strand
betritt und vorsatzlich die Strandbenutzungsgebuihren
nicht entrichtet.

Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 1 des
Kommunalabgabengesetzes, wer vorsatzlich Belege ausstellt,
die in tatsachlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch
ermoglicht, dass Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebuihren
verkurzt werden.

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2
Kommunalabgabengesetz handelt, wer vorsatzlich oder
leichtfertig gegen die Anzeige-, Nachweis-, Melde-, Vorlage-,
Erhebungs- oder Abfuhrungspflichten nach § 9 verstofit.

Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) kénnen mit einer GeldbuRe
bis zu € 2.500,00, Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und
(3) mit einer GeldbuRe bis zu € 500,00 geahndet werden.

unverandert

entfallt

§21
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung
der Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser
Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemal3 Art. 6 Abs. 1,
Buchstabe e)i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)i.V.m.§3
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der

§21
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung

der Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser
Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemaf3 Art. 6 Abs. 1,
Buchstabe e)i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)i.V.m. 8§ 3
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der
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jeweils glltigen Fassung durch die Hansestadt Libeck -
Kurbetrieb Travemunde - zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben Uber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum,
Familienstatus und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung
und Erstattung der Kurabgabe) des/r
Kurabgabepflichtigen. Weiterhin tUber einen zuerkannten
Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen B, sowie
eine arztlich attestierte Bettlagerigkeit, sofern der Abgabe-
oder Gebuhrenpflichtige die entsprechende Befreiung
oder Ermafigung in Anspruch nehmen will,

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder
Zustellbevollmachtigten durch Mitteilung oder
Ubermittlung durch oder Auswertung von

aa) Einwohnermeldeamtern

bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften
der Hansestadt Lubeck

cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt
Labeck

dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt
Labeck

ee) Grundbuchamt
ff) Meldescheinen der Beherbergungsstatten

Neben diesen Daten werden die fur die Errechnung und
Festsetzung der Kurabgabe erforderlichen Daten erhoben.

Die Hansestadt Lubeck ist befugt, auf der Grundlage von
Angaben der Kurabgabepflichtigen und von Daten, die nach
Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit
den fUr die Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung

(2

jeweils gultigen Fassung durch die Hansestadt Lubeck -
Kurbetrieb Travemunde - zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben Uber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, und ggf.
Kontoverbindung (bei Einziehung und Erstattung der
Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin Gber
einen zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das
Merkzeichen B, sowie eine arztlich attestierte
Bettlagerigkeit, sofern der Abgabe- oder
Gebuhrenpflichtige die entsprechende Befreiung oder
ErmaRigung in Anspruch nehmen will sowie die freiwillige
Angabe einer E-Mail-Adresse, sofern die Zusendung der
Aktivierung fur die digitale ostseecard als freiwilliges
Zusatzangebot gewiinscht wird,

b) unverandert

unverandert

unverandert

Es wird hier das freiwillige Datum der E-Mail-Adresse mit
aufgenommen, um die Aktivierung zur digitale ostseecard als
freiwilliges Zusatzangebot zugeschickt zu bekommen.
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erforderlichen Daten zu fihren und diese Daten zum Zwecke
der Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung zu verwenden
und weiter zu verarbeiten.

(3) Die Gemeinde behalt sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem

Meldeschein die Einwilligung erteilt wird, personenbezogene entfallt Der Absatz 3 entfallt, da die genannte Einwilligung auf dem
Daten zu eigenen Zwecken (Marketing), nicht fur Dritte analogen Meldeschein durch die Digitalisierung des
zuganglich, zu nutzen. Verfahrens nicht mehr genutzt wird.

(4) Der Einsatz von technikunterstutzter Informationsverarbeitung

ist zulassig. (3) unverandert Aus Absatz 4 wird Absatz 3.
§22 §22
Inkrafttreten Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Diese Satzung tritt am 15.05.2026 in Kraft. Die Satzungsanderung tritt zum Wechsel in die
Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihren Sommersaison der Kurabgabe und zum Beginn der
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Traveminde vom 12. Juni 2001, Erhebung der Strandbenutzungsgebuhr in Kraft.

zuletzt gedndert durch die 10. Anderungssatzung vom 10.02.2020
aufler Kraft.

Libeck, den 30.11.2020 LUbeck, den xx.XX.XXXX Hier folgt das Datum der Ausfertigung.
Der Burgermeister Der Birgermeister
der Hansestadt Libeck der Hansestadt Libeck

Seite: 16/16

93 von 254 in Zusammenstell



TOP 5.4

LUBECK & Kurbetrieb Travemiinde

B /A

Kurabgabesatzung

N il L

Lesefassung der Satzung der Hansestadt Lubeck
uber die Erhebung von Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebihr im Stadtteil Kurort und
Seeheilbad Travemunde

vom 30.11.2020. In der Fassung der 2. Anderungssatzung vom xx.xx.2026, in Kraft ab 15.05.2026
Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/kurbetrieb

Kurbetrieb Traveminde
Eigenbetrieb der Hansestadt Libeck
Kirchenstraf3e 3-5 | 23570 Lubeck
(04502) 804-0
k-direktion@luebeck-tourismus.de
www.luebeck.de/kurbetrieb
www.travemuende-tourismus.de
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Satzung der Hansestadt Lubeck
Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemunde
vom 30.11.2020
in der Fassung der 2. Anderungssatzung vom xx.xx.2026, in Kraft ab 15.05.2026

Aufgrund des 8§ 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (GO) in der
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.07.2025
(GVOBI. Schl.-H. 2025 S. 121) und der 88 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des Kommunalabgabengesetzes
des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI.
Schl.-H. S. 27), zuletzt geandert durch Verordnung vom 27.10.2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 514), wird
nach Beschlussfassung durch die Burgerschaft der Hansestadt Libeck vom 26.11.2020 folgende
Satzung erlassen:

81
Abgabenart

Die Hansestadt Lubeck erhebt Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihr nach MalRgabe der
folgenden Vorschriften:

TEIL 1
Kurabgabe

§2
Gegenstand der Abgabenerhebung

(1) Der Stadtteil Travemunde der Hansestadt Lubeck ist als Seeheilbad anerkannt.

(2) Die Hansestadt Lubeck erhebt im Stadtteil Traveminde (Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-
Travemunde/Rénnau, Priwall, Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer Aufwendungen
fur die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im
Erhebungsgebiet bereitgestellten o6ffentlichen Einrichtungen (Kureinrichtungen) eine
Kurabgabe.

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt:

- Kurabgabe 48 %
- Strandbenutzungsgebuhr 28 %
- Gemeindeanteil und sonstige Erlése 24 %

Die Kurabgabe ist unabhangig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die
Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden.
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(3) Fur die Benutzung besonderer offentlicher Einrichtungen oder allgemein zuganglicher
Veranstaltungen kénnen neben der Kurabgabe Geblihren oder besondere Entgelte erhoben
werden.

§3
Erhebungszeitraum

Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres erhoben.

§4
Abgabenpflichtiger Personenkreis

(1) Die Kurabgabe wird von allen naturlichen Personen (folgend Personen genannt) die im
Erhebungsgebiet Unterkunft nehmen oder eine Unterkunft innehaben, ohne dort ihren
gewdhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd), als Gegenleistung dafur erhoben, dass ihnen die
Moglichkeit geboten wird, 6ffentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen
teilzunehmen.

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, sind nicht ortsfremd.

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentimer:in oder Besitzer:iin einer
Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er oder sie diese Uberwiegend zu Erholungszwecken
nutzt.

8§85
Befreiungen

(1) Von der Kurabgabe sind befreit:

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Nachweis des
Lebensalters.

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern, Groleltern,
Schwiegereltern, Schwiegertdchter und -s6hne, Schwager:innen von Personen, die im
Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, wenn sie unentgeltlich in die
hausliche Gemeinschaft dieser Person aufgenommen sind und die Kureinrichtungen
nicht in Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hansestadt Lubeck mit gultigem
Studierendenausweis.

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Traveminde anerkannten sportlichen
Veranstaltungen fur den Zeitraum der aktiven Teilnahme.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100.




(2)
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6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine standige Begleitung notwendig
ist und dies im Ausweis des Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt Lubeck.
8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten wahrend der Geltungsdauer der Karte.

9. Personen, die zu Erwerbszwecken oder gewerblichen Ausbildungszwecken Unterkunft
nehmen, soweit sie die Kureinrichtungen weder wahrend noch aulRerhalb der o. g.
Aufenthaltszwecke in Anspruch nehmen bzw. die Benutzung der Einrichtungen zu den
Aufgaben im Rahmen ihrer Tatigkeit gehort.

10. bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind, die Kureinrichtungen in
Anspruch zu nehmen, bei Vorlage einer arztlichen Bescheinigung.

Inhaber:innen von Gastekarten anderer Ferienorte in Schleswig-Holstein, die dem Verbund der
ostseecard nicht angeschlossen sind, sind wahrend der Geltungsdauer dieser Karte fur einen
Tag von der Kurabgabe befreit.

86
Entstehen der Abgabepflicht und Falligkeit

Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet. Die Kurabgabepflichtigen
haben die Kurabgabe spatestens am Tage nach der Ankunft bei den zum Einzug und zur
Abfuhrung der Kurabgabe Verpflichteten fir die gesamte Dauer des voraussichtlichen
Aufenthalts im Erhebungsgebiet zu entrichten.

Die Kurabgabepflicht fir die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 2) entsteht am 01.01. eines jeden Jahres
und wird durch einen schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht bereits
vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen Veranlagung einen Monat nach
Bekanntgabe des Veranlagungsbescheids fallig.

§7
Hohe der Kurabgabe

Die Kurabgabe betragt einschlielich Mehrwertsteuer fuUr jeden Tag, an dem sich der/die
Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhalt und dort Unterkunft nimmt, flir jede
kurabgabepflichtige Person in der

Fruhjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit
vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.

pro Person € 2,00 € 3,50
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An-und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird. Die Kurabgabe
wird fur die Dauer eines jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem
vorstehend genannten Tagessatz erhoben.

(2) Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der Sommerkurzeit pauschaliert
(Jahreskurabgabe von € 98,00), wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden Antrag
stellt und dieser vom Kurbetrieb Traveminde nach Prufung des Sachverhaltes bewilligt wird.
Der Differenzbetrag wird erstattet.

(3) Eigentumer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten im Erhebungsgebiet und deren
zum Haushalt gehérende Familienangehdrige, die ihren gewoéhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Hohe
der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei Erwerb einer
Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag auf € 56,00 herabgesetzt.

(4) Eigentumer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen fir Boote sowie
Inhaber:innen von Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und deren zum
Haushalt gehdérende Familienangehorige, die ihren gewodhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Hohe
der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. des
Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag auf €
56,00 herabgesetzt.

(5) Teileigentimer:innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt
gehdrende Familienmitglieder, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet
haben, mit einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen im Jahr, zahlen
unabhangig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in Hohe von € 70,-- in der Zeit vom
15.05. bis 14.09. oder € 40,00 in der Zeit vom 15.09. bis 14.05..

§8
Rickzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach Tagen berechnete zu viel
gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die Ruckzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb
Travemunde und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der ostseecard und einer
Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber:in die Abreise des/der Kurabgabepflichtigen
bestatigt. Der Anspruch auf RUckzahlung erlischt einen Monat nach der Abreise. Diese
Bestimmungen gelten nicht fur Jahres ostseecard und deren Inhaber:innen.
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§9
Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen

(1) Jedeir, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu

Seite 6

Erholungszwecken Uberlasst (Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder persdnlich oder
durch ortsansassige Bevollmachtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr aufgenommenen
Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 Tagen beim Kurbetrieb
Travemunde unter Verwendung des onlinemeldeschein ostseecard digital anzumelden. Bei der
Verwendung ist die zugehorige Datenschutzerkldrung in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten. Eine analoge Meldung ist nur dann zuldssig, wenn ein zuvor beim Kurbetrieb
Travemunde gestellter Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung wegen des Vorliegens
eines Hartefalles positiv beschieden wurde. In diesen Fallen stellt der Kurbetrieb Travemunde
gesonderte Vordrucke zur Verfugung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehorigkeit, Heimatanschriften,
Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie Namen und
Anschrift des/der Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer und die
Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben. Sofern die Personen die freiwillige
Nutzung der digitalen ostseecard in Anspruch nehmen wollen, kann erganzend eine E-Mail-
Adresse als freiwillige Angabe erfasst werden. Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser Vorschrift
sind auch die Eigentimer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhauser, Ferienhduser,
Appartements, Sommerhauser), soweit sie Familienangehodrigen oder Dritten Unterkunft
gewahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vortuibergehend in eigenen Wohnungseinheiten
im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhalten, fir ihre Person und fir die Personen, denen sie Unterkunft in
ihren Wohnungseinheiten gewahren, soweit sie selbst oder diese Personen noch keine Jahres
ostseecard geldst haben.

Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre Bevollmachtigten oder Beauftragten
ein Gasteverzeichnis zu fihren, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der Ankunft
einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den Beauftragten des Kurbetriebes Travemunde
jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Gasteverzeichnis hat die Angaben
der Meldescheine gemal3 Abs. 1 zu enthalten.

Die Wohnungsgeber:innen haben die Kurabgabe von den kurabgabepflichtigen Personen, die
sie beherbergen oder denen sie Wohnraum Uberlassen, einzuziehen, ihnen eine ostseecard
auszuhandigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung an den
Kurbetrieb Travemunde oder die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzufuhren.
Sie haften fur die rechtzeitige und vollstandige Einziehung und Abfuhrung der Kurabgabe.
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Weigert sich der/die Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu zahlen, kann sich der/die
Wohnungsgeber:in nur durch die unverzugliche Unterrichtung des Kurbetriebs Travemunde
von seiner/ihrer Haftung befreien. Dabei sind Namen und Anschrift der Kurabgabepflichtigen
und die Aufenthaltsdauer anzugeben.

(4) Die Eigentumer:innen und Besitzer:innen von eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von 8 7 Abs.
4 sind verpflichtet, die Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder einzuziehen
und unverziglich an den Kurbetrieb Travemunde bzw. die von diesem mit der Einziehung
beauftragte Stelle abzufuhren. Sie haften fur die rechtzeitige und vollstandige Einziehung und
Abfuhrung der Kurabgabe.

(5) Die Pflichten der Wohnungsgeber:innen gemal den Absatzen 1, 2 und 3 gelten entsprechend
far die Leiter:innen von Heimen (z. B. Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplatze zum
Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und &ahnlichen Einrichtungen oder
Bootsliegeplatze Dritten Uberlassen. Die Uberlasser von Bootsliegepldtzen haben dem
Kurbetrieb Travemuinde zudem die erforderlichen Daten der Inhaber:innen von Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzen mitzuteilen.

(6) Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemal 8 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen haben
dem Kurbetrieb Travemunde Uber Tatsachen Auskunft zu erteilen, die fur die Festsetzung der
Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskinfte sind nach bestem Wissen und Gewissen zu
erteilen.

(7) Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemal? 8 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen sind
auBBerhalb der im System wahlbaren Kategorien und der sich aus diesen ergebenden
automatischen Berechnungen nicht berechtigt, ErmaRigungen bei der Berechnung der
Kurabgabe oder Befreiungen zu gewahren. Entsprechende ErmaRigungen oder Befreiungen
kann nur der Kurbetrieb Travemunde auf Antrag aussprechen.

(8) Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemunde kostenlos ausgegebenen ostseecards ist von
dem/der Wohnungsgeber:in lickenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch
Brand, Diebstahl oder sonstige Falle héherer Gewalt ist unverziglich anzuzeigen. Nicht genutzte
Meldescheine und ostseecards sind auf Anforderung zurtick zu geben. Nicht zurtickgegebene
und verlorene ostseecards werden dem/der Wohnungsgeber:in in Hohe von € 21,00 in
Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gaste / Jahr = 5 Tage x 25 %
Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von € 3,50).

8§10
ostseecard

(1) Der/die Kurabgabepflichtige erhalt nach Entrichtung der Kurabgabe nebst Quittung die
ostseecard als Kurkarte. Diese enthalt den Tag der Ankunft und den Tag der (voraussichtlichen)
Abreise. Diese Karte ist nicht Ubertragbar. Fur die in 8 5 Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen
erfolgt bei Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard automatisch eine Ausstellung der
ostseecard aus dem System heraus und ohne Erhebung einer Verwaltungsgebuhr.
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Im Falle der analogen Meldung erfolgt die Ausstellung einer gesondert gekennzeichneten Karte
auf Wunsch durch den Kurbetrieb Travemuinde. Hierfur wird eine Verwaltungsgebuhr erhoben.
Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der VerwaltungsgeblUhrensatzung der
Hansestadt Lubeck.

(2) Jahres ostseecard werden fur Personen nach § 7 Abs. 3, 4 und 5 ausgegeben. Sie haben jeweils

3)

(4)

©)

eine Gultigkeit fur ein Kalenderjahr.

Die ostseecard berechtigt fur die Zeit ihrer Geltung, die Jahres ostseecard fur das gesamte
laufende Kalenderjahr dazu, 6ffentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen
teilzunehmen, soweit hierfur nicht besondere Gebuihren und Entgelte erhoben werden.

Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei Inanspruchnahme der
Kureinrichtungen bei sich zu tragen und auf Verlangen den Mitarbeitenden oder Beauftragten
des Kurbetriebes Travemunde vorzulegen. Bei missbrauchlicher Benutzung wird die ostseecard
ohne Ausgleichsleistungen eingezogen.

Bei Verlust der ostseecard werden Ersatzausfertigungen durch den Kurbetrieb Travemunde
erstellt. HierfUr wird eine Verwaltungsgebuhr erhoben. Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt
sich aus der Verwaltungsgebuhrensatzung der Hansestadt Lubeck.

Die ostseecards, mit Ausnahme der Jahres ostseecard, werden von den nach § 9 zur Einziehung
und Abfuhrung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den vom Kurbetrieb bestimmten
und zur Verfugung gestellten Karten ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen
ausgehandigt. Jahres ostseecard werden nur vom Kurbetrieb Travemuinde ausgestellt.

TEIL 2
Strandbenutzungsgebuhr

§11
Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fur Betrieb und Unterhaltung des Strandes und der Liegewiese
(Grunstrand) wird

1. am Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der Abgrenzung bei der
nordlichen Abfahrrampe

2. am Strand auf dem Priwall zwischen der Sidermole und einer gedachten Linie, die 120 m
westlich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern verlauft

3. ander Liegewiese (Grunstrand) zwischen der Strandpromenade und der Kaiserallee

eine Benutzungsgebuhr (Strandbenutzungsgebuhr) erhoben.
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§12
Erhebungszeitraum

Die Strandbenutzungsgebuhr wird in der Zeit vom 15. Mai bis 14. September (einschliel3lich) eines
jeden Jahres erhoben.

§13
Entstehen der Gebuhrenpflicht, Gebuhrenschuldner:in und Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebuhr entsteht mit dem Betreten der
gekennzeichneten Strandabschnitte bzw. der Liegewiese (Grunstrand) zum Zwecke des

Verweilens.

(2) Gebuhrenschuldner:in ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete zum Zwecke des Verweilens
betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebuhr ist fallig, sobald die Gebuhrenpflicht nach Absatz 1 vorliegt.
§14
Befreiungen
Von der Strandbenutzungsgebuhrenpflicht sind freigestellt:
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und
b. diein 85 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen
c. alle ostseecard-Inhaber:innen
d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lubeck

e. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der Hansestadt Lubeck mit gultigem
Studierendenausweis

f. Auszubildende und Anwarteriinnen im Vorbereitungsdienst, die an Lehrgangen oder
Berufsschulunterricht in Lubecker Bildungseinrichtungen teilnehmen mit entsprechendem
Nachweis

g. Teilnehmer:innen an den Lehrgangen der Berufsbildungsstatte der Handwerkskammer und
der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.
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8§15
Vergunstigungen

Far die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (8 11 Ziffer 1), des Strandes am Priwall (§ 11 Ziffer
2) und der Liegewiese (Grunstrand) (811 Ziffer 3) kann eine Saisonstrandkarte erworben werden.
Diese ist fur die Dauer des Erhebungszeitraumes gultig.

(1)

(2)

3)

(5)

(M
(2)

3)

Seite 10

8§16
Strandkarten

Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der Strande und der Liegewiese
(Grunstrand) sind vor dem Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingangen
zum Strand aufgestellten Automaten und an der Liegewiese (Grunstrand) an den aufgestellten
Automaten zu I8sen. Alternativ kdnnen die Berechtigungskarten auch auf digitalem Wege (App)
bei einem vom Kurbetrieb Travemunde autorisierten Systembetreiber geldst werden. Fur die
Nutzung dieses Zahlungsweges werden durch die Systembetreiber gegebenenfalls zusatzliche
Transaktionsgebuhren vom Kaufer erhoben. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 19 ermaligte Strandkarten bei den Strandkorbvermietungen und beim
Kurbetrieb Travemunde.

Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes und der Liegewiese (Grunstrand).
Strandkarten sind beim Betreten des Strandes und der Liegewiese (Grinstrand) mitzufihren
und dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht Ubertragbar. Bei
missbrauchlicher Benutzung werden sie eingezogen.
Wird die Strandbenutzungsgebihr erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Travemunde
durchgefihrten oder veranlassten Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusatzliche
Verwaltungsgebuhr, die sofort fallig ist. Die Hohe der VerwaltungsgebUhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebuhrensatzung der Hansestadt Lubeck.
Fur verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.
§17

Hoéhe der Gebuhr

Die Strandbenutzungsgebuhr betragt € 3,50.

Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebuthr € 2,00.

Der Preis fur die Saisonstrandkarte (8 15) betragt € 84,00.
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TEIL 3
Gemeinsame Vorschriften

§18
Auskunftspflichten

Die Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen haben gegeniber dem Kurbetrieb Traveminde oder
dessen Beauftragten die flur die Festsetzung der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebuhr
erforderlichen Angaben zu machen.

Soweit der Abgaben- bzw. GebUhrenpflichtige Befreiungen, Vergunstigungen oder ErmalBigungen
in Anspruch nehmen will, hat er auf Verlangen des Kurbetriebes Travemunde oder dessen
Beauftragten die Umstande nachzuweisen, die zu einer Befreiung, Verglnstigung oder ErmaRigung
fuhren. Auf Verlangen haben die Abgaben- bzw. GebuUhrenpflichtigen Urkunden, die fur die
Festsetzung, Befreiung, Verglnstigung oder Ermaligung von Bedeutung sind, zur Einsicht und
Prufung vorzulegen.

8§19
ErmaRigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 erhalten bei Vorlage
des  gultigen Schwerbehindertenausweises  auf  die Kurabgabe bzw. die
StrandbenutzungsgebUhr eine Ermaligung von 50 %, sofern nicht eine Befreiung nach 8 5
Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

(2) Im Ubrigen kénnen im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die Strandbenutzungsgebiihr auf Antrag
ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig ware.

§20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes derjenige,
der sich einen nicht gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im Erhebungsgebiet aufhalt und
vorsatzlich die Kurabgabe nicht entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein, Strandbenutzungsgebihren zu entrichten, den
Strand betritt und vorsatzlich die Strandbenutzungsgebuhren nicht entrichtet.

(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von 8 18 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalabgabengesetzes, wer
vorsatzlich Belege ausstellt, die in tatsachlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch erméglicht,
dass Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebuihren verkirzt werden.
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(3) Ordnungswidrig nach 8 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer vorsatzlich oder
leichtfertig gegen die Anzeige-, Nachweis-, Melde-, Vorlage-, Erhebungs- oder
Abfuhrungspflichten nach § 9 verstoft.

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) kénnen mit einer GeldbuBe bis zu € 2500,-,
Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) mit einer Geldbul3e bis zu € 500,-- geahndet
werden.

§21
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der Kurabgabe im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemald Art. 6 Abs. 1,
Buchstabe e) i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 3
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der jeweils gultigen Fassung durch die
Hansestadt Lubeck - Kurbetrieb Travemunde - zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben Uber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung
und Erstattung der Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin Uber einen
zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen B, sowie eine arztlich
attestierte Bettlagerigkeit, sofern der Abgabe- oder Gebuhrenpflichtige die entsprechende
Befreiung oder Ermal3igung in Anspruch nehmen will sowie die freiwillige Angabe einer E-
Mail-Adresse, sofern die Zusendung der Aktivierung fur die digitale ostseecard als freiwilliges
Zusatzangebot gewtinscht wird,

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbevollmachtigten durch Mitteilung
oder Ubermittlung durch oder Auswertung von

aa) Einwohnermeldeamtern

bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften der Hansestadt Libeck
cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Lubeck

dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt Lubeck
ee) Grundbuchamt

ff) Meldescheinen der Beherbergungsstatten

Neben diesen Daten werden die fur die Errechnung und Festsetzung der Kurabgabe
erforderlichen Daten erhoben.
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(2) Die Hansestadt Lubeck ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Kurabgabepflichtigen und
von Daten, die nach Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit den fur die
Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu fihren und diese Daten zum
Zwecke der Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Der Einsatz von technikunterstutzter Informationsverarbeitung ist zulassig.
§22
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Erhebung von

Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Traveminde vom
12. Juni 2001, zuletzt gedndert durch die 10. Anderungssatzung vom 10.02.2020 aulRer Kraft.

Libeck, den 30.11.2020

Der Burgermeister
der Hansestadt LUbeck
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LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde

Anlage IV - Kalkulation

Nachkalkulation

TOP 5.4

nach Aufwandsarten

per 31.12.2024
Kurabgabe Kurabgabe Benutzunggebiihr Benutzunggebiihr
Aufwendungen nach Bereichen (nach 8 10 KAG) (nach § 10 KAG) (nach § 6 KAG) (nach 8§ 6 KAG)

Winter Sommer Strand Stadtseite Strand Priwall
rd. € rd. € rd. € rd. €
1 3 4 5 6

1. Materialaufwand 660.808 187.846 802.835 451.178

2. Léhne und Gehalter 372.013 168.500 109.410 73.911

3. Soziale Abgaben 80.580 35.259 23.604 16.095

4. Aufwendungen fur Altersversorgung 20.104 9.099 5.951 3.945

5. Abschreibungen 0 0 52.348 35.597

6. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 9.817 3.409 0 0

7. Steuern 524 1.124 1.560 3.442

8. Andere betriebliche Aufwendungen 53.599 10.762 20.922 19.842

9.Summe 1-8 1.197.445 415.999 1.016.630 604.010
10. Sonstige Kosten

a) Verwaltungskostenumlage 325.103 162.552 215.163 134.349

b) Korrektur Abschreibung 457.465 228.732 0 0

¢) Nebenkosten ostseecard 34.033 17.017 2.745 1.098

d) Kosten aufzuteilende 6ffentl. BA 185.629 92.814 236.679 138.273

e) Kalkulatorische Zinsen 76.107 38.054 8.463 5.771

f) Umverteilung Kosten 0 32.500 -25.000 -7.500

g) sonst. kalkulatorische Kosten 0 0 0 0

11. Aufwendungen 1 - 10 2.275.782 987.668 1.454.680 876.001
12. Betriebsertrage

a) Erlése 1.432.962 1.390.191 225.396 54.200

b) Umverteilung Einnahmen 252.330 -1.213.835 930.000 410.000

c) fiktive Einnahmen 391.920 733.614 47.000 82.600

13. Betriebsertrage insgesamt 2.077.212 909.970 1.202.396 546.800

14. Uberdeckung (+) ; Unterdeckung (-) -198.570 -77.698 -252.284 -329.201

in 2023 -1.730 -59.474 -132.617 -352.534

Erlauterungen zu den einzelnen Positionen der Nachkalkulation sind auf der folgenden Seite dargestellt.
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LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde
Anlage IV - Kalkulation

Erlauterungen
zur Nachkalkulation

1. Materialaufwand

2. Léhne und Gehalter

3. Soziale Abgaben

4. Aufwendungen fir Altersversorgung

5. Abschreibungen

6. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

7. Steuern

8. Andere betriebliche Aufwendungen

9.Summe 1-8 = tatsachlich gebuchte Aufwendungen It. Eingangsrechnungen,
Vertréage, Buchungsbelege, etc.; nach Kostenstellen gebucht

10. Sonstige Kosten
a) Verwaltungskostenumlage = Umlage der Verwaltungskostenstellen im Verhaltnis der tatsachlichen Aufwendungen
der "aufnehmenden" Kostenstellen; diverse Kosten, wie z.B. Altersversorgung,
Beihilfen etc. sind nicht umlageféhig und wurden herausgerechnet

b) Korrektur Abschreibung = lineare Verteilung, der per 31.12. in einer Summe gebuchten Abschreibung
wegen der Kalkulation der Sommer- und Winterkurabgabe

c) Nebenkosten ostseecard = Aufteilung der Nebenkosten ostseecard im Verhaltnis der Einnahmen
nach Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihr sowie nach Stadtseite und Priwall

d) Kosten aufzuteilende &ffentl. BA = Aufteilung der Kosten fir 6ffentlichen Bedirfnisanstalten (BA)
nach Stadtseite und Priwall aber auch nach Strandbenutzungsgebihr und Kurabgabe
(Einige BA sind ganzjahrig gedffnet, andere nur in der Badesaison)

e) Kalkulatorische Zinsen = kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kaptials, welches im Anlagevermégen gebunden ist
(It. HL-Rundschreiben 2/2021 mit einem Zinssatz ab 01.07.2021 von 2,5 %; gilt auch fir 2024)

f) Umverteilung Kosten = Umverteilung "Bade- / Rettungswacht" von den Kostenstellen "Strand" in die Kurabgabe,
da sich jeder Gast und Einheimische in der Not an die Helfer wenden kann

g) sonst. kalkulatorische Kosten = kam in 2024 nicht zum Tragen
11. Aufwendungen 1 - 10

12. Betriebsertrage
a) Erlose = tatsachlich gebuchte Ertrage It. Ausgangsrechnungen,
Vertrége, Buchungsbelege, etc.; nach Kostenstellen gebucht

b) Umverteilung Einnahmen = anteilige Umverteilung der "Sommerkurabgabe" auf Einnahmen am Strand (Stadt / Priwall),
da davon auszugehen ist, dass der Ubernachtungsgast in der Regel die ostseecard (Kurkarte)
in der Saison fur den Besuch am Strand benutzt
lineare Verteilung, der per 31.12. in einer Summe gebuchten Auflésung (Ertrage) der
Sonderposten 394 T€ (analog zu den Abschreibungen) wg. der Kalkulation der Sommer- u.

Winterkurabgabe
c) fiktive Einnahmen = befreite Libecker:innen und Kinder sowie ermaRBigte Personen auf dem Priwall Stand 83 T€
(Hochrechnungen und "Schatzungen") befreite Lubecker:innen und Kinder sowie ermafigte Personen auf dem Kurstrand (Stadtseite) 47 T€
(u. a. Allgemeininteresse) (Befreiung der Lubecker:innen It. Beschluss der Biirgerschaft vom 29.11.18, TOP 10.17.42, Ziffer 3)

Hochrechnung befreite Personen bzw. ErmaRigungen auf voll zu zahlende Betrége bei der
Kurabgabe auf Stadt- und Priwallseite sowie nach Sommer und Winter 593 T€
Hochrechnung Tagesgaste nach Stadt und Priwall sowie nach Sommer u. Winter 520 T€
Hochrechnung befreite Personen bzw. ErmaRigungen auf voll zu zahlende Betrage bei der
Zweitwohnungs-, Bootslieger und Campingkurabgabe 12 T€

Gesamtsumme : 1.255 T€

Es sind somit alle Personengruppen berticksichtigt, die die "Kureinrichtungen bzw. den Strand"
ermdfigt bzw. kostenfrei nutzen (Allgemeininteresse). Damit ist gewdhrleistet, dass die anfallenden
Kosten nicht nur auf die Personen verteilt werden, die tatsdchlich eine Abgabe entrichten.

13. Betriebsertrage insgesamt

14. Uberdeckung (+) ; Unterdeckung (-)
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Anlage V
Vergleich der Ostseebader in SH

TOP 5.4

Hohe der Kurabgabe / Befreiungen und Er
Deckungs-[Tourismus-
Jahreskarte Anerkennung Schwerbehinderte . . .
Teilnehmer Beruflich tatige grad abgabe
Ort ab ostseecard — -
) N ) ErmaRigung |Befreiungab son
Zeitraum Preis Preis | Tage anderer Orte 50% ab GdB | GdB (B) frei Tagungen und Kongresse Personen
16.09.-30.04. - € " . . " PR "
01053105 T50€ Daver des ErmaRigt wie Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Blekendorf 2 “ 54,00€ | 18 |18 70-90 91-100 8 Anspruch genommen werden und Anspruch genommen werden oder 50,64% Ja
01.06-31.08. 300€ Aufenthalts Schwerbeh. Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
01,09.-15.09. 150€ g eriokgtist. s ;
01.01.-30.04. 1,00 € Dauer des ErmaRiet wie Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Bosau 01.05.-30.09. 2,00€| 5600€| 28 |18 80 - & Anspruch genommen werdenund | Anspruch genommen werden oder | 32,00% Ja
Aufenthalts Schwerbeh. N . . 5
01.10.-31.12. 1,00 € Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-05.01. 3,50 €
06.01.-31.03. 2,00 € ErmaRigt wie Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Dahme 01.04.-31.10. 350€ | 9800€ | 28 |18 1Tag 80 100 gt Anspruch genommen werden und Anspruch genommen werden oder 58,78% Ja
Schwerbeh. . : .
01.11.-19.12. 2,00 € Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
20.12.-31.12. 3,50 €
01.01.-31.03. 2,00 € " Befreit, wenn in Ausibung ihres
. . D Befreit, ki
Eckernférde 01.04.-15.10. 3,00€ | 8400€| 28 |18 Auaf::hd:"ss - 80 Ja < ye:::xi‘;:z:fi:s:{ annt Dienstes, Berufes, Gewerbes oder 50,00% Ja
16.10.31.12.___| 2,00¢€ & : inrer Ausbildung anwesend.
01.01.-14.05. 1,50 € Daver des ErmaRigt wie Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Fehmarn 15.05. - 14.09. 2,30€ | 6440€| 28 |18 80 - gt Anspruch genommen werden und Anspruch genommen werden oder 61,00% Ja
Aufenthalts Schwerbeh. N . . 5
15.09.-31.12. 1,50 € Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-31.03. 1,50 € " . . " - .
300€ Daver des Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Gliicksburg 211~?‘(‘)~'i?~?92~ Sore]| sao0€ | 28 18] PR - 80 Ja Anspruch genommen werden und | Anspruch genommen werden oder | 77,56% Ja
22:12:731 :12: 3:00 5 Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-31.03. 2,00 € Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Gromitz 01.04.-31.10. 350€ | 9800€| 28 |18 1Tag - 80 Ja Anspruch genommen werdenund | Anspruch genommen werden oder | 3533% Ja
01.11.-31.12. 2,00 € Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
20'1?'7?171'01' i,SO € Ermagi Befrei T Kannt und Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
GroRenbrode 08.01.-14.03. ,00 € 9800€ | 28 |18 1Tag 80 100 rmaRigt wie efen(, suwe\ agu‘ng anerkannt un Anspruch genommen werden oder 69,80% Ja
15.03.-31.10. 3,50 € Schwerbeh. nicht langer als 2 Ubernachtungen Benutzung dienstlich erforderlich
01.11.19.12. 2,00 € enutzung dienstiich erforderlich.
g:: (1)1732)2131 1'20 : Ermatigt wie Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
- i
Heikendorf — - 70,00€ | 28 |18 - 50 - - 40,00% a
01053003, | 250€ Schwerbeh. AB"Sprt”;h i W:rdgn ?d:r !
07.10.31.10. T20€ enutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-08.01. 3,00 €
09.01.-31.03. 1,80 € Befreit, soweit Einrichtungen nicht in " P .
Heiligenhafen 01.04.-31.10. 300€| 8400€| 28 |18 1 Tag 80 - Ja Anspruch genommen werden und | DTl sOweit Einrichtungen nichtin | - ¢ 50, Ja
Anspruch genommen werden.
01.11.-21.12. 1,80 € Anmeldung erfolgt ist.
22.12.-31.12. 3,00 €
01.01.-31.05. 1,50 € . Befreit, soweit Einrichtungen nichtin | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Dauer des ErmaBigt wie
Hohwacht 01.06.-30.09. 2,50€ | 6500€ | 26 |18 80 - Anspruch genommen werden und Anspruch genommen werden oder 81,70% Ja
Aufenthalts Schwerbeh. N . . 5
01.10.-31.12. 1,50 € Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
06.01.-31.03. 2.00€ Ermagi Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Kellenhusen 01.04.31.10. 300€ 1 gh00€ | 28 |18 1Tag 80 100 rmafigt wie - Anspruch genommen werden oder | 51,42% Ja
01111912, 200€ Schwerbeh. Benutzung dienstlich erforderlich,
20.12.-05.01. 3,00 € 4 .
01.11.-14.03. - €
Laboe 15.03.-30.04. 1,50 € 75,00 € - lis Dauer des ~ 80 Ja ~ Befreit, da diese nicht als ortsfremd 80,40% Ja
01.05.-30.09. 3,00 € Aufenthalts gelten.
01.10.-31.10. 1,50 €
01.01.-30.04. 2,80 € . " - .| Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
01113112 [1,40€ Bune : pruche : Benutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-30.04. 1,60 € Befreit, soweit Einrichtungen nichtin | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Neustadt 01.05.-30.09. 2,70€| 7560€ | 28 |18 1Tag - 80 Ja Anspruch genommen werden und Anspruch genommen werden oder 62,71% Ja
01.10.-31.12. 1,60 € Anmeldung (2 Wochen vorher) erfolgt Benutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-30.04. 1,00 € 50 (dann nur ErmaRigt wie Befreit, soweit von Stadt anerkannt | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Pl6n 01.05.-30.09. 2,00€| 5600€| 28 |18 1Tag noch - gt und Einrichtungen nicht in Anspruch | Anspruch genommen werden oder | 49,00% Ja
Schwerbeh. . . 5
01.10.-31.12. 1,00€ 0,50/1,00 € genommen werden. Benutzung dienstlich erforderlich.
01.01.-14.05. 1,90 € Befreit, soweit in Austibung ihres
Scharbeutz, Haffkrug 15.05.-14.09. 3,50€ | 98,00€ | 28 |18 1Tag 80 - Ja - Dienstes, Berufs oder ihrer 61,63% Ja
15.09.-31.12. 1,90 € Ausbildung nur voribergehend im
01.01.-14.03. - €
15.03.-30.04. 1,50 € ErmaRigt wie Befreit, soweit Einrichtungen nicht in | Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Schonberg 01.05.-30.09. 3,00€ | 60,00€| 20 |18 1Tag 50 - Schweft:eh Anspruch genommen werden und Anspruch genommen werden oder 63,95% Nein
01.10.-31.10. 1,50 € ) Anmeldung erfolgt ist. Benutzung dienstlich erforderlich.
01.11.-31.12. - €
01.01.-31.03. - " e .
Schwedeneck 01.04.-31.10, 250€| 5000€ | 20 |18 1Tag 50 100 Ja - Befret, soweit Einrichtungen nichtin | 5 10, Nein
Anspruch genommen werden.
01.11.-31.12. -
01.01.-30.04. 1,55€
Sierksdorf Strand 01.05.-30.09. 3,10€ | 8690€ Wer sich aufgrund eines Arbeits- oder
01.10.-31.12. 1,55€ 28 |18 1 Tag . 80 Ja ~ /YAusblldurfgsverha‘ltn|sses"reg‘elm‘aBlg 80,00% Ja
01.01.-30.04. 0,75 € im Gemeindegebiet aufhalt gilt nicht
Sierksdorf Land 01.05.-30.09. 155€ | 4345€ als ortsfremd.
01.10.-31.12. 0,75 €
01.01.-31.03. 1,00€
Dauer des "
Strande 01.04.-31.10. 1,50€ | 42,00€ | 28 |14 ! 50 100 Ja - Auf Antrag und mit Nachweis 65,00% Nein
Aufenthalts
01.11.-31.12. 1,00€
01.01-30.04. 200€ Befreit, soweit Einrichtungen nicht in " R e
Daver des Anspruch genommen werden und Befreit, soweit Einrichtungen nicht in
Timmendorfer Strand 01.05.-30.09. 350€ | 9800€ | 28 |18 80 100 Ja P 8 . ’ ) Anspruch genommen werden oder 75,00% Ja
Aufenthalts Anmeldung erfolgt ist. Gilt nur bis zu 4 . " .
3 ) . Benutzung dienstlich erforderlich.
01.10.-31.12. 2,00 € Tagen und nicht fur Begleitpersonen.
01.01.-14.05. 1,60 € p heb .
. - L Personen, die im Erhebungsgebiet
D d Befreit, it Ei ht ht N . . "
Travemiinde ALT 15.05.-14.09. 300€ | 8400€| 28 |18 auer des 50 100 Ja €irelt Sowelt Einrichtungen NICNEIN | - oiven oder in Ausbildung stehen | 54,00% Nein
Aufenthalts Anspruch genommen werden. 3
gelten nicht als ortsfremd.
15.09.-31.12. 1,60 €
Seite 1/1
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Hansestadt LUBECK =

Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemiinde

TOP 5.5

» Nr. VO/2026/14843
offentlich

Liibeck, 22.01.2026

Bearbeitung: Marina Kéhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804

110)

Nachtragswirtschaftsplan 2026 fur den Eigenbetrieb Kurbetrieb

Travemunde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status
16.02.2026 Senat Nichtéﬁentlich
09.03.2026  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fir  Offentlich

den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)" )
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich
30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich

Beschlussvorschlag:

Zustandigkeit

zur Senatsberatung
zur Vorberatung

zur Vorberatung
zur Entscheidung

1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der
Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird
durch die Burgerschaft per Beschluss der 1. Nachtragswirtschaftsplan fir den Kurbetrieb
Travemunde fur das Wirtschaftsjahr 2026 gemaf Anlage festgestellt:

1.1 Mit dem 1. Nachtrags-

wirtschaftsplan werden:

1.1.1 Im Erfolgsplan
die Ertrage
die Aufwendungen

Verlustzuweisung

Im Vermobgensplan
die Einzahlungen
die Auszahlungen

1.2.  Er werden festgesetzt

1.2.1

erhoht vermindert

um um

490.000 -
175.000 -
- 315.000

Der Gesamtbetrag der Kredite - -

fur Investitionen und Investitions-

forderungsmafnahmen

1.2.2 Der Hochstbetrag der

Kassenkredite auf
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Gesamtbetrag

bisher nunmehr
festgesetzt
4.838.000 5.328.000
7.153.000 7.328.000
-2.315.000 -2.000.000
1.510.000 1.510.000
1.510.000 1.510.000
900.000 900.000
Seite: 1/2



TOP 5.5

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begriindung:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
ist nicht erfolgt, da kein relevantes Thema.
Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch:
Eigenbetriebsverordnung - EigvVO
Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (siehe Anlage u. Beschlussvorschlag)
Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:
Begriindung:
Siehe Erlauterung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2026
Anlagen:

KBT- 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2026.pdf

Senatorin Pia Steinrlicke

Seite: 2/2
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Kurbetrieb Travemiinde Seite 3

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

01.01.2026 - 31.12.2026

Inhalt Seite
Zusammenstellung 4
Erfolgsplan 5
Vermoégensplan Keine Anderung
Verpflichtungsermachtigungen Keine Anderung
Stellentbersicht Keine Anderung
Anlagen

Erlauterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 9
Erfolgstibersichtsplan 11
Finanzplan 12
Investitionsplan Keine Anderung

112 von 254 in Zusammenstellung



Kurbetrieb Travemiinde

Seite 4

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO fur das Wirtschaftsjahr 2026

TOP 5.5

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie
§ 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverodnung wird durch die Birgerschaft per Beschluss und mit
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehdrde (1) - der 1. Nachtragswirtschaftsplan fur den

Travemiinde fir das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden:

1.1 Im Erfolgsplan

die Ertrage Euro
die Aufwendungen Euro
die Verlustzuweisung Euro

1.2 Im Vermdgensplan
die Einzahlungen Euro
die Auszahlungen Euro
2. Es werden festgesetzt
2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite
f. Investitionen und Investitions-

férderungsmaBnahmen Euro

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermachtigungen auf Euro

2.3 der Hochstbetrag der
Kassenkredite auf Euro

Die kommunlaufsichtliche Genehmigung wurde am

Libeck, den

Blrgermeister

(1) Nur bei Genehmigung
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erhoht
um

490.000
175.000

erteilt. (1)

vermindert

um

315.000

Kurbetrieb
Gesamtbetrag
bisher nunmehr
festgesetzt
4.838.000 5.328.000
7.153.000 7.328.000
2.315.000 2.000.000
1.510.000 1.510.000
1.510.000 1.510.000
900.000 900.000
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Kurbetrieb Travemiinde Seite 5

Erfolgsplan

Nachtrag 2026
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Kurbetrieb Traveminde Seite 6
Kurbetrieb Travemiinde Erfolgsplan
Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan 2026 PLANANSATZ Anderung
NEU bisher
. Bezeichnung 2026 2026 2026
EUR EUR EUR
2 3 4 5
Umsatzerlgse
Kurabgabe 2.920.000 2.600.000 320.000
Strandbenutzungsgebihren 195.000 165.000 30.000
Strandkorbstandgelder 45.000 45.000 -
Standgelder Strandkioske / Boote 25.000 25.000 -
Ubrige - -
3.185.000 2.835.000 350.000
Erbbauzinsen 145.000 145.000 -
Vermietung u. Verpachtung 300.000 300.000 =
Parkentgelte Parkplatze 780.000 750.000 30.000
Parkentgelte Wohnmobilplatze 395.000 285.000 110.000
Kostenerstattungen 70.000 70.000 -
Ubrige Ertrage 25.000 25.000 -
1.715.000 1.575.000 140.000
Umsatzerlose 4.900.000 4.410.000 490.000

Sonstige betriebliche Ertrage

Ertrage aus dem Abgang v. Gegenstanden

des Anlagevermégens 500 500 -
Ertrage aus dem Verkauf von Grundstiicken - - -
Ertrage aus den Auflésungen von Riickstellungen - - -
Ertrage aus der Auflésung von Riicklagen - - -

sonstige Kostenerstattungen u. Fahrrad-Leasing 19.500 19.500 -
Ubrige sonstige Ertrage 12.000 12.000 -
Ertrage Auflésung Sonderposten 385.000 385.000 -
Sonstige betriebliche Ertrage 417.000 417.000 -

5.317.000 4.827.000 490.000
Materialaufwand

a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe sowie fiir bezogene Waren 448.000 448.000 -
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen 2.709.000 2.534.000 175.000
3.157.000 2.982.000 175.000
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Erfolgsplan

Kurbetrieb Travemiinde

Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan 2026 PLANANSATZ Anderung
NEU bisher
Nr. Bezeichnung 2026 2026 2026
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
4 Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter 2.070.000 2.070.000 -
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen flr
Altersversorgung und Unterstiitzung 620.000 620.000 -
davon fur Altersversorgung (190.000) (190.000)
2.690.000 2.690.000 -

Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermogensgegenstande des
Anlagevermogens und Sachanlagen - 1) 1.010.000 1.010.000 -

b) auf Vermdgensgegenstande d. Umlaufverm.,
soweit diese die im Unternehmen
Ublichen Abschreibungen Uberschreiten

1.010.000 1.010.000 =

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verluste aus d. Abgang v. Gegenstanden
des Anlagevermdgens 500 500 -
Verluste aus d. Verkauf v. Grundstiicken - - -
Abschreibungen auf Forderungen - -
Wertberichtigung auf Forderungen 2.000 2.000 -

Ubrige betriebliche Aufwendungen 427.500 427.500 -
430.000 430.000 -
7.287.000 7.112.000 175.000

1)

siehe Ertrage Auflosung Sonderposten
als Gegenposten zu den Abschreibungen
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Kurbetrieb Travemiinde

Seite 8

Erfolgsplan

Kurbetrieb Travemiinde

TOP 5.5

Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan 2026 PLANANSATZ Anderung
NEU bisher
Nr. Bezeichnung 2026 2026 2026
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
7 Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrdge 11.000 11.000 -
8 Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Zinsen fur langfristige Darlehen u. sonst. Zinsen 22.000 22.000 -
9 Ergebnis d. gewdhnl. Geschéftstatigkeit 1.981.000 - 2.296.000 315.000
10 Aufwendungen aus Verlustibernahme - - =
10 Sonstige Steuern
vom Vermdogen 13.000 13.000 -
Ubrige sonstige Steuern 6.000 6.000 -
19.000 19.000 -
11 Jahresverlust 1) 2.000.000 - 2.315.000 315.000
Vorgabe der HL 2 2.000.000 - 2.315.000 315.000

Y Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes:
Abdeckung des Verlustes aus dem Haushalt der
Hansestadt Libeck
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Kurbetrieb Travemiinde Seite 9

Erlauterungen
Zum

Nachtrags-
wirtschaftsplan 2026
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Kurbetrieb Travemiinde Seite 10

Erlauterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2026

. Erlauterung zum Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan weist in der Gegentiberstellung mit dem Vorjahr folgende Grunddaten auf :

NEU bisher

Planung Planung

2026 2026

T€ T€

Ertrage 5.328 4.838
Aufwendungen -7.328 -7.153
Verlustzuweisung -2.000 -2.315

Die Burgerschaft der Hansestadt Libeck hat in ihrer Haushaltssitzung am 06. November 2025 unter
TOP O 9.5.2 einen Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2026 von CDU, BU90/DIE GRUNEN, FDP
geandert beschlossen. Unter Ziffer 5), sechster Spiegelstricht wurde hierbei folgende Maflnahme
beschlossen:

,Die Einnahmen des Kurbetriebs Travemiinde werden erhéht durch Anhebung der Kurabgabe,
Einbeziehung der Tagungsgaste in die Kurabgabe, die bereits erfolgte Erh6hung der Parkgebihren fir
PKW und die Erhéhung der Parkgebihren fir Wohnmobile auf das Niveau in Libeck (315.000 €). Der
Wirtschaftsplan ist entsprechend anzupassen.”

Die Kurabgabe wird als Gegenleistung dafir erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen die
Moglichkeit geboten wird, offentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen teilzunehmen.
Um unter dem Druck der gestiegenen Kostensituation auch im Bereich der Kurveranstaltungen weiterhin
ein attraktives Programm auf der Stadt- und Priwallseite bieten zu kdnnen, wird ein Teilbetrag (100 T€)
der Kurabgabenhdhung zur Durchfihrung von entsprechenden Angeboten durch die ,Libeck und
Traveminde Marketing GmbH* investiert. Insbesondere auf dem Priwall hat sich durch das bestehende
Bettenangebot ein veradnderter Bedarf an Vor-Ort-Angeboten ergeben, hier sollen neue Angebote
geschaffen werden. In der Bauunterhaltung der touristischen Infrastruktur hat sich ein signifikanter
Mehraufwand durch eine Vielzahl von baulichen MaflRnahmen ergeben, hier wird der Ansatz
entsprechend um 75 T€ erhdoht.

Ab 15.05.2026 mdchte der Kurbetrieb Travemiinde folgende Erhéhungen vornehmen:
Nach der letzten Erhéhung in 2020 wird die Kurabgabe in 2026 ab der Sommerkurzeit auf 3,50 EUR

(bisher 3.00 EUR) und in der Frihjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit auf 2,00 EUR (bisher 1,60 EUR)
erhoht. Erganzend wird die Befreiung der Tagungsgaste abgeschafft.

Die Strandbenutzungsgebuhr wird auf 3,50 EUR (bisher 3,00 EUR) erhoht, ab 15.00 Uhr soll diese 2,00
EUR (bisher 1,60 EUR) betragen.

Auf den Wohnmobilplatzen des Kurbetriebes Travemiinde wird die Parkgebihr entsprechend der
Satzung der Hansestadt Libeck angepasst, von 18,00 Euro in der Saison und 12,00 Euro in der
Nebensaison auf ganzjéahrig 20,00 Euro pro Tag.
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Erfolgsitubersichtsplan
far die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026

Betrag Betrag
insgesamt  insgesamt

Aufwendungen

nach Bereichen NEU bisher Anderung
nach Aufwandsarten 2026 2026 2026
T€ T€ T€
1 2 2 2
1. Materialaufwand 3.157 2.982 175
2. Entgelte 2.070 2.070 -

3. Soziale Abgaben und
Aufwendungen fur

Unterstitzung 430 430 -
4. Aufwendungen fur

Altersversorgung 190 190 =
5. Abschreibungen 1.010 1.010 -
6. Zinsen und &hnliche

Aufwendungen 22 22 -
7. Steuern 19 19 -
8. Andere betriebliche

Aufwendungen 430 430 -
9. Summe1-8 7.328 7.153 175

10. Umlagen der Spalte 3

Zurechnung 1.150 1.150 -
Abgabe - 1.150 - 1.150 -
11. Aufwendungen 1 - 10 7.328 7.153 175

12. Betriebsertrage
a) nach der GuV-
Rechnung 5.317 4.827 490
b) aus Lieferungen
an andere
Betriebszweige - - =

13. Betriebsertrage
insgesamt 5.317 4.827 490

14. Betriebsergebnis
(+ = Uberschuss
- = Fehlbetrag) - 2.011 - 2.326 + 315

15. Finanzertrage 11 11 -

16. Unternehmens-
ergebnis
(+ = Uberschuss
- = Fehlbetrag) - 2.000 - 2.315 + 315
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Finanzplan

TOP 5.5

Erlauterungen

1) Zuftihrung / Entnahme zur Pensionsriickstellung (BilMoG)
2) Auflésung Sonderposten Strand- u. Travepromenade ;

3) ab 2027 ff: Verlust ca. 1.800 T€
)

4) Rucklauf an Verwaltungskosten an die Hansestadt Lubeck

A Einzahlungen und Auszahlungen (8 16 Nr. 1 EigVO)
Nr. Bezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Einzahlungen
1 Zufahrungen zu Rucklagen und
Riickstellungen mit langfristigem Charakter 1) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 Abschreibungen 940.000 1.010.000 1.050.000 1.045.000 1.045.000 1.040.000 1.010.000
3 Abgang v. Gegenstanden d. Anlagevermdgens 500 500 500 500 500 500 500
4 Kredite (f. Investition) - - - - - - -
5 sonstige Einzahlungen (Férdermittel) 570.000 - - - - - -
6 sonstige Einzahlung 868.500 449.500 - - - - -
2.429.000 1.510.000 1.100.500 1.095.500 1.095.500 1.090.500 1.060.500
Auszahlungen
1 Auflésung von Ricklagen und
Riickstellungen mit langfristigem Charakter 1) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 Aufldsung Sonderposten 2) 385.000 385.000 370.000 350.000 350.000 350.000 350.000
3 Investition fir:
- Kurtaxleistungen 1.810.000 930.000 530.000 50.000 50.000 50.000 50.000
- Gemeinsame Anlagen 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
1.870.000 1.000.000 600.000 120.000 120.000 120.000 120.000
4 Tilgung von Krediten 124.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
5 Sonstige Auszahlungen - - 5.500 500.500 500.500 495.500 465.500
2.429.000 1.510.000 1.100.500 1.095.500 1.095.500 1.090.500 1.060.500
Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen - - - - - - -
B Ubersicht iiber die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung fiir
den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO) Neu Neu Neu Neu Neu Neu
Nr. Bezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Einzahlungen
1 Zuweisungen der Gemeinde
- zum Verlustausgleich 3) 2.000.000 - 2.000.000 - 1.800.000 - 1.800.000 - 1.800.000 - 1.800.000 - 1.800.000
Auszahlungen
1 Ablieferungen an die Gemeinde
- von Verwaltungskosten-
beitragen 4) 874.500 888.500 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14860
offentlich

Liibeck, 29.01.2026
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemiinde

Bearbeitung: Jan Ehrich (E-Mail: jan.ehrich@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 107)

1. Anderung der Entgeltordnung fiir die Wohnmobilparkplitze des
Kurbetriebes Travemiinde

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

23.02.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

09.03.2026  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir ~ Offentlich zur Vorberatung
den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die 1. Anderung der Entgeltordnung fiir die Wohnmobilparkplatze des Kurbetriebes Trave-
munde wird in der Fassung der Anlage | beschlossen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begriindung:
Kinder und Jugendliche sind von der Ande-
rung der Entgeltordnung nicht betroffen.
Die Malinahme ist: neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (siehe unten / Begriindung)
Nein

Seite: 1/2
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit -
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Der Kurbetrieb Travemiinde betreibt im Seebad Travemiinde den Wohnmobilparkplatz auf
dem Kowitzberg (Teil 1 seit 2005, Teil 2 seit 2022) und den Wohnmobilparkplatz an der Tra-
vemunder LandstralRe seit 2018. Die Entgelte sind zuletzt in 2024 erhoht worden.

Die Burgerschaft der Hansestadt Lubeck hat in ihrer Haushaltssitzung am 06. November
2025 unter TOP O 9.5.2 einen Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2026 von CDU,
BU90/DIE GRUNEN, FDP geandert beschlossen. Unter Ziffer 5), sechster Spiegelstricht
wurde hierbei folgende MalRnahme beschlossen:

,Die Einnahmen des Kurbetriebs Travemlinde werden erhéht durch Anhebung der Kurabga-
be, Einbeziehung der Tagungsgéste in die Kurabgabe, die bereits erfolgte Erhéhung der
Parkgeblihren fiir PKW und die Erh6hung der Parkgebdiihren fiir Wohnmobile auf das Niveau
in Libeck (315.000 €). Der Wirtschaftsplan ist entsprechend anzupassen.*

Mit dieser Anderung der Entgeltordnung wird die Teilbeschlusslage zur Erhéhung der Park-
gebuhren fur Wohnmobile auf das Niveau in Lubeck umgesetzt. Hierzu wurde erganzend ein
Vergleich der Entgelte auf anderen Wohnmobilparkplatzen (Anlage V) vorgenommen.

Die Begriindung zu den einzelnen Anderungen an der Entgeltordnung erfolgt in Anlage II.

Finanzielle Auswirkungen:

Nach der letzten Erhéhung in 2024 wird das Parkentgelt ab 15.05.2026 in der Zeit vom
15.05. bis 14.09. des Jahres auf 23,50 EUR und in der restlichen Zeit auf 22,00 EUR ange-
hoben. Das Entgelt schlieRt auch weiterhin die jeweilige Kurabgabe fiir eine Person ein. Die
sich hieraus ergebenden voraussichtlichen Mehreinnahmen belaufen sich in 2026 auf 110
TEUR und dienen der von der Burgerschaft beschlossenen Einnahmeverbesserung.

Die oben genannten finanziellen Auswirkungen sind im Nachtragswirtschaftsplan des Kurbe-
triebes Travemiinde (VO/2026/14843), der sich ebenfalls im Beschlussverfahren befindet,
berlcksichtigt worden.

Anlagen:

| - 1. Anderung der Entgeltordnung

Il - Synopse und Begrindung im Einzelnen
Il - Text der Entgeltordnung mit 1. Anderung
IV - Kalkulation (mit Erlduterungen)

V - Vergleich der Wohnmobilparkplatze

Senatorin Pia Steinrlicke

Seite: 2/2
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LUBECK & Kurbetrieb Travemiinde

Anlage | - 1. Anderung der Entgeltordnung

1. Anderung der Entgeltordnung fiir die Wohnmobilparkplitze des Kurbetriebes Travemiinde
vom

Auf Grund des § 28, Ziffer 13 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom
28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.07.2025 (GVOBI.
Schl.-H. 2025 S. 121) wir die Entgeltordnung fir die Wohnmobilparkplatze des Kurbetriebes
Travemunde vom 28.09.2023 nach Beschlussfassung der Burgerschaft der Hansestadt Lubeck
vom wie folgt geandert:

1. Der 8 2 erhalt folgende Fassung:

§ 2 Parkplatzentgelt

Das Entgelt betragt fir einen Zeitraum von 24 Stunden
in der Zeit vom

01.01. bis 14.05. und
15.09. bis 31.12. des Jahres €22,00
15.05. bis 14.09. des Jahres € 23,50

Das Entgelt schlie3t die jeweilige Kurabgabe fir eine Person und die Entsorgung von Abwasser
in der daflr vorgesehenen Entsorgungsstation ein. Es ist auch dann zu entrichten, wenn eine

Inanspruchnahme von weniger als 24 Stunden erfolgt.

2. Der 85 erhalt folgende Fassung:

§ 5 Erh6htes Parkentgelt

Wird das Parkentgelt erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Travemuinde durchgefuhrten oder
veranlassten Kontrolle entrichtet, belduft es sich auf € 30,00.

3. Diese Entgeltordnung tritt am 15. Mai 2026 in Kraft.

LUbeck, den

Der Burgermeister
der Hansestadt Libeck

Seite 1



LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde
Anlage Il - Synopse und Begriindung im Einzelnen

Legende zum Anderungsbedarf: GELB = Entgelterhdhung, HELLGRAU = Allgemein

fur die Wohnmobilparkplatze des
Kurbetriebes Travemiinde

Alte Fassung Neue Fassung Begrundung
der bestehenden Entgeltordnung gemaR 1. Anderung im Einzelnen
Entgeltordnung unverandert entfallt

28, Ziffer 13 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (GO)
folgende Entgeltordnung beschlossen:

Die Burgerschaft der Hansestadt Libeck hat am 28.09.2023 gemaR 8

Auf Grund des § 28, Ziffer 13 der Gemeindeordnung fur Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI.

Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.07.2025
(GVOBI. Schl.-H. 2025 S. 121) wird die Entgeltordnung fur die
Wohnmobilparkplatze des Kurbetriebes Traveminde vom
28.09.2023 nach Beschlussfassung der Blrgerschaft der Hansestadt
LUbeck vom xx.xx.xxxx wie folgt gedndert:

Auf Grund des Zitiergebotes erfolgt eine Konkretisierung der
Ermachtigungsgrundlage.

Das Entgelt betragt flr einen Zeitraum von 24 Stunden
in der Zeit vom

01.01. bis 14.05. und
15.09. bis 31.12.
15.05. bis 14.09.

des Jahres
des Jahres

€12,00
€18,00

Das Entgelt schliet die jeweilige Kurabgabe fir eine Person und die
Entsorgung von Abwasser in der dafir vorgesehenen
Entsorgungsstation ein. Es ist auch dann zu entrichten, wenn eine
Inanspruchnahme von weniger als 24 Stunden erfolgt.

Das Entgelt betragt fUr einen Zeitraum von 24 Stunden
in der Zeit vom

01.01. bis 14.05. und
15.09. bis 31.12.
15.05. bis 14.09.

des Jahres
des Jahres

€22,00
€23,50

Das Entgelt schliet die jeweilige Kurabgabe fir eine Person und die
Entsorgung von Abwasser in der daflr vorgesehenen
Entsorgungsstation ein. Es ist auch dann zu entrichten, wenn eine
Inanspruchnahme von weniger als 24 Stunden erfolgt.

§1 unverandert entfallt
Geltungsbereich
Diese Entgeltordnung gilt fir die besonders gekennzeichneten
Wohnmobilparkplatze des Kurbetriebes Travemunde:
a) Wohnmobilparkplatz Kowitzberg (Teil 1 und 2)
b) Wohnmobilparkplatz Travemunder LandstraRRe
§2 Uberschrift
Parkplatzentgelt unverandert

Auf Grund des Beschlusses der Birgerschaft vom 06.11.2026
(TOP 0 9.5.2. - Ziffer 5), sechster Spiegelstricht) wird das
Entgelt auf die Hohe der Gebuhr auf 6ffentlichen Parkflachen
der Hansestadt LUbeck zzgl. der jeweiligen Kurabgabe
angeglichen. Weiterhin ist ein aktueller Abgleich mit
vergleichbaren Einrichtungen in der Region erfolgt.

Seite: 1/2
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LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde

Anlage Il - Synopse und Begriindung im Einzelnen

§3
Entgelt fiir Versorgungseinrichtungen

Fur die Inanspruchnahme der vorhandenen
Versorgungseinrichtungen ist folgendes Entgelt zu zahlen:

Strom
Frischwasser

je 3kWh
je 100 Liter

€1,00
€1,00

unverandert

entfallt

§4
Falligkeit der Entgelte

Das Parkplatzentgelt wird mit Inanspruchnahme des Parkplatzes
(Abstellen des Wohnmobils) fallig und ist an den aufgestellten
Parkscheinautomaten unbar per Kredit-/Girokarte zu entrichten.

Das Entgelt fiir die Versorgungseinrichtungen (Strom/Wasser) wird
mit deren Inanspruchnahme fallig und ist an den Servicesdulen in
bar zu entrichten.

unverandert

entfallt

§5
Erhdhtes Parkentgelt

Wird das Parkentgelt erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb
Travemunde durchgefihrten oder veranlassten Kontrolle entrichtet,
belduft es sich auf € 25,--.

Uberschrift
unverandert

Wird das Parkentgelt erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb
Travemunde durchgefiihrten oder veranlassten Kontrolle entrichtet,
belduft es sich auf € 30,00.

Auf Grund der Erhéhung des reguldren Entgeltes ist auch
eine Preisanpassung des erhéhten Entgeltes zielfihrend.

Diese Entgeltordnung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Entgeltordnung vom 28. April 2005, zuletzt geandert durch
die 3. Anderung vom 29. November 2018 auRer Kraft.

LUbeck, den 11.10.2023
Der Burgermeister
der Hansestadt Lubeck

Diese Entgeltordnung tritt am 15. Mai 2026 in Kraft.

LUbeck, den xx.xX.XXxx
Der Burgermeister
der Hansestadt Libeck

§6 unverandert entfallt
Mehrwertsteuer
Die Entgelte schlieBen die jeweils geltende Mehrwertsteuer ein.
§7 Uberschrift
Inkrafttreten unverandert

Die Anderung der Entgeltordnung tritt zum Wechsel in die
Sommersaison in Kraft.

Hier folgt das Datum der Ausfertigung.

Seite: 2/2
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TOP 5.6

Entgeltordnung fur die Wohnmobilparkplatze

des Kurbetriebes Travemunde

vom 11.10.2023. In der Fassung der 1. Anderung vom xx.xx.2026, in Kraft ab 15.05.2026

Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/kurbetrieb

Kurbetrieb Traveminde
Eigenbetrieb der Hansestadt Libeck
KirchenstralBe 3-5 | 23570 Libeck
(04502) 804-0
k-direktion@luebeck-tourismus.de
www.luebeck.de/kurbetrieb
www.travemuende-tourismus.de
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Entgeltordnung
fur die Wohnmobilparkplatze des Kurbetriebes Travemiinde
vom 11.10.2023
in der Fassung der 1. Anderung vom xx.xx.2026, in Kraft ab 15.05.2026

Auf Grund des § 28, Ziffer 13 der Gemeindeordnung fuir Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom
28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.07.2025 (GVOBI.
Schl.-H. 2025 S. 121) wird nach Beschlussfassung durch die Burgerschaft der Hansestadt Lubeck
vom 28.09.2023 folgende Entgeltordnung erlassen:

§1
Geltungsbereich

Diese Entgeltordnung gilt fur die besonders gekennzeichneten Wohnmobilparkplatze des
Kurbetriebes Travemunde:

a) Wohnmobilparkplatz Kowitzberg (Teil 1 und 2)
b) Wohnmobilparkplatz Travemunder Landstral3e

§2
Parkplatzentgelt

Das Entgelt betragt fir einen Zeitraum von 24 Stunden in der Zeit vom

01.01. bis 14.05. und
15.09. bis 31.12. des Jahres € 22,00
15.05. bis 14.09. des Jahres € 23,50

Das Entgelt schlie3t die jeweilige Kurabgabe fur eine Person und die Entsorgung von Abwasser in
der dafur vorgesehenen Entsorgungsstation ein. Es ist auch dann zu entrichten, wenn eine
Inanspruchnahme von weniger als 24 Stunden erfolgt.

§3
Entgelt fur Versorgungseinrichtungen

Fur die Inanspruchnahme der vorhandenen Versorgungseinrichtungen ist folgendes Entgelt zu
zahlen:

Strom je 3kWh €1,00
Frischwasser je 100 Liter €1,00
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§4
Falligkeit der Entgelte

Das Parkplatzentgelt wird mit Inanspruchnahme des Parkplatzes (Abstellen des Wohnmobils) fallig
und ist an den aufgestellten Parkscheinautomaten unbar per Kredit-/Girokarte zu entrichten.

Das Entgelt fur die Versorgungseinrichtungen (Strom/Wasser) wird mit deren Inanspruchnahme
fallig und ist an den Servicesaulen in bar zu entrichten.

85
Erhéhtes Parkentgelt

Wird das Parkentgelt erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Traveminde durchgefihrten oder
veranlassten Kontrolle entrichtet, belauft es sich auf € 30,00.

86
Mehrwertsteuer

Die Entgelte schlielRen die jeweils geltende Mehrwertsteuer ein.

§7
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom 28.
April 2005, zuletzt gedndert durch die 3. Anderung vom 29. November 2018 aulRer Kraft.

Libeck, den 11.10.2023

Der Burgermeister
der Hansestadt Libeck




LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde
Anlage IV - Kalkulation

Nachkalkulation
per 31.12.2024

Wohnmobil-
Aufwendungen nach Bereichen parkplitze
nach Aufwandsarten
rd. €
1 2
1. Materialaufwand 81.570
2. Léhne und Gehalter 44.058
3. Soziale Abgaben 9.514
4. Aufwendungen fur Altersversorgung 2.348
5. Abschreibungen 71.020
6. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 0
7. Steuern 0
8. Andere betriebliche Aufwendungen 4317
9.Summe 1-8 212.827
10. Sonstige Kosten
a) Verwaltungskostenumlage 41.945
b) Kalkulatorische Zinsen 11.609
11. Aufwendungen 1 - 10 266.381
12. Betriebsertrage
a) Erlose 348.851
13. Betriebsertrage insgesamt 348.851
14. Uberdeckung (+) ; Unterdeckung (-) 82.470
in 2023 -68.354

Erlauterungen zu den einzelnen Positionen
der Nachkalkulation sind auf der folgenden Seite dargestellt.

Seite 1/2

130 von 254 in Zusammenstellung



LUBECK = Kurbetrieb Travemiinde
Anlage IV - Kalkulation

Erlauterungen
zur Nachkalkulation

1. Materialaufwand —
2. Léhne und Gehalter

3. Soziale Abgaben

4. Aufwendungen fur Altersversorgung

—

5. Abschreibungen

6. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

7. Steuern

8. Andere betriebliche Aufwendungen —

9.Summe 1-8 = tatsachlich gebuchte Aufwendungen It. Eingangsrechnungen,

Vertrage, Buchungsbelege, etc.; nach Kostenstellen gebucht

10. Sonstige Kosten
a) Verwaltungskostenumlage = Umlage der Verwaltungskostenstellen im Verhaltnis der tatsachlichen Aufwendungen
der "aufnehmenden" Kostenstellen; diverse Kosten, wie z.B. Altersversorgung,
Beihilfen etc. sind nicht umlagefahig und wurden herausgerechnet

b) Kalkulatorische Zinsen = kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kaptials, welches im Anlagevermdgen gebunden ist
(It. HL-RundschrdiB€rp-8/2021 mit einem Zinssatz ab 01.07.2021 von 2,5 %; gilt auch fiir 2024)

11. Aufwendungen 1 - 10

12. Betriebsertrage
a) Erlose = tatsachlich gebuchte Ertrage It. Ausgangsrechnungen,
Vertrage, Buchungsbelege, etc.; nach Kostenstellen gebucht

13. Betriebsertrage insgesamt

14. Uberdeckung (+) ; Unterdeckung (-)

Seite 2/2
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Anlage V
Vergleich der Wohnmobilparkplatzte

Wohnmobilparkplatz T8FeISs
Ort

€

1 2
Boltenhagen 22,00
Gromitz 25,00
Klutz 20,00
Niendorf 20,00
Pelzerhaken 20,00
Scharbeutz 22,00
Travemunde ALT (inkl. KA far 1 Person) 18,00

Alle Preise beziehen sich auf die Hauptsaison.

Seite 1/1
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14857

offentlich

Liibeck, 28.01.2026
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Jana-Leonie Schneider (E-Mail: jana-leonie.schneider@luebeck.de Telefon: 122
- 5774)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i.S.v.
§7KiTaG)

Bestandserhebung 2024/2025

MaRnahmenplanung 2026/2027 ff.

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
02.03.2026 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
12.03.2026  Jugendhilfeausschuss Offentlich zur Entscheidung
24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
30.04.2026 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage 3 dargestellten Mal3nahmen werden in den Bedarfsplan i.S. des KiTaG
aufgenommen.

2. Der gesamtstadtische Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 in Hohe von -178.226,25 Euro
fur die Umsetzung der MaRnahmenplanung wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis

1.201 - Haushalt und Steuerung Zustimmung

1.160 - Frauenbiro Kenntnisnahme
4.510 - Jugendamt / Familienhilfe Zustimmung

5.610 — Stadtplanung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Eine Beteiligung von Kindern ist i. S. des

§ 47f GO erfolgt im Rahmen der padagogi-
schen Arbeit in den betroffenen Einrichtun-
gen.

Seite: 1/2
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Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch:

Hinsichtlich des Bedarfsplanes und der
MafRnahmenplanung durch § 7 KiTaG

Finanzielle Auswirkungen: x | Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
Siehe Anlage 1

Anlagen:

Anlage 1 — Kita-Bedarfsplanung 2026

Anlage 2 — Stadtteiltabellen 2025/2026

Anlage 3 — Tabelle Malnahmenplanung 2026/2027

Anlage 4 — Ganztagsbetreuung an Lubecker Grundschule Kita-Bedarfsplanung 2025/2026
Anlage 5 — Finanzielle Auswirkungen 2026

Senatorin Monika Frank
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Hansestadt LUBECK =
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Kita- Bedarfsplanung

Hansestadt Liibeck
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Bestandserhebung zum Stichtag 31.12.2025
MalBnahmenplanung 2026/2027

Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/stadtleben

Hansestadt Libeck

Fachbereich Kultur und Bildung
SchildstraBe 12 | 23552 Lubeck
(0451) 115
jugendhilfeplanung@luebeck.de
www.luebeck.de
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1. Aktuelle Versorgungssituation in der Kindertagesférderung

Die aktuelle Kitabedarfsplanung gibt einen Uberblick tber die bestehende Versorgungssitua-
tion in den Lubecker Kindertageseinrichtungen (Kitas). Neben den Betreuungsplatzen in Kitas
werden auch die Angebote der Kindertagespflege sowie der Ganztagsbetreuung an Grundschu-
len im vorliegenden Bericht abgebildet. Es werden sowohl die gegenwartige Situation als auch
absehbare Entwicklungen und Perspektiven dargestellt. Grundlage ist die Bestandserhebung
zum Stichtag 31.12.2025, die einen Uberblick tber die derzeitige Versorgungssituation bietet.

Die MaBnahmenplanung zeigt die vorgesehenen Angebotsentwicklungen ab dem Kita-Jahr
2026/27 auf und dient als Grundlage fur die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreu-
ungsinfrastruktur. Nach Beschluss der Malinahmen kénnen die jeweiligen Kita-Trager mit der
Umsetzung der Planungen beginnen.

Die Hansestadt Lubeck verfolgt weiterhin das Ziel einer bedarfsgerechten und vielfaltigen Kin-
dertagesforderung. Das aktuelle Berichtsjahr ist gepragt durch die Neufassung des
Kindertagesforderungsgesetzes Schleswig-Holstein (KiTaG SH, Stand 2025) sowie durch die Vor-
bereitung der neuen Finanzierungsstruktur (SQKM), die zum 1. Januar 2026 eingefuhrt wird.
Ebenso wird eine Richtlinie fur die Finanzierung der Kindertagespflege erarbeitet, die 2026 in
Kraft treten soll.

In der folgenden Abbildung werden die Betreuungsformen und ihre Verteilung im Erhebungs-
jahr anhand der Gesamtanzahl der Kinder in der jeweiligen Altersgruppe dargestellt. Hier
werden bei den unter 3-Jahrigen, die Kinder erfasst, die laut Betreuungsvertrag in der U3 Ver-
sorgung betreut werden. Daher sind hier auch Kinder enthalten, die bereits 3 Jahre alt sind im
laufenden Kita-Jahr. Es wird deutlich, dass die Betreuung in den Kitas und im Ganztag, hochsten
Platzzahlen aufweisen.

Abbildung 1: Uberblick iiber die Betreuungsformen und ihre Verteilung 2025/2026
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Zu Beginn des Kita-Jahres 2025/26 lebten in Lubeck 4.699 Kinder unter drei Jahren sowie 6.244
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren (Stichtag: 30.06.2025). Es gibt 130 Kindertagesstatten, die
von 28 Tragern unterhalten werden. Insgesamt stehen 7.552 geforderte Platze in Kindertages-
einrichtungen zur Verfigung. Tatsachlich werden 7.272 Kinder in Kitas betreut. Die Auslastung
der Einrichtungen betragt 97 %. Damit werden 66,5 % der Kinder im Alter von 0 bis 6,5 Jahren,
die in Lubeck leben, in Kindertageseinrichtungen betreut. Zusatzlich werden Kinder in der Kin-
dertagespflege versorgt.

Tabelle 1: Versorgungssituation zu Beginn des Kita-Jahres 2025/2026 anhand der Anzahl der Kinder und der Versorgungs-
quote in Prozent

Ganztag an

Gesamt' In Kitas In Kindertagespflege Schule Gesamt
Betreute Anzahl | Anzahl Anzahl Anzahl Kombi-
Kinder Kinder Kinder vVQ Kinder? vQ Kinder vQ nierte VQ
Unter 3
Jahren 4699 1.530 32,6 % 838 17,6 % 0 0 50,4 %
Uber 3
Jahren 6.246| 5,642 90,3 % 143 2,5% 0 0 92,6 %
Im Grund
schulalter 7.736 100 1,3% * * 6.077 77.3 79,8 %

* Hier handelt es sich um die Anzahl der Kinder U6 in der KTP ohne genauere Angaben, ob diese schon zur Schule
gehen, da es sich um eine sehr geringe Anzahl handelt, werden diese aus Datenschutzgrinden nicht aufgefuhrt. Sie
haben keinen Einfluss auf die kombinierte VQ.

In Tabelle 1 wird die Versorgungsituation anhand der Gesamtanzahl der Kinder in Lubeck, so-
wie der Anzahl von Kindern in den unterschiedlichen Betreuungsformen im Kita-Jahr 2025/2026
dargestellt. Die Versorgungsquote (VQ) beschreibt, fur wie viel Prozent der Kinder einer be-
stimmten Altersstufe ein Betreuungsplatz zur Verfugung steht. Fir die Berechnung der
Versorgungsquote werden die Betreuungsplatze fur Kinder im Krippenalter bzw. die Betreu-
ungsplatze fur Kinder im Kindergartenalter ins Verhaltnis zu allen Kindern der entsprechenden
Altersstufe gesetzt. Sowohl im Krippen- als auch im Elementarbereich konnte die Versorgung
im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert werden. Anhand der folgenden Abbildung lasst sich
die positive Entwicklung der Versorgungsquoten von 2014 bis heute nachvollziehen.

' Stand 30.6.25 - zu Beginn des Kita-Jahres 2026/2026
2 Hier werden, die Kinder erfasst, die laut Betreuungsvertrag in der U3 Versorgung betreut werden, daher sind hier
auch Kinder benannt, die schon 3 Jahre alt sind, im laufenden Kita-Jahr.
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Abbildung 2: Entwicklung der Versorgungsquote (VQ) seit 2014
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Versorgungsquote der unter 3-Jahrigen

1.530 Kinder unter 3 Jahren werden in Kitas (Krippe) und weitere 838 Kinder in der Kinderta-
gespflege betreut. Somit werden von den betreuten Kindern im Krippenalter 64,5 % in Kitas
betreut. Der Anteil der Kindertagespflege an der Betreuung der unter Dreijahrigen ist leicht
zuruckgegangen und betragt 35,4 % (Vorjahr: 36,1 %). Gleichzeitig ist der Anteil der Betreuung
in Kindertageseinrichtungen gestiegen. Gemessen an der Gesamtanzahl der Kinder in dieser
Altersgruppe entspricht dies einer kombinierten Versorgungsquote von 50,4 %.

Versorgungsquote der tiber 3-Jahrigen

Im Elementarbereich (ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt) werden 5.642 Kinder in Kitas und wei-
tere 143 Kinder in der Kindertagespflege betreut. Die Stabilisierung der Versorgungsquote im
Elementarbereich ist unter anderem auf den Ruckgang der Geburtenzahlen in den vergange-
nen Jahren zurtickzufihren. Infolge der geringeren Anzahl von Kindern in dieser Altersgruppe
ist die Nachfrage nach Betreuungsplatzen im aktuellen Jahr gesunken. Bei insgesamt 6.246 Kin-
dern Uber 3 Jahren und 5.642 verfugbaren Platzen konnte dadurch eine Versorgungsquote von
90,3 % erreicht werden. Unter Berucksichtigung der Kinder in Kindertagespflege betragt die
kombinierte Versorgungsquote 92,6 %.

Insgesamt zeigt sich, dass der Ausbau von Betreuungspldtzen kontinuierlich vorangetrie-
ben wurde und sich die Versorgungslage in der Hansestadt Lubeck weiter verbessert hat. Dies
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gilt auch fur die Ganztagsbetreuung an Grundschulen, fir die inzwischen eine Versorgungs-
quote von 79,8 % erreicht wird.

In der nachfolgenden Grafik wird die Versorgungsquote im Kita-Jahr 2025/2026 in den zehn
Lubecker Stadtteilen dargestellt. Gute bis sehr gute Versorgungsquoten im U3-Bereich zeigen
sich in der Innenstadt, in St. Jurgen und St. Lorenz Sud, wahrend in Moisling und Buntekuh noch
Ausbaupotentiale bestehen. Im U3-Bereich sind ebenfalls in den drei Stadtteilen Innenstadt, St.
Jurgen und St. Lorenz Sud gute bis sehr gute Versorgungsquoten zu beobachten. In Schlutup
und Moisling hingegen sind noch weitere Ausbauziele zu erfullen. Die Hansestadt Lubeck hat
sich als Ziel gesetzt, eine Versorgungsquote von 50,7 % bei den unter 3-Jahrigen und 100,0 %
bei den ab 3-Jahrigen zu erreichen (VO/2025/13946). Diese Ziele konnten im laufenden Berichts-
jahr noch nicht erreicht werden, aber der Ausbau der Platze in der Kindertagesforderung wird
mit der vorliegenden Planung weiter vorangetrieben.

Abbildung 3: Kombinierte Versorgungsquote der Liibecker Kitas nach Stadtteilen sortiert im Kita-Jahr 2025/2026
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Der weitere Ausbau von Einrichtungen und Betreuungsplatzen ist bereits umgesetzt bzw. in
Planung, spiegelt sich jedoch aufgrund von Anlaufphasen und Belegungsentwicklungen noch
nicht vollstandig in den aktuellen Belegungszahlen wider. Trotz punktueller Einschrankungen,
etwa durch Fachkraftemangel, bleibt das Versorgungsangebot insgesamt stabil. Auch sinkende
Kinderzahlen fuhrten in den letzten Jahren dazu, dass sich die Versorgungsquoten in allen Al-
tersgruppen weiter erhdéhen.
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Exkurs: Berechnungsmethoden und Vergleichbarkeit der
Versorgungsquote im Elementarbereich

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, wie die Versorgungsquote im Elementarbereich (3 Jahre
bis Schuleintritt) berechnet und verglichen werden kann. Hintergrund sind unterschiedliche
methodische Vorgehensweisen der kommunalen Jugendhilfeplanung und der amtlichen Sta-
tistik.

Die Kita-Bedarfsplanung der Hansestadt Lubeck bezieht die Anzahl der Kinder in Einrichtun-
gen der Kindertagesforderung am Stichtag 30.06. auf die Bevdlkerung im Alter zwischen 3
und 6,5 Jahren (3,5 Jahrgange). Die so berechnete Versorgungsquote verfugt tber eine hohe
fachplanerische Genauigkeit, weil die Unscharfe beim Ubergang in die Schule berticksichtigt
wird. Allerdings ist sie schwerer mit anderen Kommunen vergleichbar, weil es in der bundes-
weiten Kinder- und Jugendhilfeberichterstattung Ublich ist, die amtliche Statistik als
Grundlage der Auswertung zu nehmen. Diese zahlt die Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt
in Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03. Zudem wird die Versorgungsquote in der
Regel auf die Anzahl der 3- bis unter 6-Jahrigen (3 Jahrgange) (Affenbach/Meiner-Teuber 2024)
berechnet, weil diese Daten bundesweit einheitlich und einfach zuganglich vorliegen. Der
Vorteil dieser Methodik ist, dass eine interkommunale Vergleichbarkeit tGber die amtliche Sta-
tistik und ein einfacherer Bezug auf die Grundgesamtheit der Kinder hergestellt werden
kann. Nachteilig ist allerdings, dass der Stichtag 01.03. nur Aussagen uber das vergangene
Kita-Jahr zulasst und somit weniger geeignet fur die prospektive Planung ist. AuRerdem wird
die Grundgesamtheit der Kinder im Elementarbereich durch den Bezug auf die 3- bis unter
6-Jahrigen unterschatzt.

Wie oben beschrieben, wird das Verhaltnis von Kindern ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt
(n=5.642) auf die Anzahl der 3- bis 6,5-Jahrigen (n=6.246) fur die Lubecker Versorgungsquote
angegeben. Sie betragt nach dieser Berechnung 90,2 % im Elementarbereich (ohne Kinderta-
gespflege). Wenn die Versorgungsquote auf die 3- bis unter 6-Jahrigen berechnet wird
(n=5.322), ergibt sich ein Wert von 106,0 % fur den Stichtag 30.06.2025. Die Hansestadt
Lubeck liegt damit deutlich Gber der Quote in Deutschland (91,6 %) und von Schleswig-Hol-
stein (89,6 %) im vergangenen Jahr (BMBFSFJ 2025: S. 39f).

FUr den interkommunalen Vergleich liegen die Daten der amtlichen Statistik in einer anderen
Aufbereitung vor. Das Statistische Bundesamt veroffentlicht die Anzahl der 3- bis unter 6-
Jahrigen, die am 01.03. in Kindertageseinrichtungen betreut wurden. Das heil3t, Kinder, die 6
Jahre oder alter sind, werden in der 6ffentlich zuganglichen Statistik nicht abgebildet. Im Jahr
2025 wurden in Schleswig-Holstein insgesamt knapp 71.900 Kinder im Alter von 3 bis unter 6
Jahren in Kindertageseinrichtungen (ohne Kindertagespflege) betreut bei einer Grundge-
samtheit von rund 79.700 Kindern in dieser Altersgruppe. Dies entspricht einer landesweiten
Versorgungsquote von 90,3 %. Der Durchschnitt bei den Landkreisen liegt mit 90,4 % auf ei-
nem ahnlichen Niveau, wahrend die kreisfreien Stadte mit 89,4 % leicht darunterliegen. Kiel
(91,1 %) und Flensburg (92,5 %) weisen Uberdurchschnittliche Werte auf. Die Quote in Lubeck
ist mit 89,2 % unterdurchschnittlich. Bei den 3- bis unter 6-Jahrigen in Kindertageseinrichtun-
gen belegt Lubeck Platz 11 von 15 der kreisfreien Stadte und Landkreise in Schleswig-Holstein
(Statistischen Bundesamt 2026; eigene Auswertung). Es erscheint wahrscheinlich, dass sich
die Versorgungsquote aufgrund der rucklaufigen Geburten verbessern wird.
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Entwicklung aktueller Bauvorhaben
Libeck ist eine wachsende Stadt mit mehreren aktiven Bauvorhaben, bei denen der Bedarf an
Kindertagesférderung regelhaft bertcksichtigt wird:

Zu den 130 Kindertageseinrichtungen zahlt auch die neue Einrichtung des DRK Kreisverban-
des Lubeck e.V. Seit dem 1. Januar 2026 hat die DRK-Bewegungskita in der Schwartauer
Allee die Betreuung von Kindern aufgenommen. Hier werden im noch laufenden Kita-Jahr
weitere Kinder betreut und Gruppen er6ffnet.

In St. Lorenz Nord (,Steinrader Damm"”) wurde das Interessensbekundungsverfahren fur
einen neuen Kita-Standort er6ffnet und erfolgreich abgeschlossen. Hierfir wurde der Tra-
ger die Johanniter-Unfallhilfe e.V. ausgewahlt. Der Trager wird dort in den nachsten Jahren
eine viergruppige Kita errichten.

In St. Lorenz Sud ruht die Weiterentwicklung des Neubaus am Standort Gliterbahnhof
durch das Insolvenzverfahren des Eigentimers. Die Realisierung einer Kita wird durch die
Hansestadt Lubeck weiterhin als Ziel verfolgt.

In St. Getrud / Lauerhofer Feld haben die baulichen ErschlieBungen fur das Neubaugebiet
begonnen. Auch hier ist ein neuer Kita-Standort geplant. Es ist davon auszugehen, dass das
Interessensbekundungsverfahren 2026 ertffnet wird.

Zudem wurde das Projekt ,Geniner Ufer” mit der Gestaltung einer Kita und einer Grund-
schule vorangetrieben. Es wurde ein Architektenentwurf ausgewahlt und das Projekt
befindet sich nun auf dem Weg zum Bauantrag und den baldigen Beginn eines Interessens-
bekundungsverfahren. Hierdurch wurde das Angebot in St. Jirgen um eine weitere
funfgruppige Kita erganzt werden und den so, zusatzlichen entstehenden Bedarf durch das
Neubaugebiet Geniner Ufer bedienen kénnen (vgl. VO/2025/14673).

In Moisling konnte trotz einer Reduzierung der stadtebaulichen Férderung von Bund und
Land der Neubau der Familienkiste weiter vorangebracht werden. Die Planungen und Bau-
arbeiten werden in 2026 fortgesetzt (vgl. VO/2025/13983).

In Moisling wurde der Architektenentwurf der neugeplanten Kita Achternkaten im Zuge
eines Auswahlwettbewerbs ermittelt. Der Neubau der Einrichtung verzdgerte sich bisher
aufgrund der Anderung der Forderkulisse der Stadtebauférderung. Alternative Finanzie-
rungsmoglichkeiten befinden sich in der Prufung.

Die Johanniter betreiben in der Gemeinschaftsunterkunft in der OstseestralRe in Tra-
vemunde weiterhin die Kinderbetreuung fur geflichtete Familien. Die Gruppen wurden
erneut befristet in den Bedarfsplan aufgenommen und zwischenzeitlich nach Bedarfslage
angepasst. Die Befristung endet am 30.07.2030.

Ende Januar 2026 wurde die Jugendhilfeplanung dartber informiert, dass die Kita Ménk-
hofer Weg, Hansestadt Lubeck Bereich 4.511 zum 01.02.2026 geschlossen wird. Grund
hierfur sind die vom Vermieter nicht beseitigten schwerwiegenden Mangel. Alle Kinder ha-
ben bereits einen Platz in einer anderen angrenzenden Einrichtung der Hansestadt
erhalten. Dies wird erganzend in die MaRnahmenplanung fur das kommende Kita-Jahr
aufgenommen.
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2. Ganztag an Schulen

Der Ausbau des Angebots in der Ganztagsbetreuung an Lubecker Grundschulen wurde im
Schuljahr 2025/26 fortgesetzt. Mit einer Erweiterung auf 6.077 Platze (Vorjahr: 5.980) werden
inzwischen 77,3 % der Schuler:innen im Ganztagsbereich an den Grundschulen verlasslich be-
treut und gefdrdert. Insofern schreitet die Umsetzung des Lubecker Konzeptes Ganztag an
Schulen mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, der ab
2026 bundesweit schrittweise eingefuhrt wird, weiter voran. Werden bei der Versorgungsquote
die Kinder in Hortgruppen berucksichtigt, liegt die Versorgungsquote bei 79,8 %.

Mit Blick auf die Einfuhrung des bundesweiten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung, der
ab 2026 zunachst fur die Erstklassler:innen eingeftuihrt wird, werden fur die schulischen Ange-
bote schrittweise Anderungen erwartet. Es ist ein Aufwachsen der Jahrgange bis zum Schuljahr
2029/30 vorgesehen. Erst zu diesem Zeitpunkt greift der Rechtsanspruch dann vollstandig fur
alle Klassenstufen an Grundschulen. Das Land Schleswig-Holstein hat eine Richtlinie zur Be-
triebskostenférderung mit dem 29.12.2025 veroéffentlicht. Auswirkungen fliel3en vor allem im
Bereich des Personalschlissels ein, denn eine Regelgruppe wird kunftig mit 25:2 (Kinder:Fach-
krafte) bemessen. Auch der Umgang mit den Elternbeitragen ist im Kontext der
rechtsanspruchserfillenden Betreuungsplatze zu prufen. Zur Umsetzung der neuen Anforde-
rungen hat sich eine Arbeitsgruppe der Trager der Ganztagsbetreuung mit der Verwaltung
gebildet.

In Anlage 4 sind in der Tabelle ,Ganztagsbetreuung an Lubecker Grundschulen” alle Ganz-
tagsangebote, die Betreuungszeiten, die Anzahl der betreuten Kinder und die Trager je
Standort aufgefuhrt. Hier finden sich auch Angaben zum Modul ,,Ganztag Plus” an inzwischen
35 Standorten mit einem BetreuungsschlUssel von 15:2 (Fachkraft), das eine personelle Verstar-
kung fUr zusatzliche FérdermalRnahmen ermoglicht. Regelgruppe: Betreuungsschlissel 20:1.

Aktuell bieten 29 Standorte eine Frihbetreuung vor Schulbeginn an. Nach dem Unterricht fin-
det die Ganztagsbetreuung regular bis 16:00 Uhr statt, drei Einrichtungen bieten dem Bedarf
entsprechend eine Spatbetreuung bis 16:30 bzw. 17:00 Uhr an (Wegfall Domschule). In der
Halfte der Ferienzeit findet eine ganztagige Betreuung statt. Bedarfsorientiert werden zusatzli-
che Feriengruppen eingerichtet.
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Abbildung 4: Entwicklung der Ganztagbetreuung in Hort und an Grundschule seit 2013
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Anhand der jahrlichen Berichte von Tragern und Schulen zur Ganztagsschule wird ein Uberblick
Uber die quantitativen und qualitativen Entwicklungen der einzelnen Standorte ermaéglicht und
gleichzeitig eine kontinuierliche Fortschreibung von Zielen gewdahrleistet. Dartuber hinaus wer-
den hierdurch thematische Cluster identifiziert, die fuir den Bereich Ganztag relevant sind,
insbesondere dann, wenn bestimmte Themen an mehreren Standorten wiederholt benannt
werden.

Far das Jahr 2026 stellt die EinfUhrung des gesetzlichen Ganztags einen zentralen neuen Impuls
far die Weiterentwicklung und Fortschreibung der bestehenden Konzepte dar und bildet zu-
gleich ein wiederkehrendes Querschnittsthema. Um einen méglichst reibungslosen Ubergang
zu gewahrleisten, hat sich dazu ein Arbeitskreis zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
gegrundet, der sich aus Vertreter:innen der Verwaltung sowie der Tragerschaften zusammen-
setzt.

Daruber hinaus haben an einzelnen Schulstandorten gesonderte Pilotprojekte im Ganztag
stattgefunden: Mit dem Kooperationspartner Agrarkoordination fand das Projekt ,Essen mit
Zukunft an vier LUbecker Schulstandorten (Paul-Gerhardt-, Falkenfeld- und Geschwister-
Prenski-Schule sowie Schule Lauerholz) statt. Ziel des Projektes war die Umstellung der schuli-
schen Mittagsversorgung auf eine Ernahrung unter nachhaltigen, regionalen und
gesundheitlichen Gesichtspunkten. Das Projekt wird in 2026 an weiteren Schulen fortgefuhrt.

Durch eine erfolgreiche Pilotphase kann das Projekt ,Ganztag - offene Kinder und Jugendar-
beit” an den Standorten Grundschule Eichholz und Paul-Gerhardt-Schule weitergefuhrt
werden. In Kooperation mit dem Sozial- und Bildungsministerium Schleswig-Holstein haben
sechs Lubecker Schulen (Gotthard-Kuhl-, Ahorn-, Kaland-, Roter-Hahn-, Albert-Schweitzer- und
Pestalozzi-Schule) in multiprofessionellen Teams an einer Partizipationsschulung teilgenom-
men. Die Schulung wurde im September 2025 erfolgreich abgeschlossen.
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3. Bedarfsentwicklung

Die aktuelle Kitabedarfsplanung zeigt insgesamt eine verbesserte Versorgungssituation, wenn-
gleich einzelne Stadtteile weiterhin unterversorgt sind. Hier sollen geplante Bauvorhaben
konsequent umgesetzt werden. Bedarfsveranderungen entstehen u. a. durch Neubaugebiete,
Migration oder unvorhersehbare Entwicklungen. Der Erhalt von Platzen ist wichtig, um struktu-
relle Ungleichheiten zu vermeiden und das Wunsch- und Wahlrecht (8 8 KitaG SH) zu erhalten,
das bei Vollauslastung faktisch kaum umsetzbar ist.

Im Erhebungszeitraum waren 280 Platze unbelegt. Grunde sind u. a. zeitversetzte Eingewdh-
nungen, Personalmangel zur Qualitatssicherung oder noch ausstehende Nachbesetzungen.
Die Auslastung liegt bei 97 % und ist damit weiterhin hoch. Der bisherige Ausbau hat eine ver-
lassliche Grundversorgung geschaffen; geplante Neubauten bleiben dennoch in einzelnen
Stadtteilen erforderlich.

Im Zuge der KiTaG-SH-Evaluation steht die zukunftsorientierte Mittelverwendung im Fokus. Die
Finanzierung erfolgt nun Uber das Standardqualitatskostenmodell (SQKM), das die bisherigen
Budgetvertrage der Hansestadt Lubeck abgeldst hat. Die Kostenermittlung des Landes nach
SQKM deckt die tatsachlichen Ausgaben der Einrichtungen in der Hansestadt Lubeck nicht. Zur
Sicherstellung der Mindeststandards nach KiTaG gewahrt die Hansestadt Lubeck daher 15%
zusatzlich (VO/2025/14425). Es erfolgt eine Spitzabrechnung der tatsachlich verwendeten Mit-
tel.

Die Zusammenarbeit zwischen Tragern, Jugendhilfeplanung, Kita-Qualitatsaufsicht und Landes-
jugendamt wird weiter intensiviert, um Qualitat zu sichern und Einrichtungen bedarfsgerecht
auszurichten.

Demografische Entwicklung

Die Jugendhilfeplanung hat kurzlich dem Jugendhilfeausschuss demografische Trends und Ent-
wicklungen vor dem Hintergrund der Frage ,Wie wahrscheinlich ist eine demografische
Rendite?” prasentiert (VO/2026/14797). In der Ausarbeitung wurde deutlich, dass die Anzahl der
unter 3- sowie 3- bis unter 6-Jahrigen aufgrund von stark fallenden Geburten rucklaufig ist. Es
kann aber nicht mit Gewissheit vorausgesagt werden, ob es bei der rucklaufigen Fertilitatsrate
um einen anhaltenden Trend oder eine aufgeschobene Familienplanung aufgrund von Krisen
und Unsicherheiten handelt. Gleichzeitig verbucht die Hansestadt Lubeck weiterhin einen po-
sitiven Wanderungssaldo bei jungen Menschen und ihren Familien. Die kommunale
Statistikstelle kalkuliert die Bevolkerungsprognose, dass die Anzahl der unter 3 sowie 3- bis un-
ter 6-Jahrigen zwar rucklaufig ist, aber sich langfristig stabilisieren wird.

Far die Jugendhilfeplanung der Kindertagesférderung heil3t dies, dass der Fokus zunehmend
auf der sozialrdumlichen Bestandserhebung und Bedarfsdeckung liegen wird, weil sich sowohl
die Bevdlkerungsentwicklung als auch die Versorgungsquote in den Stadtteilen zum Teil noch
deutlich unterscheiden. Zukunftig werden verstarkt durch die Jugendhilfeplanung Ressourcen
und Umsteuerungspotentiale eruiert, um diese Imbalancen auszugleichen.
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Bedarfsentwicklung bei unter 3-Jahrigen

Bereits im Bericht 2025 wurde der weitere Ausbau von U3-Platzen als erforderlich benannt.
Trotz sinkender Geburtenzahlen besteht aufgrund steigender Erwerbstatigkeit von Eltern und
friherer Inanspruchnahme von Betreuung weiterhin Bedarf. Das angestrebte Verhaltnis von
Krippenplatzen (80 %) zu Kindertagespflege (20 %) wird kontinuierlich Gberpruft. Die geplanten
AusbaumalBnahmen starken das U3-Angebot deutlich (siehe Abbildung 5) und unterstutzen das
beschlossene Ziel. AulRerordentliche Veranderungen der Versorgung durch Kindertagespflege
konnten im Berichtsjahr nicht beobachtet werden und sind fur den Planungszeitraum nicht be-
kannt.

Der Ausbau erfolgt insbesondere in einzelnen Stadtteilen (z. B. in Moisling) sowie durch Um-
wandlung von Gruppenformen, etwa von Elementar- in altersgemischte oder Krippengruppen,
sofern die entsprechenden Voraussetzungen (insbesondere Betriebserlaubnis durch das Lan-
desjugendamt) gegeben sind.

Bedarfsentwicklung bei Gber 3-Jdhrigen

Die Jugendhilfeplanung analysiert demografische Trends und Entwicklungen fir das gesamte
Stadtgebiet und kleinrdumig. Die Bevolkerungsprognose der Hansestadt Lubeck geht davon
aus, dass die Anzahl der 3- bis unter 6-Jahrigen von 2025 bis 2035 von 5.394 auf 5.057 zurUck-
gehen wird (-6,3 %), sich aber bis 2045 auf einem Niveau von knapp unter 5.000 Kindern dieser
Altersgruppe stabilisieren wird. Zuzuge, Neubaugebiete und andere Entwicklungen sind dabei
fortlaufend zu bertcksichtigen und nur bedingt vorhersagbar. Zudem haben Kinder, die noch
in der Kindertagespflege betreut werden (zum Erhebungszeitraum 143 Kinder), einen Rechts-
anspruch auf einen Kita-Platz.

Zudem findet eine verstarkte Zusammenarbeit zwischen Tragern, Jugendhilfeplanung, Kita-
Qualitatsaufsicht und Landesjugendamt statt. Ziel ist es, die Einrichtungen entsprechend ihres
qualitativen Potenzials zu strukturieren und die Qualitat zu sichern. Diese Querschnittstatigkeit
sollin den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden, um die Einrichtungen an den tatsach-
lichen Bedarf hinsichtlich Platznachfrage, Personal und Raumkapazitat auszurichten und die
Qualitat und Standards zu halten und bestmaoglich zu nutzen. Hier kann es in Zukunft zu Ver-
anderungen und gegebenenfalls zu Verkleinerungen der Gruppenkonstellationen kommen.

Ausblick fur Krippen- und Elementarbereich

FUr eine bedarfsgerechte Versorgung ist der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung erfor-
derlich. Die Versorgungsziele werden stufenweise angepasst (siehe Abbildung 5) und kénnen
voraussichtlich durch die geplanten Neubauten erreicht werden. Bauverzégerungen und ahn-
liche nicht voraussehbare Ereignisse kdnnen jedoch Einfluss auf die Zielerreichung haben.

Ein Ruckgang der Kinderzahlen bedeutet nicht automatisch einen sinkenden Betreuungsbe-
darf. Die qualitative Weiterentwicklung ermadglicht eine familienorientierte Planung, flexible
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Reaktionen auf stadtteilbezogene Veranderungen sowie eine Weiterentwicklung der Kinderta-
gesforderung - insbesondere im Hinblick auf veranderte Bedarfe und Inklusion (vgl.
VO/2026/14797).

Die prognostizierte Entwicklung des Platzangebotes basiert auf einer stabilen Kinderzahl im
Krippenalter und den Melderegisterdaten fur den Elementarbereich. Steigende Versorgungs-
quoten werden erreicht, sofern die geplanten Einrichtungen bis 2026/27 realisiert werden.
Migrationsbewegungen, Wohnraumentwicklung und weitere Nachfragefaktoren bleiben dabei
kontinuierlich zu berucksichtigen.

Abbildung 5: Zielformulierungen der Versorgungsquote, die durch den geplanten Ausbau der Versorgung in der Kinderta-
gesbetreuung erreicht werden kann (VQ = Versorgungsquote; VZ=Versorgungsziel)
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Die dargestellte Abbildung stellt die voraussichtliche Entwicklung des Platzangebotes dar, aus-
gehend von einer etwa gleichbleibenden Anzahl von Kindern im Krippenalter und der
Hochrechnung aus dem Melderegister fur Kinder im Elementaralter.

Der Anstieg der Versorgungsquoten wird erreicht, wenn die geplanten zusatzlichen Einrichtun-
gen bis 2026/27 gebaut werden. Wie bereits erwahnt, sind dabei Aspekte wie Migrations- und
Fluchtbewegungen, die verstarkte Nachfrage von Wohnraum oder andere Grunde fur eine stei-
gende Nachfrage an Kindertagesbetreuung in die weitere Planung einzubeziehen soweit
moglich.
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4. Besondere Forderbedarfe

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine ausgewahlte Darstellung besonderer Forderbedarfe.

4.1

In der folgenden Tabelle wird die Versorgung von Kindern mit (drohender) Behinderung im Ele-
mentarbereich der Kindertageseinrichtungen fur die Kita-Jahre seit 2023/24 dargestellt.
Ausgewiesen werden die verflugbaren Platze in Integrationsgruppen, heilpadagogischen Klein-
gruppen und der Einzelintegration sowie die jeweilige Gesamtzahl der Platze. Erganzend
werden die Anteile der Kinder mit (drohender) Behinderung sowohl bezogen auf die Elemen-
tarkinder in Kitas als auch auf die Gesamtzahl der Elementarkinder in der Hansestadt Lubeck
dargestellt.

Integration / Inklusion

Im betrachteten Zeitraum erhoht sich die Gesamtzahl der Platze von 339 im Kita-Jahr 2023/24
auf 373 im Kita-Jahr 2025/26. Das entspricht einem Plus von 10,0 %. Der Ausbau entfallt insbe-
sondere auf die Einzelintegration, deren Platze von 117 auf 152 ansteigen (+29,9 %). Die Anzahl
der Platze in Integrationsgruppen bleibt weitgehend konstant, wahrend die Platze in heilpada-
gogischen Kleingruppen leichte Schwankungen aufweisen.

Der Anteil der Kinder mit (drohender) Behinderung an den Elementarkindern in Kitas steigt
von 6,0 % auf 6,6 %. Bezogen auf die Gesamtzahl der Elementarkinder in der Hansestadt Lubeck
erhoht sich der Anteil im selben Zeitraum von 5,2 % auf 6,0 %.

Tabelle 2: Versorgung von Kindern mit (drohender) Behinderung in Kitas

Anteil Kinder
Anteil Kinder mit | mit (drohender)
Pldtze in (drohender) Be- |Behinderung,
Platze in In- | heilpad. Platze in hinderung an an Gesamtzahl
tegrations- | Kleingrup- Einzelin- Elementarkin- der Elementar-
gruppen pen tegration |Summe dern in Kitas kinder in HL
2023/24 183 39 117 339 6,0% 5,2%
2024/25 178 44 115 337 6,0% 5,3%
2025/26 183 38 152 373 6,6% 6,0%
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Abbildung 6: Versorgung von Kindern mit (drohender) Behinderung in Kitas
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Die Abbildung visualisiert die in der Tabelle dargestellten Daten zur Versorgung von Kindern
mit (drohender) Behinderung in Kitas fur die drei Kita-Jahre 2023/24, 2024/25 und 2025/26.
Dargestellt sind jeweils die Platze in Integrationsgruppen, heilpadagogischen Kleingruppen, Ein-
zelintegration sowie die Gesamtzahl der Platze.

Die Darstellung macht deutlich, dass die Gesamtzahl der Platze fur Kinder mit (drohender) Be-
hinderung im Zeitverlauf ansteigt und im Kita-Jahr 2025/26 ihren hochsten Wert erreicht.
Besonders sichtbar ist der Ausbau der Einzelintegration, wahrend die Platze in Integrations-
gruppen weitgehend stabil bleiben. Die heilpadagogischen Kleingruppen zeigen im Vergleich
geringere Veranderungen. Insgesamt unterstreicht die Grafik den quantitativen Ausbau der in-
klusiven Betreuungsangebote im betrachteten Zeitraum.

FUr die Unterstutzung der strategischen Steuerung der inklusiven Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe verstarkt seit April 2025 ein Kollege mit diesem inhaltlichen Schwerpunkt
die Abteilung 4.041.2 Jugendhilfeplanung und fruhkindliche Férderung.
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4.2 Perspektiv Kitas

Durch die Neufassung des KiTaG zum 01.01.2025 wurden landesweit 50 PerspektivKitas, ange-
lehnt an das PerspektivSchulprogramm, ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist die Starkung
von Kindern in ihrer Sprachférderung durch eine zusatzliche Fachkraft und es wird so ihre
Chance auf Bildung und Teilhabe erhdht. Perspektiv Kitas unterstutzen und starken Kinder und
Familien im Ubergang in die Grundschule durch zusétzliche Angebote

Der Forderzeitraum betragt funf Jahre. Im Januar 2025 konnten sich landesweit Kitas bewerben
und mussten hierflr ein Konzept zur Umsetzung der Handlungsfelder vorlegen. Folgende Kri-
terien spielten bei der Auswahl eine Rolle:

e Anteil der Kinder mit sozio6konomischer Benachteiligung in der Einrichtung,

e Anteil von Kindern mit besonderen Unterstitzungsbedarf im Ubergang von Kinderta-
geseinrichtung in die Grundschule (z.B. Sprache, Migrationserfahrung),

e Konzept zur Umsetzung der Handlungsfelder,

¢ Kooperationsvereinbarung mit einer Perspektivschule.

In Lubeck wurden folgende Kitas in das Programm aufgenommen, die hierdurch zusatzlich eine
halbe Fachkraftstelle und monatlich 250 € an Sachmitteln erhalten:

¢ Kita Hudekamp (stadtisch), Anerkannt seit 01.03.2025 bis 28.02.2030,

e Kita u. FAZ Bruder-Grimm-Ring (stadtisch) seit 01.03.2025 bis 28.02.2030,

e Ev.-Luth. Kita Irgendwie Anders (KitaWerk) seit 01.03.2025 bis 28.02.2030,

e Kita St. Bonifatius (kath. Pfarrerei zu den Lubecker Martyrern seit 01.03.2025 bis
28.02.2030,

e Kita Bunte Kuh (Sprungtuch e.V.) seit 01.03.2025 bis 28.02.2030.

Es ist festzustellen, dass samtliche Einrichtungen die gewonnenen Fachkraftstunden mit eine:r
Erzieher:in erfolgreich besetzen konnten. In dieser Hinsicht nimmt Lubeck im Land eine Vorrei-
terposition ein, da es viele Kommunen gibt, die noch keine Fachkraft in den Perspektiv Kitas
beschaftigen konnten.
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5. Wohnungsbaugebiete

Far den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung sind in zukunftigen Wohngebie-
ten zusatzliche Kindertageseinrichtungen geplant. Zur wohnortnahen Versorgung der Familien
wird der Bedarf der Kita- und auch der Schulentwicklungsplanung fruhzeitig mit dem Fachbe-
reich Planen und Bauen abgestimmt. Unter Berucksichtigung der Anzahl der entstehenden
Wohneinheiten und der bestehenden Infrastruktur im Umfeld eines Planungsgebietes werden
zusatzliche Einrichtungen vorgesehen und Standorte in Baugebieten sichergestellt.

Tabelle 3: : Kitaplanung in zukutinftigen Wohngebieten - Stand Dezember 2025

Stadtteil Gebiet geplante angestrebter Kitaplanung
Wohneinhei- | Abschluss
ten B-Plan-Ver-
fahren
St. Jurgen Geniner Ufer 650 B-Plan liegt |5 Gruppen, im Baugebiet
vor
St. Jurgen Polarisweg 0 ruht 4-5 Gruppen*
Moisling Neue Mitte Neubau des| B-Planfir |5 Gruppen mit
Moisling Bestands + Kita- Neubau [ Familienzentrum#*
60 WE flr Se- liegt vor
nior:innen
Buntekuh Grundstuck ehem. Sell- 490 ruht 6 Gruppen, im Baugebiet
schopp
St. Lorenz Sud Ehemaliger Guterbahn- 600 Liegt vor 4 Gruppen, im Baugebiet,
hof Umsetzungsplanung lauft
St. Lorenz Nord Friedhofsallee 320 I /2027 6 Gruppen, im Baugebiet*
St. Lorenz Nord Marie-Juchacz-Weg 15 B-Plan liegt |4 Gruppen im Baugebiet*
vor
St. Lorenz Nord Steinrader Damm 49 Liegt vor 4 Gruppen, im Baugebiet
St. Gertrud Schlutuper Stral3e/ Lau- 400 Liegt vor 4 Gruppen, im Baugebiet
erhofer Feld
Schlutup KonradstraRRe 51 /2027 4 Gruppen, im Stadtteil**
Travemunde Neue Teutendorfer 550 B-Plan liegt |2 Kitastandorte, je 4 Gruppen,
Siedlung vor im Baugebiet
Travemunde Howingsbrook 200 /2027 3-4 Gruppen, im Baugebiet

* Verlagerung und Erweiterung einer Kita im Bestand vorgesehen
** Bedarfsdeckung flr Baugebiete und Stadtteil insgesamt

Bei entsprechender Entwicklung des jeweiligen Baugebietes wird ein Interessenbekundungs-
verfahren fur den Betrieb der Kindertageseinrichtung durchgefuhrt. Mehrere Trager der
Jugendhilfe haben ihr grundsatzliches Bereitschaft zur Abgabe einer Interessensbekundung an-
gemeldet.
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6. MalBnahmenplanung

Die Malnahmen zur Weiterentwicklung des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen werden in
der Anlage ,MalRnahmenplanung” in der zeitlichen Reihenfolge ihrer geplanten Umsetzung, diffe-
renziert nach Stadtteilen, beschrieben (8 10 KiTaG). Die Planung wurde mit der Fachgruppe der
Lubecker Kitatrager abgestimmt. Die fur das Kita-Jahr 2026/27 vorgesehenen Mallnahmen sind im
Haushalt entsprechend geordnet.

Die vorliegende MaRnahmenplanung sieht Anderungen und Erweiterungen des Kinderbetreu-
ungsangebotes auf der Grundlage des Kindertagesforderungsgesetzes vor.
Nach § 25 KTtaG sind folgende Gruppenformen und -grél3en moglich:

e Regel-Krippengruppen zehn Kinder,

e Natur-Krippengruppen acht Kinder,

e kleine Krippengruppen funf Kinder,

e altersgemischte Regelgruppen 20 rechnerische Kinder,
e altersgemischte Naturgruppen 16 rechnerische Kinder,
e Kkleine altersgemischte Gruppen 10 rechnerische Kinder,
e Regel-Kindergartengruppen 20 Kinder,

e integrative Kindergartengruppen 19 rechnerische Kinder,
¢ Natur-Kindergartengruppen 16 Kinder,

e mittlere Kindergartengruppen 15 Kinder,

e kleine Kindergartengruppen zehn Kinder,

e Regel-Hortgruppen 25 Kinder,

e Natur-Hortgruppen 20 Kinder,

e mittlere Hortgruppen 19 Kinder und

o fUr kleine Hortgruppen zwolf Kinder.

Nach & 11 KiTaG soll im Bedarfsplan Vorsorge getroffen werden, damit auch auf unvorhergese-
henen Bedarf reagiert werden kann. Daher enthdlt die Bedarfsplanung MalRnahmen, die noch
keinem Trager zugeordnet sind.
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Tabelle: Platzangebot in den Stadtteilen und Stadt insgesamt - 2025/26

Angebote fiir Kinder unter 3 Jahren Angebote im Elementarbereich Hortangebot *
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zZ| £ i g e £ S g g £ £ g |52 =3 8 = g S g & E ©
5| 8 ) 2 2 g £ 4 o 2 N £ )} 2 .% g 8 ‘g o N @ b ? 8 §
il I Stadtteil & & | 8 S @ > S S 5 | & £ |ls2| & 3 < 3z 3 - 2 e <
1] 01 |Innenstadt 487 0 15 78 93 38% 0 50 260 310 11 0 321 278 21% 117% 115% 69 16% 483 99%
2] 02 |St. Jurgen 1.832 0 4 408 412 42% 23 27| 1159 1.209 44 8 1.261 1.297 22% 107% 97% 18 1% 1.691 92%
3] 03 |Moisling 337 0 5 49 54 18% 0 37 205 242 31 0 273 393 61% 69% 69% 0 0% 327 97%
4] 04 |Buntekuh 493 0 5 84 89 27% 0 35 314 349 43 0 392 437 35% 62% 90% 0 0% 481 98%
5] 05 |St. Lorenz Sid 558 0 0 139 139 43% 20 19 349 388 24 0 412 400 30% 105% 103% 0 0% 551 99%
6] 06 |St. Lorenz Nord 1.404 0 33 241 274 28% 9 191 816 1.014 73 8 1.095 1.246 37% 85% 88% 12 1% 1.381 98%
7] 07 |St. Gertrud 1.396 5 18 248 271 31% 34 128 859 1.021 61 18 1.100 1.197 25% 94% 92% 0 0% 1.371 98%
8] 08 |Schlutup 141 0 10 19 29 24% 0 0 101 101 7 0 108 177 27% 62% 61% 1 1% 138 98%
9] 09 |Kucknitz 646 0 10 106 116 30% 0 81 373 454 30 0 484 614 40% 84% 79% 0 0% 600 93%
10] 10 |Travemiinde 258 1 3 49 53 35% 1 13 167 181 11 4 196 207 31% 90% 95% 0 0% 249 97%
Summe
Hansestadt
Liibeck 7.552 6 103 1.421 1.530] 32,6% 87 581| 4.603| 5.269 335 38 5.642 6.246 31% 94% 90,3% 100 1,3% 7.272 97%

* Im gesamtem Stadtgebiet werden 79,9% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (78,6,%) und durch Hortplatze (1,3%) versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 01 Innenstadt

Angebote im Elementarbereich
@ c S
c ©
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S| & |Name der Einrichtung o|8| = S| o]l 8| & = =X wl colel< x| <u» o0 ¥l >o| >o Sl s2l o8 <
1] 01.01 |Dr.-Julius-Leber-Stralle 441 0 5 10 15 0 10 18 28 1 0 29 0% 0 44 100%
2| 01.01 |GlockengieRerstralle 450 0 0 9 9 0 0 29 29 0 32 31% 0 41 91%
3] 01.01}Idun 111 0 0 20 20 0 0 60 60 0 0 60 13% 31 111 100%
4] 01.01JSt. Marien 98] 0 0 0 0 0 20 40 60 0 0 60 18% 38 98 100%
5] 01.01 |Herz-Jesu 40 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 40 35% 0 40 100%
6] 01.01 JAIsheide 34 0 0 9 9 0 0 23 23 2 0 25 24% 0 34 100%
7] 01.01 |St. Marien-Kéfer 201 O 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 20 100%
8] 01.01 |Der kleine Mukk 78] 0f 10 10 20 0 20 37 57 2 0 59 10% 0 79 101%
9] 01.01 ]Kita am Koberg 17] 0 0 0 0 0 0 13 13 3 0 16 56% 0 16 94%
Summe Innenstadt 487| 0] 15| 78| 93| 38% 0| 50| 260 310 11 0 321 21%| 324| 278| 117%| 115%] 69| 16% 483| 99%

* In der Innenstadt werden 88% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (72%) und durch Hortplatze (16%) versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 02 St. Jiirgen

Angebote im Elementarbereich £
Angebote fiir Kinder unter | Angebote fiir Kinder ohne Kinder mit § i
3 Jahren Behinderung Behinderung N _ 5 5 Hortangebot ** i é
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1] 02.02 |Robert-Koch-Strake 50 0 0 9 9 0 0 25 25 0 0 25 16% 0 34 68%
2| 02.02 |KI. Klosterkoppel 50 0 0 3 3 0 0 25 25 0 0 25 76% 0 28 56%
3] 02.02 JMénkhofer Weg 40 0 0 8 8 0 8 1 19 0 0 19 58% 0 27, 68%
4] 02.02 |Gewerbezwerge 77 0 0] 23 23 0 0 50 50 0 0 50 0% 0 73 95%
5| 02.02 |Sportkita 82 0 0] 14 14 0 0 58, 58 4 4 66 14% 0 80, 98%
6] 02.02 |Griechenzentrum 38 0 0 0 0 0 0 36 36 2 0 38| 16% 0 38 100%
7] 02.02 |Kita Kreuz 65 0 2 6 8 0 6 34 40, 5 0 45 33% 0 53 82%
8] 02.02 |Dorothea-Schiézer 41 0 0 8 8 0 0 27, 27, 1 0 28 4% 0 36 88%
9] 02.02 |St. Aegidien 45 0 0| 15 15 0 0 29 29 0 0 29 7% 0 44 98%
10] 02.02 |Possehl-Kindergarten 54 0 1 4 5 0 4 42 46 1 0 47 60% 0 52 96%
11] 02.02 |Kita Storchennest 30 0 0] 10 10 0 0 20, 20, 0 0 20 20% 0 30 100%
12| 02.02 |Unter dem Regenbogen 43 0 1 6 7 0 9 19 28 8 0 36 28% 0 43 100%
13] 02.02 |St. Martin 46 0 0] 13 13 0 0 30 30 1 0 31 26% 0 44 96%
14] 02.02 |KIKS Krankhaus Siid 107 0 0] 33 33 0 0 73 73 0 0 73 21% 0 106 99%
15] 02.02 |Kinderhaus "Grauer Esel" 66 0 0] 21 21 0 0 27, 27, 1 0 28 7% 18 67, 102%
16] 02.02 |Tingelfing 30 0 0] 10 10 0 0 18 18 0 0 18 11% 0 28 93%
17] 02.02 |Kita Weidenweg 46 0 0] 12 12 0 0 29 29 0 0 29 10% 0 41 89%
18] 02.02 |Die Stadtméuse 51 0 0] 10 10 0 0 30 30 5 4 39 13% 0 49 96%
19] 02.09 ]St Augustinus 48 0 0] 10 10 0 0 36 36 2 0 38 24% 0 48 100%
20| 02.09 |Unizwerge / UKSH 129 0 0| 50 50 0 0 78 78 1 0 79 29% 0 129 100%
21| 02.09 |Zauberwiese 48 0 0 0 0 6 0 35 41 0 0 M 7% 0 41 85%
22| 02.09 |Tac atte fiir Studentenkinder 70 0 0] 25 25 0 0 30 30 5 0 35 40% 0 60, 86%
23| 02.09 |Drachennest | 80 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 70 30% 0 70 88%
24| 02.09 |Drachennest Il 38 0 0] 19 19 0 0 17 17 1 0 18 39% 0 37 97%
25| 02.09 |Drachennest Il 80 0 0] 20 20 0 0 59 59 0 0 59 36% 0 79 99%
26| 02.09 |wilde 13 94 0 0] 23 23 0 0 65, 65, 3 0 68 6% 0 91 97%
27| 02.09 |Kita Bildungshaus 1-10 59 0 0] 20 20 0 0 39 39 1 0 40 10% 0 60, 102%
28| 02.09 |Kita Rothebek 70 0 0 8 8 0 0 43 43 0 0 43 0% 0 51 73%
29| 02.09 |Landkiga Landwege 32 0 0 0 0 16 0 16 32 0 0 32 19% 0 32 100%
30| 02.10 |DRK-Kita Grashipfer 55 0 0] 13 13 1 0 38 39 0 0 39 56% 0 52 95%
31| 02.13 |St. Johannis Kindergarten * 68 0 0| 15 15 0 0 50 50 3 0 53 0% 0 68 100%
Summe St. Jiirgen 1.832 0 4| 408 412 42% 23 27 1159 1.209] 44 8 1.261 22% 1.386| 1.297| 107%| 97% 18 1% 1.691 92%
Im Betriebskindergarten der Firma Euroimmun in Blankensee, der nicht von der Hansestadt Libeck gefordert wird, werden 17 Lubeker Kinder in der Krippe und 30 Kinder im Elementarbereich betreut.
* Die Kita St. Johannis in Krummesse / Kr. Hgt. Lauenburg ist mit dem Anteil der dort betreuten Liibecker Kinder dargestellt.
** |n St. Jurgen werden 86% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (85%) und durch Hortplatze (1%) versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 03 Moisling

Angebote im Elementarbereich
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5 gl o 3 g 8

HEE gl 8

. . o) 2 £ g

8 Angebote fiir Kinder | Angebote fur Kinder |, cbote fiir Kinder 2 o 2 Hort- :: 2
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N - =1 =1

g 5| s 2l = g 2 [ E | 2| %

g £ o = o EL c © O ° k] =

< = a2 © @ < -0 « = o 2 2 c

S 8 2 @ c 53 =g 2 ° S 5 £

X g s 5 5 =) z| =8 S5 S| 3 o 2 g T

N N 2 S <= ® o c - c 2 N S Q o » o 3 5

o € o0 (7] c o = 0 N @ [0) D o @ T g

3 8 w 3 i g &3 8] ¥3| =2 xl 2 5 25| = >

L = c o E =] T o o 50 oo 1= S = 3 = [ c

| = el gl Blal o] 58 o E| 8] o E| =2 sl 88 gl | o%| 25| o 2E| E E

| £ gl 8 2|€| €| 5| & 29 < E g =z 2 s| ©°¢ 2o gl oN|l 98§ gl 58| § 2
- - s|la|l 8| ¥ E| egl = & E| E gl 25 ol 22| ©% 2l £5| §$&| 2| 22| @ e

2 + |[Name der Einrichtung o] ©f T| ® S| &% © ® © > = c < ) ca ) = o = Q= ol & 9° 2 2
| %) ol c| c| o [77] > X c c o [72] £ X ['4 <0 o M X > 0 > o c|l > T O <
1]03.19 |Niendorf ** 471 o] of o 0 0 10 27 37 1 0 38 26% 0 38]  81%

2]03.21 | Briider-Grimm-Ring 51| 0] o] 20 20 0 0 24 24 7 0 31 71% 0 51|  100%

3]03.21 | Moislinger Berg 68] 0| of 10 10 0 0 58 58 2 0 60 68% 0 70| 103%

4]03.21|Kita Irgendwie anders 31 o o] 9 9 0 0 21 21 0 0 21 76% 0 30|  97%

5/03.21 |Wichern | 61 o] of o 0 o 27 22 49 12 0 61 66% 0 61| 100%

603.21 |Wichern II 48] o] of o 0 0 0 39 39 7 0 46 61% 0 46|  96%

7]03.21 |Familienkiste 31l o] 5| 10| 15 0 0 14 14 2 0 16 56% 0 31| 100%

Summe Moisling 337| 0| 5|49 54| 18% 0| 37| 205 242 31 0 273 61% 273| 393| 69%| 69% 0] 0%| 327 97%

" Niendor % erlautern?

*In Moisling werden 59% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 04 Buntekuh

Angebote im Elementarbereich

(]
2 c _
= o) .
3 e . Angebote fiir £ :'g % 5 é
< |Angebote fiir Kinder unter 3| Angebote fiir Kinder Kinder mit ol 5 o Hort- 2 @
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N = n o O n c o o c 2 N (0] n o »n ©° (0]
@ = i} 0% it} 5] o © 2|l £E|No x| o c oc| = o
Q o = O o = > g % [0) XY 5 ®© B c _ 5 c 0 % o
= o El o s 23 El o %l ® S ol 55|a 8| E| 25| o« 53| N =
. = = 7] » > o >c %) * S5 o o S 2 s 3= e . (<2 bt 7] o = EA) =)
s 8 gl 2 o & gl Se| ¥ g &£ € 2l =2 =|=%5|Be| &l sN| $8| ® ol § 3
s| 3 i of 2| 2| 5| E| g8 z| z| 5| E[ = E3| g 2E|8s| E| s=| s=| 2| 5[ & 3
S| g |Name der Einrichtung o| & SIS o] 3¢ 2| f| S @ sl £ | <o]l o] ¥| >a| >a] T 22| O e
1]04.22|Klipperstraflie 93 0 0| 10 10 0 0 68 68 15 0 83 41% 0 93] 100%
2|04.22|Schaluppenweg 72 0 0| 10 10 0 8 32 40 11 0 51 25% 0 61 85%
3]04.22 |Hudekamp 41 0 0 0 0 0 0 37 37 4 0 41 32% 0 41 100%
4]04.22|Bugenhagen | 90 0 5| 10 15 0 12 57 69 5 0 74 42% 0 89 99%
Kita/Familienzentrum
5]04.22|Buntekuh 94 0 0| 22 22 0 0 68 68 4 0 72 36% 0 941 100%
6]04.22|Bugenhagen Il 45 0 0| 10 10 0 15 17 32 3 0 35 63% 0 451 100%
7|04 .22|Kita Kleine Hanseaten 58 0 0] 22 22 0 0 35 35 1 0 36 39% 0 58] 100%
Summe Buntekuh 493 0 5| 84] 89 27% 0| 35| 314| 349 43 0] 392| 35%| 273| 437| 62%| 90% 0 0%| 481 98%

* In Buntekuh werden 78% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 05 St. Lorenz Sud

Angebote im Elementarbereich

h =
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= g @ ) @ C] ) - ol © <2 3] 4 3 7] <

173 E] @ s sl & 13 2] o

S N 171 5 » c o c o 2 3 Q @ o @ ° )
2 S w a2 w [ 2 0 -] S oL © x )] c o £ - e
0 o = o 2 = = ® Q [ X [0] 5 < _ s c o ﬁ o
< g ol El w SE .| E| o 5l RS 2 5| § 2 El 35| 2c| o 29| 8 5
s| 2 3 2| & 8| | 2§ g & S| & 2l 235 S| =l =@ sl Nl 88| 8 58| Es 2
| © o a| £|] ¥ el o8] 3| £ N £ = L= o gl €& 2l 2% cwl B3| 2] 2T @
5 o . Q =2 ) = 2 = o = o @ © O £ o o = ) o £ ]
= & Name der Einrichtung o8 o [ g ,,5, L& E E S ,,5, £ c< [v4 E o M X| >0 > 0 e § ] OX <
1]05.03 |DornestralRe 94 0 0 19 19 20 19 37 76 3 0 79 41% 0 98 104%
2]05.03 |Familienzentrum Willy Brandt 57 0 0 16 16 0 0 37 37 1 0 38 37% 0 54 95%
3]05.03 JRoter Léwe 62 0 0 14 14 0 0 43 43 3 0 46 37% 0 60 97%
4]05.03 |Luther 60 0 0 19 19 0 0 41 41 0 0 41 15% 0 60 100%
5]05.03 |Haus Melanie 95 0 0 25 25 0 0 69 69 0 0 69 35% 0 94 99%
6]05.03 |Kinderclub 55 0 0 10 10 0 0 33 33 12 0 45 51% 0 55 100%
7]05.03 |Kinderland 35 0 0 5 5 0 0 25 25 0 0 25 0% 0 30 86%
8]05.03 |Kita Lachswehr 40 0 0 11 11 0 0 24 24 5 0 29 17% 0 40 100%
9]05.03 |Kunterbunte Kinderkiste 60 0 0 20 20 0 0 40 40 0 0 40 5% 0 60 100%
Summe St. Lorenz Siid 558 0 0| 139| 139] 43%| 20| 19| 349| 388 24 0 412| 30% 418 400] 105%] 103% 0 0% 551 99%

*In St. Lorenz Std werden 83% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 06 St. Lorenz Nord

" Angebote im Elementarbereich

5 E
> c @
Ky o : Q »
2 s . Angebote fiir 2 ° 5 8
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-~ o) £ » =] £ » = o Qo j=} =.5 £t 3 E S E =1 E S c c
= k=4 1) > ® o c 7] 23 " Y ® S H] oL o & [ D c ol 2] £ 2 2
sl B gl 2| & & g 58 g 8 S £ ol 25 I Z5| T@ ] sN| g8l 8| 58| £E3 g
= 2 3 i) ~ =2 ol N 2 o c D@ :0 = ko] o N » N 2l & I <
! ° o] B b1 N £ ® o ° b1 N £ z c o L@ o= 2 gy a4 o]l 2| v s 7]

@ - Qe E=| <] - =2 el £ [0} 1) [} = o 2 o L & °
S| g |Name der Einrichtung 8] &| = 8 d| S« 2 e S 2 | e¥% gl 25| 5a ¢| >a] >a| S| 2268 <
1]06.04 |Kita Nimmerland 76 0 0 24 24 0 0 52 52 0 0 52 17% 0 76 100%
2]06.04 |Dietrich Buxtehude 67 0 0 10 10 0 25 20 45 1 0 46 48% 0 56 84%
3]06.04 |KerckringstralBe 50 0 10 10 0 41 41 0 0 41 39% 0 51 102%
4]06.04 _|St. Matthai 59 0 3 13 16 0 8 26 34 4 0 38 32% 0 54 92%
5]06.04 |Klappenstrafie 35 0 0 10 10 0 0 27 25 5 0 30 40% 0 40 114%
6]06.04 |Bodelschwingh 70 0 0 9 9 0 20 41 61 0 0 61 46% 0 70 100%
7]06.04 |St. Bonifatius 60 0 12 2 14 9 21 21 51 0 0 51 35% 0 65 108%
8]06.04 |Kleine Strolche 80 0 0 0 0 0 12 63 75 1 0 76 26% 0 76 95%
9]06.04 JUnter der Kastanie 77 0 0 15 15 0 0 53 53 7 0 60 33% 0 75 97%
10J06.05 JAm Behnckenhof 108 0 0 26 26 0 15 58 73 1 0 74 59% 0 100 93%
11]06.05 JHallandhaus 66 0 0 12 12 0 0 50 50 0 0 50 52% 0 62 94%
12]06.05 JAstrid Lindgren 65 0 0 10 10 0 12 39 51 3 0 54 48% 0 64 98%
13]06.05 |Haus Barbara 86 0 0 10 10 0 11 33 44 16 4 64 39% 12 86 100%
14]06.05 [Kinderhaus Blauer Elefant 71 0 18 3 21 0 14 29 43 3 0 46 33% 0 67 94%
15]06.05 |Bewegungskita Weltenbummler 58 0 0 16 16 0 0 40 40 6 0 46 35% 0 62 107%
16]06.05 |Forscherkita 26 0 0 10 10 0 0 16 16 2 0 18 28% 0 28 108%
17]06.23 |Beruf und Kind 94 0 0 16 16 0 0 66 66 12 4 82 43% 0 98 104%
18]06.23 |Kita Roggenhorst 51 0 0 5 5 0 0 38 38 4 0 42 43% 0 47 92%
19]06.23 |Kita GroR Steinrade 46 0 0 10 10 0 0 32 32 4 0 36 28% 0 46 100%
20]06.24 |Malenter StralRe 71 0 0 20 20 0 15 35 50 2 0 52 21% 0 72 101%
21]06.24 |Herrenhaus 50 0 0 10 10 0 20 20 40 0 0 40 30% 0 50 100%
22]06.24 |St. Lazarus 38 0 0 0 0 0 18 16 34 2 0 36 47% 0 36 95%
Summe St. Lorenz Nord 1.404 0| 33| 241] 274 28% 9 191 816] 1.014 73 8] 1.095 37% 1.056|1.246 | 85%| 88% 12 1%| 1.381 98%

*

In St. Lorenz Nord werden 79% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (78%) und durch Hortplatze (1%) versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 07 St. Gertrud

Angebote im Elementarbereich €
T o]
5 2
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5| 2 24| 8 98 & E| S¢ g & = el 28 =2 <3| =6 B2l 82| 38| 3| ®| ss| E3 @
: 5 SsE=| B b N E| o8& 5 b N ElES| £3 ol 28] ©E5| B9ol 25| 29| 5| 2I| g5 I

< - Q E=) el [ = 2 = 2 [0} ) o) E o o8 o T
S| ¢ [Name der Binrichtung 54|l B| S| 8 @] Se| F| s 0§ Blcblecls| | <d| Sa| | >af| >8] S/3E) 53] <2
1]07.06 JRudolf-Groth-Park 68 0 0 10 10 0 0 56 56 2 0 58 7% 0 68 100%
2]07.06 |St. Gertrud 30 0 0 10 10 0 0 20 20 0 0 20 0% 0 30 100%
3]07.06 |Kinderkrippe Zwergenland 40 0 10 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 40 100%
4]07.07 JAuferstehungsgemeinde 55 0 8 0 8 0 25 11 36 8 0 44 23% 0 52 95%
5]07.07 |Christophorus-Kindergarten 70 0 0 4 4 0 9 48 57 5 0 62 21% 0 66 94%
6]07.07 |Kita Familienbildungsstatte 25 0 0 15 15 0 0 10 10 0 0 10 0% 0 25 100%
7]07.07 |DRK-Schwesternschaft 56 0 0 10 10 0 16 30 46 0 0 46 30% 0 56 100%
8]07.07 |Haus der kleinen Riesen 64 0 0 5 5 0 0 45 45 4 6 55 24% 0 60 94%
9]07.07 |Janusz Korczak 70 0 0 16 16 0 15 33 48 5 0 53 32% 0 69 99%
10]07.07 |Helene Bresslau 64 0 0 12 12 0 0 41 41 7 4 52 58% 0 64] 100%
11]07.07 |MarlistraRe 59 0 0 20 20 0 0 38 38 1 0 39 10% 0 59] 100%

Haus f. Spiel u.
12]07.07 |Beschaftigungstherapie 68 0 0 10 10 0 0 42 42 7 8 57 30% 0 67 99%
13]07.07 |Pumuckl 32 0 0 0 0 0 0 32 32 3 0 35 60% 0 35 109%
14]07.07 |Rasselbande e. V. 15 0 0 5 5 0 0 10 10 0 0 10 60% 0 15 100%
15]07.07 |St. Konrad 40 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 40 25% 0 40 100%
16]07.07 |St. Philippus 50 0 0 13 13 0 0 37 37 0 0 37 0% 0 50 100%
17]07.07 |St. Thomas 52 0 0 5 5 0 0 43 43 1 0 44 45% 0 49 94%
18]07.07 |Naturkindergarten Landwege 31 0 0 0 0 16 0 15 31 1 0 32 16% 0 32| 103%
19]07.08 |Waldorfkindergarten 90 0 0 10 10 0 0 72 72 0 0 72 3% 0 82 91%
20]07.08 |St. Christophorus | 49 0 0 10 10 0 17 20 37 1 0 38 24% 0 48 98%
21]07.08 |St. Christophorus I 71 1 0 16 17 0 18 25 43 6 0 49 33% 0 66 93%
22]07.08 |Behaimring 77 0 0 20 20 17 0 40 57 1 0 58 38% 0 78] 101%
23]07.25 |Kita Lauerholz 75 0 0 13 13 0 14 41 55 7 0 62 24% 0 75 100%
24]07.25 |Kita am Schellbruch 46 0 0 10 10 1 0 35 36 0 0 36 25% 0 46] 100%
25]07.25 |Die Waldmause 27 0 0 4 4 0 0 22 22 1 0 23 0% 0 27 100%
26]07.25 |Kinderstube Israelsdorf 17 3 0 0 3 0 14 0 14 0 0 14 0% 0 17] 100%
27]07.25 |Naturkita Gothmund 16 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 25% 0 16] 100%
28]07.25 |St. Stephanus 39 1 0 0 1 0 0 37 37 1 0 38 34% 0 39] 100%
Summen St. Gertrud 1.396 5| 18] 248] 271| 31% 34| 128] 859| 1.021 61 18] 1.100| 25% 1.120| 1.197| 94%| 92% 0] 0%| 1.371] 98%
*In St. Gertrud werden 80% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 07 St. Gertrud
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 09 Kiicknitz

Angebote im Elementarbereich
. . Angebote fiir
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= 2lal o 8 el 32| s & 8 o & =2 5| & g8l | o8| 25| s 2|2 E
= 2 3| 8 2| € E| 5¢ gl o= & g gl =2 ° =] Be o] oN|log g o 8|E & o
HE o slz| & ¥ €| eg|l 5| B B El| £ 23 > 2| 25| 2| g£&5|2&| z=| 2E|d 2| ¢
2| ¢ |Name der Einrichtung S| 2| =l B B| 28] =2 = S A sl % 4 <| So ¢l >a|l>a] & 22|86 & <
1]09.27 |Betreuungsangebot Sereetz* 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0% 0 2 100%
2]09.27 |St. Michael 65| 0o 0] 10 10 o 1" 40 51 4 0 55 15% 0 65| 100%
3]09.28 |Die Stoppelhoppser*** 300 of o 5 5 0 0 15 15 0 0 15 73% 0 20 67%
4]09.28 |Haus in der Sonne 85| 0o 0] 10 10 o 1" 36 47 20 0 67 51% 0 77 91%
5]09.28 |Schatzinsel 98| of 0] 16 16 0 0 69 69 0 0 69 45% 0 85 87%
6]09.29 |Kita Kunterbunt 46| 0 0 8 8 o 18 18 36 1 0 37 49% 0 45 98%
7109.29 |Kita/ Familienzentrum Redderkoppel 40 0 0 17 17 0 0 20 20 0 0 20 25% 0 37 93%
8]09.29 |st. Johannes 44 o] of 10 10 0 0 26 26 5 0 31 71% 0 41 93%
9]09.29 |Dreifaltigkeit 9| o[ 10| 10{ 20 0 16 60 76 0 0 76 46% 0 96] 100%
10/09.29 |Bergwichtel 48] 0| 0 0 0 0 23 17 40 0 0 40 0% 0 40 83%
11/09.29 JHundert Welten 92| of o] 20 20 0 0 72 72 0 0 72 43% 0 92| 100%
Summe Kiicknitz 646] 0| 10| 106] 116| 30% 0] 81| 373 454 30 0] 484 40% 515 614 84%| 79% 0] 0%|] 600 93%

* Das Betreuungsangebot Sereetz im Kreis Ostholstein, betreut bei Bedarf auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages auch Libecker Kinder.
** |n Kicknitz werden 78 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
*** Unterauslastung wegen spontaner Absagen
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 10 Travemiinde

Angebote im Elementarbereich

Angebote fiir
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i I . ola| 2| B| €l 28 2| 2| E| E| €5 £5 > el 2% Bl 55| £&| z=|g=z|g £ 2
= & Name der Einrichtung Sl 8| =| 8| o]l £ S S A 0| i~ 4 < o M X > 0 > 0 S § E o 3 <
1]10.32 _|St. Lorenz Travemiinde 68] of of 9 9 0 0 50| 50 2 0 52 12% 0 61 90%

2]10.32 _|Kindergarten am Meer 15 1] 1] 3 5 3 6] 10 0 0 10 30% 0 15| 100%

3]10.32_ |Kinderstube Travemiinde 78] o[ of 13 13 0 0 56| 56 8 4 68 50% 0 81|  104%

4]10.32_ |Kiistenknirpse 771 _of of 24 24 0 0 55| 55 1 0 56 32% 0 80|  104%

5]10.32 |Ostseestrae** 201 of 2[ o 2 0 10 of 10 0 0 10 90% 0 12 60%

Summe Travemiinde 258 1| 3| 49 53| 35% 1 13| 167| 181 11 4 196 31% 186 207 90% 95% 0] 0%| 249 97%

* In Traveminde werden 87% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
** yorlibergehende Unterauslastung durch Bewohner:innenwechsel in der Gemeinschaftsunterkunft.
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MaBnahmenplanung Anlagen
Kurzfristige MaBnah 1 fiir das Kindergartenjahr 2026/27
MaBnahme
e finanzielle
rager lle Auswirkungen 12 MON (Haushalt |Auswirkung:
Stadtteil Einrichtung jahr) ab 01.08.2026
02 St. Jiirgen Kinderwege gGmbH Sportkita Ricknahme der Randzeiten -20.742,00 € -8.642,50 €
02 st. Jargen . Geniner Ufer Gruppenstruktur der Kita in Planung: 2 Krippengruppen 8 Std., 1 altersgemischte Gruppe 8 Std., 2 Elementargruppen 8 Std. (vorraussichtlich 0,00¢€ 0,00€
1.8.2029)
Neue Randzeit bis 15Uhr (vorher 14.30Uhr)
02. St. Jurgen Cloudsters Zauberwiese 32.623,20 € 13.593,00 €
X Umwandlung der Krippengruppe in eine altersgemischte Gruppe mit 15 Kindern
Kinderhaus Grauer
02 st. Jurgen Kinderhaus Grauer Esel e.V. Esel -9.597,60 € -3.999,00 €
. . SchlieBung der Kita zum 1.2.2026 mit einer Krippengruppen und 2x mittlerer Elementargruppe
H. tadt Lubeck, B h
02 St. Jiirgen 435:5:5 adtbubeck, Bereic Ménkofer Weg 000€| -242.481,00€
. . Umwandlung in 2 Altersgemischte Gruppen ganztags (AG); SchlieBung der Krippengruppe, RZ bleibt erhalten
H. tadt Lubeck, B h
03. Moisling 435:5:5 adtibeck, Bereic Kita Niendorf -221.61840€|  -92.341,00€
Evangelisch-Lutherisches Beendigung einer altersgemischten Randzeitengruppe 0,5 Std.
03. Moisling Kindertagesstattenwerk Lubeck [Irgendwie anders -10.318,80 € -4.299,50 €
gemeinnltzige GmbH
i Die Kunterbunte Kinderkiste Kunterbunte Umwandlung der 4 altersgemischten Gruppen mit zweimal 8,1 Std, 9 Std. und 10 Std. in 4 Gruppen je 9 Std., ergénzt um eine kleine
05 St. Lorenz Sud ) : altersgemischte RZ-Gruppe 0,5 Std. riickwirkend zum 01.08.2025 18.721,20 € 7.800,50 €
eV. Kinderkiste
1. Regenbogengruppe: Umwandlung in eine 18er Gruppe (wird ibernommen aus der Dietrich-Buxtehude Kita) 2. Sterngruppe: Umwandlung in
05. St. Lorenz Siid Z'asqjesmdt Lubeck, Bereich | iia Dornestrage | @iNe Altersgemischte Gruppe (AG) 2.751,00€ 1.221,25€
06 St. Lorenz Evangelisch-Lutherisches Beendigung der Erg.u.Rz kleine Kindergartengruppe mit 0,5 Std. von 7:00-7:30 Uhr
Nord‘ Kindertagesstattenwerk Libeck |St. Lazarus 0,00 € 0,00 €
gemeinniitzie GmbH
06 St. Lorenz i L i mi .
o Kinderwege gGmbH Kita Roggenhorst Umwandlung von zwei Elementargruppen 8 Std. in zwei mittlere Elementargruppen 8 Std 64.536,00 € 126.890,00 €
1.1.2026 Beginn einer Elementargruppe, weitere Gruppeneroffnungen folgen; 5gruppige Kita 2x Krippe, altergemischt, Elementar und
DRK-Bewegungskita DRK i
06 St Lorenz Nord ) gungs DRK-Bewegungskita | Mtergationsgruppe 1.163.353,80 €|  484.730,75€
Kreisverband Libeck e.V.
065t Lorens Evangelisch-Lutherisches Erweiterung der altersgemischten Gruppe von 6 Std. auf 8 Std.
Nord. Kindertagesstattenwerk Lubeck |St. Matthai 14.842,80 € 5.984,50 €
gemeinnutzige GmbH
Umwandlung zwei Elementargruppe in zwei mittlere altersgemischte Gruppe (5x U3 und 10U3)
06 St. Lorenz Hansestadt Lubeck, Bereich
i 99.696,00 € 41.540,00 €
Nord 4511 Kita Klappenstrale
06 St. Lorenz katholische Pfarrei zu den - Umwandlung 1 mlttlere‘EIementargruppe -|r‘\ eine altersgemischte Gruppe mit 20 Platzen, 1 mittlere Elementargruppe in einer
. . St. Bonifatius Elementargruppe, Erweiterunge: 1 altergemischte Gruppe von 30 auf 40 Stunden, 1 elementargruppe von 25 auf 40 Stunden, 1 108.960,00 € 45.500,00 €
Nord Lubecker Méartyrern
elemnetargruppe von 40,5 auf 40 Stunden
Evangelisch-Lutherisches Umwandlung der Elementargruppe 8 Std. in eine Integrationsgruppe 8 Std.
07 St. Gertrud Kindertagesstattenwerk Liibeck [St. Thomas 15.075,00 € 6.281,25 €
gemeinnitzige GmbH
Evangelisch-Lutherisches Umwandlung der Elementargruppe 6 Std. in eine Integrationsgruppe 6 Std. (7.30 bis 13.30Uhr)
07 St. Gertrud Kindertagesstattenwerk Lubeck |St. Christophorus | 10.434,00 € 4.347,50 €

gemeinnutzige GmbH
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MaRBnahme

e finanzielle
rager finanzielle Auswirkungen 12 MON (Haushalt |Auswirkung
Stadtteil Einrichtung Folgejahr) ab 01.08.2026
Evangelisch-Lutherisches
07 St. Gertrud Kindertagesstattenwerk Lubeck [St. Christophorus Il |Umwandlung der Elementargruppe 8,1 Std. in eine Integrationsgruppe 8 Std.; Erweiterung der Integrationsgruppe 6 Std. auf 8 Std.. 9.196,20 € 3.831,75€
gemeinnltzige GmbH
07 St. Gertrud Kinderwege gGmbH Waldmause Umwandlung altergemischte Naturgruppe wird eine Elementar-Naturgruppe 7.314,00 € 3.047,00 €
Verein zur Férderung des
Waldorfkindergarten
07 St. Gertrud Waldorfkindergartens im corrinderg -35.608,80€|  -14.837,00€
. Pfeiffengrasweg
Pfeifengrasweg . . . . . .
Reduzierung Rosengartengruppe von einer groRen Elementar (20) in einer mittlere Elementargruppe mit 15 Kindern
Evangelisch-Lutherisches Umwandlung der altersgemischtengruppen 8 Std. in eine Krippengruppe 8 Std., Umwandlung der altersgemischten Gruppe 8 Std. in eine
08 Schlutup Kindertagesstéttenwerk Libeck [St. Andreas Elementargruppe 8 Std. 8.600,40 € 3.583,50 €
gemeinnutzige GmbH
Evangelisch-Lutherisches Beendigung einer kleinen Elementar-Randzeitengruppe 1 Std.
10 Travemiinde Kindertagesstattenwerk Liibeck [St. Lorenz 28.686,00 € 11.952,50 €
gemeinnitzige GmbH
X Verléangerung der Befristung um weitere 4 Jahre bis zum 31.07.2029
10 Travemiinde Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Kinderbetreuung GU 217.722,00€| 11321750 €
Ostseestralle
unter Annahme der A hépfung des vollstandigen Per g
Mittel- bis langfristige Ziele
nn Kita Geniner Ufer Gruppenstruktur der bereits in die Bedarfsplanung (VO 2019/07088) aufgenommenen Kita: 2 Krippengrupen je 8 Std., 2 Elementargruppen je 8
02 St. Jurgen o Std., 1 altesrgemischte Gruppe Krippe/Elementar 8 Std.
Gruppenstruktur der bereits beschlossenen Kitaerweiterung:
03. Moisling Fruhe Hilfen gGmbH Familienkiste 1 Elementargruppen 8 Std. und eine altersgemischte Gruppe 8 Std. Randzeiten werden kurzfristig bedarfsgerecht eingerichtet. Erweiterung der
kleinen Krippengruppe. 5 Platze. in eine Regel-Krippengruppe, 10 Platze
Zur Absicherung des Rechtsanspruches fir Kinder unter drei Jahren nach & 24 SGB VIl wird die stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu
zu ermitteln,

Stadt insgesamt

einer Versorgungsquote von vorerst 55% (Berechnungsgrundlage 3 Jahrgange) bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmaRig
Uberprift. Beim Ausbau des Betreuungsangebotes fur Kinder unter drei Jahren soll ein Verhaltnis von 80% an Kitaplatzen und 20% an
Kindertagespflegeplatzen erreicht werden.

wenn inhaltlich konkreter

Zur Absicherung des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz fiir Kinder im Kindergartenalter nach § 24 SGB VIIl wird die stadtweit

zu ermitteln,

.Stadt durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungsquote von vorerst 95% (Berechnungsgrundlage 3,5 Jahrgange) bedarfsgerecht wenn inhaltlich konkreter
insgesamt ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmaRig Gberprift.
Die Schulkindbetreuung wird i. S. d. Gesetzes zur ganztagigen Férderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsforderungsgesetz - GaFéG)
Stadt als Ganztagsangebot an Schulen zu ermitteln,
insgesamt bedarfsgerecht ausgebaut. wenn inhaltlich konkreter
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Tabelle: Ganztagsbetreuung an Libecker Grundschulen differenziert nach Stadtteilen - Schuljahr 2025/26

" i b Zahlen
- ) 1 Anzahl der Platze Aol " (EENEELS
K?f?n Stadltteil Schule Tréager h 'Il'el.kNr. . 2024/25 2025/26 betreuter Offnungszeiten gruppe | Ganztag | Hort VQ Grundschiilerinnen
zitter Schulsekretariat Grundschul-kinder plus Schuljahr 25/26
01 [Innenstadt Marien-Schule Kinderwege gGmbH 12281411 136 141 66% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 141 215
Unterrichtsende bis 16.00
01 [Innenstadt Dom-Schule Kinderwege gGmbH 12280211 160 163 79% Frihbetreuung ab 7.15 Uhr, von G+ 163 207
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
Summe Innenstadt 296 304 2% 304 69 88% 422
02 |St. Jurgen Kaland-Schule Betreuungsband Kaland gGmbH 12280911 326 337 87% Fruhbetreuung ab 7.00 Uhr, G+ 326 376
Unterrichtsende bis 16.00Uhr
02 [St. Jirgen Schule Gronauer Baum Integrierte Betreute Grundschule 12280511 275 301 84% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 275 329
Gronauer Baum e. V. Unterrichtsende bis 16.00 Uhr,
Soéthetreuuna - 17.00 Uhr
02 |St. Jurgen Paul-Klee-Schule/ AuRenstelle |Schulkindbetreuung Wulfsdorf e.V. 12282011 37 36 93% von Unterrichtsende bis 16 Uhr 37 40
Wulfsdorf
02 |St. Jurgen Kahlhorst-Schule Kinderwege gGmbH 12280711 242 237 78% Frithbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 242 309
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
02 |St. Jurgen Kahlhorst-Schule / AuBenstelle  [Schul- u. Férderverein Betreute Gundschule 12280811 67 67 83% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr 67 81
Niederbiissau Niederbussau e.V.
02 [St. Jirgen GGmS St. Jirgen Betreute Grundschule am Klosterhof e.V. 12284011 201 193 91% Friihbetreuung ab 6.55 Uhr, von 201 222
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr,
Soéthetreuuna - 16.30 Uhr
02 |St. Jurgen Paul-Klee-Schule CVJIM Libeck e.V. 12281911 269 266 80% Frithbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 269 337
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr,
Spétbetreuung - 17.00 Uhr
Summe St. Jirgen 1417 1437 85% 1417 18 85% 1694
03 [Moisling Heinrich-Mann-Schule VSE Liibeck e.V. 12283611 85 107 59% Friihbetreuung ab 7.15 Uhr, von G+ 107 181
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
03 [Moisling Miihlenweg-Schule In Via e.V. 12281611 90 99 49% Friihbetreuung ab 7.30 Uhr, von G+ 99 201
Unterrichtsende bis 16.00
03 |Moisling Schule Niendorf InViae.V. 12281711 78 76 81% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 76 94
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
Summe Moisling 253 282 59% 282 0 59% 476
04 |Buntekuh Schule am Koggenweg Schulverein der Schule am Koggenweg e.V. 12281011 260 244 82% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr G+ 244 296
04 |Buntekuh Baltic-Schule Kinderwege gGmbH 12283311 176 176 73% Fruhbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 176 242
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
Summe Buntekuh 436 420 78% 420 0 78% 538
05 |St. Lorenz-Stud |Bugenhagen-Schule Kinderwege gGmbH 12280111 215 216 92% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 216 236
Unterrichtsende bis 16.00Uhr
05 |[St. Lorenz-Sud |Johannes-Prassek-Schule Kinderwege gGmbH 88038140 97 99 83% Fruhbetreuung ab 7.15 Uhr, von G+ 99 119
Unterrichtsende bis 16.00
05 |[St. Lorenz-Sud |Luther-Schule InViae.V. 12281311 174 183 74% Fruhbetreuung ab 7.30 Uhr, von G+ 183 248
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
Summe St.Lorenz Stid 486 498 83% 498 0 83% 603
06 |St. Lorenz-Nord |Elisabeth-Haseloff-Schule Verbund In Via e.V. und AWO Siidholstein 12283811 67 76 62% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr G+ 67 108
06 |St. Lorenz-Nord [Schule Falkenfeld Deutscher Kinderschutzbund Libeck e.V. 12280411 138 140 79% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr( G+ 138 174
06 |[St. Lorenz-Nord |Pestalozzi-Schule/ inkl. Kinderwege gGmbH 12282111 224 231 72% Frihbetreuung ab 7.15 Uhr, von G+ 224 312
AuRenstelle Dornbreite Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
06 |St. Lorenz-Nord |Schule GroB Steinrade Kinderwege gGmbH 12280611 84 82 97% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr| G+ 84 87
06 [St. Lorenz-Nord |Paul-Gerhardt-Schule Deutscher Kinderschutzbund Liibeck e.V. 12281811 235 230 90% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 235 262
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
06 [St. Lorenz-Nord |Gotthard-Kuhl-Schule Malteser Hilfsdienst gGmbH 12283511 125 108 75% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 125 167
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
06 |St. Lorenz-Nord |Schule Schonbocken Kinderwege gGmbH 12282511 108 121 98% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr G+ 121 123
06 |[St. Lorenz-Nord |Schule Tremser Teich Malteser Hilfsdienst gGmbH 12284311 148 158 66% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 158 239
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
Summe St.Lorenz Nord 1129 1146 78% 1152|12 79% 1472
07 |St. Gertrud Schule am Stadtpark Kinderwege gGmbH 12282611 194 192 92% Friihbetreuung ab 7.30 Uhr, von G+ 194 210
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
07 [St. Gertrud Schule Lauerholz/ inkl. Sprungtuch e.V. 12281111 257 283 74% Friihbetreuung ab 7.30 Uhr, von G+ 257 345
Aussenstelle Israelsdorf Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
07 |St. Gertrud Schule Marli Kinder- und Jugendhilfeverbund Lubeck 12281511 170 134 99% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 170 172
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
07 [St. Gertrud Albert-Schweitzer-Schule Kinderwege gGmbH 12282911 133 150 70% Friihbetreuung ab 7.15 Uhr, von G+ 133 189
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr
07 |St. Gertrud Schule an der Wakenitz Kinder; J i bund b 135 133 67% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 135 201
1 6)? %rﬁjhﬁga m Zb%gm mens{%ﬁﬁﬁq Unterrichtsende bis 16.00 Uhr




Zahlen

- ) NI Anzahl der Platze parigl . Cal2iiEs
Kgnn Stadtteil Schule Trager Tk . 2024/25 2025/26 betreuter Offnungszeiten gruppe | Ganztag Hort VQ Grundschdlerinnen
ziffer Schulsekretariat EuniE e plus Schuljahr 25/26

07 |St. Gertrud Schule Eichholz Kinderwege gGmbH 12280311 116 121 7% Fruhbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 121 157
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr

Summe St.Gertrud 1005 1013 80% 1010 0 79% 1274

08 |Schlutup Willy-Brandt-GGmS Kinder-Hafen guG 12284511 129 115 61% Frihbetreuung ab 7.30 Uhr, von G+ 115 190
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr

Summe Schlutup 129 115 61% 115 0 61% 190

09 |Kiicknitz Rangenberg-Schule SchulKind-Betreuung Rangenberg e.V. 12282311 109 116 7% Friihbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 109 141
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr

09 [Kicknitz Trave-GGmS Kids.Corner guUG 12284211 132 133 80% Fruhbetreuung ab 7.15 Uhr, von G+ 132 164
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr

09 |Kiicknitz Schule Utkiek Vorwerker Diakonie e.V. 12282811 126 147 72% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr| G+ 126 174

09 |Kiicknitz Schule Roter Hahn Vorwerker Diakonie e.V. 12282411 190 190 71% Frithbetreuung ab 7.00 Uhr, von G+ 190 269
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr

Summe Kiicknitz 557 586 78% 557 0 74% 748

10 |Traveminde Schule am Meer Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband 12283011 105 115 90% von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr| G+ 105 117

OHe.V.

10 |Travemiinde Stadtschule Travemiinde Verein Haus der Jugend Travemiinde e. V. 12282711 167 161 83% Friihbetreuung ab 7.30 Uhr, von G+ 167 202
Unterrichtsende bis 16.00 Uhr

Summe Travemiinde 272 276 87% 272 0 85% 319

Gesamtkinderzahl 5980 6077 78,6% 6027 99 79,2% 7736
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Bereich: 4.041
Produkt: 365001

Anlage zur Vorlage vom
VO-Nr.: VO/2026/

TOP 5.7

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in € 2026 2027 2028 2029
Ertrage 174.914,75 681.716,40 681.716,40 681.716,40
Aufwendungen -353.141,00 -1.375.554,00( -1.375.554,00] -1.375.554,00
Saldo Ergebnisplan -178.226,25 -693.837.60 -693.837,60 -693.837,60
Einzahlungen 174.914,75 681.716,40 681.716,40 681.716,40
Auszahlungen -353.141,00 -1.375.554,00( -1.375.554,00] -1.375.554,00
Saldo Finanzplan -178.226,25 -693.837.60 -693.837,60 -693.837,60
2026 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2026
(Minder)
Ertrage:
(Mehr) 365001.000.4481000 |Planung und 174.914,75
Ertrage: Bezuschussung
Kindertagesbetreuung /
Ertrage aus Kostenerst. La
nd
(Minder)
Aufwendunaen:
(Mehr) 365001.000.5318001 |Planung und -353.141,00
Aufwendungen: Bezuschussung
Kindertagesbetreuung /
Zusch.f.Ifd.Zw.so0z.0.8hnl.Ei
nr.
Saldo Ergebnisplan -178.226,25
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr) 365001.000.6481000 |Planung und 174.914,75
Einzahlungen: Bezuschussung
Kindertagesbetreuung/
Einz. aus Kostenerstatt. La
nd
(Minder)
Auszahlunaen:
(Mehr) 365001.000.7318001 |Planung und -353.141,00
Auszahlungen: Bezuschussung
Kindertagesbetreuung/
Zusch.f.Ifd.Zw.so0z.0.8hnl.Ei
nr.
Saldo Finanzplan -178.226,25
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Hansestadt LUBECK =

Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

TOP 5.8

» Nr. VO/2025/13939

offentlich

Liibeck, 31.01.2025

Bearbeitung: Sandra Kriiger (E-Mail: sandra.krueger@luebeck.de Telefon: 122 - 6032)

Muhlentorplatz - Umgestaltung zur signalisierten Kreuzung

Beratungsfolge:
Datum

Gremium

17.03.2025 Senat
07.04.2025 Bauausschuss
08.04.2025 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Der Birgermeister wird beauftragt, die beschriebene Vorzugsvariante ,,Variante 2 Kreu-

zungspunkt mit Lichtsignalanlage” umzusetzen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend

3.390 UNV Abt. 2 Naturschutz, Landschafts-
planung, Immissionsschutz

zustimmend (fur Variante 2)

5.660 Stadtgrin und Verkehr / Strallenver-
kehrsbehérde

zustimmend (fir Variante 2)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Ja
Nein- Begrindung:

Die MalRinahme ist:

Das Vorhaben wird auch im Runden Tisch
Radverkehr beraten, an dem das Stadt-
schulerparlament beteiligt ist.

neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch:
StvO
Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)

Nein

Seite: 1/7
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Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begrindung:

Durch die Baumafnahme entsteht vorliber-
gehend ein zusatzlicher CO2 Ausstol3.

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Seit Jahrzenten ist der o. a. Kreisverkehr ein Unfallschwerpunkt an allen seinen Zufahrten —
vorwiegend in der Konfliktsituation Radfahrende/Pkw, was auch den jahrlich herausgegebe-
nen Verkehrssicherheitsberichten der Polizei zu enthehmen ist.

Unfallstellen-Auswertung Hansestadt Liibeck
Miihlentorplatz 01.01.2017 bis 14.06.2022 (Zuarbeit Polizeidirektion)

— insgesamt 188 polizeilich registrierte Verkehrsunfalle

- 111 aufgenommen
- 77 aufnahmefreie Verkehrsunfalle (ohne Personenschaden)

— bei 92 Verkehrsunfallen mit Personenschaden wurden

- 4 Verkehrsteilnehmende schwer
- 101 Verkehrsteilnehmende leicht verletzt
- davon verunglickten 77 Radfahrer:innen

— Haufigste Unfallursachen:

- 54 x Fehler beim Herausfahren aus dem Verkehrsverteiler (Typ: Abbiegen)
- 38 x Fehler beim Einfahren in den Verkehrsverteiler (Typ: Einbiegen/Kreuzen)

98 Verkehrsunfalle wurden von PKW-Fahrer:innen verursacht.

Somit werden durchschnittlich 20 Unfalle/Jahr polizeilich aufgenommen, wovon zehn Unfalle
gleichen Typs registriert werden.

GemaR Merkblatt zur Ortlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen wird eine Unfall-
haufungsstelle (innerorts an Knotenpunkten) deklariert, wenn in einem Jahr finf Unfalle vom
gleichen Typ festgestellt wurden.

In Schleswig-Holstein gilt der Grenzwert fur eine Unfallhdufungsstelle, gemafly Ministerium-
serlass, von drei Unfallen gleichen Typs. Dieser Wert ist am Muhlentorplatz deutlich Gber-
schritten. Im Rahmen der Unfallkommission wird seit Jahren von der Fachaufsicht der Stra-
Renverkehrsbehdrde, dem Landesbetrieb fur Stralenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
dringender Handlungsbedarf angemahnt.

Die zwischenzeitlich eingerichtete Interimslésung hat nach ersten polizeilichen Erkenntnis-
sen zu einer Verringerung (zehn Unfalle, davon funf Unfalle gleichen Typs seit 01.11.2023
bis 16.09.2024) gefuhrt. Zudem hat sich das Sicherheitsgefiihl insbesondere beim Fahr-
zeugverkehr in Bezug auf die Wahrnehmung des Radverkehrs im Kreisverkehr verstarkt.

Der Muhlentorplatz wird stark von Schuler:innenverkehren frequentiert und ist daher insbe-
sondere in Bezug auf die Schulwegsicherung zu betrachten.

Seite: 2/7
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Es wurde eine Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben, die, vor allem im Hinblick auf die
Verkehrssicherheit, Vorschlage zum Umbau des Kreisverkehrsplatzes erarbeiten sollte.

Folgende Varianten wurden naher betrachtet:

e Variante 1: (Regelkonformer) Kreisverkehr,
e Variante 2: Kreuzungsknotenpunkt mit Lichtsignalanlage
e Variante 3: Uber-/bzw. Unterfiihrung

Nachfolgend werden die Varianten 1 bis 3 kurz vorgestellt und hinsichtlich Verkehrssiche-
rung, Leistungsfahigkeit und Machbarkeit eingeordnet.

1. Variante 1 (Regelkonformer) Kreisverkehr

In Variante 1 wurde ein regelkonformer Kreisverkehr mit einstreifigen Kfz Ein- und Aus-
fahrten, einer einstreifigen Kreisfahrbahn und der Flihrung des Radverkehrs auf einer ge-
sonderten Radverkehrsanlage sowie abgesetzten Furten flr den Rad- und FulRverkehr un-
tersucht.

Die Fihrung des Radverkehrs auf tibergeordneten Furten (Radverkehr hat Vorrang) wird in
allen Untersuchungen zu dem Thema als unsicherste Fuhrungsform fir Kreisverkehre aus-
gewiesen. Dies war bei dem hohen Radverkehrsanteil, insbesondere von Schiiler: innen
entscheidend mit zu betrachten.

Auch im Hinblick auf die Unfallentwicklung nach Herstellung des Interimszustandes, kann ein
regelkonformer Kreisverkehr unter den gegebenen Randbedingungen (hoher Radverkehrs-
anteil) nicht als verkehrssichere Losung betrachtet werden.

Im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit ergibt sich eine sog. Qualitatsstufe E*. Hierbei sind die
Querenden Uber die jeweiligen Ausfahrten nicht berlcksichtigt. Unter Berticksichtigung die-
ser Strome verschlechtert sich die Qualitatsstufe hin zu E-F. Zur Verbesserung der Quali-
tatsstufe wird die Anlage von Anlage von (zwei) zusatzlichen Bypassen empfohlen, die je-
doch nur bei einem Neubau der Mihlentorbriicke méglich gewesen waren. Ein Briickenneu-
bau ist jedoch nicht entschieden worden.

Fir einen signalisierten Kreisverkehr ist die Flache des Kreisels zu gering (keine Moglichkeit
zur Aufstellung von Fahrzeugen innerhalb der Kreisfahrbahn). Weiterhin sind bei dem zeit-

weise auftretenden hohen Radverkehrsaufkommen die zur Verflgung stehenden War-
teflachen fir notwendige Verkehrsinseln zu gering
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Variante 1 (Regelkonformer) Kreisverkehr mit einem Bypass

2. Variante 2 Kreuzungsknotenpunkt mit Lichtsignalanlage

In Variante 2 wurde der Umbau des bisherigen Kreisverkehrs zu einem Kreuzungsknoten-
punkt mit Lichtsignalanlage untersucht. Der Radverkehr wird wie bisher auf Radwegen zum
Knotenpunkt geflihrt und quert die Knotenarme, wie der Fuldverkehr, Uber signalisierte Fur-
ten. Die Signalisierung wurde zugunsten einer moglichst sicheren Flhrung der querenden
FuRganger- bzw. Radverkehrsstrome ausgearbeitet.

Die Freigabezeit (Griinzeit) der rechtsab- bzw. einbiegenden Kfz soll weitestgehend getrennt
vom parallelen Ful3- und Radverkehr erfolgen, auch wenn dies zu Lasten der Leistungsfa-
higkeit erfolgt.

Die Verkehrssicherheit fiir den Ful- und Radverkehr wird gegeniber dem Bestand deutlich
erhdht. Der Konflikt zwischen rechts ab- bzw. einbiegenden Kfz und dem Fuf3- und Radver-
kehr wird durch die weitestgehend getrennte Freigabe vermieden. Die Wartezeiten fur den
FulR- und Radverkehr sind notwendiger Weise héher als im Bestand.

Die Lichtsignalanlage kann mit dem Knotenpunkt (KP) MuhlenstralRe / WallstralRe koordiniert
betrieben werden. Um evtl. Riickstau bis zu diesem KP zu vermeiden kann der Zufluss aus
der Walllstralte entsprechend reguliert werden (Pfértnerampel).

Die Qualitat des Verkehrsablaufs wird gemafs HBS** 2015 mit ,E“ (Berechnung der Festzeit-
steuerung fir die Spitzenstunde) auf Grundlage der Verkehrserhebung von 2020 angege-
ben. Tatsachlich stellt sich in der Regel in der verkehrsabhangigen Steuerung ein besserer
Ablauf ein. Unter Berticksichtigung einer aktuelleren Verkehrserhebung aus dem Jahr 2024
hat sich der Verkehr etwas verringert und es wird insgesamt die Qualitatsstufe ,D“ erreicht.

* Qualitatsstufen des Verkehrsablaufes: Es gibt die Stufen A bis F. A ist die beste und F die schlechteste Stufe.
GemaB Einfiihrungserlass zum HBS (Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/2015) soll im Neu-, Um- und
Ausbau, mindestens die Qualitdtsstufe des Verkehrsablaufes (QSV) D erreicht werden. Sollte bei der Planung
eines Neubauvorhabens eine QSV besser als D erreicht werden, so ist nachzuweisen, dass bei einer sparsameren
Variante die QSV D nicht erreicht wird.

** HBS: Handbuch fiir die Bemessung von StraBenverkehrsanlagen
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Variante 2: Kreuzungsknotenpunkt mit Lichtsignalanlage

3. Madifizierte Variante 2 Kreuzungsknotenpunkt mit Lichtsignalanlage und Er-
weiterung einer Zu- und Abfahrt

Um die Leistungsfahigkeit der Variante 2 fir den Kfz-Verkehr zu erhéhen kdnnte die Zufahrt
Kronsforder Allee und daraus folgend die Abfahrt Huxtertorallee um jeweils einen Fahrstrei-

fen erweitert werden.

Das bedingt aber einen erheblichen Eingriff in den Baumbestand. Gegenuber der vorgestell-
ten Variante 2, in der 3 Baume gefallt werden missten, ist fir die modifizierte Variante 2 die

Fallung von ca. 16 Baumen notwendig.

Modifizierte Variante 2: Kreuzungsknotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Die umfangreiche Fallung von Baumen, auch in Bereichen, die als Allee ausgewiesen wer-
den, sollte auch in Abstimmung mit dem Bereich UNV (Abt. 2 Naturschutz, Landschaftspla-

Seite: 5/7

174 von 254 in Zusammenstellung



TOP 5.8

nung und Immissionsschutz) nicht weiterverfolgt werden. Eine Zustimmung zur modifizierten
Variante 2 liegt seitens der UNV daher nicht vor.

4. Variante 3 Uber- bzw. Unterfithrung

In der Variante 3, einer planfreien Losung (zwei Ebenen), wird der Ful- und Radverkehr
getrennt vom Kfz-Verkehr auf einer zweiten Ebene gefiihrt. Wobei die Filhrung auf beiden
Ebene jeweils mit einem Kreisverkehr erfolgen kdnnte. Es sind Rampen erforderlich, um den
Ful3- und Radverkehr auf der ,hdheren” Ebene zu fuhren.

Die Neigungen mussten so ausgebildet sein, dass auch mobilitatseingeschrankte Personen
diese nutzen kénnten. Somit ergibt sich durch das vom Fuf3- und Radverkehr zu nutzende
Briickenbauwerk und die erforderlichen Rampenlangen eine Verlagerung des Knotenpunktes
in Richtung Suden. Auch mit dieser Verlagerung kénnen die erforderlichen Neigungen nur im
Maximalbereich eingehalten werden. Umliegende Grundsticke wurden teilweise nicht mehr
erreicht werden, auch die Stresemannstralle musste ggf. zur Sackgasse ausgebildet wer-
den.

Daher wurde Variante 3 auf Grund erheblicher Flachenkonflikte und der ungunstigen Nei-
gungen verworfen. Auch erhebliche Eingriffe in den Baumbestand waren notwendig.

Erganzend sei darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die Verkehrssicherheit durch die
Trennung des Ful3- und Radverkehrs vom Kfz-Verkehr von einer sehr sicheren Fuhrung
ausgegangen werden kann.

Die Leistungsfahigkeit wird mit Qualitatsstufe ,C“ ausgewiesen.

Varianté 3: Uber- bzw. Unterfiihrung

Fazit

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung ist festzustellen, dass die Variante 2 ,Lichtsignalan-
lage (LSA)“ unter den priorisierten Aspekt der Verkehrssicherheit (u.a. Schulwegsicherung)
die optimalste Losung darstellt.
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Die Varianten wurden auch mit der Fachaufsicht der Stral3enverkehrsbehorde, der Polizei
und den Stadtwerken Lubeck Mobil GmbH (SWLM) erortert und es wurde Variante 2 als
Vorzugsvariante zugestimmt.

Zeitplan

Eine bauliche Umsetzung ist bevorzugt im Zuge der Briickensanierung (vorgesehen 2026-
2027) geplant. In diesem Zeitraum ist die Verkehrsbelastung am Mduhlentorplatz durch die
Umleitungsfihrung tber den Berliner Platz voraussichtlich geringer und es mussen nicht alle
Verkehrsbeziehungen aufrechterhalten werden (Ratzeburger Allee kann Uber den Knoten
Ratzeburger Allee / Wallbrechtstra3e und tber den Berliner Platz umgeleitet werden).
Finanzierung

Kostenseitig wird der Knotenumbau gemalR vorliegender Vorplanung mit 2,3 Mio. € (brutto)
beziffert. Unter der Beriucksichtigung von moglichen Kostensteigerungen und eine Kostenva-
rianz auf Grund der Komplexitat der Malktnahme werden 3 Mio. € geschatzt. Die HH-Mittel
sind auf dem Sachkonto 7852000 geordnet. Die Einwerbung von Fordermitteln wird gepruft.
Empfehlung

Der Bereich Stadtgrin und Verkehr empfiehlt, die beschriebene Vorzugsvariante (Variante 2)
zur weiteren Planungsbearbeitung / Umsetzung zu beschliel3en. Die Fachaufsicht der Stra-

Renverkehrsbehorde erwartet, dass die Hansestadt Libeck zeitnah bei diesem Unfall-
schwerpunkt handelt.

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2: Plane

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 - Stadtgrun und Verkehr

Produkt: 542001

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MalBnahmen ist zunachst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

TOP 5.8

Anlage zur Vorlage vom 31.01.2025
VO-Nr.: VO/2025/13939
INVESTIV

Finanzielle Gesamtbetrage der

Auswirkungen in € MaRnahme, 2025 2026 2027 2028
AfA und SoPo

Ertrage 0,00

Aufwendungen -3.500.000,00

davon:

Sonderposten- 0,00

auflésung (SoPo)

Abschreibungen (AfA) -3.499.999,00

Anlagenabgang -1,00

Gesamtauswirkung -3.500.000,00

Ergebnisplan

voraussichtl. Zinsen ca. -1.575.000,00

Einzahlungen 0,00

Auszahlungen -3.500.000,00 -130.000,00 -150.000,00| -1.620.000,00| -1.600.000,00

Gesamtauswirkung

-3.500.000,00

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Finanzplan
2025 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X Ergebnisplan Finanzplan
Zusétzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2025 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Mehr)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Mehr)
Einzahlungen:
(Mehr) 542001.146.7852000 (Kreisstraen/Miihlentorplat -130.000,00
Auszahlungen: z [TiefbaumaRnahmen
Saldo Finanzplan -130.000,00

177 von 254 in Zusammenstellung




A2 594mm x 420mm
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TOP 5.8.1

» Nr. VO/2025/13939-02
offentlich

Liibeck, 10.02.2026

Anfrage

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

AM Stittgen: Mihlentorplatz - Umgestaltung zur signalisierten
Kreuzung
Anfrage zu Kosten fur alternative Losungen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.02.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

In Anbetracht der hohen Kosten von 3,5 Millionen Euro fiir den Umbau des Miihlentortellers in
eine signalisierte Kreuzung, bitte ich die Verwaltung, die etwaige Héhe der voraussichtlichen
Kosten fiir folgende (alternative) MalRnahmen zu beziffern:

1. Rund 100 Meter vor dem Kreisverkehr (ab hier wird 30 km/h angeordnet) werden die Rad-
fahrer zunachst getrennt in ,Rechtsabbieger’, welche auf Bypassen am Knoten vorbei gefihrt
werden, und jene, die ab hier mit den Bussen auf einer Kommunalspur zusammengefiihrt wer-
den. Einige Meter vor dem Kreisverkehr (unmittelbar vor der Querung flir FuRganger) darf sich
dann auch der (ibrige motorisierte Verkehr auf diese Spur (ab hier nattrlich keine Kommunalspur
mehr) einfadeln:

o Kronsforder Allee ab etwa H6he Pleskowstral3e.
o Ratzeburger Allee ab etwa Héhe Antonistrale.
o Hixtertorallee ab etwa Héhe Stadtgriindepot.
o Mihlentorbriicke:
1. Ausleitung mdéglichst noch davor auf dem Nordwest-Ufer (keine Fiihrung zusammen
mit den FuRgangern Uber den stidwestlichen Teil der Briicke).
2. Ausleitung sonst notfalls auch dahinter auf dem Sidost-Ufer (Fliihrung zusammen mit
den FuRgangern Uber den siidwestlichen Teil der Brlicke).
2. Hoéhengleiche und héhenfreie Querungen
1. Kronsforder Allee:
1. Neubau einer nicht signalisierten hdhengleichen Querung.
2. Neubau einer signalisierten hdhengleichen Querung.
2. Ratzeburger Allee:
1. Neubau einer nicht signalisierten hdhengleichen Querung.
2. Neubau einer signalisierten héhengleichen Querung.
3. Hixtertorallee:
1. Neubau einer héhenfreien Querung (Unterfiihrung unter Nutzung des zum Ufer der
Kanal-Trave ohnehin bestehenden Gefalles) inklusive der notwendigen Anschliisse und Rampen.
2. Bau einer direkten Wegeverbindung ab etwa Brink zu der neuen Querung.
3. Neubau einer nicht signalisierten héhengleichen Querung an anderer Stelle.
4. Neubau einer signalisierten hohengleichen Querung an anderer Stelle.
4. Mahlentorbriicke
1. Einrichtung einer héhenfreien Querung unter Einbeziehung des die Mihlentorbriicke
unterquerenden Seitenwegs entlang des Ufers der Kanal-Trave inklusive der notwendigen An-
schlisse und Rampen.
2. Neubau einer nicht signalisierten héhengleichen Querung.
3. Neubau einer signalisierten héhengleichen Querung.
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Begriindung:

Anlagen:
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» Nr. VO/2025/13939-03
offentlich

Liibeck, 10.02.2026

Anfrage

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

AM Stuttgen: Muhlentorplatz - Umgestaltung zur signalisierten
Kreuzung
Anfrage zum Verfahren und erfolgten Beteiligungen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.02.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Der seitens der Verwaltung favorisierte und dem Bau- und Hauptausschuss zu beschlielen emp-
fohlene Umbau des Muhlentortellers in eine signalisierte Kreuzung stellt in vielerlei Hinsicht einen
nicht unerheblichen Eingriff in die Stadt dar.

Daher stellt sich die Frage, ob und inwieweit die verschiedenen Bereiche der Stadt wie auch ver-
schiedene Interessenvertreter in hinreichendem Male gehért und in das Verfahren mit einbezo-
gen wurden.

Wurden die nachfolgenden stadtischen Bereiche und sonstige Interessenvertreter um eine Stel-
lungnahme gebeten? Wenn ,Ja’, wie fiel die Stellungnahme aus, wenn ,Nein‘, warum nicht?

* Die Denkmalpflege (Wallanlagen/ Hermann-Hesse-Park/ Flachen mit Kanalseitenwegen be-
finden sich im Bereich der ehemaligen Stadtbefestigung und sind somit Teil der Altstadt).

* Der Verkehrswendebeauftragte.

+ Die Fahrradbeauftragte (der Radschnellweg endet unmittelbar am Muhlentorteller).

* Die Bereiche Stadtentwicklung und Stadtgriin (Welche Ziele hat die Stadtplanung fir den
Bereich unmittelbar vor dem ehemaligen Muhlentor? Wie lassen sich die Belange des Verkehrs
darin integrieren? Der Platz wiirde zu einer Asphaltwste!).

Ferner:

* Das Architekturforum.

* Der ,Runde Tisch Radverkehr".

* Die St.-Jurgen Runde.

* Der Taxenverband.

» Der ADFC.

* Der Seniorenbeirat.

* Der Beirat fir Menschen mit Behinderungen.

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 1/1
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Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

TOP 5.9

» Nr. VO/2025/14616
offentlich

Liibeck, 30.09.2025

Bearbeitung: Mirjana Kayser (E-Mail: mirjana.kayser@luebeck.de Telefon: 122-6634)

Erhaltungsstrategie Fahrbahnen

Beratungsfolge:

Datum Gremium
13.10.2025 Senat
03.11.2025 Bauausschuss

11.11.2025 Hauptausschuss
27.11.2025 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Die Erhaltungsstrategie fur Fahrbahnen wird fortgesetzt.
Die erforderlichen Finanzmittel in Hohe von 12 Mio. EUR sind ab dem Haushaltsjahr 2027
haushaltsmaRig zu ordnen. Fir das Haushaltsjahr 2026 sind bereits Baumalnahmen ange-

meldet.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Nein- Begrindung:

Die MalRnahme ist: X

Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange
durch das Ausschreibungsverfahren nicht
berthrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja
Nein

Seite: 1/4
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Ausgehend von einem Haushaltsbegleitbeschluss der Blrgerschafft aus dem Jahr 2017
(VO/2017/05571) wurde die Verwaltung beauftragt, den Masterplan fur den Ausbau und die
Sanierung von StralRen flr weitere 5 Jahre fortzuschreiben.

Dieser Masterplan wurde von 2021 bis 2025 abgearbeitet.

Wie bereits 2018 wurden im Jahr 2023 erneut alle Libecker Stralden durch ein zugelassenes
Messfahrzeug abgefahren. Mittels dieser Daten wurde erneut eine Zustandserfassung und
Bewertung (ZEB) vorgenommen.

Bei der Messung wurden Daten wie beispielsweise das Hohenlangsprofil, die Querneigung,
Querprofile, Substanzmerkmale der Oberflache (Risse, Flickstellen, Ausbriche), Langsnei-
gung und Krimmung aufgenommen.

Alle aufgezeigten Messwerte sind bundeseinheitlich normiert, dadurch ist es mdglich, die
Ergebnisse auch mit anderen Kommunen, die eine ZEB durchgefuhrt haben, zu vergleichen.

Aus den gesammelten Rohdaten werden sogenannte Zustandswerte fiir die einzelnen auf-
genommenen Straflenabschnitte gebildet.

Diese reichen von ,neuwertig“ (Note 1 — 1,5) bis zur ,Einleitung baulicher und verkehrsbe-
schrankender MaRnahmen® (Note 4,5 — 5,9).

Der Zustandswert 4,5 wird dabei als sogenannter ,Schwellenwert* bezeichnet, da oberhalb
dieses Wertes zwingend Malinahmen erforderlich werden, um die Verkehrssicherheit auf
diesen StralRen aufrecht zu halten.

Als weiterer Schritt fir die Aufstellung der Erhaltungsstrategie wurden flir das Vorbehaltss-
tralennetz und das Nebenstral’ennetz sogenannte Erhaltungsabschnitte gebildet, d.h. Ab-
schnitte gebildet, in denen dann ausgewahlte Erhaltungsmanahmen zum Einsatz kommen
sollen.

Oberhalb des Schwellenwertes wurden dazu folgende Malihahmen angesetzt:
40% der Flachen werden grundhaft saniert
20% der Flachen werden 2-schichtig (Deck- und Binderschicht oder Hocheinbau)
saniert

40% der Flachen werden mit DSK (Dinne Schichten im Kalteinbau) saniert

Insgesamt betrifft dies Flachen in der GréRRenordnung von ca. 790.000 Quadratmetern im
Vorbehaltsstrallennetz und 197.000 Quadratmetern im NebenstralRennetz.

Seite: 2/4
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Unterhalb des Schwellenwertes wurden dazu folgende MaRnahmen angesetzt:

20% der Flachen erhalten eine Sanierung der Asphaltdecke (Deckschicht bei Ne-
benstrallen Decke + Binder bei Vorbehaltsstralien)
80% der Flachen werden mit DSK (Dunne Schichten im Kalteinbau) saniert.

Insgesamt betrifft dies Flachen in der GréRenordnung von ca. 200.000 Quadratmetern im
Vorbehaltsstrallennetz und 953.000 Quadratmetern im NebenstralRennetz.

Fir die jeweiligen Sanierungsmaflinahmen wurden Einheitspreise hinterlegt, um daraus dann
einen Investitionsbedarf zu errechnen. Insgesamt ergibt sich flr das Vorbehaltsstrallennetz
ein ruckstandiger Erhaltungsbedarf in Hohe von ca. 68 Mio. EUR, fur das Nebenstrallennetz
in Hohe von 35 Mio. EUR.

Ausgehend von diesen Daten ergeben sich unterschiedliche Erhaltungsszenarien, je nach-
dem, ob man den Verfall der offentlichen Infrastruktur aufhalten mochte oder nicht.

Um den Verfall der Strallen aufzuhalten und abzubauen, ist ein jahrliches festes Budget von
mindestens 12 Mio. EUR erforderlich, welches ab dem Haushaltsjahr 2027 bendtigt wirde.

Mit einem festen Budget ist zudem die zuverlassige Abstimmung mit Ver- und Entsorgern
moglich, die in der Hansestadt Lubeck in den kommenden Jahren ihre Infrastruktur im Ver-
kehrsraum erneuern und ausbauen werden.

Riickblick:

In den Jahren 2021 bis 2025 wurde der Masterplan Stralen mit einem Investitionsvolumen
von ca. 50.000.000 EUR umgesetzt.

Beispielhafte Baumalinahmen:

2021 Berliner Sral3e (B207), Wallbrechtstralie (B75)

2022 Geniner Str.(K15), Baltische Allee (K15), Moltkeplatz (K18) Danischburger
Landstr.(K9)

2023 Buntekuhweg (K13), Stockelsdorfer Str. (K26), Einsiedelstrale (K25)

2024 Schwartauer Landstr.(L309), Geniner Str. (K15), Buurdiekstr., Schnitterweg,
Griiner Weg

2025 Geniner Dorfstralte (K13), Moislinger Allee (B75)

Das eingesetzte Investitionsvolumen hat ausgereicht, den Zustand der Hauptverkehrs-
strallen zu halten, bei den Nebenstral’en gab es sogar eine Verbesserung des Zustandes.
Die Entsprechende Visualisierung befindet sich in der Anlage 3 auf Seite 9 und 10.

Die Steigerung des jahrlichen Budgets von 10 Mio. EUR auf 12 Mio. EUR ist der allgemeinen
Kostensteigerung geschuldet.

Ausblick fiir das Jahr 2026:

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurden fur 2026 nur kleinere Mallnahmen ange-
meldet, bei denen dringender Handlungsbedarf aufgrund der Verkehrssicherheit besteht.

300.000 EUR Knoten Friedhofsallee, Krempelsdorfer Allee, Stockelsdorfer Stralte
150.000 EUR Knoten Moislinger Allee, Buntekuhweg

300.000 EUR Fackenburger Allee

400.000 EUR Bei der Lohmunhle

280.000 EUR Ziegelteller

Seite: 3/4
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MaRnahmen ab dem Jahr 2027:

Ab 2027 konnten bei einem entsprechenden Haushalt diverse Mallnahmen umgesetzt wer-
den. Die Reihenfolge ist dabei mit den Ver- und Entsorgern abzustimmen.

Hier hat sich in den letzten Jahren des Masterplans 2021 bis 2025 gezeigt, dass ein stati-
scher Plan zunehmend schwieriger in der Umsetzung wird.

Der Breitbandausbau nimmt zu, das Strom- und Fernwarmenetz wird weiter ausgebaut.

Der Umbau des Kanalnetzes vom Misch- auf Trennsysteme ist noch nicht abgeschlossen
und als neue Herausforderung kommt die Reinigung des Regenwassers hinzu.

All diese Punkte sorgen daflr, dass die Abstimmung zwischen dem Stralienbau und den
Ver- und Entsorgern immer komplexer wird.

Bei der Sortierung der Mal3nahmen ist somit mehr Flexibilitdt gefordert als friher. Die Han-
sestadt Liibeck hat sich hierzu friihzeitig gut aufgestellt und ermoglicht eine friihzeitige Koor-
dinierung Uber die Leitstelle Verkehrsflussmanagement. Mogliche Synergieeffekte werden so
versucht zu heben, um so die Einschrankungen fur die Burger:innen auf ein Mindestmal} zu
reduzieren und mdgliche Kosteneinsparungen zu generieren.

Mogliche Strallenbaumalinahmen der nachsten Jahre:

Kronsforder Allee
Fackenburger Allee
Dummersdorfer Strale
Heiweg
Beethovenstralie
Dornbreite
Forstmeister Weg
Edelsteinstralie

Anlagen:
Anlage 1 Budgetszenario

Anlage 2 Prasentation StralRensanierungsverfahren
Anlage 3 Prasentation ZEB

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 4/4
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Prognose des Erhaltungsbedarfs fur die StraBeninfrastruktur der Hansestadt Libeck m

Budgetszenarien Vorbehaltsnetz

In den folgenden Diagrammen werden unterschiedliche Budgetszenarien und deren Auswirkung
auf die Zustandsverteilung des Vorbehaltsnetzes dargestellt.
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Prognose des Erhaltungsbedarfs fur die StralReninfrastruktur der Hansestadt Lubeck
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Um den aufgelaufenen Erhaltungsrickstand im Betrachtungszeitraum sptrbar abzubauen,
ist ein jahrliches Budget von mindestens 6 Mio. € erforderlich.

Hinweis: Der Prognose liegen heutige Kosten zugrunde. Fiir die Folgejahre ist zusdtzlich eine
schwer kalkulierbare Kostensteigerung (Teuerung) zu berticksichtigen.

190 von 254 in Zusammenstellung



TOP 5.9

Prognose des Erhaltungsbedarfs fur die StraBeninfrastruktur der Hansestadt Lubeck

Budgetszenarien Nebenstrafl3en

In den folgenden Diagrammen werden unterschiedliche Budgetszenarien und deren Auswirkung
auf die Zustandsverteilung des Vorbehaltsnetzes dargestellt.

0 Mio.
€ /Jahr

Mittelwert Zustand

Anteile in den Zustandsklassen
SRR R REE

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

H

I 3% 63

32,4%

’;

308% 302%  298% g3 e

.
M B% 25 2k e 261%
32 33 |33 34 34 .
¢ 4 35
35 36 3,6 37 37 37 38 38 38 39 *
Y Y Y 9 39 39 39 a9
II.......----- - --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

3 Mio.
€ /Jahr

Anteile in den Zustandsklassen
s§¥ysseyeed
Witiehwert Zustand

100% m 10
0% M % .

15
§ so%
g 20
3 0% 39 ]
3
. £ % ]
g I
2 Mio. L i
c H
3 a0% 2 3
€/ Ja hr £ 22 1331 133 530 154 s % »E
& 30% 35 35 36 36 36 37 37 =
] 2 V737 37 38 38 38 38 40
2
- 1T
o EEEEEN,
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
100% 10
90% 15
§ so%
a 20
5 o b
B g
. g 60% 254
3 M io £ 0% 258% 255% R
. R so% 0t
s H
€/Jahr ;m% 3,01—0_0—0_0_‘0_—0——0—0——305__0__0__0_0_0_0__0_0_0_0 35 ¢
I o) 1351 358 N5 el s H
H b 4 36 36 36 37 37 20
£
<

30% 2 B B B B B 34

20%

AT T T T T TTTEEE
0% - - - 50

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

100% m ﬂ 10
1

0% .E.EHHH I E LS

80%

H
i )
X 70% 389% 36,6% 347% 331% 31,8% ), H
ﬁ - 1, 307% 297% 29,0% 283% 27,8% 273%  269% 266% 263% 26,1% 259% 257% 255% 253% 252% 25 5
H ISt
4 Mio. 3 *§
s H
B a%  3) 2
€ /Jahr H Z 34 (34 34 34 34 »E
£ , , X X &l [5a sl Rl s e Sl e H
H
H

32 32 33 33 33 33 33
-
:
=
- HERNEEEEEEEEER:
. 50

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

0% 388% 363% 342% 325% 310% 298% 288% 280% 273% 268% 263% 260% 257% 255% 253% 252% 251% 250% 20,9% 24,9%

<
2
k]
3 H
3 £
2 IS
R 0% 0t
N §
g
£ E
2 3
3
£
<

5 Mio.
€/ Jahr

w0 3i.z_o_'o_o—o—o—<>_0—O——O—(')—O——()—c)——()—o—-‘()_o_o_o

B2l ol l=al B 5E sEl 5SS Rl B B A R S

3,2 32 32 32 33 33
-
20%
- JNNEERNEEEEEEEEER
0% 5,0

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

191 von 254 in Zusammenstellung



TOP 5.9

I =]
Prognose des Erhaltungsbedarfs fir die StraReninfrastruktur der Hansestadt Lubeck ‘
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Um den aufgelaufenen Erhaltungsrickstand im Betrachtungszeitraum spurbar abzubauen,
ist ein jahrliches Budget von mindestens 6 Mio. € erforderlich.

Hinweis: Der Prognose liegen heutige Kosten zugrunde. Fiir die Folgejahre ist zusdtzlich eine
schwer kalkulierbare Kostensteigerung (Teuerung) zu berticksichtigen.
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- StraRensanierungsverfahren

in Asphaltbauweise

bl



Hansestadt LUBECK = %

Stral3ensanierungsverfahren
Inhalt

Begriffsbestimmung

DSK
Deckschichtenerneuerung
Deckenerneuerung
Grundhafte Sanierung
Kosten und Zeitaufwand
Erwartete Lebensdauer

Noups N =
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Begriffsbestimmung

Bauliche Erhaltung

Instandhaltung
* punktuelle/kleinflachige MaBnahmen (Substanzerhalt)
z.B. Verfillen von Rissen

Instandsetzung
« grol3flachig, gesamte Fahrstreifenbreite (Substanzerhalt oder Verbesserung der Oberflacheneigenschaften)

z.B. DSK, Deckschichtenerneuerung

Erneuerung
» grofflachig, gesamte Fahrstreifenbreite (Wiederherstellung des Gebrauchswerts)
z.B. Deckenerneuerung, Grundhafte Sanierung
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Dunne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)

Zustandsmerkmale
(nach ZTV BEA-StB):

Ebenheit
« Verformung (in Querprofilen)

Griffigkeit
+ Bindemittelanreicherung
» polierte Kornoberflache

Substanzmangel

* Netzrisse
 Flickstellen

+ Ausmagerung

+ Kornausbriiche
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Dunne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Einbau:

Asphaltmischgut

+ DSK8

« DSK5

« DSK 3 (BK 1,8 bis BK 0,3)

Unterlage
* Unebenheiten £ 10 mm

Ausfiihrung

+ Zweischichtig
(1. Schicht = Profilausgleich)

» Anfang April bis Mitte
Oktober

« Temperatur der Unterlage
>25°C

7
Z
Z
z
3
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Dunne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

EnDa Wasser  DSK-Emulsion DSK-Gesteinskdrnungsgemisch
/ / / Zement
Einbaumenge Z | — s ‘{ ‘
- Nach ZTV BEA-StB ca. 20 Wl 1 ki
kg/m? ' bl \
* nach Erfahrung ca. 40 ! Ziehkasten
kg/m?2 ‘

Tagesleistung (Einbau)
* Innerstadtisch 3000 m? Gesteinskérnungsgemisch
» AuBerstadtisch 6000 m?

Zement

Additive

Wasser

DSK-Emulsion

Dosieren -
Mischen
Bei Bedarf
Haftschicht
aufbringen
Einbauen
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Deckschichterneuerung

Ersatz einer Asphaltdeckschicht

Zustandsmerkmale

+ Verformung

+ Bindemittelanreicherung
+ profilierte Kornoberflache
* Substanzmangel

+ Haufige Einzelrisse

Anwendung

* Wenn Mangel und Schaden allein auf Asphaltdeckschicht begrenzt

+ Wenn keine Eignung anderer Instandsetzungsverfahren

« Angabe von festen Hohenvorgaben (z.B. Einbauten, Randeinfassung)

Ausfiuhrung
1. vorh. Asphaltdeckschicht frasen
2. Neueinbau Asphaltdeckschicht
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Deckschichterneuerung

Zustandsmerkmale

+ Verformung

» Bindemittelanreicherung
+ profilierte Kornoberflache
+ Substanzmangel

« Haufige Einzelrisse

Anwendung

+ Wenn Mangel und Schaden
allein auf
Asphaltdeckschicht
begrenzt

+ Wenn keine Eignung
anderer
Instandsetzungsverfahren

+ Angabe von festen
Hoéhenvorgaben (z.B.
Einbauten, Randeinfassung)
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Deckschichtenerneuerung

Ausfithrung i R ‘

1. vorh. Asphaltdeckschicht ‘ ¥ K
frasen —e

: b2

2. Neueinbau .

I

TEERBAU &

haltmisch l‘"’ﬁ' '
Asphaltmischgut =

(ZTV Asphalt-StB) L4

- ACD : e -4 i
; = W s I8 if :

° SMA — . S - * P, . '

- MA ’ h 1y

- PA

Asphaltdeckschicht

i

Mindest- Lufttemperatur

(ZTV Asphalt-StB)

+ Einbaustarke <3 cm =10 °C
« Einbaustdrke >3 cm =5 °C
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Deckenerneuerung
Erneuerung der Asphaltdeck- und Tabelle 6: Einbaubedingungen
Binderschicht
Asphaltschichten Dicke Mindest-Lufttemperatur
Anwendung inem | _3°C | 0°C | 45 °C | +10*C"
o e e durch Asphaltragschichi A
Instandsetzung nicht zu
beseitigen sind Asphaltbinderschicht ~
z.B. Asphalideckschicht aus =3 X
durch Verformungen einzelner Walzasphalt < 3 X
Schichten unterhalb der -
. Asphalideckschicht aus = A x
Deckschicht . ,
2B Ciussasphali <3 . 4
durch Tragfahigkeitsverlust Asphalideckschicht aus 1,,:
Offenporigem Asphalt )
Asphalttragdeckschicht x
Ausfuhrung _
- Nach ZTV und TL Asphalt-StB i"_‘“ﬁ’;‘f X
» GleichmaRige Unterlage durch i—

Frasen oder
Profilverbesserung
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Deckenerneuerung

MaRnahmen

« Frasen schadhafter
Asphaltschichten +
Wiederherstellen

Erneuerung -
Veranderung der Fahrbahnbreite

= Erneuerung im Tiefeinbau Ausgangszustand
+ Aufbau Asphaltschichten auf KRC in situ
vorhandener Fahrbahn
= Erneuerung im Hocheinbau odheinban
» Frasen schadhafter
Tiefeinbau

Asphaltschichten + Einbau
neuer Asphaltschichten mit
groRBerer Gesamtdicke

= Kombination aus Erneuerung - i )
Hoch- und Tiefbau Veranderung der Hohe der Oberflache

relati\‘/e‘ Breite der Féhrbahn

Ausgangszustand Tiefeinbau KRC in situ Hocheinbau

relative Hohenlage der Fahrbahn
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Grundhafte Sanierung

Grundhaft = vollstandige

Erneuerung der StrafRe

» Austausch bis gesamte
Oberbau

» Decke (Asphaltdeckschicht,
Asphaltbinderschicht)

* Gebundene Tragschicht
(aus Asphalt oder
hydraulischen Bindemittel)

* Ungebundene
Tragschichten (Schotter,
Kiest, Frostschutz)
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Grundhafte Sanierung

Vorteile

« Anpassung der Héhenlagen

* Neue Anordnung von
Gehwegen, Stellplatzen, OPNV
oder Fahrbahn

Anwendung

« Schwere Schaden
(durch Alterung, Witterung)

« Strukturelle Probleme
(Struktur der StrafRe nicht
mehr stabil, tragfahig)

+ Verbesserung der
Verkehrssicherheit

StraBBe: Gruiner Weg, Abschnitt: 1573846 - 1573843, Station: 90, Lage: R, FS: 1 '
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Kosten und Zeitaufwand

Beispiel . .

. comner Dorfstrafie Sanierungsverfahren | Kosten | Zeitaufwand
+ Bau von 6000m? /mZ

+ gleiche Voraussetzungen,

unterschiedliche Verfahren DSK 21 € 2 Werktage
Deckschicht 35€ 7 Werktage
Deck- und Binder 110 € 14 Werktage
Grundhaft 250 € 60 Werktage
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Erwartete Lebensdauer

Unter idealer Voraussetzung

. _zr.B.Jahreszeit, Wetter, Sanierungsverfahren Lebensdauer
emperatur

DSK 5 -7 Jahre
Deckschichterneuerung 10 Jahre
Deckenerneuerung 15 Jahre
Grundhafte Sanierung Bis zu 35 Jahre
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Zustandserfassung

Vorbehalts- und NebenstrafRen in Lubeck
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Zustandserfassung

™ = Frontbild

—
B\

Oberflachenbild

Quelle:

LéngsprOﬁI Lehmann+Partner GmbH
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Langsebenheit Querebenheit Substanzmerkmale (Oberflache)

,_\__,El—x.-'.\r_-——f_ Spurrinnentiefe \‘l etc.
4m-Richtlattensimulation W , ,
Fiktive Wassertiefe Risse Flickstellen
Quelle: Heller
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Zustandsbewertung

P
MSPT

N ]
I

1-5

4m-Richtlatten-
simulation

Spurrinnentiefe

1-5

[Kein Titel]

Fiktive
Wassertiefe

Gebrauchswert

Risse

Flickstellen

ERa

Quelle: Heller
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Substanzwert (Oberflache) und Gebrauchswert
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messtechnisch bewertete Zustandsabschnitte [%]

1,00-1,49 besser als 1,5-Wert

B 150-249 1.5Wer Uberschrtten
250-349 2.5-Wer Uberschrtten
3,50 - 449 Wamwen Uberschritten

Bl 450-500 Schwellenwer (iberschritten
keine gliigen Zustandswene vorhanden
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Visuelle Bewertung der Nebenstral3en
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Bewertung Substanzerhalt und Befahrbarkeit
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Hansestadt LUBECK = a%E

Zustand der Vorbehaltsstral3en

Langenanteile der messtechnisch bewerteten Zustandsabschnitte [%]

2023

534 % 15,0 %

Schwellenwert Gberschritten, MaRnahme erforderlich

Warnwert Uberschritten, Beobachtung / ggf. Planung MaRnahme

aktuell keine MaRnahme erforderlich
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Zustand der Nebenstral3en

Langenanteile der visuell bewerteten zustandshomogenen Erhaltungsabschnitte [%]

2023

2019

Grundhafte Erneuerung erforderlich

Mit Dinnschicht im Kalteinbau saniert, d.h. kurze Lebensdauer
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Fahrbahnsanierungen 2019 bis 2023

Investitionen im StrafSenbau ca. 37.000.000 €

2019 Padelugger Weg (K13), Heiligen-Geist-Kamp (B75)
2020 Artlenburger Str. (K24), St-Jurgen-Ring (B75)

Beginn Masterplan 2021 - 2025 ( Investitionsvolumen ca. 50.000.000 € )

2021 Berliner Str. (B207), Wallbrechtstr. (B75), Am Ringwall

2022 Geniner Str. (K15), Baltische Allee (K15), Moltkeplatz (K18), Danischburger LStr (K9)
2023 Buntekuhweg (K13), Stockelsdorfer Str. (K26), Einsiedelstr. (K25)

218 von 254 in Zusammenstellung



Hansestadt LUBECK = ?%E

Fahrbahnsanierungen ab 2026
Investitionen im StraRenbau derzeit geplant 50.000.000 €

Der Masterplan wird in Abstimmung mit Ver- und Entsorgern sowie anderen
StraBenbaulasttragern fortgeschrieben.
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. 2025/14616-01-01
offentlich

Liibeck, 10.02.2026
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Mirjana Kayser (E-Mail: mirjana.kayser@luebeck.de Telefon: 122-6634)

AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN), AM Dr. Ulrich
Brock (CDU), AM Dan Teschner (FDP): Antrag zu VO/2025/14616
Erhaltungsstrategie Fahrbahnen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

23.02.2026 Senat Nichtdffentlich zur Senatsberatung

16.03.2026 Bauausschuss (:)ffentlich zur Kenntnisnahme

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Beschluss des Bauausschusses am 01.12.2025 (V0O/2025/14616-01)

,0er Bauausschuss beauftragt die Verwaltung, als Entscheidungsgrundlage fur die zu verfol-
gende Strategie, eine Gegentberstellung der aktuellen ,Erhaltungsstrategie Fahrbahnen® mit
einem wirtschaftlich optimierten Ansatz (Lebenszykluskosten-Optimierung, LCC) vorzule-
gen.

Ziel ist es, die Unterschiede in der Effizienz, der Steuerung der Kosten und den Auswirkun-
gen auf die langfristige Haushaltslage transparent darzustellen.

Dabei sollen insbesondere folgende Punkte betrachtet werden:

¢ Wie die Mallnahmen derzeit nach Zustandserfassung und Schwellenwerten geplant
und budgetiert werden und

e wie hier im Unterschied der wirtschaftsoptimierte Ansatz, der alle Kosten / Abschrei-
bungen Uber den Lebenszyklus der Stralen beriicksichtigt und damit den besten
Zeitpunkt sowie Umfang fur Instandhaltungen findet, geplant und budgetiert werden
wlrde?

e Welche Auswirkungen diese beiden Ansatze auf den Erhaltungsruckstand, das Bud-
getmanagement und die Verkehrssicherheit haben und

e wie flexibel die Planungen gegeniiber Anderungen in Haushalt, Preisen und Infra-
strukturprojekten sind.

Die Gegenuberstellung soll verdeutlichen, ob und wie ein wirtschaftsoptimierter Ansatz den

Erhaltungsriickstand (ca. 103 Mio. EUR) effizienter abbauen, Budgets stabilisieren und Syn-
ergien steigern kann, ohne die Verkehrssicherheit zu gefahrden.”
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Bericht:

Kurzbeschreibung:

Wie werden die MaBnahmen derzeit nach Zustandserfassung und Schwellenwerten
geplant und budgetiert?

Die Planung der Erhaltungsmallnahmen erfolgt derzeit primar auf Basis der alle vier Jahre
durchgefiihrten Zustandserfassung des Oberflachenzustands. Abschnitte mit kritischen Zu-
standswerten oberhalb definierter Schwellen (Note 4,5 beim Gesamtwert) werden priorisiert,
wobei aus praktischen Grinden langere, zusammenhdngende Bereiche flr das Baupro-
gramm gebildet und dabei auch benachbarte, nicht bei der Zustandserfassung und Bewer-
tung (ZEB) befahrenen Fahrstreifen in die Planung einbezogen werden.

Da keine flachendeckenden Informationen zum Alter und zur Restnutzungsdauer des Stra-
Renaufbaus vorliegen, orientiert sich die Auswahl der Mallnahmen berwiegend am Oberfla-
chenzustand (hier im Wesentlichen dem Flachenanteil an Rissen sowie der allgemeinen Un-
ebenheit). Im Zuge der Projektierung/Budgetierung werden nahere Informationen zum Stra-
Renaufbau eingeholt und verkehrliche Anforderungen beriicksichtigt (Sperrungen, Umleitun-
gen, Absicherung). Darlber hinaus erfolgt die gesamte Planung in Koordination mit den Lei-
tungstragern.

Zwischen den ZEB-Kampagnen wird auf auerplanmafige Verschlechterungen reagiert.
Beispielhaft sind hier Winterschaden oder Hitzeschaden benannt, die Folge der Klimaerwar-
mung und von Extremwetterlagen sind. Der Zustand wird im Rahmen der regelmafigen,
gesetzlich vorgeschriebenen Streckenkontrollen gemeldet. Aktuell wird dazu eine App er-
probt, mit der die Zustandsanderungen in das zentrale Managementsystem mit den Zu-
standsdaten der ZEB gemeldet werden und dort systematisch ausgewertet und bei der Pla-
nung bertcksichtigt werden kdnnen. Ebenfalls wurde erfolgreich validiert, dass Flottendaten
von Volkswagen ein kontinuierliches Monitoring der Befahrbarkeit aller Stadtstrallen der
Hansestadt ermdglichen. Zukinftig kénnten diese Daten die Trendanalysen sowie den Pro-
zess der Bedarfsermittlung und Priorisierung weiter verbessern.

In der Umsetzung werden haufig oberflachennahe MalRnahmen gewahlt, da diese kurzfristig
wirksam, schneller planbar und mit geringeren verkehrlichen Einschrankungen verbunden
sind. Die Budgetierung erfolgt jahresbezogen und projektorientiert, wobei die verfugbaren
Haushaltsmittel auf die priorisierten Manahmen verteilt werden.

Wie wiirde im Unterschied dazu ein wirtschaftsoptimierter Lebenszyklusansatz ge-
plant und budgetiert?

Ein wirtschaftsoptimierter Lebenszyklusansatz wirde grundsatzlich nicht nur den momenta-
nen Oberflachenzustand, sondern die zu erwartenden Kosten und Wirkungen Uber den ge-
samten Lebenszyklus der StralRe berlicksichtigen. Ziel ware es, den wirtschaftlich optimalen
Zeitpunkt und Umfang von MalRnahmen zu bestimmen, indem kurzfristige oberflachennahe
Eingriffe und langfristig wirksame grundhafte Erneuerungen gegeneinander abgewogen wer-
den. Fur das aktuell stark Uberalterte Stral’ennetz und die bereits heute zustandsbasierte
Auswahl der Bauprogramme wurde ein solcher Ansatz jedoch nur einen begrenzten zusatzli-
chen Erkenntnisgewinn liefern, da die sanierten Abschnitte in der Regel ohnehin einen
schlechten Zustand aufweisen und damit unabhangig vom Ansatz vordringlich sind. Der we-
sentliche Mehrwert eines Lebenszyklusansatzes liegt daher weniger in einer vollig anderen
Auswahl einzelner Mallnahmen, sondern in der strategischen Festlegung eines ausgewoge-
nen Mallnahmenmixes zwischen oberflachennahen und tiefgreifenden Erneuerungen.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass ein wirtschaftsoptimierter Lebenszyklusansatz
nicht allein den Zustand der Fahrbahnen berlcksichtigen dirfte, sondern konsequenterweise
auch die in und unter der Stral’e verlaufenden Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen sowie
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die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses und der wirtschaftlichen Funktionen, insbesonde-
re fir Versorgung und Anliegende. Die hierflr erforderliche integrierte Betrachtung unter-
schiedlicher Fachdisziplinen, Datenbestande und Zustandigkeiten flhrt zu einer sehr hohen
Komplexitat. Vor diesem Hintergrund ist deutschlandweit keine Kommune bekannt, die einen
derart umfassenden Lebenszyklusansatz bislang systematisch und flachendeckend umsetzt.
Stattdessen werden die Prozesse sowie die Ziele, Anforderungen und strategischen Grund-
lagen flr eine transparente Entscheidungsfindung und eine belastbare politische wie fachli-
che Kommunikation weiterentwickelt.

Welche Auswirkungen haben beide Anséatze auf Erhaltungsriickstand, Budgetmana-
gement und Verkehrssicherheit?

Der heutige schwellenwertbasierte Ansatz ermdglicht es, kurzfristig auf substanzielle und
sicherheitsrelevante Mangel zu reagieren und den sichtbaren Erhaltungsriickstand an der
Oberflache zu begrenzen, birgt jedoch das Risiko, dass Uberalterte Tragschichten ggf. nicht
systematisch erneuert werden und dadurch mittelfristig erneut Schaden bei den ausgewech-
selten Deckschichten/Deck- und Binderschichten auftreten. Um dies aber auszuschlief3en,
fuhrt der Bereich Stadtgrin und Verkehr vor den ausgewahlten MalRnahmen pro Jahr ent-
sprechende Bohrkernuntersuchungen durch. Hier kann dann entsprechend auch Ricksch-
lisse auf die Lebensdauer der Tragschicht erfolgen.

Ein wirtschaftsorientierter Ansatz fuhrt bei dem aktuellen Netzzustand nicht zwangslaufig zu
einer deutlich anderen kurzfristigen Malinahmenauswabhl, erlaubt jedoch eine gezielte Steue-
rung des langfristigen Erhaltungsrickstands, indem der Anteil grundhafter Erneuerungen
planmaRig erhoht wird. Flir das Budgetmanagement bedeutet dies eine bessere Versteti-
gung der Mittelbedarfe und eine Reduzierung von wiederkehrenden Not- und Reparatur-
mafRnahmen. In Bezug auf die Verkehrssicherheit bleibt der Fokus weiterhin auf Abschnitten
mit kritischem Zustand, wahrend gleichzeitig durch den schrittweisen Ersatz der Tragschich-
ten die strukturelle Zuverlassigkeit des Netzes langfristig verbessert wird.

Dabei ist zu berlcksichtigen, dass die derzeit verfugbaren Budgets nicht ausreichen, um den
bestehenden Erhaltungsriickstand nachhaltig abzubauen und langfristig zu verstetigen. In
Szenarien, die auf eine reine Wahrung des Status quo der Zustandsverteilung abzielen,
bleibt der technisch abgeschriebene Netzanteil in der roten Zustandsklasse bestehen, da
Zustandswerte oberhalb des Schwellenwerts bei 5,0 gekappt werden und somit keine weite-
re Verschlechterung abgebildet wird. Fur diese Abschnitte ergibt sich rechnerisch kein zu-
satzlicher Handlungsbedarf, obwohl sich der tatsdchliche Zustand bis hin zur Unbefahrbar-
keit weiter verschlechtern kann. Paradoxerweise sinkt in solchen Betrachtungen der rechne-
rische Erhaltungsmitteleinsatz mit zunehmendem Anteil roter Abschnitte, sofern das Ziel le-
diglich darin besteht, den Status quo zu halten. Vor diesem Hintergrund kommt der flachigen
Sicherung der Befahrbarkeit eine zentrale Bedeutung zu, um einer zunehmenden Unbefahr-
barkeit entgegenzuwirken — auch dann, wenn dies kurzfristig nur mit weniger nachhaltigen,
oberflachennahen MalRnahmen mdglich ist.

Die unmittelbare Verkehrssicherheit wird im kommunalen StralRennetz in erster Linie durch
die betriebliche Unterhaltung gewahrleistet. Dazu zahlen insbesondere die kurzfristige Besei-
tigung von Gefahrenstellen wie Schlagléchern, Ausbrichen oder lokalen Verdrickungen, die
unabhangig von strategischen Uberlegungen zeitnah behoben werden missen. Erganzend
sichern Deckenbauprogramme, Dinnschichten und Oberflachenbehandlungen die Ange-
botsqualitdt des Netzes, insbesondere hinsichtlich Befahrbarkeit, Ebenheit und Giriffigkeit.
Diese MalRlnahmen ermdglichen es, flexibel und kurzfristig auf witterungsbedingte Schaden,
etwa nach strengen Wintern oder Frost-Tau-Wechseln, zu reagieren und das Sicherheitsni-
veau aufrechtzuerhalten. Eine lebenszyklusorientierte Betrachtung kann auf diese kurzfristi-
gen sicherheitsrelevanten Befunde nur eingeschrankt Einfluss nehmen, da sie nicht auf aku-
te Einzelmangel, sondern auf strukturelle Zusammenhange abzielt. Ihr Beitrag zur Verkehrs-
sicherheit liegt daher vor allem im langfristigen Effekt: Durch den systematischen Ersatz
Uberalterter Tragschichten und die Reduzierung wiederkehrender Schadensentstehung ent-
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stehen perspektivisch weniger neue Problembereiche, wodurch der Aufwand flr reaktive
Malnahmen sinkt und das Sicherheitsniveau des Netzes nachhaltiger stabilisiert wird.

Wie flexibel sind die Planungen gegeniiber Anderungen in Haushalt, Preisen und
Infrastrukturprojekten?

Die derzeitige Vorgehensweise ist kurzfristig flexibel, da Projekte verschoben oder in ihrem
Umfang angepasst werden konnen, dies geht jedoch haufig zulasten der langfristigen Wirt-
schaftlichkeit. Eine strategisch definierte Erhaltungsstrategie mit einem festgelegten Vertei-
lungsschlissel zwischen oberflachennahen und tiefgreifenden Mallnahmen erhéht die Steu-
erungsfahigkeit erheblich, da bei Haushalts- oder Preisanderungen transparent aufgezeigt
werden kann, welche Auswirkungen dies auf Zustand, Erhaltungsriickstand und Folgekosten
hat.

Gleichzeitig bleibt ausreichend Flexibilitat erhalten, um MaRnahmen mit anderen Infrastruk-
turprojekten zu koordinieren oder bei Bedarf sicherheitsrelevante Abschnitte vorzuziehen.
Entscheidend ist dabei, dass die Erhaltungsstrategie klare Entscheidungskriterien fir die
MafRnahmenauswahl enthalt, beispielsweise in Anlehnung an Regelwerke wie die ZTV BEA,
damit die umgesetzten Mallnahmen die technisch mdgliche Lebensdauer erreichen und ihre
Wirkung nicht durch ungeeignete Ausfuhrung oder falsche Einsatzbereiche verkurzt wird.
Hier sind der Einsatz von qualifiziertem Personal, die Zusammenarbeit mit Stralkenbaulabo-
ren, die Qualitatssicherung, die Auswahl robuster Bauweisen und -verfahren oder die flr die
Bauausfuhrung gewahlten Jahreszeiten und Wetterbedingungen von Bedeutung.

Es ware daher sinnvoller, die vorhandenen, pragmatischen Werkzeuge zu nutzen und rele-
vante Daten zur Infrastruktur (Manahmen, Alter, etc.) zu sammeln, als zu diesem Zeitpunkt
in die LCA/LCC-Debatte einzusteigen.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2025/14376-01

nichtoffentlich

Liibeck, 12.03.2026
Vorlage

-nichtoffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.691 - Liibeck Port Authority

Bearbeitung: Marco Mahnke (E-Mail: marco.mahnke@luebeck.de Telefon: 122-6922)

Fortfuhrung der MaBnahme Lubeck-Travemiinde, Skandinavienkai
Flachennutzung - Ausbaustufe 2: Freigabe zur Umsetzung der
MaRnahme "Herstellung der Flache um die neue Werkstatt"

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
16.03.2026 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
16.03.2026 Bauausschuss Nichtoffentlich zur Vorberatung
24.03.2026 Hauptausschuss Nichtoffentlich  zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Burgermeister wird ermachtigt, die Mallnahme ,Herstellung der Flache um die neue
Werkstatt am Skandinavienkai fortzufihren.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
Lubecker-Hafen-Gesellschaft mbH zustimmend vorbehaltlich AR-Zustimmung
am 27.03.2026
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen gem. § 47f GO ist nicht erfolgt, weil
deren Belange nicht bertihrt werden.
Die Malinahme ist: X | neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)
Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit Der Vorgang befindet sich im laufenden
gem. § 35 GO: Vergabeverfahren.
Begriindung:

In der 37. Sitzung des Hauptausschusses vom 22.07.2025 wurde auf Basis der Vorlage
V0O/2025/14376 die Freigabe zur Umsetzung der Malnahme ,Herstellung der Flache um die
neue Werkstatt* am Skandinavienkai beschlossen.

Die MalRnahme ist ein Teilprojekt zur Steigerung der Flachenproduktivitat durch Neuarran-
gement vorhandener Flachen am Skandinavienkai. Die LPA hat die Umsetzung in drei Teil-
mafRnahmen aufgeteilt:

1. ,Flache Autoabteilung” — fertiggestellt in 07/2025

2. ,Herstellung Flache um neue Werkstatt* — Baubeginn in 04/2026

3. ,Flache OC- und Werkstattflache am Anleger 5“ — Baubeginn in 07/2027 — Freigabe-
vorlage folgt

Anlass fir diese Vorlage

Nach § 1 Nr. 1 der am 28.04.2016 von der Blrgerschaft beschlossenen Fassung der Zu-
standigkeitsordnung ist eine erneute Entscheidung des Hauptausschusses zur Fortfihrung
des beschlossenen Vorhabens herbeizufiihnren, wenn die Gesamtkosten um mehr als 20 %
oder um mehr als 175.000 EUR netto Uberschritten werden. Diese Entscheidung ist erforder-
lich, da die veranschlagten Kosten voraussichtlich um 970.000 EUR auf 5.270.000 EUR stei-
gen werden.

Fur die Bauleistung ,Herstellung der Flache um die neue Werkstatt* wurde im Januar 2026
eine europaweite Ausschreibung gem. SektVo durchgefihrt. Zum Zeitpunkt der Submission
am 04.03.2026 lagen sechs Angebote vor, von denen das glnstigste Angebot 12,4 % Uber
der Kostenberechnung aus Februar 2025 lag.

Begriindungen zur Héhe der Kostensteigerung

Eine Analyse des Angebotspreisspiegels hat ergeben, dass insbesondere die Kosten fir die
Asphaltoberflachen sowie den Entwasserungsanlagen deutlich tber den geplanten Kosten
liegen. AuRerdem mussten, gem. Auflagen aus der Entwasserungsgenehmigung, zwischen-
zeitlich noch teure Aufbereitungsanlagenkomponenten in die Planung mit aufgenommen
werden.

Die allgemeine Preissteigerung wirkt sich ebenfalls auf die Angebote aus.
Teilfinanzierung der Mehrkosten liber Fordermittel
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Der HL liegt eine Férderzusage und sogar bereits Einzahlungen aus dem Fdrderprogramm
Hansalink 3 vor. GemalR Forderantrag werden 50 % der damals beantragten Baukosten in
Hohe von 4.500.000 EUR geférdert. Fur die weiteren Mehrkosten wird eine Férdermittelver-
schiebung aus anderen Teilprojekten des Férderprogrammes beantragt. Da dies zum heuti-
gen Zeitpunkt nicht zugesichert werden kann, wird der Eigenanteil der HL vorsorglich hdher
angesetzt.

Neue Projektkosten inklusive Fordermittel:

Freigegebene Kos- | Neue Projektkos-
ten (07/2025) ten (03/2026) Mehrkosten
Mallnahme 2 EUR (netto) EUR (netto) EUR (netto)
Baukosten ,Herstellung Flache
um neue Werkstatt" 4.058.000 5.016.000 958.000
Planung und Nebenkosten 242.000 254.000 12.000
Summe 4.300.000 5.270.000 970.000

Nebenrechnung: Ermittlung Eigenanteil HL unter Bertcksichtigung der Férdermittelzusage

Baukosten 5.016.000 EUR
Abzlgl. Férderung Hansalink 3 (50% von - 2.250.000 EUR
4.500.000 EUR)

Planung und Nebenkosten
Summe Eigenanteil HL neu

254.000 EUR
3.020.000 EUR

Die im Juli 2025 freigegebenen Herstellungskosten (Baukosten, Planungskosten und Bau-
nebenkosten) betrugen rd. 4.300.000 EUR. Der Eigenanteil der Hansestadt Libeck nach
Abzug der Férderung war mit rd. 2.271.000 EUR veranschlagt.

Zusammenfassend erhohen sich die Kosten der Gesamtmafinahme von 4.300.000 EUR auf
5.270.000 EUR, also um 970.000 EUR und der Eigenanteil der Hansestadt Libeck von
2.271.000 EUR auf 3.020.000 EUR, demnach um rd. 750.000 EUR.

Mit der Fertigstellung der Flache um die neue Werkstatt und Fertigstellung der LHG-Hoch-
baumaflinahmen Werkstattneubau und OC-Neubau kénnen die Gebaude der alten Werkstatt
und OC-Gebaude abgebrochen werden. Auf den freigerdaumten Flachen an der Kaikante
werden dann dringend bendtigte Vorstauflachen entstehen kénnen.

Den zusatzlichen Mittelbedarf von 750.000 EUR wird die LPA im Rahmen der Haushaltsbe-
wirtschaftung auf dem Produktsachkonto 552001 511.7852000 — Lubeck-Travemiinde,
Skandinavienkai, Flachenanhebung bereitstellen.

Eine zeitliche Verschiebung der Baumalnahme ist auf Grund der dann ggf. entfallenden
Fordermittel fur diese und weitere TeilmalRnahmen aus Sicht der LPA nicht sinnvoll.
Vorschlag

Mit der BaumalRnahme ,Herstellung der Flache um die neue Werkstatt® wird fortgefahren.
Die Refinanzierung erfolgt durch die LHG auf Grundlage des Nutzungsvertrags. Die LHG-

Gremien haben den ursprunglichen Projektkosten zugestimmt. Die Mehrkostenzustimmung
lauft aktuell und wird mit der Aufsichtsratssitzung am 27.03.2026 erwartet.
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Begriindung Dringlichkeit

Einhaltung des Zeitplans fiur eine kurzfristige Beauftragung und zur Sicherung der Férdermit-
tel.

Anlagen:

Anlage 1 Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 4/4

227 von 254 in Zusammenstellung



TOP 9.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2026/14890
offentlich

Liibeck, 06.02.2026
Bericht
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.103 - Digitalisierung, Organisation und Strategie

Bearbeitung: Sandra Scheel (E-Mail: sandra.scheel@luebeck.de Telefon: 122 - 1541)

Berichterstattung zum Fortschritt der Digitalisierung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

16.03.2026 Senat Nichtéffentlich  zur Senatsberatung

24.03.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Anlass:

Bericht zum Fortschritt der Digitalisierung.

Bericht:

Die Berichterstattung zum Fortschritt der Digitalisierung in der Hansestadt Lubeck wurde
vom Bereich DOS mit Unterstitzung der Fachbereichscontrollings erstellt und richtet sich an
den Hauptausschuss der Hansestadt Libeck. Der Bericht basiert auf den durch die Fachbe-
reichscontrollings gebliindelten und an DOS Ubermittelten Projekt-Status-Informationen zu
den Digitalisierungsprojekten aus den jeweiligen Fachbereichen.

Der Bericht setzt sich insgesamt zusammen aus einem Uberblick aller laufenden Digitalisie-
rungsprojekte aus den Fachbereichen (s. Anlage 1) sowie ein zusatzlicher mundlicher Be-
richt als Auszug aller durch den Bereich 1.103 DOS verantworteten Digitalisierungsprojekte
(s. Anlage 2).

Bestandteil dieser Berichterstattung sind alle laufenden Digitalisierungsprojekte. Bisher wur-
den nur ausgewahlte Projekte berichtet. Dieser Bericht ist umfangreicher und benétigt einen
héheren Abstimmungsaufwand, so dass aufgrund der aktuellen Ressourcenlage und auf
Basis der durchgefiihrten Aufgabenkritik im Bereich 1.103 DOS, nur noch halbjahrlich berich-
tet werden kann.

Anlagen:
Anlage 1_20260324 HA_ Alle_Projekte_Ssch_final
Anlage 220260324 _HA_DOS_Projekte_final

Seite: 1/2
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Blrgermeister Jan Lindenau
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ProjekeTitel

Projektzicle

vermtwortich
Bereich

Bericht zum Fortschritt der Digitalisierung

aktueller
Gesamiprojekt

[rm—

Zielgruppe.

Themenfeld der Digitalen
Surategie

TOP 9.1

Vorlagen

weitere Informationen
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Bericht zum Fortschritt der Digitalisierung
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Reichweites Nutzen

Zielgruppe.

Themenfeld der Digitalen
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TOP 9.1

Vorlagen

weitere Informationen
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Hauptausschuss am 24.03.2026

Mundlicher Bericht zum Fortschritt der Digitalisierung in der
Hansestadt Lubeck - Auszug DOS-Projekte

P =¥
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Themenfelder der Digitalen Strategie

“11 Grund|agen

% 01 Digitale Infrastruktur )4~ 06 Bildung und Forschung
e _‘:1,;‘ R/

10 Burger:innenbeteiligung

11 Smarte Wirtschaft

02 Moderne Verwaltung 12 Gesundheit und Soziales

03 Daten und Informationen

04 Intelligente Mobilitat

Seite 2 | 20.02.2026 | Digitalisierung, Organisation und Strategie | Dr. Stefan Ivens (CDO)
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01 Digitale Infrastruktur
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Modellprojekt Smart City (MPSC)

8:°a3n'i3;a8ti?g::5$r:rs‘§;ate o + Oberziel: Steigerung der Lebensqualitat
& 8 + Ziel: Umsetzung der Digitalen Strategie

Stadtgesellschaft (d.h. alle Mitarbeitenden der Verwaltung, Biirger:innen,

’ Wirtschaft, Wissenschaft, Besucher:innen)

Status & Trend o
Aktueller Stand Nachste Schritte

+ Berichterstattung fur den Férdermittelgeber 2025 am 18.12.2025 erfolgt » Fordermittelabruf 2025 in Ausarbeitung
» Neue Webseite Modellprojekt Smart City Libeck - Stadtentwicklung ist online
+ Umsetzung der Mal3nahmen gemaR Projektsteckbriefen (link siehe oben) + Umwandlung MaRnahmensteckbrief ,,Autonomer
: Z§ Isr:?:ﬁitg-g:cilel:\f/r:rslfglrjll::gzssmanagement (Roads) Transportservice” zu Kl Integration” im Rahmen der Vorlage
. 7.13 Digitales Kulturwerk V0-2025-14776_Freigabe einer geforderten Projektstelle
. 2.13 Digitale Beteiligung . .
+  Verstetigung Social Smart City mit externen Ressourcen * 8.MPSC-Kongress 28./29.04.2026 in Berlin
V0-2020-08755 * Neuer Beirat Lubeck Digital hat die Arbeit aufgenommen
V0-2021-09831-04 .

Organisatorische und technische Anpassungen erforderlich; Abhangigkeit zu

¥0-2024-13339 anderen Ressourcen
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02 Moderne Verwaltung
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Organisation und Prozessmanagement

10-:°a3n'i3;a8ti?225$r:rs‘§;ate o + Oberziel: Verwaltungsmodernisierung
& 8 » Ziel: Dokumentation, Analyse und Optimierung der Aufbau- und
Ablauforganisation

+ Alle Mitarbeitenden der Kernverwaltung

Status & Trend
Aktueller Stand Nachste Schritte

I » » Geschaftsanweisung fiir einheitliche Standards der Aufbauorganisation wurde + Aufstellung eines einheitlichen Geschaftsverteilungsplans

erarbeitet, die Unterzeichnung ist noch ausstehend geplant bis Ende Q1/26
* Durchfiuhrung erster eigener Organisationsberatungen und Begleitung externer
Organisationsuntersuchungen wie z.B. Begleitung der

Organisationsuntersuchung im Tech. Gebdudemanagement und im Jugendamt, » Kick-Off der Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung gem.

Begleitung der Stellenbemessung im Jugendamt, Unterstiitzung bei der Vergabe Haushaltsbegleitbeschluss V0-2025-14306-01-01
externer Beratungsleistungen fiir die Klimaleitstelle und den Bereich soziale
Sicherung)
V0/2020/09004 » neues Schulungsangebot zur Prozessoptimierung erarbeitet und durchgefiihrt
+ Leistungsabfrage zur Aufstellung des GVP in allen Bereichen der Kernverwaltung
durchgefihrt

» Konzept zur Einfiihrung von stadtweiter Aufgabenkritik wurde im HA prasentiert
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2.1.2 Tag der offenen DOS-Tur am 8.10.2025

1.103 Digitalisierung, + Oberziel: Verwaltungsmodernisierung

Organisation und Strategie +  Ziel: Vernetzung, Information und Austausch tber aktuelle Herausforderungen und
Projekte und Themen u.a. E-Akte, Online-Dienste, Prozess- und Projektmanagement, ERP,
Smart City)

Prasentation der Themen durch die FB selbst

Fach- und Fihrungskrafte der Kernverwaltung

: Mitarbeitende der Kernverwaltung
1 '

Status & Trend i~
Aktueller Stand Nachste Schritte

‘ * Prasentation von Themen auch anderer Fachbereiche wie z.B. + Es ist geplant, auch im Oktober 2026 wieder einen Tag der
Klimatatenbank (FB3), VIAA (FB5, 5.000.1), Libeck in 3D (FB5, 5.660), 360° offenen DOS-Tiir in diesem Format anzubieten
Passat (FB4, 4.040), Digitales Gesundheitsamt (FB 2, 2.530), E-Learning

(FB1, 1.110), New IT-Workplace (FB1, 1.105.2), Sozialplanungstool (FB2,

2.500.10)
* rund 100 Kolleg:innen kamen in die DOS-Raumlichkeiten in Finfhausen

21-25
V0/2020/08509-03 + die Teilnehmenden konnten unter mehreren parallelen Angeboten ihr
eigenes Programm zusammenstellen
+ Gemeinsame Vorstellung der Projekte durch den FB und ernannte DOS-
Paten
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Einfuhrung, Enterprise Ressource Planning (ERP)"- Ablésung der Finanz-Software MACH

Bereich

Projektziele Die Projekt-Roadmap

2)-:g°a3n'i3;a8ti?g:]isﬁé‘rs‘%ategie + Oberziel: Verwaltungsmodernisierung

1.105 IT, 1.201 Haushalt und * Ablésung des Fi‘nanz- und eranIagungssy§tems MACH durch ein ERP- m
Steuerung, 1.210 Buchhaltung System durch eine ganzheitliche und erweiterbare Steuerungssoftware

und Finanzen mit Produktivnahme zum 01.01.2029. P mrireonamplliil v AR g s

von Unterlagen, rechtliche
Prafung
+Durchfohrung der

| BB Beschaffungund
Zielgruppen Y Verhandiungen

+ Vertragsunterzeichnung

Fachbereiche

+ Alle Mitarbeiter:innen der Verwaltung der Hansestadt Libeck

Status & Trend

Aktueller Stand Nachste Schritte

‘ * Geplant ist eine Inhousebeschaffung, Angebote wurden angefragt. + Fortfuhrung der Teilprojekte
+ Alternativen fir das externe Hosting werden gepruft. + Prifung, Bewertung und Abstimmung der Angebote
+ Die grobe Projektplanung ist abgestimmt. + politische Gremienbeteiligung Vertragsabschluss (fiir
+ Vorbereitende Teilprojekte zur Datenmigration, Einrichtung der Lizenzerwerb. Implementierung und Hosting/Betrieb) geplant
Schnittstellen, Aufbau des ERP-Betriebs, Prozessanalyse und dezentralen bis Mitte 2026
ERP-Nutzung laufen bereits. + Beginn der Implementierung geplant in Q4 2026

V0/2024/13174
V0/2024/13174-01
V0/2024/13174-04
V0/2024/13174-04-01
V0/2024/13174-04-02
V0/2025/14414
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2.11 EinfUhrung einer stadtweiten Projektmanagement-Software

1.103 Digitalisierung, + Oberziel: Verwaltungsmodernisierung JJ L

. . . \
Organisation und Strategie « Ziel: Auswahl und Einfiihrung einer Projektmanagementsoftware zur ‘ ‘ ' \J\/ |
digitalen Unterstltzung der Planung, Steuerung und Umsetzung von e (‘J ¢ ; (_J
PrOJekten '_'] PM-Software /
"ﬂ 4
i ;{
‘o f
* Intern: Mitarbeitende der HL, die Projekte leiten oder planen, in ;
Projekten mitarbeiten, Projekte koordinieren, personelle Ressourcen \‘F ""\S—'Lr

verwalten \/ ¢

» Extern: Vertragspartner (z.B. SWL), Planungsbiros, Férdermittelgeber /

v Y
Status & Trend \ E——

Aktueller Stand Nachste Schritte

» Entscheidung zur Inhousebeschaffung der PM-Software » Beschaffung der Lizenzen fir die open-source Software >
+ Rechte-/ Rollenkonzept in Ausarbeitung Sichtung Angebote
« Schulungskonzept in Ausarbeitung + Abstimmung des Zeitplans zur produktiven Einfuhrung mit der
+ verzogerte Zeitplanung im Beschaffungsprozess > stadtweiter Roll-Out T . . .
verzbgert sich + Implementierung der Software und Konfiguration
* Schulungen Kolleg:innen
V0/2020/08509 + Stadtweiter Roll-Out geplant bis Q3 2026
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2.21 EinfUhrung der E-Akte (inkl. Scanlésung)

1.103 Digitalisierung,
Organisation und Strategie

= Oberziel: Modernisierung der Verwaltung

= Ziele: Medienbruchfreie Verwaltungsverfahren, beschleunigte und
automatisierte Verwaltungsprozesse, rechts- und OZG-
konforme Speicherung und Archivierung

+ Mitarbeitende der Verwaltung

Status & Trend
Aktueller Stand Nachste Schritte

» Schaffung einer Lésung fur Postscan und -verteilung als kritischer Faktor » Beschaffung einer Posteingangsdigitalisierungslosung
fir weitere Umsetzungsprojekte + Verfeinerung EinfiUhrungsmethodik nach Erkenntnissen aus
» Einfihrung der E-Akte bei der BuRRgeldstelle und den Bereichen Personal Pilotprojekten und laufenden Einfiihrungen
und Archiv befindet sich in Umsetzung + Weiterfuhrung der Konzept- und Leitlinienentwicklung
» Erfassung Anforderungen fiir eine automatisierte * Nacharbeiten in projektfernen Punkten (IT, Organisation,
Posteingangsdigitalisierung Prozesse), um Einfihrungsprobleme zu reduzieren und den
» Entwurf von grundlegenden Konzepten und Leitlinien (z.B. Einfihrungsprozess zu effektivieren.

V0/2023/12275 Verfahrensakte, Aktenplan, Rechte-/ Rollenkonzept)
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2.7./2.8. Onlinezugangsgesetz - Umsetzung

| 4

1.103 Digitalisierung, » Oberziel: Verwaltungsmodernisierung

Organisation und Strategie R X X X
+ Ziele: Medienbruchfreie Verwaltungsverfahren, Zielgruppengerechte
Online-Verwaltungsleistungen fiir Biirger:innen

Biirger:innen und Unternehmen, die online Verwaltungsleistungen

nutzen moéchten
* Fuhrungskrafte und Mitarbeitende der HL

Aktueller Stand Nachste Schritte

+ Anzahl der digitalen Verwaltungsleistungen stets online unter: + Weitere Entwicklung von Onlinediensten nach Beauftragung durch die
https://dashboard.digitale-verwaltung.de/ (Filter: Kreis + Verwaltungsleistungen + Zoom Bereiche (z.B. Antrége auf Grundsicherungsleistungen
auf Libeck) Wohnberechtigungsschein (in Erganzung ,,Veranderungsantrag“)
+ Es werden weiter eigene Onlinedienste entwickelt und bereitgestellt. Antrag auf Berichtigung im Personenstandsregister
+ Die Nachnutzung von EfA-Onlinediensten erfolgt strukturiert, jedoch werden diese + Weitere Nachnutzung von EfA-Onlinediensten nach Bereitstellung vom
weiterhin nur vereinzelt zentral bereitgestellt. Land / ITV.SH und Zustimmung der jeweiligen Bereiche
+  Die Elektronische Bezahlfunktion (ePayment) bei Landesdiensten (AFM) und + Teilnahme am Arbeitskreis zur OZG-Cloud zur fachlichen
eigenentwickelten Diensten (FormSolutions) ist eingefiihrt und wird sukzessive ausgerollt. Weiterentwicklung der Software
Vig/gggglggsgg 03 + Die digitale medienbruchfreie Weiterverarbeitung iiber eine sog. Middleware befindet sich - Digitalisierung der weiteren Verarbeitungsschritte (Schnittstellen,
W aktuell zwischen DOS & IT in Konzeption. generisches Fachverfahren, Automatisierung).
Onlinezugangsgesetz «  Durch Vakanz in der Projektleitung kann es zu Verzégerungen kommen + Zielgruppenorientierte Evaluation von Onlinediensten (insbesondere in
EU-Richtl. 2003/98/EG der Auslanderbehorde)
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2.13. Aufbau einer stadtweiten Kollaborationsplattform / Digitale Beteiligung

8:°a3n'i3;a8ti?g::5$r:rs‘§;ate o + Oberziel: Digitale Beteiligung fur Alle
& 8 + Ziel: Beteiligung, Verbesserung Kommunikation und Abstimmung,
Verbesserung der Lebensqualitat durch intelligente Vernetzung

Stadtgesellschaft (d.h. alle Mitarbeitenden der Verwaltung, Biirger:innen,

’ Wirtschaft, Wissenschaft, Besucher:innen)

Status & Trend o
Aktueller Stand Nachste Schritte

@ Vernetzung

‘ + Vorstellung und Austausch bei GroRveranstaltungen (iberregional): + Austausch mit Abteilung Presse- und Offentlichkeitsarbeit und
. 30.09. - 02.10.25 Besuch der SCCON mit Messestand Smarte Hanse weiteren Beteiligten bzgl. Umfragetool fiir die interne und
externe Nutzung

. 23.09.25 SmarteHanseSchnack

. 19.11.257. MPSC Kongress in Kiel + Auswertung der Umfrage zur digitalen Beteiligung

Neue Webseite Digitale Beteiligung - Stadtentwicklung ist online
+ Enger Austausch/ Zusammenarbeit mit Digitales Kulturwerk u.a. zur Nutzung
V0/2020/08755 von Open-Source Software fiir Biirger:innenbeteiligung
V0/2024/13176 + Umfrage zur digitalen Beteiligung hat stattgefunden
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3.2 Ausbau Smart-City-Infrastruktur

1.103 Digitalisierung,
Organisation und Strategie

Fachbereiche

g -~

V0-2020-09402
V0/2020/08509
V0/2020/09004
V0/2020/08755
V0/2020/09402
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+ Oberziel: Ausbau der digitalen Infrastruktur
» Ziel: Digitale Daseinsvorsorge, um evidenzbasierte Entscheidungen
treffen zu kénnen; Generalisierte Fachverfahren; Datenmanagement

Zielgruppen

Aktueller Stand Nachste Schritte

.

Stadtgesellschaft (d.h. alle Mitarbeitenden der Verwaltung, Biirger:innen,
Wirtschaft, Wissenschaft, Besucher:innen)

@ Vernetzung

Neue Webseite Smart City Infrastruktur - Stadtentwicklung ist online + Optimierung der technischen Infrastruktur mit Fokus auf

Optimierung der Datenverbindung mit dem Landesportal SH erfolgreich
umgesetzt: Datensatz - Open-Data Schleswig-Holstein
Umsetzung erster Anwendungsfalle (s. Anlage 1)

starkere Nutzer:innenzentrierung

+ Optimierung der Nachnutzung von bestehender E-Government-
12.17 SozNet (FB2) Infrarstruktur im Kontext von Anwendungsféllen wie der
5.1.2 Tatenbank (FB3) Klimatatenbank (s. Anlage 1)

5.7 Digitaler Wald (FB3)
Integration 7.13 Digitales Kulturwerk (FB4)
Integration 2.13 Digitale Beteiligung (FB2 &FB5)
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7.15 Digitales Kulturwerk

Bereich Projektziele

10-:°a3n'i3;a8ti?225$r:rs‘§;ate o Ziel ist es, Lubecks Kultur und das UNESCO Welterbe digital y -
& 8 zusammenzufiuhren und erlebbar zu machen, unabhéngig von Zeit und
Raum, damit eine nachhaltige Nutzung und Vermittlung erméglicht wird.

Fachbereiche

Zielgruppen

Fokus auf Kinder und Jugendliche

: Stadtgesellschaft

Status & Trend

Aktueller Stand Nachste Schritte

‘ » Abstimmung zur Veroffentlichung des 3D-Modells mit Datenschutz * Pressemitteilung zum Stand des 3D-Modells
erfolgt + Beitritt in die DIPAS (Digitales Partizipationssystem)-Entwickler-
+ Webanwendung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Community
Ausschreibung + Ausschreibung des detaillierteren 3D-Modells
» Detaillierteres 3D-Modell in interner Abstimmung zur Vorbereitung auf + Integration der Daten ,Kunst im 6ffentlichen Raum*
die Ausschreibung » Befliegung des Burgtors (s. VO/2025/13405)

* Inhaltliche Gestaltung verzogert sich, da die Kuratorenstelle fur den
%m Haushalt 2026 nicht geschaffen wurde (s. Haushaltsbegleitbeschluss VO-

V0/2020/09004 2025-14306-01-01)
V0/2020/08755, VO/2021/10495
V0/2025/14306-01-01
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Smart Country Convention (SCCON)

R O\ iy

10-:°a3n'?;a8tiFg::5iiré"s‘§;ate o + Prasentation der Smart City Lubeck bei der fiihrenden Messe fiir den
ganisation u 8! digitalen Staat und 6ffentliche Dienste am 30.09.-02.10.2025 in Berlin
» Vernetzung mit anderen Smart Cities, Ministerien und Expert:innen

Kolleg:innen, Expert:innen, Fachbesucher:innen, Anbieter:innen von

’ Digitaldienst'en

Status & Trend

Aktueller Stand Nachste Schritte

I ‘ » Der gemeinsame Stand mit Rostock, den Mitgliederstadten der Smarten * Im Jahr 2026 ist kein Stand auf der SCCON geplant.

Hanse und den Stadtwerken Libeck wurde erfolgreich realisiert. Das
Konzept, die interkommunale Zusammenarbeit Gber Landesgrenzen
hinweg vorzustellen, wurde von Besucher:innen und Expert:innen gelobt.

» Mitglieder der Birgerschaft und des neuen Beirats Liibeck Digital
8 wurden per Bustransfer zur SCCON gebracht und konnten so einen Tag
die Messe und den Lubecker Stand besuchen.
V0/2020/08509-03 + Der Messeauftritt wurde zu 90% aus der Férderung des

Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
(Modellprojekt Smart City) finanziert.

Seite 18 | 20.02.2026 | Digitalisierung, Organisation und Strategie | Dr. Stefan lvens (CDO)

250 von 254 in Zusammenstellung



Hansestadt LUBECK = %ﬁ

Der neue Beirat Lubeck Digital (2025-2028)

8:°a3n'i3;a8ti?g::5$r:rs‘§;ate o + Mit dem neuen Beirat soll die bisherige Arbeit fortgefiihrt und
& 8 gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Smart City Libeck
vorangebracht werden.

+ Stadtgesellschaft, insbesondere Organisationen, Institutionen, Gruppen
und Initiativen aus Kultur, Klima/Umwelt, Zivilgesellschaft und digital-

gesellschaftlichem Bereich
Status & Trend

Aktueller Stand Nachste Schritte

‘ * Mit der letzten Sitzung am 26.03.2026 wurde der erste Beirat Libeck Sitzungen in 2026:
Digital (2022-2025) aufgeldst. Die Bewerbungsfrist fur den neuen Beirat
war 9.06.2025. Anzahl der eingegangenen Bewerbungen: 382 + 3.Sitzung - 3. Marz
+ Die Auslosung der neuen Mitglieder hat im Rahmen des Digitaltags am * 4.Sitzung - 3. Juni
27.06.2025 im Ubergangshaus stattgefunden. * 5.Sitzung - 3. September
« Die konstituierende Sitzung hat am 24.06.2025 im Rathaus * 6.Sitzung - 3. Dezember
stattgefunden; die zweite Sitzung am 2.12.2025 im Ubergangshaus.
V0/2021/09831-05 + Protokolle und weitere Infos zum Beitrat: Beirat Liibeck Digital -

VO/2021/09831-04-01
V0/2021/09831-04

Stadtentwicklung
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Veranstaltung ,,Nach(t)schicht” 2026

1.103 Digitalisierung, » Oberziele: Biirger:innenbeteiligung, Erhohung der Lebensqualitat
Organisation und Strategie R . .

+ Ziele: Kreativ- und Beratungsunternehmen (aber auch Privatpersonen)
2.000.2 Stabsstelle Migration geben ihr Fachwissen pro bono an gemeinnitzige Organisationen weiter.
und Ehrenamt -> Digitale Teilhabe

Gemeinnutzige Organisationen, Vereine, Migrantenorganisationen

» Kreativ- und Beratungsunternehmen

* Privatpersonen
Status & Trend
Aktueller Stand Nachste Schritte

‘ » Zweite Durchfiihrung in Zusammenarbeit mit dem EnergieCluster » Vorbereitung, Planung und Durchfiihrung der Nach(t)schicht
Digitales Liibeck e.V., insgesamt ca. 45 Kompetenzspender:innen auf 13 2026
eingereichte Herausforderungen. + Koordinierung der tGberregionalen Zusammenarbeit inkl. Land
* Planung weiterer Veranstaltungen mit der Stabsstelle Migration und und Bund
Ehrenamt in Abstimmung « Planung der Integration neuer Herausforderung von
» Projekt erhielt landes- und bundesweit positive Aufmerksamkeit. gemeinnutzige Organisationen
V0/2024/13339 * Durchfihrung voraussichtlich am 03.07.2026

V0/2020/08509-03
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Vielen Dank

Dr. Stefan Ivens
(Chief Digital Officer)

Digitalisierung, Organisation
und Strategie

Fackenburger Allee 29
23554 Lubeck
cdo@luebeck.de

Seite 22 | 20.02.2026 | Digitalisierung, Organisation und Strategie | Dr. Stefan Ivens (CDO)

254 von 254 in Zusammenstellung



	Tagesordnung
	Nachtrag
	N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G

	Ö Top 3.1 VO/2026/14959-02
	Ö Top 3.1.1 VO/2026/14985
	Ö Top 3.1.2 VO/2026/14959-01
	Ö Top 3.2 VO/2024/13037
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.2.1 VO/2024/13037-02
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.3 VO/2025/14639
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.3.1 VO/2025/14639-01
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.4 VO/2026/14848
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.4.1 VO/2026/14848-01
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.4.2 VO/2026/14978
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.5 VO/2026/14977
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.6 VO/2026/14987
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 4.1 VO/2026/14884
	Anlass:
	Bericht:
	Bisherige Ansätze seitens der Verwaltung
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	Die Bürgerschaft hat zum 5. RNVP den Beschluss gefasst, ein Nachtverkehrskonzept zu erstellen, das die Systementscheidung zwischen Linienverkehr und flexiblen Bedienformen (oder Kombinationen) trifft und sich zudem auch an den Bedürfnissen der Gewerbebetriebe orientiert (VO/2024/13416-01).
	Im daraufhin erstellen Bericht zum Grobkonzept für den ÖPNV in der Nachtverkehrszeit (VO/2025/14352) hat der ÖPNV-Aufgabenträger gemeinsam mit SWL Mobil eine mögliche Konzeption erstellt, wobei Nachtbuslinien in Kombination mit einer Fortführung des „Lümo“-Angebots vorgesehen waren.
	Hintergrund sind hier die systemischen Vor- und Nachteile: Ein reines Nachtbusnetz zur Erschließung aller notwendigen Gebiete wäre mit hohen Kosten für die Hansestadt Lübeck verbunden. Ein reiner Linienbedarfsverkehr hingegen lässt sich aufgrund der räumlichen Struktur der Hansestadt Lübeck nicht sinnvoll auf alle notwendigen Gebiete ausweiten, da bei der ausgedehnten Stadtgröße Lübecks Fahrzeuge für jeweils lange Distanzen gebunden sein könnten und somit dem Gesamtsystem für Fahrtwünsche nicht zur Verfügung stehen könnten. Zudem ist die Zuverlässigkeit des Systems für die Fahrgäste ein Problem, da aufgrund einer hohen Nachfrage alle Fahrzeuge ausgelastet sein können und dann Fahrgästen ggf. kein Fahrtangebot gemacht werden kann. Eine Erhöhung der Fahrzeugflotte ginge ebenfalls mit hohen Kosten einher.
	Das Grobkonzept enthielt daher stündliche Nachtbuslinien auf den Hauptachsen, die die Hauptlast des Angebots tragen sollten. Ergänzt werden sollten die Nachtbuslinien um einen Linienbedarfsverkehr, der auch die nicht (betrieblich sinnvoll) im Nachtbusnetz angebundenen Gebiete im Kernbereich erschließt. Die jährlichen Betriebskosten wurden mit ca. 1,4 Mio. EUR/Jahr bis 2,5 Mio. EUR/Jahr abgeschätzt – je nach Umfang der Nachtbuslinien.
	Daneben wurde im Grobkonzept auch der Aspekt „ÖPNV-Taxi“ als Grundvariante für das Nachtangebot bzw. als Ergänzung der skizzierten Kombination aus Nachtbus und „Lümo“ detaillierter unter die Lupe genommen. Beim „ÖPNV-Taxi“ handelt es sich um eine Art Bedarfsverkehr, die allerdings die vorhandenen Ressourcen des lokalen Taxigewerbes nutzt. Fahrten mit dem „ÖPNV-Taxi“ werden nach dem Taxitarif abgerechnet, wobei der Fahrgast nur den regulären ÖPNV-Tarif bezahlt und der Differenzbetrag von der ÖPNV-Aufgabenträgerin übernommen wird.
	Fazit im Grobkonzept war dabei, dass das „ÖPNV-Taxi“ grundsätzlich eine Option darstellt, aber für eine Implementierung in der Hansestadt Lübeck noch einige Fragen zu klären wären, u. a. zur Zuverlässigkeit des Angebots, zur rechtlichen Ausgestaltung sowie zum Kostenrahmen. Zudem wurde ein zusätzlicher Aufwand in der Verwaltung für die Abwicklung benannt.
	Bei einem ergänzenden Einsatz („ÖPNV-Taxi“ in den ansonsten nicht angefahrenen Randbereichen als Anschlussmobilität zu den Nachtbuslinien) wurden anhand einer Fahrgastschätzung und der Taxipreise Betriebskosten im Bereich von ca. 100.000 EUR/Jahr bis 400.000 EUR/Jahr abgeschätzt. Für einen möglichen eigenständigen „ÖPNV-Taxi“-Einsatz im Kerngebiet – anstelle des „Lümo“ – wurden Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr abgeschätzt. Diese Kosten würden sich um Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfortzuschläge reduzieren.
	Aufgrund der hohen Kosten für die im Grobkonzept abgeprüften Ansätze Nachtbus, „Lümo“, „ÖPNV-Taxi“ sowie die verschiedenen Kombinationen lautete die Empfehlung jedoch, keinen Nachtverkehr in der Hansestadt Lübeck zu bestellen.
	Konzept von SWL Mobil für die Fortführung von „Lümo“
	Das Konzept von SWL Mobil für eine Fortführung des „Lümo“-Angebots sieht verschiedene Varianten vor, die stufenweise aufeinander aufbauen. Dabei sind mehrere Variablen zu unterscheiden, die jeweils mit Kosten bewertet wurden. Veränderungen an diesen Variablen führen zu Veränderung der anzusetzenden Kosten.
		Bedienzeiten (nur am Wochenende bzw. an allen Wochentagen)
		Bediengebiet
		Einsatz von Nachtbuslinien
		Zuschlagsregelungen
	Diese Variablen werden im Folgenden auf die Erfüllung der Ziele des 5. RNVP bzw. des Grobkonzepts sowie des Haushaltsbeschlusses überprüft.
	Gestaltung der Bedienzeiten
	Gegenüber dem Status Quo (Wochenende: 20:00 Uhr bis 4:00 Uhr, unter der Woche: 20:00 Uhr bis 1:00 Uhr) sind die Betriebszeiten nach hinten gerückt. Dies ergibt Sinn, um die Betriebsruhe der regulären Linienbusse zu überbrücken und gleichzeitig den Parallelverkehr mit den Bussen im Abendverkehr zu reduzieren. Der Beginn des Angebots um 22:30 Uhr ergibt sich laut SWL Mobil auch aus der Dienstschneidung des Fahrpersonals – ein noch späterer Beginn würde die Kosten hier nicht weiter senken.
	Ausgestaltung des Bediengebiets von „Lümo“
	Vom Umfang des Bediengebiets abhängig ist auch die Anzahl der benötigten Fahrzeuge. Am Wochenende sind dabei jeweils mehr Fahrzeuge als unter der Woche vorgesehen (für das Kerngebiet in Variante a z. B. vier Fahrzeuge unter der Woche, sieben am Wochenende).
	Die Verringerung der Fahrzeuganzahl ohne Anpassung des Bediengebiets würde zu geringeren Betriebskosten, aber auch einer sinkenden Zuverlässigkeit des Angebots führen. Die Fahrzeuge wären häufiger ausgelastet und Fahrtanfragen müssten abgelehnt werden.
	Eine Erweiterung von „Lümo“ bis Moisling inkl. Anbindung des Bahnhaltepunkts würde die Betriebskosten erhöhen, allerdings auch zu einer Entzerrung der Fahrtnachfragen beitragen, da nicht alle Umstiege zwischen den Zügen von/nach Hamburg und „Lümo“ am Hauptbahnhof stattfinden. Ein ähnlicher Nutzen wurde auch durch die Verlängerung der Buslinien zum Bahnhaltepunkt Moisling (vgl. VO/2022/11145) erwartet.
	Im Rahmen des Förderprojekts „in2Lübeck“ werden seit Anfang 2025 auch Bad Schwartau und Stockelsdorf mit „Lümo“ erschlossen. Sobald die Finanzierung des „Lümo“ gemäß Haushaltsbeschluss Mitte 2026 aus dem städtischen Haushalt übernommen wird, entfällt diese Anbindung wiederum. Eine zusätzliche Bedienung dieser Gebiete (inkl. dann notwendiger, zusätzlicher Fahrzeuge) außerhalb der HL würde zudem dem Ansatz der Kostenoptimierung widersprechen.
	Einsatz von Nachtbuslinien
	Für den Korridor Innenstadt – Kücknitz – Travemünde bietet sich nur der Einsatz einer Buslinie an, die die Nachfrage im Korridor optimal bündeln würde. Ein „Lümo“-Betrieb bis Travemünde würde aufgrund der langen, zurückzulegenden Strecken eine deutliche Erhöhung der Fahrzeuganzahl (und damit der Betriebskosten) nach sich ziehen.
	Zuschlagsregelungen
	Der 5. RNVP und das Grobkonzept treffen keine Aussagen zu Zuschlagsregelungen. Daher wird diese Variable nicht anhand dieser Planansätze, sondern anhand inhaltlicher Kriterien überprüft. Diese Kriterien stehen dabei in einem Spannungsfeld zueinander:
	Die Frage nach Komfort- bzw. Nachtzuschlägen wird in anderen Regionen unterschiedlich gehandhabt. Manche Systeme wie „hin und wech“ in Neumünster kommen ohne Zuschlag aus, wohingegen an anderer Stelle Zuschläge zum Tragen kommen. In Hamburg-Harburg verkehrt „hvv hop“ mit einem Aufpreis von 2,00 EUR pro Einzelfahrt, es werden aber auch Wochenkarten (10,00 EUR) und Monatskarten (30,00 EUR) angeboten. Ein ähnliches Modell wird auch beim Linienbedarfsverkehr in der Schleiregion („NAHSHUTTLE SMILE24“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde) angewendet (Zuschlag pro Fahrt 1,00 EUR, Monatskarte 15,00 EUR).
	Ein pauschaler Zuschlag in der Höhe von 4,00 EUR/Fahrt ist insgesamt als vergleichsweise hoch einzuschätzen. Allerdings gibt es Ansätze, z. B. im Rhein-Main-Verkehrsverbund, bei denen neben einem Komfortzuschlag auch kilometerabhängige Entfernungspauschalen hinzukommen (z. B. bei „KNUT“ in Frankfurt 1,00 EUR/Fahrt als Komfortzuschlag sowie 0,30 EUR/Kilometer). Für Fahrten mit einer Länge von 10 Kilometern würde hier also auch insgesamt ein Zuschlag von 4,00 EUR erfolgen, kürzere Fahrten sind hingegen günstiger.
	Für die Nachtbuslinien wird ebenfalls ein Zuschlag in gleicher Höhe wie beim „Lümo“ empfohlen. Allerdings sind hier im SWL-Konzept nur die Betriebskosten angegeben, nicht mögliche Fahrgeldeinnahmen. Dies entspricht dem Vorgehen bei anderen Ausweitungen des Busangebots (z. B. Ausweitung im Zuge des Bahnhaltepunkts Moisling).
	Im Busverkehr sind Zuschläge in den Nachtbussen deutschlandweit hingegen inzwischen selten. Nur noch einzelne Städte wie beispielsweise Kaiserslautern oder Siegen erheben einen Zuschlag bzw. fahren in einem besonderen Nachttarif. Im Schleswig-Holstein-Tarif ist ein Zuschlag im Busverkehr bisher nicht vorgesehen. Hier müsste zunächst geklärt werden, ob eine Anpassung der Tarifbestimmungen sowie der Vertriebswege möglich wäre. Bei einem Verkauf des Zuschlags im Bus ist mit einer erheblichen Verlängerung der Einstiegszeiten an den Haltestellen zu rechnen.
	Fazit
	Die Ansätze von SWL Mobil sind inhaltlich grundsätzlich nachvollziehbar und zeigen die verschiedenen Varianten, unter denen das „Lümo“-Angebot weitergeführt werden könnte. Die Ausgestaltung von Bediengebiet, Bedienzeiten und Zuschlagsregelung geben dabei den Kostenrahmen vor.
	Aus den dargestellten Varianten erscheinen folgende Kombinationen aus Sicht der bisher im 5. RNVP und im Grobkonzept gewählten Ansätze inhaltlich am zielführendsten (sortiert nach Betriebskosten):
	Auch wenn die genannten Betriebskosten noch durch Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfort- bzw. Nachtzuschläge reduziert werden, zeigen sich bei allen Varianten dennoch hohe Kosten, die bei einer Weiterbestellung durch die Hansestadt Lübeck zu tragen wären. Insbesondere die Varianten, die sich am Grobkonzept orientieren und einen zeitlich umfassenden Betrieb von „Lümo“ und Nachtbus vorsehen, schlagen hier mit Kosten im Millionenbereich deutlich zu Buche.
	Die kostengünstigste Variante wäre die Variante 1a, d. h. ein „Lümo“-Betrieb nur am Wochenende und auch nur im Kerngebiet mit Betriebskosten von ca. 425.000 EUR/Jahr.
	Analog zu den Überlegungen im Grobkonzept wäre anstelle des „Lümo“ auch ein Einsatz eines „ÖPNV-Taxis“ grundsätzlich möglich, wenn auch mit einigen offenen Fragen verbunden. Im Grobkonzept wurden für einen „ÖPNV-Taxi“-Betrieb analog zum Status Quo beim „Lümo“ Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr abgeschätzt. Diese Kosten ergeben sich aus dem aktuell gültigen Taxitarif sowie den Leistungsparametern des aktuellen „Lümo“-Betriebs (Anzahl der Fahrgäste, durchschnittliche Fahrtlänge), wobei zukünftige Änderungen am Taxitarif (z. B. Einführung von Festpreisen) zu Anpassungen führen würden. Analog zu den „Lümo“-Überlegungen hätten Komfortzuschläge auch hier Auswirkungen auf den Ausgleichsbetrag, den die Hansestadt Lübeck übernehmen müsste. Im Vergleich lägen die Kosten für die Hansestadt Lübeck (ohne Einnahmen) für ein „ÖPNV-Taxi“ höher als für „Lümo“.
	Andere Stellschrauben, um zu einer nennenswerten weiteren Kostenreduzierung beizutragen, ergeben sich aus Sicht der Verwaltung nicht. Erst mit der Marktreife von autonomen Fahrzeugen, wie von SWL Mobil ausführlicher in Anlage 1 beschrieben, wäre ein gewisses Kostenreduzierungspotenzial vorhanden. Der Markt und evtl. Förderungsmöglichkeiten werden beobachtet. Die Hansestadt Lübeck als ÖPNV-Aufgabenträger ist daneben Teil einer Arbeitsgruppe des Landes zum autonomen Fahren, die dazu beitragen soll, autonomes Fahren in Schleswig-Holstein zügig in einen ÖPNV-Regelbetrieb zu integrieren. Überlegungen zu besonders geeigneten Korridoren werden angestellt.
	Angesichts der hohen Kosten empfiehlt die Verwaltung – wie bereits in VO/2025/14352 – weiterhin keine Umsetzung eines Nachtverkehrsangebots in der Hansestadt Lübeck ab 01.01.2027.
	Ein anderslautender politischer Beschluss müsste bis Ende Juni 2026 erfolgen, damit SWL Mobil ausreichend Zeit für die Vorbereitung des Weiterbetriebs bliebe.
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